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1 Einleitung 

Schon seit Jahrhunderten werden Tiere in der Obhut des Menschen gehalten.   

Dabei stand früher die landwirtschaftliche Nutztierhaltung im Vordergrund. Tiere 

stellten Lebensmittel, aber auch Produktionsmittel dar. Seit jeher war der Mensch 

allerdings auch bestrebt, Tiere als Freunde und Kameraden zu halten, um sein 

Leben angenehmer und freudvoller zu gestallten.  

Durch die gewerbliche, aber auch private Tierhaltung des Menschen haben sich 

jedoch zahlreiche Probleme entwickelt, insoweit eine tierschutzkonforme Tier-

haltung durch den Menschen nicht immer gewährleistet werden kann. 

 

Die vorliegende Arbeit soll tierschutzrechtliche Eingriffsmöglichkeiten der      

zuständigen Tierschutzbehörde darstellen. Insbesondere soll auf die Problematik  

der Durchsetzung von Tierhalteverboten eingegangen werden. Zu diesem Thema 

haben sich in der Vergangenheit zahlreiche Uneinigkeiten in Literatur und Recht-

sprechung entwickelt, wobei die rechtlichen Problemfelder nicht als geklärt     

bezeichnet werden können. In der vorliegenden Arbeit sollen Problematiken und 

kontroverse Ansichten aufgezeigt und diskutiert werden um ggf. neue Lösungs-

wege aufzuzeigen. 

 

Zunächst soll der allgemeine Stellenwert des Tieres und des Tierschutzes in    

Gesetz und Verfassung aufgezeigt werden. Im Anschluss daran soll die Frage der 

Zuständigkeiten der Behörden bei Anwendung des Tierschutzrechts wie auch des 

Polizeirechts geklärt werden. In der Arbeit wird aufgezeigt, wer zum Adressaten 

einer tierschutzrechtlichen Maßnahme werden kann. Auch das noch weitgehend 

unbekannte Problem des sog. Animal Hoarding findet Erwähnung. Nachfolgend 

werden tierschutzrechtliche Eingriffsmöglichkeiten durch die Behörde dargestellt. 

Hierbei wird insbesondere die Problematik der Generalklausel des Tierschutz-

gesetzes dargestellt. Im Folgenden soll schwerpunktmäßig auf die rechtlichen 

Möglichkeiten der Behörde zur Durchsetzung von Tierhalteverboten eingegangen 

werden. Besonders wird hier auf das Zwangsmittel der Ersatzvornahme, die    

Beschlagnahme und Einziehung von Tieren, wie auch die Duldungsverfügung 
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eingegangen. Zuletzt werden die Möglichkeiten nach der Auflösung von Tier-

beständen aufgezeigt, wie auch mögliche Grundrechtsverletzungen durch tier-

schutzrechtliche Eingriffe untersucht. 

 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, beziehen sich Ausführungen zu Landes-

gesetzen auf die des Landes Baden-Württemberg in der jeweils geltenden        

Fassung. Paragraphen ohne Gesetzesangabe sind solche des Tierschutzgesetzes.  

 

2 Stellenwert des Tierschutzes 

2.1 Der Begriff des Tieres im Tierschutzgesetz 

Im Tierschutzgesetz findet sich keine klare Definition des Tierbegriffs. Tiere wer-

den i.S.v § 1 als Mitgeschöpfe angesehen. 

In der Literatur finden sich einige Definitionsvorschläge des Tierbegriffs. Hier-

nach sind Tiere Lebewesen, die dem zoologischen Reich der „Tiere“ angehören 

und nicht dem Bereich der Pflanzen, Pilze oder vergleichbaren Mikro-

organismen1. Nicht zu den Tieren zählen auch tierische Eier und tote Tiere. Tier-

embryonen im Mutterleib sind allerdings als Teil des Muttertieres geschützt2.  

Besondere Bedeutung im Tierschutzgesetz hat der Stamm der Wirbeltiere3.     

Zudem unterscheidet das Gesetz zwischen warmblütigen und kaltblütigen Tieren 

(z.B. § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 1) sowie höher und niedriger entwickelten Tieren (z.B. 

§ 9 Abs. 2 Nr. 1)4. Geschützt werden auch gefährliche, giftige, schädliche oder 

wildlebende Tiere5. 

 

 

                                            
1 Lorz/Metzger, Einführung S.41, Rn. 1; Caspar/Schröter S. 33. 
2 Hirt/Maisack/Moritz, § 1 Rn. 11. 
3 Lorz/Metzger, Einführung S. 42, Rn. 6; Loeper in Kluge, Einführung Rn. 80. 
4 Loeper in Kluge, Einführung Rn. 81. 
5 Lorz/Metzger, § 1 Rn.6. 
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2.2 Die Entstehung und Bedeutung der Staatszielbestimmung Tier-

schutz  

Die Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz war ein lang umstrittenes und 

vielseitig diskutiertes Vorhaben. Am 23. April 2002 wurde der Entwurf zur     

Änderung des Grundgesetzes in den Bundestag eingebracht. Am 17. Mai 2002 

stimmte der Bundestag mit großer Mehrheit (542 Abgeordnete stimmten dafür, 19 

Abgeordnete dagegen) für die Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz. 

Am 21. Juni 2002 stimmte auch der Bundesrat der Aufnahme zu, sodass die    

Verfassungsänderung zum 1. August 2002 in Kraft treten konnte6. Folglich wurde 

Artikel 20 a GG um die Worte „und die Tiere“ erweitert7. Auslöser der            

Diskussion über die Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz war vor allem 

das Urteil des BVerfG vom 15.01.2002, in welchem das Gericht die Klage eines 

türkisch-muslimischen Metzgers, der sich gegen das behördliche Verbot des 

Schlachtens von Tieren ohne vorherige Betäubung (Schächten) gewandt hatte, für 

Recht anerkannte8. 

Das BVerfG legte § 4 a Abs. 2 Nr. 2 dahingehend aus, dass für eine Ausnahme-

genehmigung zum Schächten nachvollziehbar und substanziiert  dargelegt werden 

müsse, dass nach Glaubensüberzeugung der Verzehr von Fleisch zwingend ein 

betäubungsloses Schlachten voraussetze9. Nach Auffassung Kluges werden die 

Wörter nachvollziehbar und substanziiert  vom BVerfG in den § 4 hineingelesen. 

Durch diese Auslegungsmethode wurde der verfassungskonformen Auslegung der 

Vorzug gegenüber einer Auslegung nach dem Wortlaut des Gesetzes gegeben10. 

Dadurch wurde eine eigenständige Bewertung der Sachverhalte durch die Behörde 

ausgeschlossen11. Im Ergebnis führte diese Vorgehensweise zu einer               

„verfassungskonformen Reduktion des Tierschutzgesetzes“12. 

 

                                            
6 BGBl. I/53 vom 31.07.2002, S. 2862; Casper/Schröter, S. 10. 
7 Casper/Schröter, S. 10. 
8 BVerfGE 104, S. 337 ff.; Schröter, NuR 2007, S. 468 (469). 
9 BVerfGE 104, S. 337 (355); Kluge, ZRP 2004, S. 10 (12). 
10 Kluge, ZRP 2004, S. 10 (12). 
11 Unruh, DtW 2003, S. 183 (184). 
12 Caspar, NVwZ 2002, S. 913 (915). 
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Die Aufnahme des Tierschutzes in Art. 20 a GG wird oft als „kleine Lösung“  

bezeichnet, da für den Tierschutz kein separater Artikel, beispielsweise Art. 20 b 

GG geschaffen wurde13. Es stellt sich daher die Frage ob der Tierschutz im Rah-

men des Art. 20 a GG eine eigenständige und annehmbare Bedeutung im Sinne 

einer Staatszielbestimmung erlangen kann. In einer Begründung eines gemein-

samen Gesetzesentwurfs zur Änderung des Grundgesetzes der SPD, CDU/CSU, 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der FDP wird deutlich, dass die Fraktionen      

insbesondere dem sogenannten „ethischen Tierschutz“ Verfassungsrang verleihen 

wollten14. Im ethischen Tierschutz steht das Tier im Mittelpunkt des Schutz-

bereiches, wogegen im anthropozentrischen, menschlichen Tierschutz die        

Interessen des Menschen gegenüber dem Tier im Vordergrund stehen.15 

Ziel der Implementierung des Tierschutzes in das Grundgesetz war es, eine     

verfassungsrechtliche Absicherung zu schaffen, um so den Vollzug von Tier-

schutzbestimmungen und gerichtlicher Auslegungskompetenz zu stärken16. Durch 

die Staatszielbestimmung Tierschutz ergibt sich eine Verbindlichkeit für den 

Staat, da er zum Adressaten der Staatszielbestimmung wird17. Bei der Wahl der 

Mittel zur Erfüllung der Staatszielbestimmung wird den Gewalten jedoch ein  

weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt18. 

Für die Legislative ergibt sich die Pflicht zur Wahrung eines tierschutzrechtlichen 

Minimums19 sowie zu einem Verschlechterungsverbot20. Für die Judikative     

bedeutet dies, dass eine verfassungskonforme Auslegung zu Lasten des Tier-

schutzes vermieden werden sollte. Für die Exekutive bedeutet die Aufnahme des 

Tierschutzes in das Grundgesetz eine Stärkung der Vollzugsmöglichkeiten und 

ein künftig höherer Stellenwert der Tierschutzbestimmungen21.  

                                            
13 Caspar/Schröter, S. 22;Caspar/Geissen, NuR 2002, S. 913.  
14 Bt-Drucks. 14/8860 vom 23.04.2002 (Anlage 1, S. 3). 
15 Hirt/Maisack/Moritz, Einführung, Rn. 21. 
16 Caspar/Schröter, S. 11; Caspar/Geissen, NVwZ 2002, S. 913 (917). 
17 Caspar/Schröter, S. 19. 
18 Unruh, DtW 2003, S. 183 (184). 
19 Caspar/Schröter, S. 47. 
20 Caspar/Schröter, S. 43. 
21 Caspar/Geissen, NuR 2002, S. 913 (916). 
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Aus der Staatszielbestimmung Tierschutz heraus haben sich zudem einige grund-

legende Prinzipien entwickelt, wie etwa das Integritätsprinzip22 (Tiere sollen so 

behandelt werden, dass ihnen keine Leiden, Schäden oder Schmerzen zugefügt 

werden) und das Prinzip der Würde der Kreatur23.  

Ebenfalls ist zu beachten, dass die Staatszielbestimmung Tierschutz, sowie das 

Tierschutzgesetz, kein subjektives und damit kein einklagbares Recht eines    

Dritten, auf Einschreiten durch die Behörde begründet. Die Vorschriften des   

Tierschutzrechtes sind folglich nicht drittschützend24. Der einzelne Bürger besitzt 

damit keinen Rechtsanspruch auf Einschreiten der zuständigen Behörde gegen 

einen Störer.   

Seit einiger Zeit wird unter Tierschützern auch die Einführung einer sog. tier-

schutzrechtlichen Verbandsklage gefordert. Mit einer Verbandsklagemöglichkeit 

könnten Tierschutzverbände die Gerichte eigenständig anrufen, ohne selbst direkt 

Beteiligter des Verfahrens sein zu müssen. Einige sehen in dieser Vorgehensweise 

die Möglichkeit der personellen Entlastung von Tierschutzbehörden und einen 

verbesserten Vollzug der Tierschutzbelange25.  

Zu befürchten wäre aber beispielsweise eine „Prozessflut“ durch Klagen der Tier-

schutzverbände26. Bei einigen (unseriösen) Tierschutzvereinen kann zudem nicht 

immer die erforderliche Sachkenntnis oder Neutralität vorausgesetzt werden. 

 

3 Zuständigkeiten der Behörde 

3.1 Zuständigkeiten nach dem Tierschutzgesetz 

Nach § 15 obliegt die Durchführung des Tierschutzgesetzes den nach Landesrecht 

zuständigen Behörden. Die Länder führen, soweit nichts anderes bestimmt ist, die 

Bundesgesetze aufgrund von Art. 83 und Art. 30 GG als eigene Angelegenheit 

aus. Diese Regel wird auch für den Bereich des Tierschutzes nicht durch-

                                            
22 Caspar/Schröter, S. 39. 
23 Caspar/Schröter, S. 41. 
24 Lorz/Metzger § 16 a Rn. 10; Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 9; Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 15 
a; Caspar/Schröter, S. 20. 
25 Caspar/Schröter, S. 49. 
26 Hirt/Maisack/Moritz, Einführung Rn. 59. 
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brochen27. Im Bereich der Bundeswehr führen die zuständigen Dienststellen der 

Bundeswehr die Vorschriften des TierSchG selbständig durch (§ 15 Abs. 3). 

In Baden-Württemberg wird die Zuständigkeit durch die Verordnung des         

Ministeriums für Ernährung und Ländlichem Raum über Zuständigkeiten nach 

dem Tierschutzrecht vom 8. Januar 2007 geregelt (Tierschutzzuständigkeitsver-

ordnung). 

Hiernach sind nach § 1 Nr. 1 TierSchZuVO i.S.d. Tierschutzgesetzes               

einschließlich der auf Grundlage dieser Vorschriften erlassenen Rechts-

verordnungen  regelmäßig die unteren Verwaltungsbehörden zuständig. Dies sind 

nach § 15 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 3 b LVG die Landratsämter oder Stadt-

kreise. Die zuständigen Behörden nehmen, soweit sie dem kommunalen Bereich 

angehören, die Tierschutzaufgabe stets als weisungsgebundene Pflichtaufgabe 

wahr28. 

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 3 LVwVfG. Soweit sich ein Tier-

schutzfall auf eine Person bezieht, ist der Bezirk zuständig, in dem die Person 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 LVwVfG). Bezieht sich der 

Tierschutzfall auf einen Betrieb, so ist der Bezirk zuständig, in dem die Betriebs-

stätte liegt (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 LVwVfG). Im Übrigen ist die Behörde, in deren    

Bezirk der Tierschutzfall auftritt, örtlich zuständig (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 LVwVfG). 

Bei Verfahren im Zusammenhang mit der Verwendung von Tieren zu wissen-

schaftlichen Zwecken (Tierversuchen) sind die Regierungspräsidien zuständig. 

Die zuständige Tierschutzbehörde untersteht den Weisungen der höheren        

(Regierungspräsidien) und oberen (Landesministerium) Behörden29. 

 

3.2 Zuständigkeiten beim Rückgriff auf das Polizeigesetz 

Die Frage der Zuständigkeit bei Anwendung des Polizeirechts zur Durchsetzung 

von tierschutzrechtlichen Bestimmungen ist umstritten. Es stellt sich die Frage ob 

die untere Verwaltungsbehörde bzw. Tierschutzbehörde (Landratsamt bzw. Stadt-

kreis) zuständig bleibt, oder ob die Ortspolizeibehörde nach §§ 60 Abs. 1,  
                                            
27 Lorz/Metzger, § 15 Rn. 1. 
28 Kluge, § 15 Rn. 1. 
29 Hirt/Maisack/Moritz, § 15 Rn.1. 
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61 Abs. 1 Nr. 4, 66 Abs. 2, 62 Abs. 4 PolG zuständig wird. In einem Beschluss 

des VG Stuttgarts vertrat das Gericht die Ansicht, dass bei Maßnahmen nach dem 

Polizeigesetz die Ortspolizeibehörde und bei Maßnahmen nach dem Tierschutzge-

setz die untere Verwaltungsbehörde zuständig ist. In diesem Urteil stellt das VG 

Stuttgart fest, dass die Behörde die Wegnahme von Tieren nicht auf § 33 PolG, 

sondern auf § 16 a Satz 2 Nr. 2 als speziellere Norm hätte stützen müssen. Da-

durch habe sich eine fehlende sachliche Zuständigkeit der Behörde ergeben, da 

nicht die Orts-polizeibehörde, sondern das Landratsamt als untere Verwaltungs-

behörde zuständig gewesen wäre30. Das Gericht verweist auf eine Entscheidung 

des VGH Baden-Württemberg vom 20.10.1986 zum TierSchG a.F. in welcher der 

VGH auch der Meinung war, dass bei Maßnahmen nach dem Polizeigesetz die 

Ortspolizeibehörde zuständig sei31. 

In dem Beschluss vom 17.03.2005 des VGH Baden-Württemberg lässt das Gericht 

die Frage der Zuständigkeiten von Ortspolizeibehörde und unterer Tierschutz-

behörde bei Anwendung des Polizeigesetzes wiederum offen32. Kunze vertritt die 

Auffassung, dass bei Anwendung des Polizeigesetzes die Ortpolizeibehörde    

zuständig ist, soweit keine anderen spezialgesetzlichen Zuständigkeiten bestehen. 

Es gelte der Grundsatz, dass die Zuständigkeiten dem Gesetz der Ermächtigungs-

grundlage folgen, soweit keine weiteren spezialgesetzlichen Zuweisungen       

bestehen33.  

Im Beschluss vom 14.02.2005 geht das VG Freiburg davon aus, dass bei         

Anwendung polizeigesetzlicher Regelungen, in diesem Fall zur Durchsetzung 

eines Tierhalteverbotes durch Beschlagnahme und Einziehung nach § 33 und 34 

PolG, die Tierschutzbehörde zuständig ist, soweit diese als allgemeine Polizei-

behörde angesehen werden kann34.  

Allgemeine Polizeibehörden sind nach § 61 Abs. 1 PolG die obersten Landes-

polizeibehörden, die Landespolizeibehörden, die Kreispolizeibehörden, ebenso 

auch die Ortspolizeibehörden. Es stellt sich demnach die Frage, ob die Tier-

                                            
30 VG Stuttgart, NVwZ-RR 1996, S. 440. 
31 VGH BW, BWVP 1987, S. 112 (113). 
32 VGH BW NuR 2006, S. 441 (443). 
33 Kunze, VBlBW 1995, S. 81 (85). 
34 VG Freiburg, Az. 2 K 91/05 (Anlage 2 Rn. 12). 
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schutzbehörde als untere Verwaltungsbehörde auch allgemeine Polizeibehörde 

sein kann, sodass sie auch bei Anwendung des Polizeigesetzes zuständig bliebe. 

Nach § 62 Abs. 3 PolG sind die Kreispolizeibehörden untere Verwaltungs-

behörden. Sie sind nach § 61 Abs. 1 Nr. 3 PolG wiederum allgemeine Polizei-

behörden. Durch diese Schlussfolgerung ergibt sich, dass die unteren               

Verwaltungsbehörden Kreispolizeibehörden sind35. Diese zählen wiederum zu 

den allgemeinen Polizeibehörden. Die Landratsämter bzw. die Stadtkreise als un-

tere Verwaltungsbehörden nach § 1 Nr. 1 TierSchZuVO sind demzufolge auch       

allgemeine Polizeibehörden und können, soweit es erforderliche ist, von den   

Ermächtigungen des Polizeigesetzes Gebrauch machen. Denn die allgemeinen 

Polizeibehörden werden auch dann tätig, wenn sie spezialgesetzliche Aufgaben 

wahrnehmen. Die Behörden bleiben, soweit sie Aufgaben der Gefahrenabwehr 

wahrnehmen, allgemeine und keine besonderen Polizeibehörden. Dies gilt auch 

dann, wenn ein Spezialgesetz eine abschließende Regelung trifft, die die          

Anwendung des Polizeigesetzes ausschließt36.  

So heißt es auch in der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Durch-

führung des Polizeigesetzes vom 18.7.1997: „Polizeibehörden sind alle            

Verwaltungsbehörden, die nach Landesrecht und herkömmlichem Verständnis in 

nicht ganz unerheblichem Umfang Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrnehmen, 

z.B.: […] Veterinärbehörden37.“ 

Diese Schlussfolgerung ermöglicht den Landratsämtern und Stadtkreisen als unte-

re Tierschutzbehörden, von Ermächtigungen nach dem Polizeigesetz Gebrauch zu 

machen. Im Gegensatz zur Ortspolizeibehörde verfügt die untere Verwaltungs-

behörde als Tierschutzbehörde über eine größere fachliche und personelle       

Ausstattung (z.B. Amtstierärzte, spezielle EDV-Programme) wie sie für die 

Durchführung tierschutzrechtlicher Maßnahmen erforderlich ist. Besonders unter 

diesem Gesichtspunkt erscheint oben geführter Schluss als folgerichtig.  

                                            
35 Belz in Belz/Mußmann, § 62 Rn. 8. 
36 Belz in Belz/Mußmann, § 61, Rn. 4. 
37 GABl, VwV zu § 42, S. 420. 
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4 Adressat einer tierschutzrechtlichen Maßnahme 

4.1 Tierhalter 

Entscheidend für die Durchführung tierschutzrechtlicher Maßnahmen ist die Frage 

nach dem richtigen Adressaten. Verfügungen können nur dann wirksam ergehen, 

wenn sie den korrekten Adressaten treffen. Aus § 2 Abs. 1 ergeben sich drei   

mögliche Adressatenkonstellationen. Als Adressat kommt derjenige in Betracht, 

der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat. Faktisch sind dies Tierhalter, Tier-

betreuer oder Betreuungspflichtiger. In der überwiegenden Anzahl der Fälle    

richten sich tierschutzrechtliche Maßnahmen an den Tierhalter als Adressaten der 

Bestimmung.  

Der Begriff des Tierhalters ermöglicht eine weite Auslegung und deckt sich mit 

dem Begriff des Haltens nach § 833 BGB38. 

Tierhalter ist derjenige, der die Bestimmungsmacht über ein Tier hat, aus eigenem 

Interesse für die Kosten des Tieres aufkommt, den allgemeinen Wert und Nutzen 

des Tieres für sich in Anspruch nimmt und das Risiko seines Verlustes trägt39. 

Der Tierhalter kümmert sich um Unterbringung, tierärztliche Versorgung und        

Fütterung des Tieres, auch wenn er die Versorgung, Fütterung etc. nicht selbst 

durchführt oder nicht Eigentümer des Tieres ist40. Ein Tierhalter muss nicht     

Eigentümer des Tieres sein41. Irrelevant ist auch, ob die Haltung verboten oder 

erlaubt ist. Auch ein Dieb kann zum Halter eines Tieres werden. Selbst mehrere 

Personen, juristische Personen und Minderjährige können Tierhalter sein42. Ist der 

Halter eines Tieres nicht zugleich Eigentümer des Tieres, kann die Eigentümer-

schaft am Tier bei tierschutzrechtlichen Maßnahmen gegenüber dem Halter recht-

lich hinderlich sein. Insbesondere bei der Anwendung von Zwangsmaßnahmen 

können hierbei Probleme entstehen43.  

 

                                            
38 Lorz/Metzger, § 2 Rn. 8; Kluge, DtW 2001, S. 90 (92); Thum, NuR 2001, S. 558 (561). 
39 VGH BW, NuR 2006, S. 441 (442); VG Darmstadt Az. 3 E 1772/05 (Anlage 3 Rn. 21); 
Hirt/Maisack/Moritz, § 2 Rn. 4; Loeper in Kluge, § 2 Rn. 11; Kluge, DtW 2001, S. 90 (92); Thum, 
NuR 2001, S. 558 (561). 
40 VG Darmstadt Az. 3 E 1772/05 (Anlage 3, Leitsatz). 
41 VG Darmstadt Az. 3 E 1772/05 (Anlage 3, Rn. 21); Kluge DtW 2001, S. 90 (92). 
42 Hirt/Maisack/Moritz, § 2 Rn. 4; Loeper in Kluge, § 2 Rn. 11. 
43 VG München Az. M 18 K 08.1681 (Anlage 4 Rn. 23). 
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4.2 Tierbetreuer und Betreuungspflichtiger 

Tierbetreuer ist derjenige, der für ein Tier bestimmte Aufgaben ausführt, ohne 

dabei selbst Tierhalter zu sein44, beispielsweise weil er dazu beauftragt wurde45. 

Auch wenn die Betreuereigenschaft nur kurzfristig oder im fremden Interesse   

erfolgt, ist der Tierbetreuer der Einhaltung der Vorschriften des § 2 verpflichtet46. 

Tierbetreuer ist auch derjenige, der verloren gegangene, ausgesetzte oder herren-

lose Tiere bei sich aufnimmt47. Der Begriff des Tierbetreuers bildet einen Auf-

fangtatbestand, sofern eine Person zwar kein Tierhalter oder Betreuungspflichtiger 

ist, aber dennoch eine tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit auf das Tier hat48. 

Betreuungspflichtiger ist, wer durch Rechtspflicht (Gesetz, Verordnung, Vertrag 

etc.) zum Betreuen eines Tieres verpflichtet wird49. Es genügt, wenn jemand 

rechtswirksam bestimmte Pflichten für ein Tier übernimmt. Soweit die Pflicht auf 

eine bestimmte Handlung beschränkt ist, ist grundsätzlich auch die Verantwort-

lichkeit hierauf begrenzt50. Die Obhuts- und Fürsorgepflichten, die sich aus § 2 

ergeben, verpflichten allerdings sowohl Tierhalter, Tierbetreuer als auch Betreu-

ungspflichtigen gleichermaßen51. 

 

4.3 Adressatenauswahl 

Auch mehrere Personen können Halter eines Tieres sein (z.B. jedes Mitglied einer 

Familie). In diesem Fall stellt sich die Frage, wer Adressat einer tierschutzrechtli-

chen Maßnahme werden soll. Das Tierschutzgesetz trifft keine Vorgaben zur Ad-

ressatenauswahl, soweit mehrere Personen gleichermaßen Halter eines Tieres 

sind. Daher kann auf die allgemein geltenden Regelungen zur Störerauswahl des 

Polizeigesetzes zurückgegriffen werden. Hiernach hat die zuständige Behörde bei 

mehreren Störern Auswahlermessen. Der Störer, der die Gefahr am schnellsten, 

wirksamsten und am effektivsten beseitigen kann, soll in Anspruch genommen 
                                            
44 VG Darmstadt Az. 3 E 1772/05 (Anlage 3 Rn. 21). 
45 Hirt/Maisack/Moritz, § 2 Rn. 5. 
46 VG Darmstadt Az. 3 E 1772/05 (Anlage 3 Rn. 23); Hirt/Maisack/Moritz § 2 Rn. 5.  
47 Loeper in Kluge, § 2 Rn. 12. 
48 Hirt/Maisack/Moritz, § 2 Rn. 7. 
49 Hirt/Maisack/Moritz, § 2 Rn. 6. 
50 Loeper in Kluge, § 2 Rn. 13. 
51 Loeper in Kluge, § 2 Rn. 10. 
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werden52. Ist dies bei allen Störer zu bejahen, kann das Verschulden bzw. die Ur-

sache der Gefahr ein Auswahlkriterium sein53. Grundsätzlich ist es auch möglich, 

einen Nichtstörer i.S.v § 9 PolG als sog. Notstandspflichtigen in Anspruch zu 

nehmen, soweit die unmittelbar bevorstehende bzw. bereits eingetretene Gefahr 

oder Störung nicht rechtzeitig durch den Verhaltensstörer oder Zustandsstörer 

beseitigt werden kann54. Dieser Fall kommt in der behördlichen Praxis allerdings 

eher selten vor.  

 

5 Animal Hoarding 

5.1 Der Begriff des Animal Hoarding 

Es gibt verschiedene Gründe, die zu einer Auflösung von Tierbeständen oder ei-

nem Verbot der Haltung von Tieren führen können. Eine tierschutzwidrige Hal-

tung kann oft einem Fehlverhalten des Tierhalters zugeschrieben werden. Dieses 

Fehlverhalten kann sich aus fehlender Sachkunde, aber auch aus charakterlichen 

Mängeln des Tierhalters ergeben. Exemplarisch wird im Folgenden auf das sog. 

Animal Hoarding eingegangen, eine besonders abnorme Form der Tierhaltung. 

Das als Tierhortung oder Tiersammel-Sucht bezeichnete Animal Hoarding ist eine 

noch weitgehend unbekannte Krankheit, bei der Menschen eine große Anzahl von 

Tieren anhäufen, aber nicht mehr angemessen versorgen können. Dabei erkennt 

der Halter nicht oder kaum, dass es den Tieren in seiner Obhut schlecht geht55. 

Erstmals wurde das krankhafte Horten von Tieren Ende der 90er Jahre in den 

USA wahrgenommen. 1997 wurde die Arbeitsgruppe HARC (Hoarding of Ani-

mals Research Consortium) zur Erforschung des Animal Hoarding gegründet56. 

Die Arbeitsgruppe veröffentlichte 1999 eine Studie, nach der statistisch gesehen, 

überwiegend Frauen (76 %), ältere Personen (46% über 60 Jahre) und allein ste-

hende Menschen (über 50%) zu der Gruppe der Animal Hoarder gehören. Die am 

häufigsten gehaltenen Tierarten sind Hunde und Katzen. Bei der Mehrheit der 

                                            
52 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 3. 
53 Mußmann in Belz/Mußmann, § 6 Rn. 21. 
54 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 3. 
55 Deutscher Tierschutzbund (Anlage 5, S. 1). 
56 Deutscher Tierschutzbund (Anlage 5, S. 1). 



12 

Fälle wurde eine verdreckte Wohnung vorgefunden (69 %), in der sich auch kran-

ke oder sogar tote Tiere befanden (80%)57. 

Die Betroffenen lassen sich in 4 verschiedene Animal-Hoarder-Typen einteilen: 

Der Pflegetyp versucht, sich um die Tiere zu kümmern, jedoch wächst ihm diese 

Aufgabe über den Kopf. Die Tiere vermehren sich unkontrolliert. 

Der Befreiertyp nimmt Tiere auf und sieht sich als deren Retter. Er kann keine 

Tiere ablehnen und denkt, dass es die Tiere nur bei ihm gut haben.  

Der Züchtertyp hat sich Tiere mit dem Vorsatz der Tierzucht und des anschlie-

ßenden Verkaufs angeschafft. Im Laufe der Zeit verliert er jedoch den Überblick, 

sodass sich die Tiere unkontrolliert vermehren und kein oder nur ein einge-

schränkter Verkauf stattfindet. 

Der Ausbeutertyp ist besonders problematisch. Er schafft sich Tiere aus rein ei-

gennützigen Zwecken an (als Statussymbol). Er ist egoistisch und empfindet kei-

nerlei Mitgefühl für die Tiere58. 

 

5.2 Probleme mit Animal Hoarding 

Animal Hoarding wird einer noch unbekannten psychischen Erkrankung zuge-

schrieben. Der deutsche Tierschutzbund hat zusammen mit Amtstierärzten und 

Psychologen im März 2008 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gegründet, die 

sich mit dem Krankheitsbild des Animal Hoarding auseinandersetzt. Die Arbeits-

gruppe hat eine „Checkliste für das Vorliegen eines echten Falls von Tierhorten“ 

erstellt59. Diese Checkliste soll dabei helfen, Fälle von Animal Hoarding mög-

lichst frühzeitig zu erkennen, um so gezielte Maßnahmen ergreifen zu können. 

Die Wegnahme von Tieren kann jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn der Be-

troffene im Nachhinein auch psychologisch und therapeutisch behandelt wird. 

Andernfalls besteht eine fast hundertprozentige Rückfallwahrscheinlichkeit.  

Problematisch ist auch, dass Animal Hoarding bei manchen Veterinärämtern oder 

Amtstierärzten noch relativ unbekannt ist. Nicht zu unterschätzen sind auch die 

Kosten, die bei einer Tierfortnahme in dieser Größenordnung für die Behörde 
                                            
57 Patronek (Anlage 6, S. 1). 
58 Deutscher Tierschutzbund (Anlage 5, S. 3). 
59 Beetz/Gross/Wilczek/Dreininger (Anlage 7). 
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anfallen. Oft ist der Betroffene selbst nicht in der Lage, die enormen Kosten an 

die Behörde zurückzuerstatten.  

 

6 Tierschutzrechtliche Eingriffsmöglichkeiten 

6.1 Auskunfts- , Duldungs-, und Mitwirkungspflichten  

Bei der Haltung von Tieren ergeben sich zahlreiche Verpflichtungen für Betriebe, 

aber auch Privatpersonen gegenüber der zuständigen Behörde.  

Die Vorschrift des § 16 regelt die Auskunfts-, Duldungs-, und Mitwirkungspflich-

ten von Einrichtungen mit Tieren. Auch das Betretungsrecht der Behörde wird in 

dieser Vorschrift geregelt. Diese Pflichten gelten allerdings nicht nur für Einrich-

tungen oder Betriebe i.S.v. § 11 Abs. 1 Satz 1, sondern auch für  Privatpersonen60. 

Die Betriebe und Einrichtungen i.S.d. Absatzes 1 unterliegen einer routinemäßi-

gen Kontrolle, während andere Tierhaltungen, die nicht unter diese Vorschrift 

fallen, nur bei konkretem Verdacht auf tierschutzrechtliche Verstöße kontrolliert 

werden61. Die Auskunftspflicht trifft jeden potentiellen Adressaten einer tier-

schutzrechtlichen Anordnung62 und nicht nur Tierhalter oder Einrichtungen und 

deren Inhaber63. Dies gilt auch für die Duldungs- und Mitwirkungspflichten64. 

Der Umfang der Auskunftspflicht erstreckt sich nach § 16 Abs. 2 auf die Erteilung 

von Auskünften, die zur Durchführung der behördlichen Aufgaben erforderlich 

sind. Wird die Auskunft unzulässigerweise nicht, nicht richtig oder nicht vollstän-

dig erteilt, so kann die Behörde ein Bußgeld nach § 18 Abs. 1 Nr. 26 festsetzen65. 

Der Betroffene hat nach § 16 Abs. 4 ein Auskunftsverweigerungsrecht. Dieses 

Recht bezieht sich allerdings nur auf einzelne oder bestimmte Fragen und Aus-

künfte, es berechtigt jedoch nicht dazu, die Auskunft ganz zu verweigern66. 

                                            
60 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 718 (719). 
61 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 1. 
62 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 718 (719); VG Stuttgart, NuR 1999, S. 232 (233); Lorz/Metzger, § 
16 Rn. 17. 
63 Kluge in Kluge, § 16 Rn. 12. 
64 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 3. 
65 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 4. 
66 Lorz/Metzger, § 16 Rn. 18; Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 5. 
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Die Pflicht zur aktiven Mitwirkung ergibt sich aus § 16 Abs. 3 Satz 267 und 368. 

Hiernach sind alle zur Mitwirkung verpflichtet, die ggf. Auskünfte zur Klärung 

des Sachverhaltes geben können69. Der Betroffene muss der Behörde die zur Er-

füllung ihrer Aufgaben notwendige Unterstützung gewähren, dies schließt auch 

die Duldung entsprechender Maßnahmen ein70. Dem Betroffenen steht ein Mit-

wirkungsverweigerungsrecht i.S.v. § 16 Abs. 4 zu71. 

Die Duldungspflicht nach § 16 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 betrifft jede Person, die ver-

pflichtet ist, das Betreten von Grundstücken, Geschäftsräumen, Wirtschaftsgebäu-

den und Transportmittel während der Geschäfts- und Betriebzeiten zu dulden72. 

Die Duldungspflicht gilt somit auch für natürliche Personen und deren private 

Tierhaltung73. 

 

6.2 Betretungsbefugnis der Behörde  

Das Betretungsrecht der Behörde wird in § 16 Abs. 3 geregelt.  

Grundsätzlich gilt das Betretungsrecht der Behörde nur während der Geschäfts- 

oder Betriebszeiten eines Betriebs. Soweit es sich bei den zu betretenden 

Grundstücken, Geschäftsräumen, Wirtschaftsgebäuden oder Transportmittel um 

keinen Betrieb im eigentlichen Sinne handelt oder der Betrieb über keine Ge-

schäfts- oder Betriebszeiten verfügt, kann das Betretungsrecht nicht bereits aus 

diesem Grunde entfallen. Vielmehr ist in diesem Fall auf die „üblichen Geschäfts- 

und Öffnungszeiten“ (Mo-Fr: 9:00 Uhr – 17:00 Uhr) abzustellen74. Zur Verhütung 

dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist ein Betreten 

der in § 16 Abs. 3 Nr. 1 genannten Grundstücke, Räume, Gebäude und Trans-

portmittel auch außerhalb der (üblichen) Geschäfts- und Öffnungszeiten mög-

lich75. Für das Betreten bedarf es keiner richterlichen Anordnung76. Auch kann 

                                            
67 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 9. 
68 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 9a. 
69 Lorz/Metzger, § 16 Rn. 24. 
70 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 9. 
71 Lorz/Metzger, § 16 Rn. 24. 
72 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 6. 
73 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 232 (233); Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 3. 
74 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 232 (234); Lorz/Metzger, § 16 Rn. 21. 
75 Lorz/Metzger, § 16 Rn. 21; Kluge in Kluge § 16 Rn. 6 
76 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 6. 



15 

die Behörde nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 b zur Verhütung dringender Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung die Wohnräume des Auskunftspflichtigen 

betreten. Eine dringende Gefahr liegt dann vor, wenn der baldige Eintritt eines 

ernsthaften Schadens an einem wichtigen Rechtsgut droht. Das Betreten von 

Wohnraum ist das Eintreten und vorübergehende Verweilen durch einfaches Um-

schauen in einer Wohnung, um Feststellungen zum Sachverhalt zu treffen. Es dür-

fen allerdings keine Veränderungen an der Wohnung vorgenommen werden77.  

                                           

Wird der Behörde trotz ihres Betretungsrechts nach § 16 Abs. 3 kein Zugang zu 

den in § 16 Abs. 3 Nr. 1 Gebäuden, Grundstücken und Räumen gewährt, kann das 

Betretungsrecht auch zwangsweise durchgesetzt werden.  

Zur Durchsetzung der Betretungsbefugnis kann die Behörde eine Duldungsverfü-

gung gegenüber dem Betroffenen erlassen. Die Duldungsverfügung kann ggf. 

zwangsweise im Wege des unmittelbaren Zwangs durchgesetzt werden78.  

Die Duldungsverfügung kann i.d.R nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO für sofort voll-

ziehbar erklärt werden, denn das öffentliche Interesse an einem effektiven Tier-

schutz wiegt in diesem Fall grundsätzlich schwerer als das private Interesse des 

Tierhalters. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung der Duldungsanordnung auch mündlich als sog. Notstandsmaßnahme erfol-

gen79.  

Soweit für die Fortnahme von Tieren Räume durchsucht werden müssen, bedarf 

es grundsätzlich einer richterlichen Anordnung. Denn das Durchsuchen ist ein 

stärkerer Eingriff als das Betreten. Beim Durchsuchen wird etwas ziel- und 

zweckgerichtet gesucht, um aufzuspüren, was der Inhaber von sich aus nicht offen 

legen oder herausgeben will. Eine unvermeidliche Notiz von Personen oder Sa-

chen beim Betreten der Wohnung stellt allerdings noch kein Durchsuchen dar80.  

Soweit es sich bei der Durchsuchung nicht um eine Vollstreckungsmaßnahme 

i.S.v. § 6 Abs. 2 LVwVG handelt, ist nicht das Verwaltungsgericht, sondern das 

Amtsgericht nach § 31 Abs. 5 PolG für die Erteilung eines Durchsuchungsbe-

schlusses zuständig. Bei Gefahr im Verzug, entfällt die Notwendigkeit der richter-

 
77 Belz in Belz/Mußmann, § 31 Rn. 7. 
78 Lorz/Metzger, § 16 Rn. 19. 
79 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 Rn. 8. 
80 Sadler, § 12 VwVG Rn. 26. 
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lichen Durchsuchungsanordnung, vor allem dann, wenn der zeitliche Aufschub 

den Erfolg der Maßnahme gefährden würde81. 

 

6.3 Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 TierSchG 

In § 11 sind diejenigen Tätigkeiten aufgeführt, zu deren Ausführung eine Erlaub-

nis der zuständigen Behörde erforderlich ist. Die Erteilung der Erlaubnis einer 

Tätigkeit nach § 11 zählt zu den präventiven Aufgaben der Tierschutzbehörde, um 

tierschutzwidrige Haltungen zu vermeiden. Hiermit soll verhindert werden, dass 

Tätigkeiten i.S.v. § 11 unerlaubt und ggf. ohne die erforderliche Kenntnis, fachli-

che Fähigkeit und Sachkunde durchgeführt werden. 

In § 11 Abs. 1 Nr. 3 wird der unbestimmte Rechtsbegriff der Gewerbsmäßigkeit 

verwendet. Nach wohl h.M. kann bei der Auslegung der Gewerbsmäßigkeit auf 

den Begriff des Gewerbes i.S.d. Gewerberechts zurückgegriffen werden82, wobei 

für eine Gewerbsmäßigkeit nicht zwingend ein  Gewerbe i.S.d. Gewerbeordnung 

vorliegen muss83. Gewerbsmäßig i.S.v. § 11 Abs. 1 Nr. 3 handelt, wer die genann-

te Tätigkeit selbstständig, planmäßig, beständig und mit der Absicht Gewinn zu 

erzielen, ausübt84. Gewerbsmäßigkeit ist jede generell nicht verbotene und auf 

Dauer angelegte Tätigkeit, wobei Urproduktionen, freie Berufe sowie die Verwal-

tung und Nutzung des eigenen Vermögens vom Begriff der Gewerbsmäßigkeit 

ausgenommen sind85. In den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchfüh-

rung des Tierschutzgesetzes werden in Ziffer 12.2.1.5 TierSchVwV die Voraus-

setzungen für eine Gewerbsmäßigkeit näher definiert. Bei der Auslegung des Beg-

riffs kommt es jedoch nicht allein auf die Gesamtszahl der gehaltenen Tiere an. 

Nach Ansicht des VG Stuttgarts muss bei der Auslegung des Begriffs beachtet 

werden, wie viele Tiere tatsächlich zur Zucht eingesetzt werden. Auch aus der 

Dauer einer Zucht kann nicht direkt auf das Vorliegen einer Gewerbsmäßigkeit 

                                            
81 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 17; Beck, AtD 1997, S. 283. 
82 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 718 (719); Dietz, NuR 1999, S. 681 (682).  
83 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 718 (719); Lorz/Metzger, § 11 Rn. 15; Hirt/Maisack/Moritz, § 11 
Rn.    9; Dietz NuR 1999, S. 681 (682).  
84 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 718 (719). 
85 Goetschel in Kluge, § 11 Rn. 11. 
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geschlossen werden, denn die Behörde sollte zwischen einer reinen Hobbyzucht 

und einer gewerbsmäßiger Zucht unterscheiden86. 

Die Erlaubnis für die in § 11 genannten Tätigkeiten setzt einen Antrag voraus. 

Antragssteller ist derjenige, der für die Tätigkeit verantwortlich sein soll und die 

Tätigkeit nicht nur vorübergehend wahrnimmt. Soweit mehrere Personen verant-

wortlich sind, müssen sie den Antrag zusammen stellen87. 

Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 ist das Vorliegen eines 

Nachweises über die Sachkunde und die erforderliche Zuverlässigkeit des An-

tragsstellers. Zudem müssen die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtun-

gen eine den Anforderungen des § 2 entsprechende Ernährung, Pflege und Unter-

bringung der Tiere ermöglichen. 

Bei den personenbezogenen Anforderungen wird zwischen dem Erlaubnisinhaber 

und der verantwortlichen Person i.S.v § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 unterschieden. 

Dies kann eine Person, es können aber auch zwei verschieden Personen sein. An 

die verantwortliche Person werden höhere Anforderungen hinsichtlich seiner 

Sachkunde und Zuverlässigkeit gestellt88. 

Zum Nachweis der Zuverlässigkeit kann die Behörde die Vorlage eines polizeili-

chen Führungszeugnisses sowie einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister 

verlangen89. Schwerwiegende oder wiederholte tierschutzrechtliche Verstöße so-

wie Straftaten in Zusammenhang mit dem Tierschutzrecht erweisen die Unzuver-

lässigkeit einer Person. Die Erlaubnis kann in diesem Falle versagt werden90. 

Die verantwortliche Person ist der Behörde vorrangig zur Einhaltung und Durch-

setzung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.  

Soweit der Erlaubnisinhaber der verantwortlichen Person nicht genügend Spiel-

raum zur Erfüllung der tierschutzrechtlichen Anforderungen einräumt, kann die 

Erlaubnis zurückgenommen bzw. widerrufen werden91. 

                                            
86 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 232. 
87 Lorz/Metzger, § 11 Rn. 28. 
88 Dietz, NuR 1999, S. 681 (683). 
89 Hirt/Maisack/Moritz, § 11 Rn. 18; Thum, NuR 2001, S. 558 (562). 
90 Hirt/Maisack/Moritz, § 11 Rn. 18; Thum, NuR 2001, S. 558 (562); Dietz, NuR 1999, S. 681 
(683). 
91 Dietz, NuR 1999, S. 681 (683). 
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Der Antragssteller muss auch Nachweise über seine Sachkunde vorlegen. Hierzu 

zählen Nachweise der notwendigen fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zur 

Ausübung der beantragten Tätigkeit. Dies kann beispielsweise der Nachweis einer 

Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit im beantragten Tätigkeitsfeld sein. Eine 

bestimmte Berufsausbildung ist jedoch nicht erforderlich92. Aus einer Sachkunde 

für eine bestimmte Tierart kann allerdings nicht auf die Sachkunde für jede Tierart 

geschlossen werden93. Legt der Antragssteller keine oder nur unzureichende 

Nachweise über seine Sachkunde vor, so kann er nicht verlangen, stattdessen ein 

Fachgespräch zu führen. Die Behörde kann vielmehr als Ergänzung zum Nach-

weis der Sachkunde ein Fachgespräch mit dem Antragssteller führen94. 

Weitere Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 ist der Nach-

weis des berechtigten Interesses an der Tätigkeit. Bloße Liebhaberei stellt noch 

kein berechtigtes Interesse dar. Zudem sollte der Antragssteller die persönliche 

und charakterliche Eignung zur Durchführung der beantragten Tätigkeit besit-

zen95. 

 

6.3.1 Erlaubnis mit Nebenbestimmungen  

Nach § 11 Abs. 2 a kann die Erlaubnis zur Ausübung einer Tätigkeit mit Neben-

bestimmungen in Form von Befristungen, Bedingungen und Auflagen erteilt wer-

den, soweit dies zum Schutz der Tiere erforderlich ist.  

Soweit Nebenbestimmungen mittelbar auch andere Rechtsgüter schützen, ist dies 

zulässig. Allerdings darf der dem Antragssteller zugefügte Nachteil durch eine 

Nebenbestimmung nicht schwerer wiegen als der Nutzen für die Tiere96.  

In § 11 Abs. 2 a fehlt allerdings eine Aussage zu einem Widerrufs- und Auflagen-

vorbehalt. In diesem Fall kann auf die Vorschriften zur Rücknahme bzw. zum 

Widerruf  nach § 48 LVwVfG bzw. § 49 LVwVfG zurückgegriffen werden97. 

                                            
92 Lorz/Metzger, § 11 Rn. 30. 
93 Dietz, NuR 1999, S. 681 (683). 
94 Hirt/Maisack/Moritz, § 11 Rn. 15. 
95 Thum, NuR 2001, S. 558 (562). 
96 Hirt/Maisack/Moritz, § 11 Rn. 27. 
97 Hirt/Maisack/Moritz, § 11 Rn. 26. 
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Eine Rücknahme nach § 48 LVwVfG kann dann ergehen, wenn die Erlaubnis von 

vornherein rechtswidrig war, beispielsweise aufgrund von unvollständigen oder 

falschen Angaben zur Sachkunde, der Zuverlässigkeit oder ähnlichem.  

Ein Widerruf nach § 49 LVwVfG kommt beispielsweise dann in Betracht, wenn 

eine Auflage nicht erfüllt wurde oder bestimmte Erlaubnisvoraussetzungen nach-

träglich weggefallen sind. Bei Vorliegen der Widerrufs- bzw. Rücknahmevoraus-

setzungen kann folglich die Erlaubnis entzogen werden. Bei Entzug der Erlaubnis 

nach § 11 sollte regelmäßig die sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

4 VwGO angeordnet werden98. 

Dietz geht davon aus, dass die Behörde auch dann Nebenbestimmungen in die 

Erlaubnis mit aufnehmen kann, wenn dadurch Versagungsgründe für die Erlaub-

nis beseitigt werden können99.  

Hierunter könnte beispielsweise eine Auflage zur Haltungsform eines Tieres ver-

standen werden, die der Tierhalter innerhalb einer bestimmten Frist zu erfüllen 

hat. Allerdings sollte die Aussage von Dietz nicht dahingehend verstanden wer-

den, dass durch Nebenbestimmungen das Erfordernis einer Sachkunde und Zuver-

lässigkeit des Tierhalters nach § 11 beseitigt werden könnte.  

 

6.3.2 Untersagung einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit  

Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 soll die Behörde demjenigen die Ausübung der Tätig-

keit untersagen, der die Erlaubnis nicht hat. Die zuständige Behörde kann nur in 

atypischen Sonderfällen hiervon absehen. Ein solcher Fall wäre dann gegeben, 

wenn die Erlaubnisvoraussetzungen offensichtlich vorliegen und der Antrag i.S.v. 

§ 11 Abs. 1 Satz 3 mit den notwendigen Nachweisen, Angaben und Unterlagen 

bereits eingereicht wurde100.  Auch das VG Stuttgart vertritt die Auffassung, dass 

es in diesem Sinne ein Ermessensfehler wäre, die Tätigkeit allein deswegen zu 

untersagen, weil die Erlaubnis (noch) nicht vorliegt101. 

                                            
98 Dietz, NuR 1999, S. 681 (685). 
99 Dietz, NuR 1999, S. 681 (684). 
100 Hirt/Maisack/Moritz, § 11 Rn. 27; Goetschel in Kluge, § 11 Rn. 22. 
101 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 232 (233). 
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Allein die Erfüllung der materiellen Erlaubnisvoraussetzungen kann jedoch nicht 

dazu führen, die Tätigkeit aufrecht zu erhalten. Bei der Tätigkeitsuntersagung 

kommt es allein auf den faktisch formellen Verstoß an102. Die Tätigkeitsuntersa-

gung betrifft grundsätzlich auch denjenigen, der zwar einen Anspruch auf Erlaub-

niserteilung hat, die Erlaubnis jedoch tatsächlich nicht besitzt. Denn mit der Aus-

übung der Tätigkeit soll erst nach Erteilung der Erlaubnis begonnen werden.  

§ 11 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 schließt die Anwendung von gewerberechtlichen 

Vorschriften, namentlich des § 35 Abs. 1 GewO, nicht aus. Tierschutzrechtliche 

wie auch gewerberechtliche Maßnahmen können parallel nebeneinander laufen 

und verdrängen sich nicht103. 

Soweit die Tätigkeitsuntersagung bestandskräftig oder sofort vollziehbar ist, ste-

hen der Behörde zur Durchsetzung der Untersagung zwei Möglichkeiten zur Ver-

fügung. Zum einen kann die Verfügung mittels Zwangsgeld oder unmittelbaren 

Zwang vollstreckt werden. Zum anderen kann die Ausübung der untersagten Tä-

tigkeit durch Anordnung der Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume i.S.v 

§ 11 Ab. 4 verhindert werden. Diese Verfügung kann dann wiederum im Rahmen 

von Vollstreckungsmaßnahmen durchgesetzt werden104. 

 

6.4 Die Generalklausel § 16 a TierSchG 

§ 16 a stellt die Generalklausel des Tierschutzgesetzes dar und bietet der Behörde 

zahlreiche Möglichkeiten, tierschutzrechtlicher Maßnahmen zu treffen.  

Aufgrund von § 16 a kann die Behörde auch präventiv tätig werden, sie braucht 

nicht abzuwarten, bis tierschutzrechtliche Verstöße stattgefunden haben. Es gilt 

der Gefahrenbegriff nach dem Polizeigesetz105. Hiernach liegt eine Gefahr dann 

vor, wenn die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit 

                                            
102 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 232 (233); Goetschel in Kluge, § 11 Rn. 22; Dietz, NuR 1999, S. 
681 (685). 
103 VG Potsdam Az. 3 L 555/04 (Anlage 8, Orientierungssatz), a.A Goetschel in Kluge, § 11 Rn. 
22. 
104 Hirt/Maisack/Moritz, § 11 Rn. 28. 
105 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 2. 



21 

ein Schaden für die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung eintre-

ten wird106.  

 

6.4.1 Umfang des Ermessens nach § 16 a Satz 1 TierSchG 

In Literatur und Rechtsprechung herrscht Uneinigkeit darüber, welchen Ermes-

sensumfang § 16 a Satz 1 der zuständigen Behörde gewährt. In § 16 a heißt es: 

„Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die 

zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Sie kann insbeson-

dere…“. Nachfolgend sollen zwei verschiedene Meinungsgruppen dargestellt 

werden, wobei die eine Meinungsgruppe davon ausgeht, dass § 16 a Satz 1 so-

wohl Auswahlermessen als auch Entschließungsermessen ermöglicht. 

Die andere Meinungsgruppe vertritt die Auffassung, dass § 16 a Satz 1 die Behör-

de zum Einschreiten verpflichtet, sodass ihr lediglich Auswahlermessen zur Ver-

fügung stehe. Das Entschließungsermessen bezieht sich darauf, ob die Behörde 

überhaupt  tätig wird. Sie kann auch ganz von Maßnahmen absehen.107 Das Ent-

schließungsermessen ist auf Null reduziert, soweit für die Behörde eine Pflicht 

zum Einschreiten besteht und eine Untätigkeit rechtwidrig wäre 108. 

Das Auswahlermessen bezieht sich auf das „Wie“ des Einschreitens. Unter mehre-

ren möglichen Maßnahmen entscheidet die Behörde, welche ergriffen werden 

soll109. Die Wahl des Handlungsmittels wird durch den Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit geleitet und beschränkt110. 

 

 

 

 

                                            
106 Mußmann in Belz/Mußmann, § 1 Rn. 40. 
107 Gusy, Rn. 388. 
108 Gusy, Rn. 390. 
109 Gusy, Rn. 388. 
110 Hirt/Maisack/Moritz, TierSchG, § 16 a Rn. 6. 
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6.4.2 Gründe gegen ein Entschließungsermessen  

Gegen ein Entschließungsermessen spricht die grammatikalische Auslegung von § 

16 a Satz 1 („Die zuständige Behörde trifft die … notwendigen Anordnungen“ 

statt „kann…treffen“)111. Die Verwendung des modalen Hilfsverbs „kann“ in § 16 

a Satz 2 spricht dafür, dass einzig Auswahlermessen eingeräumt wird, sowie da-

für, dass § 16 a Satz 1 eine Pflicht der Behörde zum Einschreiten vorschreibt112.   

In der Literatur wird unter anderem die Meinung vertreten, dass auch nach teleo-

logischer Auslegung es Intention des Gesetzgebers sei, die zuständige Behörde zu 

einem Einschreiten zu verpflichten. Nur der Handlungskatalog des § 16 a Satz 2 

eröffne der Behörde Ermessen in der Vorgehensweise und Auswahl des 

Mittels113. Die Entscheidung über ein Einschreiten steht aber gerade nicht im 

Ermessen der Behörde114. Man müsse zumindest eine Ermessensreduzierung auf 

Null und damit eine Pflicht zum Einschreiten annehmen, soweit der 

Straftatbestand des § 17 Nr. 2b objektiv erfüllt ist. In diesem Fall wäre ein 

Entschließungsermessen mit der allgemeinen Werteordnung unvereinbar. Eine 

Pflicht zum Einschreiten sei auch zumindest dann gegeben, wenn eine große, 

anders nicht abzuwendende Gefahr vorliegt115. 

                                           

Für eine Pflicht zum Einschreiten spricht auch der hohe Stellenwert des Tier-

schutzes, als Staatszielbestimmung in Art. 20 a GG116. Auch bei weniger gravie-

renden Verstößen könne kaum begründet werden, welche nach Art. 20 a GG ak-

zeptablen Ermessenserwägungen Amtstierärzte von einem Einschreiten freistellen 

sollten117. Zukünftig werde sich das behördliche Ermessen zu einer Pflicht zum 

Einschreiten verdichten, soweit die Schutzgüter des Tierschutzes aus Art. 20 a GG 

betroffen sind.118 

Auch soweit man ein Ermessen annehmen würde, läuft dies im Regelfall nur auf 

eine Entscheidung für ein Einschreiten hinaus, denn § 1 setzt auf das Wohl des 

 
111 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 5; Sadler, § 9 VwVG Rn. 10; Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 11; 
Kemper, NuR 2007, S. 790 (794); Casper/Cirsovius, NuR 2002, S. 22 (26). 
112 Kemper, NuR 2007, S. 790 (794). 
113 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 15; Kemper, NuR 2007, S. 790 (794). 
114 Kemper, NuR 1997, S. 790 (794). 
115 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 5; Caspar/Schröter, S. 123. 
116 Caspar/Schröter, S. 122. 
117 Kemper, NuR 2007, S. 790 (794). 
118 Caspar/Schröter, S. 123. 
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Tieres und die Verantwortung des Menschen gegenüber dem Tier119. Kluge geht 

dabei von einem sogenannten „intendierten Ermessen“ aus.120 Hiernach kann ein 

Ermessen im Regelfall fehlerfrei nur durch eine bestimmte Entscheidung ausgeübt 

werden. Eine Abwägung von Für und Wider sei nicht mehr erforderlich121. Laut 

Kluge ist für das Einschreiten allein maßgeblich, ob die Anordnung zur Verhütung 

der Verstöße notwendig und damit erforderlich ist122. 

Zudem wird argumentiert, dass wie bereits aufgezeigt, § 16 a Satz 1 kein subjek-

tives Recht des betroffenen Bürgers auf Durchführung der notwendigen Maßnah-

men eröffnet. Diese Gefahr hätte aber bestanden, wenn in Satz 1 die Formulierung 

„hat zu treffen“ gewählt worden wäre. Die Bundesregierung hat bei Neufassung 

einer fast gleichlautenden Norm des Bundesseuchengesetzes (früher § 10 Abs. 1 

BSeuchG) eben dieses klar gestellt.123 Nach Sadler bestehe bei § 16 Abs. 1 IfSG, 

der eine Pflicht zum Einschreiten bei seuchenrechtlichen Fällen vorschreibt, die 

gleiche Rechtslage wie bei § 16 a Satz 1. Es werde auch hier kein Entschließungs-

ermessen eröffnet.124 

 

6.4.3 Gründe für ein Auswahl- und Entschließungsermessen  

In Literatur und Rechtsprechung wird allerdings auch die Meinung vertreten, dass 

§ 16 a Satz 1 sowohl Auswahl-, als auch Entschließungsermessen eröffne. So hält 

Dietz im Rahmen des § 16 a Satz 1 eine Abwägung im Bereich des Auswahler-

messens als auch im Bereich des Entschließungsermessens, sowie eine Verhält-

nismäßigkeitsprüfung für erforderlich125. Die Generalklausel des Satz 1 sei ledig-

lich Auffangtatbestand, soweit in § 16 a Satz 2 oder anderen Rechtsgrundlagen 

nichts Spezielleres geregelt ist126. Satz 1 soll den Handlungskatalog des Satzes 2 

                                            
119 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 12; Sadler, § 9 VwVG Rn. 10. 
120 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 12. 
121 BVerwGE 91, S. 82 (90). 
122 Kluge, DtW 2001, S. 90 (91). 
123 Kluge, in Kluge § 16 a Rn. 11. 
124 Sadler, § 9 VwVG Rn. 10. 
125 Dietz, NuR 1999, S. 205 (208). 
126 Dietz, NuR 1999, S. 205 (206). 
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ergänzen, damit keine Schutzlücke entstehen kann127. Eine Pflicht zum Einschrei-

ten wird von Dietz nur bei einer Ermessensreduzierung auf Null gesehen.  

Nach einem Urteil des BVerwG geht das Gericht davon aus, dass § 16 a der Be-

hörde ermöglicht, die notwendigen Anordnungen zu treffen. Die Behörde müsse 

davon in ermessensfehlerfreier Weise Gebrauch machen und den Ermessensrah-

men beachten.128  

Nach Auffassung des OVG Bremen ist von der Behörde im Rahmen der Anwen-

dung des § 16 a Satz 1 nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden,  ob und 

welche Anordnungen notwendig sind. Nach dem Urteil des OVG Bremen habe 

der Beklagte diese Ermessensentscheidung nicht getroffen, denn er ging fälschli-

cherweise von einer Ermessenreduzierung auf Null aus129. 

In einem Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom 20.03.1997 geht der VGH 

auf die Problematik des § 16 a Satz 1 ein. Der VGH sieht in § 16 a Satz 1 kein 

subjektives Recht des Bürgers auf Durchführung einer Maßnahme durch die Tier-

schutzbehörde. Eine einklagbare Pflicht der Behörde, welche diese zum Einschrei-

ten verpflichten würde, besteht nicht130. Auch nach Auffassung von Lorz/Metzger 

steht der Behörde nach § 16 a Satz 1 sowohl Auswahl-, als auch Entschließungs-

ermessen zu. Eine Freistellung von der strikten Gesetzesbindung soll der Behörde 

ermöglichen, einzelfallbezogen und nach konkret vorliegenden Umständen Für 

und Wider abzuwägen. Dabei soll die Behörde nur im Sinne des Gesetzeszweckes 

von ihrem Ermessen Gebrauch machen. In Folge dieser Zweckauslegung kann ein 

Entschließungsermessen bejaht werden131. 

 

Unter Zugrundelegung dieser Aspekte kann man m.E. in § 16 a Satz 1 sowohl ein 

Entschließungs- als auch ein Auswahlermessen vermuten. Denn nur so, kann die 

Behörde einzelfall- und vor allem praxisbezogen entscheiden. Hierbei ist jedoch 

stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Insbesondere muss auch 

auf die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 GG geachtet werden. 

                                            
127 Dietz, NuR 1999, 205 (208). 
128 BVerwG, DVBl 2000, S. 1061 (1062). 
129 OVG Bremen, NuR 1999, S. 227 (229). 
130 VGH BW, NJW 1997, S. 1798.  
131 Lorz/Metzger, § 16 a Rn. 8. 
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Denn soweit tierschutzrechtliche Maßnahmen getroffen werden, muss „gleiches 

grundsätzlich auch gleich“ behandelt werden.  

Auch unter dem Aspekt, dass das Tierschutzrecht nicht drittschützend ist, kann 

ein Entschließungsermessen angenommen werden. Denn soweit kein einklagbares 

Recht des Bürgers auf Einschreiten durch die Behörde besteht, könnte im Um-

kehrschluss auch davon ausgegangen werden, dass die Behörde auch nicht die 

Pflicht hat, tatsächlich einzuschreiten. 

In der Praxis können sich aufgrund der umstrittenen Auslegungspraxis bei der 

Anwendung des § 16 a Satz 1 zahlreicher Ermessensfehleinschätzungen ergeben. 

Auch könnte dies ggf. strafrechtliche Folgen mit sich ziehen. Diese Problematik 

soll im nachfolgenden Kapitel unter dem Aspekt der Garantenstellung des Amt-

stierarztes aus § 16 a näher erläutert werden. 

 

6.4.4 Die Garantenstellung des Amtstierarztes  

Die Straftatbestände des § 17 des Tierschutzgesetzes setzten dem Wortlaut des 

Gesetzes nach aktives Tun voraus. Unter Berücksichtigung von § 13 StGB wird 

aber ergänzend auch Unterlassen unter Strafe gestellt. Voraussetzung hierfür ist 

allerdings ein tatbestandsmäßiger Erfolg, eine tatsächliche und zumutbare Er-

folgsabwendung sowie die sog. Entsprechungsklausel132. Dies bedeutet, dass dem 

aktiven ein inaktives Tun, sprich ein Unterlassen gleichstehen muss. Weitere Vor-

aussetzung ist auch ein „rechtliches dafür einstehen müssen“, die sogenannte Ga-

rantenstellung der Person133.  

In Literatur und Rechtssprechung ist es umstritten, inwieweit ein Amtstierarzt 

eine tierschutzrechtliche Garantenstellung besitzt und sich durch Unterlassen 

strafbar machen kann. Bei dem Unterlassenstatbestand unterscheidet man zwi-

schen einer echten und einer unechten Unterlassungstat. Echte Unterlassungsde-

likte existieren im Tierschutzstrafrecht nicht134. Bei § 17 handelt es sich folglich 

um ein unechtes Unterlassensdelikt. Denn der Täter muss durch sein Unterlassen 

den tatbestandsmäßigen Erfolg des § 17 verursachen, obwohl er rechtlich dafür 
                                            
132 Iburg, NuR 2001, S. 77 (78). 
133 Kemper, (Anlage 9, S. 8). 
134 Kemper, (Anlage 9, S. 9). 
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einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt135. Bei der Frage der Garantenstel-

lung wird allgemein zwischen Beschützergaranten und Überwachungsgaranten 

unterschieden. Nach Iburg kommt eine Überwachungsgarantenstellung des Amt-

stierarztes nicht in Betracht, da § 17 Nr. 2 nur bestimmte Rechtsgüter und nicht 

eine Vielzahl von Rechtsgütern bzw. Gefahrenquellen schützt136.  

In einer aktuellen Stellungnahme von Oberstaatsanwalt Pfohl vom 30.12.2008, 

geht dieser davon aus, dass sich eine Beschützergarantenstellung des Amtstierarz-

tes aus § 16 a ergibt. Pfohl spricht § 16 a Satz 1 kein Entschließungsermessen zu, 

wonach sich bei Untätigkeit der Behörde ein garantenpflichtwidriges Verhalten 

ergeben würde. Auch vertritt er die Meinung, dass jede Ermessensfehlentschei-

dung des Amtstierarztes als Verletzung der Garantenpflicht angesehen werden 

muss, denn dies würde den weiten Spielraum des § 16 a, der Auswahlermessen 

einräumt, nicht zu sehr beschränken. Maßgeblich sei allerdings die Sichtweise des 

Amtstierarztes zum Zeitpunkt der Entscheidung137. Allerdings trifft Pfohl Ein-

schränkungen in der Garantenpflicht des Amtstierarztes. Beispielsweise könne 

sich der Amtstierarzt bei tatsächlicher Unmöglichkeit einer Fortnahme und an-

derweitigen Unterbringung eines Tieres (z.B. eines exotischen Tigers) nicht straf-

bar machen. Auch könne ein Amtstierarzt einen Irrtum über Tatumstände i.S.v.    

§ 16 StGB geltend machen und behaupten, die notwendigen Vorkehrungen nach § 

16 a getroffen zu haben. Soweit diese Sicht nicht widerlegbar ist, führt dies zum 

Ausschluss einer vorsätzlichen Pflichtverletzung. Zudem könnte die Garanten-

pflicht des Amtstierarztes auch i.S.v. § 17 StGB ausgeschlossen werden, wenn 

dem Amtstierarzt die Einsicht fehlt, etwas Unrechtes zu tun138. Diese Fallkonstel-

lation ist in der Praxis wohl kaum denkbar, da allein schon die Fachkenntnisse 

eines Amtstierarztes eine derartige Denkweise nicht zulassen. 

Nach Ansicht Kempers verhalten sich Amtstierärzte rechtswidrig, wenn sie bei 

einer Maßnahme nach § 16 a, die kein Entschließungsermessen zulasse, untätig 

bleiben und diese Untätigkeit durch praktische, technische oder finanzielle 

                                            
135 Ort/Reckewell in Kluge, § 17 Rn. 100. 
136 Iburg, NuR 2001, S. 77 (78). 
137 Pfohl (Anlage 10, S. 7). 
138 Pfohl (Anlage 10, S. 8). 
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Schwierigkeiten begründen139. Auch in der Literatur wird die Meinung vertreten, 

dass sich aus § 16 a eine Garantenpflicht zum Einschreiten für den Amtstierarzt 

ergibt. Im Falle seines Untätigbleibens würde sich der Amtstierarzt strafrechtli-

cher Verfolgung aussetzen140. Teilweise wird auch die Meinung vertreten, dass 

eine Überwachungsgarantenstellung besteht, soweit ein Amtsträger eine rechtlich 

fehlerhafte Erlaubnis erlassen hat und diese nicht widerruft oder zurücknimmt, 

obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür gegeben und ihm bekannt sind. 

Dieses Verhalten könne strafrechtliche Folgen nach sich ziehen141. 

Kemper spricht den Amtstierärzten auch eine Pflicht bei Unzuständigkeit zu. Die-

se sei dann gegeben, wenn der Amtstierarzt tatsächlich Einfluss auf den Gesche-

hensablauf hat, der zu tierschutzrechtlichen Verstößen führt oder führen könn-

te142. Er schlussfolgert, dass Amtstierärzte Beschützergaranten sind und demnach 

selbst Straftaten i.S.v. § 17 durch Unterlassen begehen können143. Mögliche Bei-

spielsfälle hierfür wären u.a. die Aufrechterhaltung rechtswidriger Erlaubnisse 

oder das pflichtwidrige Nichteinschreiten bei rechtswidrigen Verstößen144.  

                                           

Iburg kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, wobei er die Pflicht zum Einschreiten 

auf eine Ermessensreduzierung auf Null begrenzt. Ein Handeln im Ermessens-

rahmen sei aber nie strafbar, selbst wenn es in diesem Rahmen zu Ermessensfeh-

lern kommt145. Auch könne ein Amtstierarzt kein Täter eines „rohen“ tierschutz-

rechtlichen Verstoßes i.S.v. § 17 Nr. 2 a sein146.  

 

Die Schlussfolgerungen von Iburg sind m.E. vertretbar. Insbesondere, wenn man 

wie bereits ausgeführt, davon ausgeht, dass § 16 a Satz1 sowohl Entschließungs- 

als auch Auswahlermessen ermöglicht und hiermit keine grundsätzliche Pflicht 

der Behörde (und damit auch des Amtstierarztes) auf Einschreiten angenommen 

wird. Diese Sichtweise ermöglicht es der Behörde, praxisorientierte und sachliche 

 
139 Kemper (Anlage 9, S. 23). 
140 Hirt/Maisack/Moritz, § 17 Rn. 67; Ort/Reckewell in Kluge, § 17 Rn. 110. 
141 Lorz/Metzger, § 17 Rn. 45; Hirt/Maisack/Moritz, § 17 Rn. 67. 
142 Kemper (Anlage 9, S. 20). 
143 Kemper (Anlage 9, S. 26). 
144 Kemper (Anlage 9, S. 12). 
145 Iburg, NuR 2001, S. 77 (79). 
146 Iburg, NuR 2001, S. 77 (79). 
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Entscheidungen zu treffen, ohne dass sie in ihrem Entscheidungsspielraum zu sehr 

eingeschränkt wird. 

Der Ansicht Kempers, dass Amtstierärzte auch bei Unzuständigkeit unter Um-

ständen eine Garantenpflicht besitzen, kann nicht gefolgt werden. Denn gerade bei 

Unzuständigkeit besteht die Garantenpflicht des Amtstierarztes darin, die zustän-

dige Behörde über tierschutzrechtliche Missstände zu informieren, sodass diese 

tätig werden kann. Ein Einschreiten bei Unzuständigkeit ist daher nicht geboten. 

 

Eine Garantenpflicht des Amtstierarztes sollte jedoch in jedem Fall dann ange-

nommen werden, wenn eine Ermessensreduzierung auf Null gegeben ist. Auch 

besteht für den Amtstierarzt definitiv dann eine Pflicht zum Einschreiten, wenn 

Tieren länger anhaltend und wiederholt grobe Schmerzen oder Leiden im Sinne 

des Straftatbestandes des § 17 zugefügt werden. Bleibt der Amtstierarzt hierbei 

untätig, so kann von einem vorsätzlichen Unterlassen ausgegangen werden, wo-

durch er selbst eine strafbare Handlung nach § 17 beginge. 

Probleme ergeben sich allerdings auch bei der Überprüfung von garantenpflicht-

widrigem Verhalten. Denn das Tatbestandsmerkmal des Vorsatzes nach § 17 kann 

nicht immer eindeutig nachgewiesen werden. Auch die Frage, wer die Aufgabe 

der Überprüfung von pflichtwidrigem Verhalten übernehmen solle, ist problema-

tisch. Pfohl geht z.B. davon aus, dass die Staatsanwaltschaft diese Aufgabe nicht 

immer erfüllen könne147. 

 

7 Durchsetzung von Tierhalteverboten 

7.1 Die Problematiken im Überblick  

Probleme bei der Durchsetzung von tierschutzrechtlichen Maßnahmen ergeben 

sich insbesondere dann, wenn der Tierhalter die Tiere nicht freiwillig herausgibt. 

In diesem Fall können dem Halter die Tiere nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 fortgenom-

men und anderweitig untergebracht werden, bis die Tierhaltung durch den Halter 

wieder sichergestellt wurde. Wenn dies nicht möglich ist, wird dem Halter die 

                                            
147 Pfohl (Anlage 10, S. 7). 
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Tierhaltung untersagt. Nachfolgend sollen beide Vorgehensweisen erläutert wer-

den. Probleme ergeben sich insbesondere dann, wenn der Halter die Pflicht zur 

Auflösung des Tierbestandes nicht wahrnimmt.  

 

Dabei stehen der Behörde grundsätzlich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: 

Zum einen könnte die Auflösungsverfügung durch Anwendung von Zwangsmit-

teln durchgesetzt werden. Wie anschließend dargestellt wird, kommt das Zwangs-

mittel der Ersatzvornahme zur Durchsetzung einer Auflösungsanordnung aller-

dings nicht zur Anwendung. Vielmehr kann eine solche Verfügung durch 

Zwangsgeld oder unmittelbaren Zwang in Form einer Wegnahme durchgesetzt 

werden. Dadurch kann zwar eine Anordnung zur Auflösung des Tierbestandes 

vollstreckt werden, doch beinhaltet diese Vorgehensweise nicht die Möglichkeit 

der anschließenden Veräußerung der Tiere. 

 

Zum anderen könnte auf die allgemeinen polizeigesetzlichen Regelungen, insbe-

sondere des § 33 und § 34 PolG zur Beschlagnahme und Einziehung zurückge-

griffen werden. Hierbei stellt sich allerdings die Frage, ob diese überhaupt zur 

Anwendung kommen dürfen und ob nicht das Tierschutzgesetz spezialgesetzliche 

Regelungen enthält, die die Anwendung des Polizeigesetzes verdrängen. 

 

Auch das Tierschutzgesetz könnte aufgrund von § 16 a spezialgesetzliche Durch-

setzungsmöglichkeiten bieten. Zu hinterfragen ist allerdings, ob diese Vorschrif-

ten eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Durchsetzung einer Anordnung zur 

Auflösung eines Tierbestandes und deren anschließende Veräußerung darstellen.  

 

Auch wird die Auffassung vertreten, dass durch Erlass einer Duldungsverfügung 

gegenüber dem Tierhalter bzw. Eigentümer der Tiere die Pflicht zur Duldung der 

Veräußerung der Tiere begründet werden könne und die Behörde infolgedessen 

die Tiere wirksam veräußern könne.  

Die Durchsetzung der Auflösung eines Tierbestandes könnte auch im Zuge eines 

ordnungswidrigkeitsrechtlichen Verfahrens erfolgen. Hierfür müsste jedoch der 

Tatbestand für eine Ordnungswidrigkeit i.S.d § 18 erfüllt sein. 
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Auf die strafrechtlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung eines Tierhalteverbotes 

und zur Auflösung eines Tierbestandes wird in dieser Arbeit nicht eingegangen, 

da ausschließlich die behördlichen Möglichkeiten der zuständigen Tierschutzbe-

hörde dargestellt werden sollen.  

 

7.2 § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG 

Die Fortnahme und anderweitige Unterbringung nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 stellt 

gegenüber der Untersagung der Tierhaltung nach Nr. 3 das mildere Mittel dar. 

Nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 kann die Behörde ein Tier, das nach dem Gutachten des 

beamteten Tierarztes mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 erheblich ver-

nachlässigt ist oder schwerwiegende Verhaltensstörungen aufzeigt, dem Halter 

fortnehmen und so lange auf dessen Kosten unterbringen, bis eine den Anforde-

rungen des § 2 entsprechenden Haltung durch den Halter gewährleistet werden 

kann. Falls nach einer Fristsetzung durch die Behörde die Haltung nicht wieder 

sichergestellt wird, kann die Behörde das Tier auch veräußern.  

Die Vernachlässigung liegt in der Nichterfüllung der ordnungsgemäßen Fürsorge 

für ein Tier durch ein Handeln oder ein Unterlassen148. Eine erhebliche Vernach-

lässigung liegt dann vor, wenn die Anforderungen nach § 2 über einen längeren 

Zeitraum missachtet wurden und für die Tiere die Gefahr von Schmerzen, Schä-

den, Leiden bestand bzw. diese tatsächlich eingetreten sind. Schwerwiegend ist 

eine Verhaltensstörung dann, wenn eine andauernde Abweichung vom Normal-

verhalten vorliegt149. Bei § 16 a Satz 2 Nr. 2 kommt es nicht auf ein Verschulden 

des Halters an. Ausreichend ist bereits die Gefahr von Schmerzen, Schäden oder 

Leiden für die Tiere150. Eine Fristsetzung zur Sicherstellung der Haltungsbedin-

gungen ist insoweit entbehrlich, als ein zeitnahes und ordnungsgemäßes Verhalten 

des Tierhalters nicht zu erwarten ist und den Tieren weitere Schmerzen, Schäden 

oder Leiden drohen151. 

                                            
148 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 11. 
149 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 20. 
150 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 15. 
151 Lorz/Metzger, § 16 a Rn. 18. 
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Durch die Fortnahme der Tiere wird dem Halter der unmittelbare Besitz am Tier 

entzogen und durch ein neues öffentlich-rechtliches Verwahrungsverhältnis er-

setzt. Die Fortnahmeverfügung ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, da sich 

der Regelungsgehalt nicht bereits mit der Fortnahme erledigt hat, sondern auch 

einen Rechtsgrund für eine längere Verwahrung darstellt. Sobald die Tierhaltung 

durch den Halter wieder sichergestellt worden ist, müssen die Tiere an den Tier-

halter zurückgegeben werden. Die Behörde hat kein Zurückbehaltungsrecht, auch 

wenn die Kosten der anderweitigen Unterbringung vom Halter noch nicht gezahlt 

wurden152, denn die anderweitige Unterbringung ist zeitlich nur durch das Ziel der 

Maßnahme begrenzt153.  

Die Fortnahme nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, die 

Tiere nur vorläufig unterzubringen, nämlich so lange bis der Tierhalter ordnungs-

gemäße Zustände wiederherstellt. Daher soll sie nur dann in Betracht gezogen 

werden, wenn erwartet werden kann, dass die Tiere nach Ablauf einer Fristset-

zung in naher Zukunft an den Tierhalter zurückgegeben werden können154. Bei 

der Prüfung der Sicherstellung der Tierhaltung durch den Tierhalter ist eine Prog-

nose zu treffen, ob die Tierhaltung durch den Tierhalter in Zukunft sichergestellt 

werden kann155.  

Gemäß § 16 a Satz 2 Nr. 2 kann die Behörde Tiere nach erfolglosem Fristablauf 

bzw. soweit die Haltung durch den Tierhalter nicht wieder sichergestellt werden 

kann, veräußern. Für eine Veräußerung müsste die Behörde allerdings erst Eigen-

tümer der Tiere werden. Daher ist fraglich, ob eine Veräußerung allein auf § 16 a 

Satz 2 Nr. 2 gestützt werden kann. Vielmehr bedarf es zuvor einer Verfügung, 

durch welche die Behörde Eigentümer der Tiere wird.  

Die Fortnahme und anderweitigen pfleglichen Unterbringung nach § 16 a Satz 2 

Nr. 2 ist keine Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung. Die Vorschrift stellt 

mehr eine eigenständige Möglichkeit dar, Maßnahmen gegen tierschutzrechtliche 

Verstöße zu treffen, welche wiederum vollstreckt werden können156. Zur Durch-

setzung der Wegnahme ist eine eigenständige Anordnung eines Zwangsmittels 
                                            
152 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 22. 
153 Lorz/Metzger, § 16 a Rn. 19. 
154 VG Stuttgart, NuR 1998, S. 218. 
155 VG Aachen Az. 6 L 734/03 (Anlage 11 Rn. 26). 
156 VG Arnsberg Az. 14 L 749/07 (Anlage 12 Rn. 17). 
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notwendig. Der Auffassung des BVerwG, wonach die Fortnahme und anderweiti-

ge Unterbringung von Tieren nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 eine besondere tierschutz-

rechtliche Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung, in Form der Anwendung des 

unmittelbaren Zwangs darstellt157, kann hier nicht gefolgt werden. 

 

Nach Auffassung des VGH Baden-Württemberg stellt § 16 a Satz 2 Nr. 2 eine 

bundesrechtliche Sondervorschrift für ein Vorgehen im Wege der unmittelbaren 

Ausführung dar. Hiernach kann die Tierschutzbehörde dem Halter tierschutzwid-

rig gehaltene Tiere unmittelbar wegnehmen158.  

Nach Ansicht des OVG Frankfurt ermächtigt § 16 a Satz 2 Nr. 2 die Behörde zur 

unmittelbaren Beseitigung von Gefahren für Tiere, ohne dass es zuvor einer Ord-

nungsverfügung bedarf. Im Wege der unmittelbaren Ausführung könne eine 

schnelle und effektive Gefahrenabwehr für die Tiere gewährleistet werden, ohne 

dass die Behörde darauf angewiesen sei, den Halter der Tiere ermitteln bzw. ihn 

selbst zur Beseitigung der Gefahr anhalten zu müssen. Es stehe der Behörde frei, 

ob sie Maßnahmen mittels Verwaltungsakt anordnet und ggf. durch Verwaltungs-

vollstreckung durchsetzt, soweit der Tierhalter ermittelbar und anwesend ist und 

ausreichend Zeit für den Erlass eines Verwaltungsaktes und ggf. folgender Voll-

streckung bleibt159. Die unmittelbaren Ausführung sei wegen der fehlenden Inan-

spruchnahme des Ordnungspflichtigen eine Maßnahme ohne Regelungscharakter 

i.S.d § 35 LVwVfG160.  

Im Schrifttum wird  ebenfalls die Ansicht vertreten, dass bei Dringlichkeit einer 

Maßnahme und wenn der Adressat der Maßnahme nicht erreicht werden kann, die 

Tiere im Wege der unmittelbaren Ausführung weggenommen werden können161. 

Diese Vorgehensweise ermögliche eine schnelle und effektive Gefahrenabwehr, 

soweit die Inanspruchnahme des Tierhalters nicht möglich oder unzweckmäßig 

ist162.  

 

                                            
157 BVerwG, NVwZ 2009, S. 120 (121). 
158 VGH Mannheim, NuR 2006, S. 441 Leitsatz.  
159 OVG Frankfurt, NuR 1999, S. 231 (232); so auch Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 25. 
160 OVG Frankfurt, NuR 1999, S. 231 (232); Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 24;  
161 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 17; Thum, NuR 2001, S. 558 (564); Beck, AtD 1997, S. 283. 
162 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 24. 
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Soweit man § 16 a Satz 2 Nr. 2 als eine Sondervorschrift für eine unmittelbare 

Ausführung einer Maßnahme ansieht, ist zu beachten, dass die Fortnahme von 

Tieren im Wege der unmittelbaren Ausführung keine rechtsgestaltende Wirkung 

in dem Sinne entfaltet, dass die Behörde dadurch Eigentümer der Tiere wird.  

Denn die Behörde führt selbst nur das aus, wozu eigentlich der Tierhalter als Stö-

rer verpflichtet gewesen wäre163. Zur wirksamen Durchsetzung einer Auflösungs-

anordnung bedarf es daher einer gesonderten Anordnung.  

Auch ist die unmittelbare Ausführung keine Maßnahme der Verwaltungsvollstre-

ckung. Denn für eine Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung bedarf es nach 

den baden-württembergischen Vorschriften eines zuvor erlassenen Verwaltung-

saktes164, auf dessen Grundlage dann wiederum Tun-, Duldungs-, oder Hand-

lungspflichten vollstreckt werden können. 

                                           

Nach den bundesrechtlichen Vorschriften kann unter Umständen Verwaltungs-

zwang auch ohne einen zuvor ergangenen Verwaltungsakt angewendet werden (§ 

6 Abs. 2 VwVG).  

 

7.2.1 Anforderungen an das Gutachten des Amtstierarztes  

Im Tierschutzgesetz ist nicht genau geregelt, welche Anforderungen an das Gut-

achten des beamteten Tierarztes zu stellen sind. Daher muss ausgelegt werden, 

welche Ansprüche ein Gutachten des beamteten Tierarztes haben sollte. 

Nach Ansicht des VG Stuttgarts muss ein Gutachten dem Wortlaut des § 16 a Satz 

2 Nr. 2 nach eine erhebliche Vernachlässigung des Tieres mangels Erfüllung der 

Anforderungen des § 2 bestätigen. Das Gutachten soll den vorgefundenen Sach-

verhalt schildern und eine rechtliche und fachliche Beurteilung durch den Amt-

stierarzt darlegen. Eine reine Sachverhaltsermittlung reiche dabei nicht aus. 

Unter Umständen kann auch ein bloßer Aktenvermerk ausreichen, soweit eine 

schriftliche Dokumentation über die im Sachverhalt gezogenen Folgerungen vor-

liegt165. 

 
163 Mußmann in Belz/Mußmann, § 8 Rn. 3. 
164 Mußmann in Belz/Mußmann, § 8 Rn. 5. 
165 VG Stuttgart, RdL 2007, S. 306 (308). 
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Interessant ist auch die Stellung des beamteten Tierarztes im Gefüge des Tier-

schutzrechts. Einerseits tritt er als Sachverständiger bei Tierschutzfällen ein, ande-

rerseits ist er aber Teil der Behörde, die aufgrund seines Gutachtens Verfügungen 

erlassen kann. Nach Kluge bestehen aber grundsätzlich keine Bedenken, dass der 

gutachtende Amtstierarzt der zuständigen Behörde angehört. Diese Rechtskonstel-

lation schließe jedoch nicht aus, dass eventuelle Voreingenommenheit des Amt-

stierarztes eine Verwertung seines Gutachtens unmöglich mache166. 

Der „beamtete Tierarzt“ muss nicht zwingend in einem Beamtenverhältnis stehen. 

Ausreichend ist, wenn sich der Veterinär in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-

verhältnis befindet, sodass die Neutralität des Gutachtens gewahrt ist und eine 

Verfolgung eigener Interessen ausgeschlossen werden kann167. 

Das Vorliegen eines Gutachtens des beamteten Tierarztes ist Voraussetzung für 

die Anwendung des § 16 a Satz 2 Nr. 2. Liegt ein solches Gutachten nicht vor, 

fehlt es der Behörde an der Voraussetzung für die Geltendmachung von eventuell 

entstandenen Kostenerstattungsansprüchen gegenüber dem Tierhalter bzgl. der 

anderweitigen pfleglichen Unterbringung der Tiere168. 

 

7.2.2 Kosten der Unterbringung 

Aus dem Wortlaut des § 16 a Satz 2 Nr. 2 („auf dessen Kosten“) ergibt sich, dass 

für die Zeit der anderweitigen pfleglichen Unterbringung der Halter die Kosten 

der Fortnahme so lange zu tragen hat, bis die Haltung durch ihn wieder sicherge-

stellt ist. Bei den Kosten für die Unterbringung eines Tieres handelt es sich nach 

Ansicht des Bayrischen VGH um öffentliche Kosten i.S.v § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

VwGO, die bereits Kraft Gesetzes sofort vollziehbar sind. Die aufschiebende 

Wirkung eines Rechtsbehelfs würde dadurch entfallen169. Dieser Ansicht folgt der 

baden-württembergische VGH richtigerweise nicht.  

Kosten i.S.d § 16 a Satz 2 Nr. 2 stellen weder öffentliche Abgaben (Steuern, Ge-

bühren, Beiträge, sonstige öffentlich-rechtliche Geldforderungen) noch öffentlich-

                                            
166 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 20. 
167 VG Stuttgart Az 4 K 2998/98 (Anlage 13, S. 19). 
168 VGH BW, VBlBW 2007, S. 351; VG Stuttgart, RdL 2007, S. 306 (308). 
169 BayVGH, NVwZ 2006, S. 305. 
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rechtliche Kosten (Verwaltungsgebühren, Kosten nach tariflichen Vorgaben) dar. 

Bei den Kosten für die Unterbringung der Tiere handelt es sich um einzelfallbe-

zogene und individuelle Kosten zum Ersatz finanzieller Aufwendungen170. 

Ein Kostenerstattungsbescheid zur Geltendmachung dieser Kosten ist demnach 

nicht bereits kraft Gesetzes sofort vollziehbar171.  Ein Widerspruch gegen den 

Kostenerstattungsbescheid hat damit grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Eine 

Anordnung des Sofortvollzugs nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO des Leistungsbe-

scheides wäre nur bei einer Gefährdung des Zahlungsanspruches zulässig172. 

Die Kosten für die anderweitige pflegliche Unterbringung können auf der Grund-

lage von § 16 a Satz 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 und 5 DVOPolG von 

dem Halter geltend gemacht werden. Dieser Leistungsbescheid kann durch Maß-

nahmen des Verwaltungsvollstreckungsrechts zwangsweise durchgesetzt wer-

den173. 

Auch die Kosten, die der Behörde im Wege der unmittelbaren Ausführung einer 

Maßnahme entstehen, werden von der Vorschrift des § 16 a Satz 2 Nr. 2 er-

fasst174. Eine Geltendmachung dieser Kosten mittels Leistungsbescheid ist jedoch 

nur dann möglich, wenn die Voraussetzungen für die unmittelbare Ausführung 

nachträglich vorgelegen haben, die Maßnahme also rechtmäßig gewesen ist175.  

                                           

Die Kosten für die Unterbringung der Tiere fallen unmittelbar nach der Fortnah-

me an176. Während der Beschlagnahme- bzw. Fortnahmezeit trägt der Tierhalter 

die Kosten für die Unterbringung der Tiere, da er noch Eigentümer der Tiere ist. 

Durch die Fortnahme wurde ihm nur die tatsächliche Gewalt bzw. der Besitz am 

Tier entzogen. Mit Wirksamkeit der Einziehung der Tiere wird allerdings die Be-

hörde Halter der Tiere und muss für die Kosten der Unterbringung aufkommen177. 

Grundsätzlich sollte auch darauf geachtet werden, dass dem Halter durch die an-

derweitige pflegliche Unterbringung nicht unverhältnismäßig hohe Kosten aufge-

 
170 VGH BW, VBlBW 2007, S. 228. 
171 Thum, NuR 2001, S. 558 (564). 
172 Beck, AtD 1997, S. 283 (284). 
173 Thum, NuR 2001, S. 558 (564). 
174 VGH BW, VBlBW 2007, S. 228; Thum, NuR 2001, S. 558 (564). 
175 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 19; Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 29. 
176 VG Stuttgart, RdL 2007, S. 306 (308). 
177 VGH BW, VBlBW 2007, S. 351; VG Stuttgart, RdL 2007, S. 306 (307). 
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tragen werden. Zu beachten ist auch, dass eine Tötung oder Veräußerung allein 

aus Kostengründen unzulässig ist178. 

 

7.3 § 16 a Satz 2 Nr. 3 TierSchG 

Soweit ein Tierhalter den Vorschriften des § 2 oder § 2a grob oder wiederholt 

zuwiderhandelt und dadurch seinen Tieren erhebliche oder länger anhaltende 

Schmerzen, Schäden oder Leiden zufügt, kann ihm die Behörde das Halten oder 

Betreuen einer bestimmten oder jeder Tierart nach § 16 a Satz 2 Nr. 3 untersagen. 

Eine Untersagung der Tierhaltung kommt unter anderem dann in Betracht, wenn 

wegen mangelnder charakterlicher Eignung oder wegen Unzuverlässigkeit  des 

Tierhalters die Gefahr besteht, dass den von ihm gehaltenen Tieren erhebliche 

Schmerzen, Schäden oder Leiden zugefügt werden179. Es besteht auch die Mög-

lichkeit, nur einen Teil der Tierhaltung zu untersagen180, um so die Bestandsgröße 

zu regeln181. Denn die Behörde besitzt Ermessensspielraum, ob sie dem Tierhalter 

das Halten aller oder nur einer bestimmten Tierart untersagt. 

Eine wiederholte Zuwiderhandlung ist bereits bei zwei oder mehreren Verstößen 

gegeben. Bei einem einmaligen Verstoß kommt es auf die „Gröblichkeit“ des 

Verstoßes an, was bei einem vorsätzlichen Verstoß gegen eine Strafvorschrift 

grundsätzlich zu bejahen wäre. Bei nicht strafrechtlich relevanten Verstößen 

kommt es auf die Dauer, Intensität und Erheblichkeit der Verstöße an182.   

Eine grobe Zuwiderhandlung liegt dann vor, wenn der Halter nicht mehr das Ver-

trauen verdient, künftig mit den Tieren ordnungsgemäß umzugehen183. 

Das Haltungs- und Betreuungsverbot nach § 16 a Satz 2 Nr. 3 enthält zwei Verfü-

gungsteile. Zum einen eine konkret auf die Gegenwart bezogene Maßnahme und 

zum anderen eine generell auf die Zukunft gerichtete Maßnahme184. 

 

 
                                            
178 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 31. 
179 Lorz/Metzger, § 16 a Rn. 20. 
180 Stadtfeld, AtD 1995, S. 139 (142). 
181 Lorz/Metzger, § 16 a Rn. 22. 
182 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 24. 
183 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 39. 
184 VG Aachen Az. 6 L 890/03 (Anlage 14 Rn. 32). 
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Bei der Zukunftsprognose ist zu beachten, dass zahlreiche tierschutzrechtliche 

Verstöße auch die Prognose weiterer Verstöße rechtfertigen185. Die Annahme 

weiterer Verstöße ist auch dann gerechtfertigt, wenn kurzfristige Verbesserungen 

eintreten186. Denn ein Tierhaltungsverbot kann bei zahlreichen tierschutzrechtli-

chen Verstößen auch dann ausgesprochen werden, wenn den Tieren nur deshalb 

keine Schmerzen, Schäden oder Leiden zugefügt wurden, weil die zuständige Be-

hörde in der Vergangenheit durch entsprechende Anordnungen noch rechtzeitig 

entgegenwirken konnte, die Maßnahmen aber zu keiner nachhaltigen Verbesse-

rung führten.187. Soweit nur die Gefahr besteht, dass den Tieren erhebliche 

Schmerzen, Schäden oder Leiden zugefügt werden, kann eine Untersagung der 

Tierhaltung zulässig sein188. 

Die Untersagung der Tierhaltung gilt nicht nur für bereits vorhandene Tiere, son-

dern auch für künftig anzuschaffende Tiere189. 

Die Anordnung eines Tierhalteverbotes kann folglich auf § 16 a Satz 2 Nr. 3 ge-

stützt werden. Nach Auffassung des VG Stuttgart kann auch die Anordnung zur 

Auflösung eines Tierbestandes auf § 16 a Satz 2 Nr. 3 gestützt werden. Denn die 

Auflösung der Tierhaltung stellt die notwendige und gebotene Konkretisierung 

der Untersagung der Tierhaltung dar. In jedem Fall finde die Anordnung zur Auf-

lösung eines Tierbestandes aber ihre Rechtsgrundlage in § 16 a Satz 1 und Satz 2 

Nr. 1190. 

 

7.4 Ersatzvornahme  

Für die Vollstreckung von Verwaltungsakten können Zwangsmittel wie Zwangs-

geld, Zwangshaft, Ersatzvornahme oder unmittelbarer Zwang nach den Vorschrif-

ten des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes angewandt werden. 

                                            
185 VGH BW, NuR 2002, S. 607 (608); VG Stuttgart NuR 1999, S. 235. 
186 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 236. 
187 VGH BW, NuR 2002, S. 607 (608).  
188 VGH BW, NuR 2002, S. 607 (608); VG Freiburg Az. 2 K 91/05 (Anlage 2 Rn. 8). 
189 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 41. 
190 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 236 (237). 
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Bei der Ersatzvornahme handelt es sich dem Wortlaut des § 25 LVwVG nach um 

die Durchführung einer vertretbaren Handlung, zu welcher ein Verwaltungsakt 

verpflichtet.  

Nach früheren Beschlüssen191 und Urteilen192 des VG Stuttgart ist eine Ersatzvor-

nahme zur Durchsetzung einer Auflösungsanordnung einer Tierhaltung möglich. 

Das Gericht ging dabei davon aus, dass es sich bei der Pflicht zur Auflösung eines 

Tierbestandes und der Veräußerung der Tiere um eine vertretbare Handlung 

handle. Nach Ansicht des Gerichts ist die Ersatzvornahme ein notwendiger Zwi-

schenschritt im Rahmen der Auflösung eines Tierbestands, denn das Ziel der Er-

satzvornahme sei die Auflösung des Tierbestandes zur Veräußerung der Tiere. Die 

Kosten für die Ersatzvornahme könnten nach § 20 Abs. 5 LVwVG geltend ge-

macht werden193. In einem weiteren Urteil stellte der VG Stuttgart fest, dass die 

auf Grundlage der Ersatzvornahme durchgeführte Vermittlung der Tiere zum Ver-

lust des Eigentums an den Tieren durch den bisherigen Tierhalter führt. Die Ver-

mittlung der Tiere beruhe eben nicht auf einer förmlichen Einziehung, weshalb 

auch offen bleiben könne, ob eine Einziehung hätte erfolgen müssen194.  

 

In den letzten Jahren hat sich jedoch als überwiegende Meinung herausgebildet, 

dass die Ersatzvornahme als Zwangsmittel zur Durchsetzung eines Tierhaltever-

bots und zur Auflösung eines Tierbestandes nicht zweckmäßig und unzulässig 

ist195. Bei der Verpflichtung zur Auflösung eines Tierbestandes handelt es sich 

nämlich um eine unvertretbare Handlung196, wohingegen die Ersatzvornahme ein 

auf eine vertretbare Handlung ausgerichtetes Zwangsmittel darstellt197. Dies lässt 

sich schon am Gesetzeswortlaut der Vorschrift für die Ersatzvornahme erkennen.  

                                            
191 VG Stuttgart, NUR 1999, S. 236 (237); VG Stuttgart, NuR 1998, S. 218; so auch Beck, AtD 
1999, S. 297 (299). 
192 VG Stuttgart Az 4 K 1754/03 (Anlage 15, S. 5); VG Stuttgart Az 4 K 2998/98 (Anlage 13, S. 
18). 
193 VG Stuttgart, NUR 1999, S. 237 
194 VG Stuttgart Az  4 K 1754/03 (Anlage 15, S. 5). 
195 VG Münster Az. 1 L 194/08 (Anlage 16 Rn. 26); VG Arnsberg Az. 3 L 337/06 (Anlage 17 Rn. 
4). 
196 VGH BW, NuR 2006, S. 441 (442); BayVGH Az. 25 CS 06.2619 (Anlage 18, Rn. 8); VG 
Münster Az. 1 L 194/08 (Anlage 16 Rn. 24); VG Aachen Az. 6 L 734703 (Anlage 11 Rn. 20). 
197 BayVGH, 14.03.2008 Az. 9 CS 07.3231 (Anlage 19 Rn. 3); VGH BW, NuR 2006, S. 441 
(442); VG Münster Az. 1 L 194/08 (Anlage 16 Rn. 24).; VG Arnsberg, Az. 3 L 337/06 (Anlage 17 
Rn. 4). 
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Auch der Bayrische Verwaltungsgerichtshof vertritt die Auffassung, dass sich das 

Vollstreckungsmittel der Ersatzvornahme zur Durchsetzung einer angeordneten 

Tierbestandsauflösung nicht eignet. Die zur Auflösung des Tierbestandes erfor-

derliche Besitzaufgabe, Herausgabe und Veräußerung der Tiere könne jeweils nur 

von dem zivilrechtlich Berechtigten vorgenommen werden. Gegenstand der Voll-

streckung ist folglich eine unvertretbare Handlung, die überdies teilweise auch die 

Abgabe von Willenserklärungen voraussetzt. Die Ersatzvornahme könne jedoch 

nur für die Erzwingung von vertretbaren Handlungen angewandt werden198. 

 

Nach einem Beschluss des VGH Baden-Württemberg kann die Pflicht zur Heraus-

gabe der Tiere nur durch den Halter erfüllt werden, da er die tatsächliche Bestim-

mungsmacht besitzt. Es ist keine Vornahme durch einen Dritten möglich. Denn 

die Veräußerung der Tiere, die einen Besitzverlust, einen Eigentumsübergang 

sowie einen Eigentumsverlust zur Folge hat, setzt die Abgabe einer Willenserklä-

rung voraus. Die erforderliche Willenserklärung  und die nachfolgende dingliche 

Einigung zum Abschluss eines schuldrechtlichen Vertrags, müssen zwar nicht 

grundsätzlich höchstpersönlicher Natur sein, vielmehr muss aber die Vornahme 

durch einen Dritten rechtlich zulässig sein. Einem Dritten fehlt es aber hierbei an 

der erforderlichen Verfügungsbefugnis. Folglich ist die Ersatzvornahme als 

Zwangsmittel zur Durchsetzung einer Pflicht zur Auflösung eines Tierbestandes 

ungeeignet199. 

Auch das VG Freiburg geht in dem Beschluss vom 14.02.2005 davon aus, dass 

die Pflicht zur Auflösung eines Tierbestandes nicht im Wege der Ersatzvornahme 

vollstreckt werden kann. Denn die Behörde ist im Wege der Ersatzvornahme nicht 

dazu befugt, die Abgabe der erforderlichen Willenserklärung zur Eigentumsüber-

tragung, anstelle des Tierhalters zu übernehmen. 

Das Verwaltungsvollstreckungsrecht kennt keine Fiktion der Abgabe einer Wil-

lenserklärung. Die Abgabe der erforderlichen Willenserklärung stellt daher eine 

                                            
198 BayVGH Az. 25 CS 06.2619 (Anlage 18, Rn. 8). 
199 VGH BW, NuR 2006, S. 441 (442). 



40 

unvertretbare Handlung dar, die nur vom hierzu Berechtigten abgegeben werden 

kann200. 

Das VG Aachen äußert sich in dem Beschluss vom 09.12.2003 auch zur Ersatz-

vornahme. Zum einen sei die Ersatzvornahme ein untunliches Mittel zur Durch-

setzung der Pflicht zur Auflösung des Tierbestandes, da es sich hierbei um eine 

unvertretbare Handlung handle, die allenfalls durch unmittelbaren Zwang durch-

gesetzt werden könne. Die Ersatzvornahme ist aber ein auf die Durchsetzung einer 

vertretbaren Handlung ausgerichtetes Zwangsmittel201. 

Auch in der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass nach erfolglos abgelau-

fener Frist, die Tiere zwangsweise weggenommen werden können. Die Anord-

nung zur Auflösung des Tierbestandes könne durch Zwangsgeld oder unmittelba-

ren Zwang vollstreckt werden202.  

 

7.5 Andere Zwangsmittel 

Wie zuvor aufgezeigt, handelt es sich bei der Auflösung eines Tierbestandes um 

eine unvertretbare Handlung. Daher kommen nur solche Zwangsmittel in Be-

tracht, die auch zur Durchsetzung einer unvertretbaren Handlung geeignet und 

zulässig sind.  

Das Zwangsmittel Zwangsgeld belastet den Tierhalter grundsätzlich am we-

nigsten203. Für die Höhe des Zwangsgeldes ist kein einheitlicher Betrag festge-

setzt. Der Betrag variiert je nach Tierart, Gefährlichkeit, Schutzbedürftigkeit oder 

Schmerzempfindlichkeit des Tieres204. Die Anwendung des Zwangsgeldes als 

Zwangsmittel kann auch unzweckmäßig sein. Wenn beispielsweise bereits von 

vornherein feststeht, dass die Anwendung des Zwangsgeldes aussichtslos bzw. 

erfolglos bleibt, können andere Zwangsmittel angewandt werden. Für die Durch-

setzung einer tierschutzrechtlichen Auflösungsverfügung kommt folglich die An-

wendung des unmittelbaren Zwangs zum Zuge.  

                                            
200 VG Freiburg Az. 2 K 91/05 (Anlage 2 Rn. 12). 
201 VG Aachen Az. 6 L 890/03 (Anlage 14 Rn. 28). 
202 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 26. 
203 VGH BW, VBlBW 2007, S. 228; VG Stuttgart, NuR 1999, S. 718 (720). 
204 Thum, NuR 2001, S. 558 (566). 
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Hierbei wird die Wegnahme als besonderer Fall der Anwendung des unmittelba-

ren Zwangs angewandt205. In Baden-Württemberg erfolgt die Wegnahme nach     

§ 28 LVwVG.  

Bei der Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln muss darauf geachtet 

werden, dass sich die Androhung auf ein bestimmtes Zwangsmittel bezieht.  

Es ist anzugeben, in welcher Reihenfolge welche Zwangsmittel angewendet wer-

den. Die Androhung, dass unterschiedliche Zwangsmittel zur Durchsetzung ein 

und desselben Tierhalteverbotes gleichzeitig angewendet würden, ist daher unzu-

lässig und widerspricht dem Kumulationsverbot. Denn es darf im Sinne des Be-

stimmtheitserfordernisses und der Rechtssicherheit für den Tierhalter zu keiner 

Überschneidung der angedrohten Zwangsmittel kommen206. Eine Androhung von 

Zwangsmitteln „auf Vorrat“ ist ebenfalls unzulässig207. 

Bei der Androhung von Zwangsmitteln muss für den Adressaten erkennbar sein, 

welche Konsequenzen bei Nichteinhaltung der aufgeführten Pflichten drohen und 

welches Zwangsmittel sich auf welche Pflicht bezieht208. 

 

7.6 Beschlagnahme von Tieren  

Soweit ein Tierbestand nicht fristgerecht aufgelöst wird, muss die Auflösung 

zwangsweise durchgesetzt werden.  

Es stellt sich daher die Frage, ob die Fortnahme von Tieren auf die Beschlagnah-

me nach § 33 PolG gestützt werden muss oder ob § 16 a eine spezialgesetzliche 

Regelung für die Beschlagnahme bzw. Fortnahme von Tieren bietet. Die Be-

schlagnahme nach § 33 PolG ist eine befristete Wegnahme einer beweglichen 

oder unbeweglichen Sache entgegen dem Willen des Berechtigten. Die Beschlag-

nahme begründet ein Gewahrsamsverhältnis209 sowie einen Gewahrsamsüber-

gang, nicht aber ein Eigentumswechsel an der Sache. Bei der Beschlagnahme ist 

                                            
205 VG Münster Az. 1 L 194/08 (Anlage 16, Rn. 24) ; VG Arnsberg Az. 3 L 337/06 (Anlage 17, 
Rn. 4); VG Aachen Az. 6 L 734/03, (Anlage 11 Rn. 20); VG Stuttgart NuR 1999, 718 (720). 
206 VG Aachen Az. 6 L 890/03 (Anlage 14, Rn. 32). 
207 VG Aachen Az. 6 L 890/03 (Anlage 14, Rn. 35). 
208 VG Aachen Az. 6 L 890/03 (Anlage 14, Rn. 37). 
209 Belz in Belz/Mußmann, § 33 Rn. 2.  
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zwischen der Beschlagnahmeverfügung und der Vollstreckung der Beschlagnah-

me zu unterscheiden210.  

Das VG Freiburg vertritt die Auffassung, dass Tiere nach § 33 PolG beschlag-

nahmt werden müssen, soweit man davon ausgeht, dass die Tierschutzbehörde 

eine allgemeine Polizeibehörde darstellt211. 

Eine andere Meinungsgruppe vertritt die Auffassung, dass § 16 a abschließend die 

Beschlagnahme bzw. Fortnahme von Tieren regelt. 

Beispielsweise geht das VG Stuttgart in dem Beschluss vom 23.11.1995 davon 

aus, dass die Beschlagnahme von Tieren  nicht auf § 33 PolG, sondern auf § 16 a 

Satz 2 Nr. 2 als Spezialnorm gestützt werden müsse212.  

In einem aktuellen Beschluss des VG Stuttgarts vom 14.04.2008 geht das Gericht 

auch davon aus, dass für die Zeit nach Ablauf der Frist zur Auflösung des Tierbe-

standes § 16 a Satz 1 als Rechtsgrundlage für die Beschlagnahme in Betracht 

kommt213. Auch in der Literatur wird teilweise die Meinung vertreten, dass § 33 

PolG keine Anwendung findet, sofern spezialgesetzliche Regelungen, wie etwa § 

16 a Satz 2 Nr. 2 für die Fortnahme und Unterbringung von Tieren, vorhanden 

sind. Ein Rückgriff auf das Polizeigesetz sei daher nicht mehr nötig214.  

Zu beachten ist hierbei allerdings, dass § 16 a Satz 2 Nr. 2 grundsätzlich nur auf 

vorläufige Maßnahmen ausgerichtet ist. Denn Ziel einer Fortnahme nach § 16 a 

Satz 2 Nr. 2 ist es, die Tiere wieder an den Tierhalter zurückzugeben.  

Ziel einer Beschlagnahme und Fortnahme zur Begründung eines Tierhalteverbotes 

ist jedoch ein auf Dauer ausgerichteter Entzug des Besitzes und des Eigentums am 

Tier.  

 

Wie bereits angeführt, wird auch die Ansicht vertreten, dass es sich bei § 16 a 

Satz 2 Nr. 2 um eine bundesgesetzliche Sonderreglung für ein Vorgehen im Wege 

einer unmittelbaren Ausführung handelt, die  die Anwendung des allgemeinen 

Polizeirechts verdrängt215.  

                                            
210 Dolderer VBlBW 2003, S. 222 (223). 
211 VG Freiburg Az. 2 K 91/05 (Anlage 2, Rn. 12). 
212 VG Stuttgart, NVwZ-RR 1995, S. 440. 
213 VG Stuttgart Az.: 1464/08 (Anlage 20 S. 2). 
214 Belz in Belz/Mussmann, § 33 Rn. 1; Dolderer, VblBW 2003, S. 222 (223). 
215 Thum, NuR 2001, S. 558 (566). 
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Nach Ansicht des VGH Baden-Württemberg zeigt die Beschlagnahme nach § 33 

PolG die rechtlichen Voraussetzungen zur zwangsweisen Durchsetzung einer Be-

standsauflösung auf. Vom Regelungsgehalt der Beschlagnahmeverfügung nicht 

erfasst ist die Frage, ob der Adressat der Beschlagnahmverfügung auch Eigentü-

mer der beschlagnahmten Sache ist. Im Gegensatz hierzu regele § 16 a Satz 2 Nr. 

2 die Adressateneigenschaft (Tierhalter), sowie die Kostentragungspflicht des 

Tierhalter bereits dem Grunde nach216. 

 

Schließt man sich der Meinung des VG Stuttgarts an, so kann die Beschlagnahme 

bzw. Fortnahmeverfügung bei nicht fristgerechter Auflösung des Tierbestandes 

auf § 16 a Satz 1 als tierschutzrechtliche Generalklausel und ebenso auf § 16 a 

Satz 2 Nr. 2 als spezialgesetzliche Regelung zur Fortnahme von Tieren gestützt 

werden. Um den endgültigen Besitzentzug durch die Fortnahme der Tiere zu un-

termauern kann m.E. auch § 33 PolG in der Rechtsgrundlage zitiert werden. Die 

zusätzliche Nennung des § 33 PolG kann m.E. als unschädlich angesehen werden.  

 

Die Beschlagnahme wird bereits mit Bekanntgabe der Beschlagnahmeverfügung 

i.S.v § 43 LVwVfG wirksam. Es bedarf keiner bestandskräftigen oder sofort voll-

ziehbaren Verfügung217. 

Voraussetzung für die Vollstreckung einer Fortnahme,- bzw. Beschlagnahmever-

fügung ist allerdings die Vollziehbarkeit der Anordnung. Eine Vollziehbarkeit der 

Verfügung wird entweder durch Bestandskraft oder die Anordnung des Sofort-

vollzugs bewirkt218. Die Beschlagnahme bzw. Fortnahmeverfügung ist kein Teil 

der Verwaltungsvollstreckung, infolgedessen sie nicht bereits kraft Gesetzes nach 

§ 80 Abs. 2 Satz 2 VwGO sofort vollziehbar wird.  

Im Eilfall muss die Behörde daher die sofortige Vollziehbarkeit nach § 80 Abs. 2 

Nr. 4 VwGO anordnen. Die Anordnung einer sofortigen Vollziehbarkeit setzt je-

doch ein besonderes öffentliches Vollzugsinteresse voraus. Dies muss nach § 80 

Abs. 3 VwGO von der Behörde schriftlich begründet werden 219. Ein öffentliches 

                                            
216 VGH BW, VBlBW 2007, S. 351 (352). 
217 Dolderer, VblBW 2003, S. 222 (224). 
218 Beck, AtD 1997, S. 283. 
219 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 23. 
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Vollzugsinteresse ist dann gegeben, wenn für die Tiere auch nur die Gefahr von 

anhaltenden Schmerzen, Schäden oder Leiden droht. Auch aus der Staatszielbe-

stimmung des Tierschutzes aus Art. 20 a GG kann von einem öffentlichen Voll-

zugsinteresse ausgegangen werden. In diesen Fällen kann nicht bis zur Bestands-

kraft der Verfügung abgewartet werden220. Die Vollstreckung der Beschlagnah-

meverfügung kann im Wege des unmittelbaren Zwangs221 durch Wegnahme der 

Tiere nach § 28 LVwVG durchgeführt werden. 

 

7.7 Einziehung von Tieren 

Bei der Durchsetzung eines Tierhalteverbotes ist umstritten, ob eine vorherige 

Einziehung Voraussetzung für die Veräußerung von Tieren ist. Zudem werden 

unterschiedliche Meinungen zu der Rechtsgrundlage für eine Einziehung vertre-

ten, soweit man eine solche für die Veräußerung von Tieren voraussetzt.  

Ebenso stellt sich die Frage, ob für die Einziehung von Tieren auf § 34 PolG zu-

rückgegriffen werden muss oder ob die Vorschriften des § 16 a eine ausreichende 

Rechtsgrundlage darstellen. Denn die Anwendung des unmittelbaren Zwangs zur 

zwangsweisen Wegnahme der Tiere i.S.v § 26, 28 LVwVG bietet der Behörde 

zwar die Möglichkeit, die Beschlagnahme-, bzw. Fortnahmeanordnung durchzu-

setzen und einen Tierbestand aufzulösen, doch wird die Behörde dadurch kein 

Eigentümer der Tiere, sodass diese ggf. veräußert werden könnten. 

§ 34 PolG regelt die Einziehung beschlagnahmter Sachen zur polizeilichen Gefah-

renabwehr222. Verfahrensmäßige Voraussetzung einer Einziehung nach § 34 PolG 

ist eine rechtswirksame (Rechtmäßigkeit ist nicht erforderlich)223 und vollziehba-

re (bestandskräftig oder sofort vollziehbar)224 Beschlagnahme. Materielle Voraus-

setzung für eine Einziehung ist, dass die beschlagnahmte Sache nicht mehr he-

rausgegeben werden kann, ohne dass die Voraussetzungen für die Beschlagnahme 

erneut eintreten225. 

                                            
220 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 8. 
221 Dolderer, VBlBW 2003, S. 222 
222 Belz in Belz/Mussmann, § 34 Rn. 1. 
223 Belz in Belz/Mussmann, § 34 Rn. 3; Dolderer, VblBW 2003, S. 222 (225). 
224 Dolderer, VblBW 2003, S. 222 (225). 
225 Belz in Belz/Mussmann, § 34 Rn. 4; Dolderer, VblBW 2003, S. 222 (223). 
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Die Einziehung stellt einen privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakt dar, durch 

den die endgültige Entziehung des Eigentums erfolgt226. Voraussetzung der Ein-

ziehung ist eine zuvor erfolgte Beschlagnahmeverfügung nach § 33 PolG oder 

spezialgesetzlichen Regelungen. Die Beschlagnahmeverfügung muss zum Zeit-

punkt der Einziehung auch wirksam und nicht bereits außer Kraft getreten sein 

(durch Ablauf der 6-Monats-Frist)227. 

 

Nach Ansicht Dolderers enthält das Tierschutzgesetz in § 16 a „Abs. 2“ „weiter 

reichende Ermächtigungen“, die auch eine endgültige Einziehung von Tieren er-

möglichen, sodass ein Rückgriff auf das Polizeigesetz gesperrt ist228. Eine genaue 

Ermächtigungsgrundlage für eine Einziehung mittels Tierschutzgesetz nennt er 

jedoch nicht. 

Nach Ansicht des VG Stuttgart kann durch § 16 a Satz 2 Nr. 2 nicht nur der Besitz 

am Tier, sondern auch das Eigentum am Tier dauerhaft entzogen werden. § 33 

PolG hingegen sei nicht auf einen dauerhaften Eigentumsentzug gerichtet. Denn 

nach § 33 Abs. 4 Satz 2 PolG darf die Beschlagnahme vorbehaltlich besonderer 

gesetzlicher Regelungen nicht länger als 6 Monate aufrecht erhalten werden229. 

Der VGH Baden-Württemberg geht davon aus, dass die Beschlagnahme nach § 33 

PolG der Behörde auch ohne vorherige Einziehung der Tiere nach § 34 PolG eine 

Verwertungsbefugnis nach § 3 Abs. 2, 3 und 5 DVOPolG verschaffe, welche die 

Möglichkeit zur freihändigen Veräußerung ermöglicht230.  

Bei dieser Erwägung ist allerdings zu bedenken, dass § 3 Abs. 2, 3 und 5 DVO-

PolG zwar die Möglichkeit der Verwertung der Tiere ohne vorherige Veräußerung 

bietet, dies aber dennoch eine vorherige Beschlagnahme der Tiere voraussetzt (§ 3 

Abs. 3, 5 DVOPolG). Gemäß § 3 Abs. 2, 3, 5 DVOPolG gilt für die Verwertung 

sichergestellter Sachen § 34 Abs. 2 und 4 PolG entsprechend. Hiernach sollen die 

Tiere zunächst im Wege der öffentlichen Versteigerung verwertet werden. Bleibt 

die Verwertung erfolglos oder erscheint sie von vornherein aussichtslos oder 

                                            
226 Belz in Belz/Mussmann, § 34 Rn. 2. 
227 Belz in Belz/Mußmann § 34 Rn. 3 
228 Dolderer, VBlBW 2003, S. 222 (223). 
229 VG Stuttgart, NVwZ 1996, S. 440. 
230 VGH BW, NuR 2006, S. 441 (442). 
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übersteigen die Kosten den zu erwartenden Erlös, kann freihändig verkauft wer-

den (§ 3 Abs. 2 Satz 3 DVOPolG). 

 

Nach Ansicht des VG Sigmaringen wiederum bedarf es bei einer Eigentumsüber-

tragung der Behörde an einen Dritten einer vorherigen wirksamen Einziehung des 

Tieres. Denn § 16 a Satz 2 Nr. 3 i.V.m § 16 a Satz 1 ermächtigt die Behörde nicht 

dazu, das Tier ohne vorherige Einziehung zu veräußern. Die Behörde bleibe bei 

Anwendung dieser Vorschrift nur auf vorläufige Maßnahmen beschränkt. § 16 a 

Satz 2 Nr. 2 lasse zwar eine Veräußerung zu, es bedürfe aber auch einer Verfü-

gung die das Eigentum am Tier an die Behörde übergehen lässt231. Allerdings 

nennt das Gericht keine Rechtsgrundlage für die Einziehung von Tieren. 

Das VG Freiburg geht davon aus, dass es für die Veräußerung von Tieren einer 

vorherigen Einziehung bedarf. Für die Durchsetzung eines Tierhalteverbots käme 

folglich nur die Beschlagnahme und Einziehung der Tiere nach § 33 und § 34 

PolG in Betracht, soweit man davon ausgeht, dass die Tierschutzbehörde eine 

allgemeine Polizeibehörde darstellt232. 

 

Unter Darlegung dieser kontroversen Gerichtsentscheidungen lässt sich nicht klar 

sagen, welche Rechtsgrundlage auf die Einziehung von Tieren Anwendung findet.  

Sicherheitshalber sollte sich die Einziehung m.E. daher sowohl auf § 34 PolG als 

auch auf die tierschutzrechtliche Generalklausel § 16 a Satz 1 stützen. Dadurch 

könnte verhindert werden, dass die Einziehung der Tiere wegen fehlender oder 

falscher Rechtsgrundlage als rechtswidrig angesehen wird. Jedoch kann davon 

ausgegangen werden, dass es zur Veräußerung der Tiere in jedem Fall einer vor-

herigen Einziehung bedarf. Denn die Einziehung bewirkt einen Eigentumsüber-

gang an die Behörde,  welcher letztendlich die rechtswirksame Veräußerung der 

Tiere ermöglicht. 

 

Weiterhin ist umstritten, wann die Rechtswirkung der Einziehung eintritt und so-

mit das Eigentum auf die Behörde übergeht.  

                                            
231 VG Sigmaringen Az. 6 K 1204/04 (Anlage 21, Rn. 27). 
232 VG Freiburg Az. 2 K 91/05 (Anlage 2, Rn. 12). 
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Belz/Mußmann nimmt an, dass das Eigentum erst nach Bestandskraft bzw. Unan-

fechtbarkeit der Einziehungsverfügung auf die Behörde übergeht233. 

In Literatur und Rechtsprechung wird allerdings auch die Meinung vertreten, dass 

die Rechtswirkung und damit der Eigentumsübergang durch die Einziehung be-

reits ab Wirksamkeit der Einziehungsverfügung eintritt234.  

Diese Auffassung vermag zu überzeugen, denn die Einziehung bedarf als rechts-

gestaltende Verfügung weder der Vollstreckung noch setzt der Eigentumsüber-

gang an die Behörde eine Vollziehbarkeit der Einziehungsverfügung voraus235, 

denn die Einziehungsanordnung (wie auch die Beschlagnahmeverfügung) wird 

bereits mit ihrer Bekanntgabe nach § 43 LVwVfG wirksam236. 

An der Wirksamkeit einer Einziehungsanordnung ändert es auch nichts, wenn die 

aufschiebende Wirkung eines gegen die Einziehungsanordnung erhobenen Wider-

spruchs wiederhergestellt wird. Die aufschiebende Wirkung lässt die Wirksamkeit 

des angefochtenen VA unberührt, es wird nur dessen Vollziehbarkeit gehemmt, 

sodass die Behörde in diesem Fall während der Dauer der aufschiebenden Wir-

kung (sog. Suspensiveffekt) gehindert wird, eigenmächtig über das Tier zu verfü-

gen. Der Eigentumsübergang an die Behörde entfällt auch nicht nachträglich 

durch eine rückwirkende Aufhebung der Einziehungsverfügung237. Mit Wirksam-

keit der Einziehung trägt die Behörde auch die Kosten der Unterbringung für die 

Tiere238.  

Nach der Ansicht von Dolderer können Beschlagnahme und Einziehung ggf. auch 

in einem Bescheid veranlasst werden239. Grundsätzlich ist solch ein Vorgehen 

nach Ansicht des VG Stuttgarts rechtlich bedenklich, denn bei einer Wegnahme, 

Einziehung und Veräußerung von Tieren am selben Tag würden dem Halter da-

durch jegliche Rechtsschutzmöglichkeiten genommen. Bei Wegnahme und 

gleichzeitiger Einziehung von Tieren nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 verliere der bisheri-

ge Eigentümer sein Eigentum. Für die Wiederherstellung der aufschiebenden  

                                            
233 Belz in Belz/Mußmann, § 34 Rn. 2. 
234 VGH BW, VBlBW 2007, S. 351;VG Stuttgart, RdL 2007, S. 306 (307); Dolderer, VblBW 
2003, S. 222 (224). 
235 Dolderer, VblBW 2003, S. 222 (224). 
236 VGH BW, VBlBW 2007, S. 351 (352). 
237 VGH BW, VBlBW 2007, S. 351 (352). 
238 VG Stuttgart, RdL 2007, S. 306 (307). 
239 Dolderer, VblBW 2003, S. 222 (225). 
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Wirkung der Anordnung oder die Rückgängigmachung der Vollziehung bleibe 

dann kein Raum mehr240.  

Denn soweit Tiere eingezogen und anschließend gleich veräußert werden, besitzt 

der betroffene Tierhalter kaum eine Möglichkeit, Rechtsmittel hiergegen einzule-

gen. In Betracht käme insofern nur eine Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 

Abs. 1 Satz 4 VwGO. Diese Klageart dient der Feststellung der Rechtswidrigkeit 

eines (belastenden) Verwaltungsaktes241. Soweit eingezogene Tiere allerdings erst 

nach einem längeren Zeitraum veräußert werden, können unter Umständen für die 

Behörde enorme Kosten entstehen, da sie als Eigentümer der Tiere auch die Kos-

ten für Unterbringung, Versorgung etc. der Tiere trägt.  

Um diese Probleme zu vermeiden sollte m.E. der Tierhalter vor einer Einziehung 

bzw. einer Veräußerung der Tiere angehört werden. Die Behörde kann ihm eine 

angemessene Frist zur Äußerung geben (1-2 Wochen). Durch diese Vorgehens-

weise hat zum einen der Tierhalter die Möglichkeit, noch Gründe gegen die Ein-

ziehung oder die Veräußerung der Tiere einzubringen. Auch kann er beispielswei-

se vorschlagen, die Tiere selbst zu veräußern. Zum anderen kann die Behörde die 

Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Tiere relativ gering halten, falls 

sie schnell veräußern kann. Ein solches Vorgehen ist allerdings nur dann möglich, 

wenn keine große Eile geboten ist und wenn für die Tiere nicht die Gefahr erheb-

licher Schmerzen, Leiden oder Schäden besteht. Auch sollte m.E. bei der Einzie-

hung eines sehr großen Tierbestandes darauf geachtet werden, dass die Tiere 

schnellstmöglich veräußert werden. 

 

7.8 Duldung 

Im Schrifttum242 wird unter anderem die Meinung vertreten, dass für die Veräuße-

rung der Tiere eine Anordnung zu ergehen hat, durch die dem Halter die Veräuße-

rung und deren Duldung angekündigt und damit eine entsprechende Duldungs-

pflicht für den Halter begründet wird. Auf dieser Grundlage könnten die Tiere 

anschließend veräußert werden. 
                                            
240 VG Stuttgart, NVwZ-RR 2005, S. 408. 
241 Büchner in Schweickhardt/Vondung, Rn. 1109. 
242 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 15; Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 26. 
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Voraussetzung für die Veräußerung der Tiere sei eine bestandskräftige oder sofort 

vollziehbare Duldungsanordnung, die auf die Fortnahme der Tiere gerichtet ist.  

Für die Veräußerung wird wiederum angeordnet, dass der Betroffene die Veräuße-

rung zu dulden hat. Dies stelle einen rechtsgestaltenden Verwaltungsakt dar, der 

die rechtliche Befugnis zur Eigentumsübertragung auf die Behörde übergehen 

lässt243. 

In der Literatur wird auf einen Beschluss des VG Aachen vom 09.12.2003244, der 

diese Ansicht vertrete, verwiesen245. Allerdings ist nicht ersichtlich, dass sich das 

Gericht in diesem Urteil zu einer Duldungspflicht des Tierhalters äußert. Viel-

mehr geht das VG Aachen davon aus, dass es sich bei der Veräußerung von Tie-

ren nicht um eine Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung handelt. Die Veräu-

ßerung sei eine eigenständige Maßnahme und bedürfe einer gesonderten Anord-

nung nach § 16 a246.   

 

Der VGH Baden-Württemberg geht in dem Beschluss vom 17.03.2005 davon aus, 

dass die Behörde Tiere „unter bestimmten Voraussetzungen“ veräußern könne. 

Für die Veräußerung von Tieren müsste zuvor eine Verfügung erlassen werden. 

Dieser Verfügung solle in rechtsgestaltender Weise die rechtliche Befugnis zur 

Eigentumsübertragung auf die Behörde übergehen lassen247. Die genaue Bezeich-

nung für einen rechtsgestaltenden Verwaltungsakt nennt der VGH allerdings 

nicht. Auch nennt er keine konkreten Voraussetzungen, die für eine Veräußerung 

durch die Behörde vorliegen müssen, außer dass es sich um eine rechtsgestaltende 

Verfügung handeln muss. 

In der Literatur wird der Beschluss des VGH Baden-Württemberg dahingehend 

interpretiert, dass es möglich ist, gleichzeitig mit dem Tierhalteverbot nach § 16 a 

Satz 2 Nr. 3 aufgrund von § 16 a Satz 2 Nr. 2 die Tiere fortzunehmen und die Dul-

dungspflicht gegenüber dem Tierhalter auszusprechen. Auf dieser Grundlage 

könne nach Bestandskraft oder sofortiger Vollziehbarkeit die Veräußerung der 

Tiere durchgeführt werden. Soweit zusätzlich zu den Voraussetzungen des § 16 a 
                                            
243 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 18. 
244 VG Aachen Az. 6 L 890/03 (Anlage 14). 
245 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 26. 
246 VG Aachen Az. 6 L 890/03 (Anlage 14, Orientierungssatz).  
247 VGH BW, NuR 2006, S. 441 (443). 
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Satz 2 Nr. 3 auch die Voraussetzungen des § 16 a Satz 2 Nr. 2 vorliegen, wäre 

eine Einziehung nicht erforderlich248. 

Auch das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg 

äußert sich in der Stellungnahme vom 25.06.2008 zu der Rechtsgrundlage für die 

Fortnahme und Veräußerung von Tieren. In diesem Schreiben geht das Ministeri-

um davon aus, dass die Voraussetzung für die Veräußerung von Tieren der Erlass 

einer Duldungsverfügung ist. Hierdurch wäre die Behörde befugt, die Tiere auch 

tatsächlich zu veräußern249.  

 

Der Ansicht, dass Tiere ohne vorherige Einziehung mittels Duldungsverfügung 

gegenüber dem Tierhalter durch die Behörde veräußert werden können, kann al-

lerdings nicht gefolgt werden.  

In dem Schreiben vom 23. Dezember 2008 äußert sich auch das Regierungspräsi-

dium Stuttgart zur Stellungnahme des MLR. Das Regierungspräsidium vertritt 

ebenfalls die Auffassung, dass eine Duldungsverfügung nicht ausreiche, um der 

Behörde die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Veräußerung der Tiere zu ver-

schaffen250.  

Eine zivilrechtliche Veräußerung von Tieren setzt grundsätzlich eine Eigentümer-

stellung voraus. Für die Erlangung des Eigentums am Tier bedarf es daher eines 

rechtsgestaltenden Verwaltungsakts, der das Eigentum auf die Behörde übergehen 

lässt. Wie bereits dargestellt, wird die Behörde durch Einziehung des Tierbestan-

des Eigentümerin der Tiere. Dadurch hat sie die Möglichkeit, Tiere zivilrechtlich 

an Dritte zu veräußern. Eine Duldungsverfügung stellt allerdings keinen rechts-

gestaltenden Verwaltungsakt dar. Die Behörde erlangt damit kein Eigentum am 

Tier. Veräußert die Behörde die Tiere, handelt sie als Vertreter ohne Vertretungs-

macht i.S.v. § 177 BGB. Rechtsfolge dieser fehlenden Vertretungsmacht ist ein 

schwebend unwirksamer Vertrag, der nur bei Genehmigung durch den Bevoll-

mächtigten (Tierhalter) wirksam wird. Wird die Genehmigung allerdings verwei-

gert, so ist der Vertrag endgültig unwirksam251. 

                                            
248 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 26. 
249 MLR (Anlage 22 S. 1). 
250 RP Stg. (Anlage 23). 
251 Palandt, § 177 Rn. 5. 
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7.9 Tierhalteverbot im Ordnungswidrigkeitenverfahren 

Die Wegnahme von Tieren kann auch über eine Beschlagnahme und Einziehung 

im Ordnungswidrigkeitenverfahren erfolgen. Für die Anwendbarkeit des ord-

nungswidrigkeitsrechtlichen Verfahrens ist Voraussetzung, dass eine Ordnungs-

widrigkeit nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 vorliegt. Die Einziehung der Tiere kann dann 

als Nebenfolge im Bußgeldbescheid nach §§ 66 Abs. 1 Nr. 5, 22 ff. OWiG oder in 

einem selbstständigen Verfahren nach §§ 27, 87 Abs. 3 OWiG angeordnet wer-

den. Die Tiere müssen zur Zeit der Entscheidung über die Einziehung dem Täter 

gehören bzw. zustehen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 OWiG) oder es muss die Gefahr beste-

hen, dass in Bezug auf Tiere weitere Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten be-

gangen werden (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 OWiG). Mit Rechtskraft der Einziehung geht 

das Eigentum auf die Behörde über (§ 26 OWiG). Befinden sich die Tiere zu die-

sem Zeitpunkt noch im Besitz des Betroffenen, so erfolgt die Vollstreckung durch 

Wegnahme nach § 90 Abs. 3 OWiG. Ist ein sofortiges Einschreiten geboten kann, 

zur Sicherung einer späteren Einziehung vor Rechtskraft des Bußgeldbescheids 

die Wegnahme nur durch eine Beschlagnahme nach § 46 Abs. 1 OWiG iVm §§ 

111 b Abs. 1, 111 c Abs. 1, 111 e Abs. 1 StPO erfolgen. Als Voraussetzung für 

die Beschlagnahme müssen dringende Gründe dafür sprechen, dass die Voraus-

setzungen für eine Einziehung vorliegen252. Liegen die dringenden Gründe für die 

Einziehung nicht vor, so hebt das Gericht die Beschlagnahme nach sechs Monaten 

auf (§ 111 b Abs. 3 StPO). Für die Beschlagnahme benötigt die Behörde grund-

sätzlich die Anordnung des Richters des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Be-

schlagnahme vorgenommen werden soll (§ 111 e Abs. 1 StPO). Bei Gefahr in 

Verzug kann das Veterinäramt, sofern es gleichzeitig Bußgeldbehörde ist, die Be-

schlagnahme selbst anordnen (§ 46 Abs. 2 OwiG i.V.m. § 111 e Abs. 1 StPO). 

Die Anordnung der Beschlagnahme kann im Eilfall mündlich erfolgen. Vor einer 

Beschlagnahme ist der Tierhalter anzuhören253. 

 

Bei der Wegnahme von Tieren im Ordnungswidrigkeitenverfahren hat die Behör-

de die Möglichkeit, die Notveräußerung beschlagnahmter Tiere nach § 46 Abs. 1 

                                            
252 Beck, AtD 1997, S. 283 (284). 
253 Beck, AtD 1997, S. 283 (285). 
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OWiG i.V.m. § 111 l Abs. 1 StPO zu veranlassen. Tiere dürfen vor Rechtskraft 

des Bußgeldbescheides notveräußert werden, wenn die Verwahrung, Pflege oder 

Erhaltung mit unverhältnismäßigen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden ist. 

Die Notveräußerung bietet die Möglichkeit einer schnellen Veräußerung von Tie-

ren, um so hohe Unterbringungskosten zu vermeiden254.  

Ein Nachteil bei der Einziehung im Ordnungswidrigkeitenverfahren ist, dass das 

Eigentum erst mit Rechtskraft der Entscheidung auf die Behörde übergeht. Die 

Anordnung der Einziehung wirkt allerdings als Veräußerungsverbot iSv § 136 

BGB255. Ein weiterer Nachteil besteht in der Regelung der Kostenerstattungsan-

sprüche der unteren Verwaltungsbehörde gegenüber dem Land. In Baden-

Württemberg werden nach § 5 Abs. 2 LOWiG Auslagen, die bei einem Bußgeld-

verfahren des Landratsamtes, als untere Verwaltungsbehörde entstehen, vom Land 

nicht erstattet.  

 

8 Möglichkeiten nach der Auflösung des Tierbestandes 

8.1 Zivilrechtliche Veräußerung der Tiere 

Die Veräußerung eines Tieres stellt eine unvertretbare Handlung dar. Die für die 

Veräußerung erforderliche Willenserklärung und dingliche Einigung für den Ab-

schluss eines Vertrags ist zwar grundsätzlich austauschbar, aber um eine vertret-

bare Handlung zu ermöglichen, fehlt es einem Dritten an der erforderlichen Ver-

fügungsbefugnis und somit letztendlich an der rechtlichen Zulässigkeit für die 

Veräußerung256. Bei der Veräußerung handelt es sich nicht mehr um eine Maß-

nahme der Verwaltungsvollstreckung, da gerade die Verwertung der Tiere nicht 

mehr zur Vollstreckung eines Tierhalteverbotes gehört257. 

 

Nach Ansicht einiger Gerichte setzt die Veräußerung eine vorherige Anordnung 

der Veräußerung mittels rechtsgestaltendem Verwaltungsakt voraus, wodurch die 

                                            
254 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 22; Ort/Reckewell in Kluge, § 19 Rn. 22; Beck, AtD 1997, S. 
283 (285). 
255 Landwehr, AtD 1995, S. 137 (138). 
256 VGH BW, NuR 2006, S. 441 (442). 
257 VG Aachen, Az. 6 L 890/03, (Anlage 14, Rn. 31). 



53 

Behörde die rechtlichen Befugnisse zur Eigentumsübertragung erhält und so Ei-

gentümer der Tiere wird258. In der Veräußerungsanordnung soll festgestellt wer-

den, dass die Voraussetzungen für die Veräußerung erfüllt sind und von der Ver-

äußerung durch die Behörde Gebrauch gemacht wird. Der Adressat soll die letzte 

Möglichkeit erhalten die Veräußerung durch Wiederherstellung tierschutzgerech-

ter Verhältnisse zu verhindern.259  

 

Diese Ansicht kann jedoch nur gelten, soweit das Eigentum an den Tieren (noch) 

nicht wirksam auf die Behörde mittels rechtsgestaltendem VA übertragen wurde.  

Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Tiere wirksam weggenommen 

bzw. beschlagnahmt wurden, aber keine Eigentumsübertragung an die Behörde 

(mittels Einziehung) erfolgt ist und die Tiere (ohne vorherige Einziehung) nach § 

3 DVOPolG veräußert werden. 

Der VGH Baden-Württemberg allerdings sieht eine Veräußerungsanordnung 

vor260. Auch m.E. sollte dennoch eine Veräußerungsanordnung gegenüber dem 

bisherigen Tierhalter ergehen, auch wenn die Tiere bereits wirksam eingezogen 

werden. Hiermit könnte der bisherige Tierhalter nochmals über die Veräußerung 

der Tiere informiert und aufgeklärt werden.  

Die Veräußerungsanordnung ist nicht kraft Gesetzes sofort vollziehbar261. Für die 

Vollziehbarkeit der Veräußerung vor ihrer Bestandskraft müsste die Behörde die 

sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO anordnen.  

 

Das Tierschutzgesetz enthält keine genauen Vorgaben darüber, welche Grundsät-

ze bei der Veräußerung von Tieren zu beachten sind. Nach wohl überwiegender 

Meinung kann man sich daher an den allgemeinen polizeigesetzlichen „Grundsät-

zen über die Verwertung sichergestellter Sachen“ orientieren262. 

Nach § 34 Abs. 2 PolG werden eingezogene Sachen im Wege der öffentlichen 

Versteigerung verwertet. Erscheint dies als von Anfang aussichtslos oder ist dies 

                                            
258 VGH BW, NuR 2006, S. 441 (443); Vg Sigmaringen, Az. 6 K 1204/04 (Anlage 21, Rn. 27). 
259 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 33. 
260 VGH BW, NuR 2006, S. 441 (443). 
261 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 34. 
262 VG Aachen, Az 6 L 734/03 (Anlage 11 Rn. 30); Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 34; Thum, NuR 
2001, S. 558 (565). 
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mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden, sodass die Kosten den Erlös der Ver-

steigerung übersteigen, sollte davon abgesehen werden263. 

Von der öffentlichen Versteigerung kann auch abgesehen werden, wenn es sich 

um besonders gefährliche Tiere handelt oder davon auszugehen ist, dass der Tier-

halter über Dritte wieder an seine Tiere gelangen will264. 

Kommt eine öffentliche Versteigerung nicht in Betracht, sollten die Tiere durch 

freihändigen Verkauf veräußert werden. Lässt sich innerhalb einer angemessenen 

Frist jedoch kein geeigneter Käufer finden und ist davon auszugehen, dass die 

Tiere keinen wirtschaftlichen Wert mehr erbringen, so können die Tiere zu einem 

gemeinnützigem Zweck unentgeltlich an Dritte überlassen werden265. 

Bei der Veräußerung sollte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet wer-

den. Ziel ist es, eine schnelle Veräußerung der Tiere zu erwirken, um so die Kos-

ten der Unterbringung für die Behörde möglichst gering zu halten. Zum anderen 

sollte aber darauf geachtet werden, dass Tiere nicht unter Wert verkauft werden. 

Es wäre unverhältnismäßig, wirtschaftlich ertragreiche Tiere wie Pferde, Rinder, 

Schweine etc. zu verschenken. Bei artgeschützten oder gefährlichen Tieren be-

steht auch die Möglichkeit einer leihweisen Überlassung der Tiere an eine Ein-

richtung oder ähnlichem266. In jedem Fall aber muss sichergestellt werden, dass 

die Tiere nicht mehr an den bisherigen Halter zurückgelangen267. 

Der Veräußerungserlös steht dem einstigen Tierhalter zu. Mit dem Erlös können 

allerdings die Kosten der Unterbringung nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 verrechnet wer-

den, die in der Zeit entstanden sind, in der die Behörde nicht Eigentümerin der 

Tiere war268. Im Einzelfall kann auch eine tierschutzspezifische Abwandlung not-

wendig sein, sodass die Reihenfolge oben genannter Veräußerungsgrundsätze 

durchbrochen werden kann269. 

 

                                            
263 VG Aachen, Az. 6 L 734/03 (Anlage 11 Rn. 32). 
264 Thum, NuR 2001, S. 558 (566). 
265 VG Aachen, Az. 6 L 734/03 (Anlage 11 Rn. 32). 
266 Iburg, DtW 2000, S. 88 (90). 
267 Beck, AtD 1997, S. 283 (284). 
268 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 18; Thum, NuR 2001, S. 558 (566). 
269 VG Aachen, Az. 6 L 734/03 (Anlage 11, Rn. 32); Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 18. 
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8.2 Tötung von Tieren 

Die Tötung von Tieren ist die ultima ratio. Sie kommt nur als letzte Lösung in 

Betracht270. Die Behörde muss sich im Wege ihrer Amtsermittlungspflicht nach § 

24 LVwVfG ernsthaft darum bemühen, einen geeigneten Käufer oder eine geeig-

nete Einrichtung für die Tiere zu finden271. Eine Tötung von Tieren kommt gemäß 

§ 16 a Satz 2 Nr. 2 nur aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen in Betracht. 

Zu den rechtlichen Gründen gehören beispielsweise seuchenrechtliche Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung i.S.d IfSG. Auch aus den Vorschriften 

des Tierschutzgesetztes können sich rechtliche Gründe ergeben, soweit das Tier 

beispielsweise irreversible Schmerzen oder Leiden ertragen muss. 

Tatsächliche Gründe liegen dann vor, wenn die Tiere trotz aller geeigneten Ver-

mittlungsversuche durch die Behörde oder eines Dritten nicht untergebracht wer-

den konnten272. Ein Tier kann beispielsweise dann nicht vermittelbar sein, wenn 

aufwendige und besondere Haltungsbedingungen erforderlich sind.  

Allerdings müssen Tiere nicht zum Schlachten verkauft werden, nur um durch den 

Schlachtpreis zumindest noch einen Erlös für den Tierhalter zu erzielen. Dies 

würde der Staatszielbestimmung des Tierschutzes aus Art. 20 a GG widerspre-

chen. Denn eine Tötung allein aus Kostengründen ist unzulässig273.  

Die Tötung eines Tieres muss zuvor gegenüber dem Halter durch Verwaltungsakt 

angeordnet werden. Hier ist in der Regel kein Sofortvollzug möglich274. 

 

8.3 Rückerlangung der Tierhaltung 

Nach § 16 a Satz 2 Nr. 3 ist auf Antrag dem Tierhalter das Halten oder Betreuen 

von Tieren wieder zu gestatten, wenn der Grund für die Annahme weiterer Zuwi-

derhandlungen entfallen ist. Der Antragssteller hat hierauf einen Anspruch. Aller-

dings trägt der Antragssteller auch die materielle Beweislast zum Nachweis seiner 

                                            
270 VG Aachen, Az. 6 L 734/03 (Anlage 11, Rn. 36); a.A. Landwehr, AtD 1995, S. 137 (139). 
271 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 32. 
272 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 20; Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 36. 
273 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 36. 
274 Hirt/Maisack/Moritz, § 16 a Rn. 20. 
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Eignung275. Die Behörde besitzt demnach kein Ermessen. Sie muss lediglich prü-

fen, ob der Grund für die Annahme der Zuwiderhandlungen entfallen ist.  

Dieser Grund entfällt nicht, wenn beim Halter (weiterhin) charakterliche Mängel 

oder mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten bzgl. der Haltung von Tieren festge-

stellt werden. Auch bei wiederholten und groben Verstößen gegen das Tier-

schutzgesetz über einen längeren Zeitraum hinweg, kann keine günstige Zu-

kunftsprognose angenommen werden276. 

Ein bloßer Zeitablauf seit dem Erlass des Tierhalteverbotes reicht für die Wieder-

erlangung der Tierhaltung nicht aus. Kommt eine Person auf einem anderen beruf-

lichen Gebiet, das ähnliche Anforderungen stellt, ihren Verpflichtungen nicht 

gänzlich nach, so sind Rückschlüsse auf ihrVerhalten als Tierhalter zulässig. Es 

kann demnach davon ausgegangen werden, dass der Antragssteller die tierschutz-

rechtlichen Anforderungen dauerhaft nicht erfüllen wird. Auch der Umstand, dass 

dem Antragssteller nur die Haltung einer bestimmten Tierart untersagt wurde, 

lässt keine positiven Rückschlüsse zu277. 

Die unbefristete Untersagung der Tierhaltung führt nicht zur Unverhältnismäßig-

keit eines Verwaltungsaktes, denn der Tierhalter kann jederzeit einen Antrag nach 

§ 16 a Satz 2 Nr. 3 letzter HS auf Wiedergestattung der Tierhaltung stellen278. Die 

Untersagung der Tierhaltung ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, wobei der 

Halter jedoch jederzeit die Möglichkeit hat, die Tierhaltung wieder zu beantra-

gen279. 

 

9 Tierhalteverbot als Grundrechtseingriff 

9.1 Eigentumsfreiheit aus Art. 14 GG 

Durch die Einziehung und Auflösung eines Tierbestandes könnte der Betroffene 

in seinem Grundrecht auf die Gewährleistung des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 

GG verletzt  sein. Denn die Untersagung der Tierhaltung stellt eine Beeinträchti-

                                            
275 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 44. 
276 VG Stuttgart, NuR 2002, S. 570 (571). 
277 VG Sigmaringen- Az. 1 K 2323/02 (Anlage 24, S. 6). 
278 VG Münster Az. 1 L 194/08 (Anlage 16, Rn. 20). 
279 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 44. 
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gung des Eigentumsrechts nach Art. 14 GG dar. Unter den Schutzbereich des Art. 

14 GG fallen alle „vermögenswerten privaten Rechte“280, so auch die Nutzung 

des Eigentums281.  

                                           

Bei Tierhalteverboten und der Einziehung des Tierbestandes handelt es sich nicht 

um eine Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG, da der Staat die Tiere nicht für seine 

eigenen Zwecke nutzt. Vielmehr liegt hier ein Eigentumsentzug im Sinne von Art. 

14 Abs. 2 GG vor282. Durch die sog. Sozialbindung des Eigentums („Eigentum 

verpflichtet“) nach Art. 14 Abs. 2 GG führt der Staat das aus, was der Eigentümer 

eigentlich leisten müsste, nämlich für eine tierschutzgerechten Umgang und eine 

tierschutzgerechte Haltung des Tieres zu sorgen. Vor der endgültigen Einziehung 

des Tierbestandes müssen zuvor weniger einschneidende Maßnahmen geprüft 

werden. Denn eine zu schnelle Einziehung und Veräußerung von Tieren wäre mit 

Art. 14 GG nicht vereinbar. Auch muss der Eingriff in Art. 14 GG dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz und dem Übermaßverbot genügen283. Soweit dies berück-

sichtigt wurde, ist ein Eingriff in Art. 14 GG grundsätzlich gerechtfertigt.  

 

9.2 Freiheit der Berufsausübung aus Art. 12 Abs. 1 GG 

Ein Tierhalter, der aus gewerblichen Gründen Tiere hält, könnte auch in seiner 

Berufsausübungsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzt sein, soweit die Behörde 

bestimmte Auflagen zur Haltung trifft oder ihm die Haltung von Tieren gänzlich 

untersagt. Art. 12 GG schützt die Freiheit der Berufswahl und der Berufsausübung 

aller Deutschen. Ein Beruf ist jede auf Dauer angelegte, der Schaffung und Erhal-

tung der Lebensgrundlage dienende Tätigkeit284, die nicht schlechthin gemein-

schädlich, d.h. unerlaubt ist285. Dabei stellt die Berufsausübung die Art und Weise 

der beruflichen Tätigkeit dar. Ein Eingriff in Art. 12 GG ist nur durch oder auf-

grund eines Gesetzes möglich. Es gilt die sog. Drei-Stufen-Theorie des BVerfG. 

Die Berufsausübung stellt dabei die erste Stufe dar. Beschränkungen der Be-

 
280 Pieroth/Schlink, Rn. 903. 
281 Pieroth/Schlink, Rn. 914. 
282 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 40a. 
283 Kluge in Kluge, § 16 a Rn. 32. 
284 Pieroth/Schlink, Rn. 812. 
285 Pieroth/Schlink, Rn. 810. 
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rufsausübungsfreiheit sind nur aus sachgerechten und vernünftigen Gründen des 

Gemeinwohls zulässig, soweit sie den Berufstätigen nicht übermäßig oder unzu-

mutbar treffen286. Insbesondere aber nach der Implementierung des Tierschutzes 

in die Verfassung kann davon ausgegangen werden, dass zumindest Eingriffe auf 

der untersten Stufe, nämlich der Berufsausübungsfreiheit, durch Art. 20 a GG 

verfassungsrechtlich abgesichert sind287. 

Die Berufswahl steht auf der zweiten Stufe der Drei-Stufen-Theorie. Zu prüfen ist 

die Zulässigkeit der Einschränkung des Berufszugangs, der Berufsaufnahme und 

der Berufsbeendigung zum Schutz eines wichtigen Gemeinschaftsgutes.  

Durch die Einführung der Staatszielbestimmung Tierschutz können tierschutz-

rechtliche Eingriffe grundsätzlich auch Einschränkungen in die Berufswahl recht-

fertigen, denn das Staatsziel besitzt den Verfassungswert zu wichtigen Gemein-

schaftsgütern288, sodass der Tierschutz innerhalb einer Abwägung höheres Ge-

wicht trägt289. 

Bei einem Verbot des sog. „catch and release“, dem Fangen und Zurücksetzen 

von Fischen in Angelteichen, wurde ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit 

nach Art. 12 Abs. 1 GG durch das OVG Bremen bejaht. Hiernach ging die Behör-

de fälschlicherweise von einer Ermessensreduzierung auf Null und damit von ei-

ner Pflicht zum Einschreiten aus, die jedoch nach Ansicht des Gerichts faktisch 

nicht gegeben war290. Die Behörde habe einen Ermessensfehler begangen, sodass 

der Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit nicht gerechtfertigt war291. In diesem 

Urteil ging das Gericht allerdings von einer Pflicht zum Einschreiten nach § 16 a 

Satz 1 aus. Diese Ansicht ist, wie bereits angeführt, sehr umstritten. Daher ist 

fraglich, ob tatsächlich Ermessensfehler vorlagen, die zu einem unzulässigen Ein-

griff in Art. 12 Abs. 1 GG führen konnten. 

                                            
286 Caspar/Schröter, S. 63. 
287 Caspar/Schröter, S. 64. 
288 Unruh, DtW 2003, S. 183 (185). 
289 Unruh, DtW 2003, S. 183 (186). 
290 OVG Bremen, NuR 1997, S. 227 (229). 
291 OVG Bremen, NuR 1997, S. 227 (230). 
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Zu beachten ist auch, dass die Erlaubnispflicht nach § 11 für die Ausübung be-

stimmter Tätigkeiten im Sinne der Berufsfreiheit nach Art. 12 GG eine zulässige 

subjektive Berufszugangsbeschränkung darstellt292. 

 

10 Schlussbetrachtung 

Das Regelungswerk des Tierschutzgesetzes bietet der zuständigen Behörde, wie 

aufgezeigt, einige Möglichkeiten tierschutzrechtliche Maßnahmen zu treffen.  

Durch die Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz wurde dies noch ver-

stärkt bzw. verfassungsrechtlich abgesichert.  

Wie aufgezeigt, kann die Behörde bereits präventiv tätig werden, sodass Gründe, 

die zu einem Tierhalteverbot führen können frühzeitig beseitigt werden können. 

Insbesondere bei Maßnahmen gegen das Animal Hoarding ist dies geboten.  

 

Leider ist der Gesetzestext, insbesondere die tierschutzrechtliche Generalklausel § 

16 a, sehr ungenau formuliert, sodass sich für Behörden wie auch für die Gerichte 

bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschrift zahlreiche Schwierigkeiten 

ergeben.  

Meines Erachtens eröffnet § 16 a Satz 1 sowohl Entschließungs-, als auch Aus-

wahlermessen, sodass der Behörde grundsätzlich Ermessen zugesprochen werden 

kann, ob sie tätig wird oder nicht. Der Umfang des Ermessens ist allerdings auf 

eine Ermessensreduzierung auf Null beschränkt. Soweit für tierschutzrechtliche 

Maßnahmen auf das Polizeigesetz zurückgegriffen werden muss, bleibt m.E. die 

untere Verwaltungsbehörde (Landratsamt oder Stadtkreis) und nicht die Ortspoli-

zeibehörde zuständig.  

Insbesondere bei der Durchsetzung der Auflösungsanordnung zu einem Tierhalte-

verbot bestehen große Uneinigkeiten. Meines Erachtens kann die Tierhaltung zu-

nächst nach § 16 a Satz 2 Nr. 3 untersagt werden. Die Anordnung zur Auflösung 

des Tierbestandes kann in Anlehnung an das Urteil des VG Stuttgarts auf § 16 a 

Satz 2 Nr. 3 bzw. § 16 a Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 gestützt werden293. Soweit die 

                                            
292 Lorz/Metzger, § 11 Rn. 3. 
293 VG Stuttgart, NuR 1999, S. 236 (237). 
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Frist zur Auflösung eines Tierbestandes verstrichen ist, muss die Auflösung des 

Tierbestandes zwangsweise durchgesetzt werden.  

Die Ersatzvornahme ist kein geeignetes Mittel zur Durchsetzung einer Auflösung-

sanordung, da dieses Zwangsmittel nur der Durchsetzung einer vertretbaren Hand-

lung dient. Bei der Pflicht zur Auflösung eines Tierbestandes handelt es sich al-

lerdings um eine unvertretbare Handlung, die durch Zwangsgeld oder unmittelba-

ren Zwang in Form der Wegnahme der Tiere durchgesetzt werden kann.  

Die Wegnahme der Tiere berechtigt die Behörde allerdings nicht dazu die Tiere 

auch zu veräußern. 

Die Tiere müssen zunächst nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 fortgenommen werden. Die 

Beschlagnahme kann nach Ansicht des VG Stuttgart auf die Generalklausel § 16 a 

Satz 1 gestützt werden, sodass ein Rückgriff auf das Polizeigesetz entbehrlich 

wird294. Allerdings ist meines Erachtens die zusätzliche Nennung des § 33 PolG 

unschädlich. Dadurch kann der Charakter der Beschlagnahme zusätzlich gefestigt 

werden. Fest steht auch, dass die Behörde Eigentümer der Tiere werden muss, um 

diese veräußern zu können. Daher ist in jedem Fall eine Verfügung zu erlassen, 

die in rechtsgestaltender Weise das Eigentum auf die Behörde übergehen lässt. 

Eine Duldungsverfügung erfüllt diese Eigenschaften nicht, da die Behörde hier-

durch kein Eigentümer der Tiere wird und daher auch nicht dazu befugt ist die 

Tiere zu veräußern. In Betracht kommt daher nur die Einziehung der Tiere. Aller-

dings kann aufgrund der diffizilen Rechtslage nicht definitiv geklärt werden, auf 

welche Rechtsgrundlage die Einziehung zu stützen ist. Die Einziehung kann auf § 

16 a Satz 1, wie auch auf § 34 PolG gestützt werden. Wie auch bei der Beschlag-

nahmeverfügung kann meiner Meinung nach auf das Polizeirecht zurückgegriffen 

werden und zusätzlich zu § 16 a Satz 1 auch § 34 PolG zitiert werden. Nach wirk-

samer Einziehung der Tiere besitzt die Behörde die Möglichkeit die Tiere zu ver-

äußern. Eine Veräußerungsanordnung ist zwar grundsätzlich nicht nötig, aber 

auch hier sollte um den Vorgang der Veräußerung zu verdeutlichen eine gesonder-

te Veräußerungsanordnung nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 ergehen. Anschließend kann 

die Behörde die Tiere an Dritte weiterveräußern. Für die Veräußerung gelten die 

allgemeinen polizeilichen „Grundsätze über die Verwertung sichergestellter Sa-
                                            
294 VG Stuttgart Az.: 1464/08 (Anlage 20 S. 2). 
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chen“, wobei eine tierschutzrechtliche Modifikation hinsichtlich der Reihenfolge 

der Veräußerungsgrundsätze geboten sein kann. 

 

Für die Zukunft wäre es wünschenswert, dass der Gesetzgeber eindeutigere Rege-

lungen zum Vorgehen bei der Durchsetzung von Tierhalteverboten schafft. Jedoch 

besteht nicht nur für diesen Bereich, sondern auch für einige andere Bereiche des 

Tierschutzgesetzes, wie beispielsweise § 16 a, erhöhter Klärungsbedarf hinsicht-

lich der Auslegung und Anwendung.  
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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes
(Staatsziel Tierschutz)

A. Problem

Der Schutz des Tieres als Lebewesen ist in der Rechtsordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland noch immer unzulänglich. Die Verankerung des Tierschutzes
in der Verfassung soll dem Gebot eines sittlich verantworteten Umgangs des
Menschen mit den Tieren Rechnung tragen. Die Leidens- und Empfindungs-
fähigkeit insbesondere von höher entwickelten Tieren sowie die inzwischen be-
kannt gewordenen Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung, die selbst das
Klonen von Tieren ermöglichen, erfordern dringend ein ethisches Mindestmaß
für das menschliche Verhalten. Die einfachgesetzlichen Regelungen des Tier-
schutzgesetzes reichen dazu nicht aus. Für die gebotene Abwägung zwischen
den Interessen der Tiernutzung und dem Anspruch der Tiere auf Schutz vor Lei-
den, Schäden oder Schmerzen ist es notwendig, die Rechtsebenen anzuglei-
chen, das heißt, dem Tierschutz Verfassungsrang zu geben.

B. Lösung

In Artikel 20a Grundgesetz wird neben das bereits bestehende Staatsziel des
Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen der Schutz der Tiere aufgenom-
men. Die Herleitung der verfassungsrechtlichen Absicherung des Tierschutzes
aus dem bereits in Artikel 20a Grundgesetz geregelten Schutzes der natürlichen
Lebensgrundlagen genügt nicht, da der Schutz des einzelnen Tieres vor ver-
meidbaren Leiden, Schäden oder Schmerzen nicht erfasst ist. Diese Regelungs-
lücke gilt es daher zu schließen und durch die ausdrückliche Verankerung des
Tierschutzes in der Verfassung die Verwirklichung eines wirksamen Tierschut-
zes zu verbessern.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Die verfassungsrechtliche Zielbestimmung hat keine unmittelbare Kostenfolge.

Anlage 1
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes
(Staatsziel Tierschutz)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 Abs. 2 des Grund-
gesetzes ist eingehalten:

Artikel 1

Änderung des Grundgesetzes

In Artikel 20a des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
das zuletzt durch Gesetz vom … (BGBl. I S. …) geändert
worden ist, werden nach dem Wort „Lebensgrundlagen“ die
Wörter „und die Tiere“ eingefügt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 23. April 2002

Dr. Peter Struck und Fraktion
Friedrich Merz, Michael Glos  und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
Dr. Wolfgang Gerhardt und Fraktion

Anlage 1
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Begründung

1. Die Aufnahme eines Staatszieles Tierschutz trägt dem
Gebot eines sittlich verantworteten Umgangs des Men-
schen mit dem Tier Rechnung. Die Leidens- und Emp-
findungsfähigkeit insbesondere von höher entwickelten
Tieren erfordert ein ethisches Mindestmaß für das
menschliche Verhalten. Daraus folgt die Verpflichtung,
Tiere in ihrer Mitgeschöpflichkeit zu achten und ihnen
vermeidbare Leiden zu ersparen. Diese Verpflichtung
greift die einfachgesetzlich im Tierschutzgesetz als zen-
trales Anliegen formulierte Achtung der Tiere auf. Sie
umfasst drei Elemente, nämlich: den Schutz der Tiere
vor nicht artgemäßer Haltung, vermeidbaren Leiden so-
wie der Zerstörung ihrer Lebensräume.

Der Tierschutz ist in einfachgesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere im Tierschutzgesetz, geregelt. Dieses
formuliert als sein zentrales Anliegen, in Verantwortung
des Menschen für das Tier dessen Leben und Wohlbefin-
den zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne ver-
nünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zu-
fügen. Dieser Grundsatz wird im Tierschutzgesetz für
die einzelnen Bereiche des Tierschutzes weiter konkreti-
siert.

Die Verankerung des Tierschutzes in der Verfassung soll
den bereits einfachgesetzlich normierten Tierschutz stär-
ken und die Wirksamkeit tierschützender Bestimmungen
sicherstellen. Ethischem Tierschutz wird heute ein hoher
Stellenwert beigemessen. Entscheidungen verschiedener
Gerichte lassen die Tendenz in der Rechtsprechung er-

kennen, diesem Bewusstseinswandel bei der Verfas-
sungsauslegung Rechnung zu tragen. Die Rechtspre-
chung kann dies aber angemessen nur vollziehen, wenn
der Gesetzgeber den Tierschutz ausdrücklich in das Ge-
füge des Grundgesetzes einbezieht. Dies dient der
Rechtssicherheit.

2. Durch das Einfügen der Worte „und die Tiere“ in Arti-
kel 20a GG erstreckt sich der Schutzauftrag auch auf die
einzelnen Tiere. Dem ethischen Tierschutz wird damit
Verfassungsrang verliehen.

Der Tierschutz unterliegt den gleichen Bindungen und
Schranken wie der Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lagen. Er ist in die verfassungsmäßige Ordnung einge-
bunden, welche hier im Sinne des Artikels 20 Abs. 3
Grundgesetz – als gesamter Normenbestand des Grund-
gesetzes – zu verstehen ist.

Das Staatsziel richtet sich in erster Linie an den Gesetz-
geber, der die einfachgesetzlichen Grundlagen zum
Schutz der Tiere zu schaffen hat. Die Staatszielbestim-
mung ruft ihn dazu auf, im einfachen Recht die Belange
und den Schutz der Tiere entsprechend ihren unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen im Ausgleich mit an-
deren berechtigten Interessen zu verwirklichen.

Durch die Einbindung in Artikel 20a Grundgesetz er-
streckt sich die Nachhaltigkeitsklausel auch auf den
Tierschutz, so dass sowohl einzelne Tiere geschützt sind
als auch – mit Blick auf die Zukunft – Tiere als Gattung.
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Freiburg 

(Breisgau) 2. 
Kammer

Entscheidungsdatum: 14.02.2005

Aktenzeichen: 2 K 91/05

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 16a S 2 Nr 3 TierSchG, § 25 
VwVG BW, § 19 Abs 1 VwVG 
BW

Tierhaltungsverbot nach § 16a S 2 Nr 3 TierSchG - 

Verwaltungsvollstreckung 

 
 

Leitsatz 

1. Zu den Voraussetzungen eines auf § 16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG gestützten 
Tierhaltungsverbots (hier bejaht). 

2. Die Auflösung eines Tierbestands im Wege der Veräußerung der Tiere an Dritte 
kann nicht im Wege der Ersatzvornahme vollstreckt werden. 

 

Verfahrensgang 

nachgehend Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 1. Senat, 17. März 2005, Az: 1 
S 381/05, Beschluss

 

Tenor 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen die in Nr. 5 
der Verfügung des Landratsamts Ortenaukreis vom 28.12.2004 enthaltene 
Androhung der Ersatzvornahme wird angeordnet. 

Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen. 

Der Antragsteller trägt 5/6 und der Antragsgegner 1/6 der Kosten des Verfahrens. 

Der Streitwert wird auf 3.000 EUR festgesetzt. 

 

Gründe 

Der Antrag des Antragstellers, nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung 
seines Widerspruchs gegen die Verfügung des Landratsamts Ortenaukreis vom 
28.12.2004 wiederherzustellen, soweit es ihm die Schafhaltung untersagt und ihn 
aufgefordert hat, seinen Schafbestand bis zum 28.1.2005 aufzulösen, und 
anzuordnen, soweit es ihm andernfalls die Ersatzvornahme angedroht hat, hat nur 
zu einem geringen Teil Erfolg. Das Verwaltungsgericht trifft seine Entscheidung nach 
§ 80 Abs. 5 VwGO aufgrund einer eigenen Interessenabwägung. Die aufschiebende 
Wirkung eines Rechtsbehelfs wird es regelmäßig dann wiederherstellen oder 
anordnen, wenn dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit begründet sein wird. 
Umgekehrt scheidet die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung regelmäßig 
aus, wenn der Rechtsbehelf mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben wird. 
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Weiter ist zu berücksichtigen, ob das öffentliche Interesse an der sofortigen 
Vollziehung das private Interesse des Antragstellers an der Aussetzung der 
Vollziehung überwiegt. Ist der Verfahrensausgang offen, etwa weil der der 
Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt weiterer Aufklärung bedarf, so ist eine 
reine Interessenabwägung erforderlich.  

Im vorliegenden Fall wird der Rechtsbehelf des Antragstellers - nach der im 
Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO allein möglichen summarischen Prüfung der Sach- 
und Rechtslage - mit hoher Wahrscheinlichkeit nur insoweit Erfolg haben, als er 
gegen die sofortige Vollziehung der Androhung der Ersatzvornahme gerichtet ist 
(2.). Zum überwiegenden Teil ist er aber voraussichtlich unbegründet (1.).  

1. Das auf § 16 a TierSchG gestützte Schafhaltungsverbot ist voraussichtlich 
rechtmäßig. Gewichtige Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass der Antragsteller 
seine auf der „Sauweide“ gehaltenen Schafe tatsächlich in einer Weise behandelt 
hat, die den Anforderungen des § 2 TierSchG nicht gerecht wird und gegen § 1 Satz 
2 TierSchG verstößt. Die im Rahmen des gerichtlichen Eilverfahrens anzustellende 
Interessenabwägung fällt folglich schon deshalb zu seinen Lasten aus. Zudem 
überwiegt das öffentliche Interesse der Allgemeinheit an der Sicherstellung einer 
art- und verhaltensgerechten Tierhaltung auch sonst das private Interesse des 
Antragstellers, bis zu einer Entscheidung über seinen Widerspruch vom Vollzug des 
Schafhaltungsverbotes verschont zu bleiben. Denn in diesem Falle wären ernsthaft 
weitere tierschutzrechtliche Verstöße zu befürchten, denen vor dem Hintergrund des 
Schutzauftrages aus Art. 20 a GG auch im Rahmen der hier vorzunehmenden 
Interessenabwägung vorzubeugen ist. Demgegenüber ist das private Interesse des 
Antragstellers wohl von verhältnismäßig geringem Gewicht. Er hat insbesondere 
nicht vorgetragen, die Schafzucht berufs- oder gewerbsmäßig zu betreiben und 
durch sie einen wesentlichen Teil seines Lebensunterhalts zu bestreiten. Bei einer 
Gesamtwürdigung aller Umstände erscheint es ihm daher zumutbar, schon vor einer 
Entscheidung über seinen Widerspruch auf die Schafhaltung zu verzichten.  

a) Das in Nr. 1 der angefochtenen Verfügung enthaltene Schafhaltungsverbot findet 
seine Rechtsgrundlage in § 16 a Satz 2 Nr. 3 TierSchG. Nach § 16 a Sätze 1 und 2 
Nr. 3 TierSchG kann die zuständige Behörde - hier das Landratsamt Ortenaukreis - 
insbesondere demjenigen, der den Vorschriften des § 2, einer Anordnung nach Nr. 1 
oder einer Rechtsverordnung nach § 2 a wiederholt oder grob zuwidergehandelt und 
dadurch den von ihm gehaltenen Tieren erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zugefügt hat, das Halten von Tieren einer bestimmten oder jeder Art untersagen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er weiterhin derartige 
Zuwiderhandlungen begehen wird. Im Falle des Antragstellers liegen die 
Voraussetzungen einer solchen Anordnung nach § 16 a Satz 2 Nr. 3 TierSchG mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vor. Unmittelbarer Anlass für den Erlass des 
angefochtenen Schafhaltungsverbots war ein Vorfall vom 12.11.2004. Nach der 
Strafanzeige der Polizeidirektion Offenburg  vom 17.11.2004 lagen sechs tote Schafe 
auf der Weide des Antragstellers. Die restlichen 55 Tiere standen der Anzeige 
zufolge 10 bis 25 cm tief im Morast. In dem Pferch gebe es keine trockene Stelle; 
die Tiere seien allesamt mit nassem Schlamm verdreckt. Futtervorräte seien nicht 
festgestellt worden. Diese Feststellungen werden durch die in den Akten befindlichen 
Lichtbilder und vor allem das Gutachten des Amtstierarztes (undatiert, VAS. 85 ff.) 
bestätigt. Danach waren die Tiere mit nassem Schlamm und Kot verschmiert und in 
einem sehr schlechten Ernährungs- und Pflegezustand. Ein Schaf, das in einem 
Entwässerungsgraben lag und nicht mehr aufstehen konnte, musste mit einem 
Bolzenschussgerät getötet werden, um es „von seinen Leiden zu erlösen“.  

Diesen Feststellungen tritt der Antragsteller nicht mit durchgreifenden Argumenten 
entgegen. Soweit er darauf verweist, die sechs verendeten Schafe hätten sich wohl 
auf einem anderen Grundstück vergiftet, kann er nicht in Frage stellen, dass diese 
Schafe - unabhängig von der unmittelbaren Todesursache - in besonders schwerem 
Maße vernachlässigt worden sind. Denn der Amtsarzt hat bei der Untersuchung 
dieser völlig verdreckten Tiere eine starke Abmagerung festgestellt. Auf schwere 
Mängel in der Tierhaltung deutet auch der Bericht des Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsamts Freiburg vom 19.11.2004 hin, das eines der toten 
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Schafe untersucht hatte. In dem Bericht wird eine hochgradige totale Abmagerung 
mit totalem Verlust des Körperfetts festgestellt; außerdem werden ein hochgradig 
struppiges, kotverschmiertes Haarkleid, Ödeme im Kopfbereich und eine allgemeine 
Anämie diagnostiziert.  

Der Antragsteller hat zudem - anders als er behauptet - mit hoher 
Wahrscheinlichkeit über Monate hinweg gegen § 2 TierSchG verstoßen, indem er 
seine Schafe auf der „Sauweide“ grob vernachlässigt hat. Bereits am 24.2.2004 hat 
sich der Tierschutzverein A. an das Landratsamt gewandt, weil die Schafe des 
Antragstellers im Matsch und in Wasserpfützen gehalten würden und verdreckt und 
verklebt seien. Bei einer daraufhin durchgeführten Kontrolle stellte die 
Polizeidirektion Offenburg  unter dem 17.3.2004 fest, dass die Tiere vermutlich 
schon längere Zeit kein Futter erhalten hätten; bei der eingezäunten kleinen 
Weidefläche habe es sich nur noch um eine einzige matschige Kloake gehandelt. 
Auch in der Folgezeit wurde die Tierhaltung des Antragstellers mehrfach 
beanstandet. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass es einzig wegen der nicht 
geschnittenen Klauen der Schafe in der Vergangenheit zu einer einzigen 
Beanstandung gekommen sei, wie der Antragsteller geltend macht.  

Zudem dürften die Voraussetzungen des § 16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG selbst dann 
gegeben sein, wenn es sich bei dem Vorfall, den die Behörde zum Anlass ihres 
Eingreifens gemacht hat, um eine einmalige Zuwiderhandlung gehandelt haben 
sollte, denn es kann wohl kaum zweifelhaft sein, dass es sich hierbei um einen 
besonders groben Verstoß gehandelt hat. Liegt aber eine grobe Zuwiderhandlung 
vor, genügt bereits ein einmaliger Verstoß für ein Einschreiten der Behörde nach § 
16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG (vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, § 16a Rn. 
24).  

Auch ist angesichts der Berichte in den Akten die Annahme gerechtfertigt, dass es 
weiterhin zu derartigen groben Zuwiderhandlungen kommen würde, wenn dem 
Antragsteller die Schafhaltung nicht untersagt würde. Aus der Art der Tierhaltung 
des Antragstellers in der Vergangenheit ergibt sich, dass die Tierhaltung über einen 
langen Zeitraum hin durchgängig erhebliche Mängel aufwies, die vom Antragsteller 
nur auf äußeren Druck hin und auch nur teilweise abgestellt wurden. Dem 
Antragsteller fehlt es daher wohl an dem Willen oder der Fähigkeit zu einer 
artgerechten Tierhaltung, was auch daraus deutlich wird, dass er in diesem 
Verfahren tierschutzwidrige Umstände teilweise leugnet oder verharmlost. Eine 
Untersagung der Tierhaltung ist schon bereits dann gerechtfertigt, wenn nur die 
Gefahr besteht, dass den Tieren andernfalls erhebliche Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zugefügt werden (vgl. hierzu VGH Bad.-Württ., Beschlüsse vom 28.4.2004 
- 1 S 756/04 - und vom 25.4.2002 - 1 S 1900/00 -). Erst recht muss dies dann 
gelten, wenn es wie hier schon zu erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden 
jedenfalls eines Teils der Tiere gekommen ist. Auf dieser Basis muss nicht sehenden 
Auges zugewartet werden, bis den Tieren des Antragstellers weitere erhebliche 
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden. Ein erst auf Druck der Behörde erfolgtes 
Wohlverhalten muss bei dieser Gefahrenprognose außer Betracht bleiben; vielmehr 
ist hypothetisch ein Nichteinschreiten der Behörde zu unterstellen (vgl. hierzu VGH 
Bad.-Württ., a.a.O.). Hier ist nicht ersichtlich, dass der Antragsteller die 
beanstandete Art der Schafhaltung von sich aus verbessert hätte, wenn keine 
behördlichen Interventionen erfolgt wären.  

Schließlich ist auch die Ermessensausübung nicht zu beanstanden. Insbesondere 
lässt sich aus dem Umstand, dass nach dem Vortrag des Antragstellers zahlreiche 
Schafe hochträchtig sind, keine Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme herleiten. 
Denn es ist nicht ersichtlich, dass die Geburt der Lämmer nur dann erfolgen kann, 
wenn die Mutterschafe weiter von dem Antragsteller gehalten werden. Im Gegenteil 
ist angesichts der bislang katastrophalen Versorgung der Schafe durch den 
Antragsteller zu befürchten, dass es in diesem Fall zu weiteren tierschutzrechtlichen 
Verstößen auch gegenüber den Lämmern kommen würde.  

b) Keine Bedenken bestehen voraussichtlich auch gegen die in Nr. 2 angeordnete 
Auflösung des Schafbestandes bis zum 28.1.2005. Diese Anordnung stellt wohl eine 
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notwendige und zulässige Konkretisierung und Ergänzung des Schafhaltungsverbots 
dar und kann wohl ebenfalls als Annex auf § 16 a Satz 2 Nr. 3 TierSchG gestützt 
werden (vgl. VG Stuttgart, Beschluss vom 29.7.1998 - 4 K 2511/98 - NuR 1999, S. 
236, 237; Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, § 16a Rn. 26). Ermessensfehler 
sind auch insoweit nicht ersichtlich.  

2. Nr. 5 der Verfügung ist hingegen voraussichtlich rechtswidrig; darin hat das 
Landratsamt dem Antragsteller die Ersatzvornahme angedroht, falls er seinen 
Schafbestand nicht - wie in Nr. 2 angeordnet - bis zum 28.1.2005 auflöse . Die im 
Rahmen des gerichtlichen Eilverfahrens anzustellende Interessenabwägung fällt hier 
schon deshalb zu Lasten des Antragsgegners aus, weil kein öffentliches Interesse an 
der Durchführung rechtswidriger Maßnahmen besteht.  

Die Auflösung des Schafbestands durch Veräußerung - die ausweislich der 
Begründung des angefochtenen Verwaltungsakts (S. 3) und der Ausführungen in 
dem Schriftsatz des Landratsamts vom 10.2.2005 von der Behörde gewollt ist - 
kann nicht im Wege der Ersatzvornahme nach §§ 19 Abs. 1 Nr. 2, 25 LVwVG 
vollstreckt werden. Der ohne Begründung vertretenen Gegenansicht (vgl. VG 
Stuttgart, Beschlüsse vom vom 29.7.1998 - 4 K 2511/98 - NuR 1999, 236 und vom 
19.9.1997 - 4 K 5186/97 - NuR 1998, 218; Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, § 
16a Rn. 26) folgt die Kammer nicht. Denn die Veräußerung und Übereignung der 
Schafe an Dritte setzt die Abgabe von schuldrechtlichen und dinglichen 
Willenserklärungen voraus. Die Behörde ist nicht befugt, im Wege der 
Ersatzvornahme anstelle des Eigentümers diese zur Übertragung des Eigentums 
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. Anders als die Zivilprozessordnung (§ 
894 Abs. 1 ZPO) kennt das Verwaltungsvollstreckungsrecht keine Fiktion der Abgabe 
einer Willenserklärung des Pflichtigen. Deshalb handelt es sich bei der Abgabe einer 
Willenserklärung um eine unvertretbare Handlung, die nur durch den hierzu 
Berechtigten vorgenommen werden kann (vgl. Bayer. VGH, Beschluss vom 8.2.1982 
- 22 C 81 A.958 - NJW 1982, 2275). Wenn eine Behörde in Fällen wie dem 
Vorliegenden ein Tierhaltungsverbot nach § 16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG dadurch 
vollstrecken möchte, dass die Tiere dem Pflichtigen weggenommen und an Dritte 
übereignet werden sollen, bleibt ihr daher wohl nur der Weg über die 
Beschlagnahme und die Einziehung nach den §§ 33, 34 PolG, wenn man davon 
ausgeht, dass die Tierschutzbehörde in diesem Fall als allgemeine Polizeibehörde 
anzusehen ist (vgl. Württenberger/Heckmann/Riggert, Politzierecht in Baden-
Württemberg, 5. Aufl. 2002, Rn. 130 f.) und im konkreten Fall die Voraussetzungen 
dieser Vorschriften gegeben sind (vgl. Beschluss der Kammer vom 29.10.1999 - 2 K 
1995/99 -; VG Sigmaringen, Beschluss vom 23.6.2003 - 5 K 987/03 -).  

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 VwGO.  

Die Festsetzung des Streitwerts ergibt sich aus § 52 Abs. 2 GKG, soweit es um die 
„Grundverfügung“ geht. Im Hinblick auf die Besonderheiten des auf vorläufigen 
Rechtsschutz gerichteten Verfahrens hält die Kammer die Hälfte des dort 
vorgeschlagenen Auffangwertes für angemessen. Soweit Gegenstand des Antrags 
die Androhung der Ersatzvornahme ist, hält die Kammer in Anlehnung an Nr. 1.6.1 
des „Streitwertkatalogs 2004“ einen Streitwert in Höhe der Hälfte der geschätzten 
Kosten der Ersatzvornahme - also in Höhe von 500 EUR - für angemessen (§ 52 
Abs. 1 GKG).  
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Darmstadt 3. 

Kammer

Entscheidungsdatum: 25.08.2006

Aktenzeichen: 3 E 1772/05

Dokumenttyp: Gerichtsbescheid

Quelle:

Normen: § 2 Nr 1 TierSchG, § 11 Abs 1 
Nr 1 VwKostG HE, § 1 Abs 1 
Nr 2 VwKostG HE, § 2 Abs 1 
VwKostG HE

Zum Begriff des Tierhalters im Sinne des 

Tierschutzgesetzes 

 
 

Leitsatz 

Tierhalter ist derjenige, der sich tatsächlich um die Unterbringung der Tiere und die 
tierärztliche Betreuung kümmert, auch wenn er nicht Eigentümer ist und die 
Fütterung der Pferde anderweitig durchgeführt wird. (Rn.21) (Rn.23)  

 

Orientierungssatz 

Der Schutzzweck des § 2 Nr 1 TierschG gebietet eine weite Auslegung des Begriffs 
des Tierhalters. (Rn.21)  

 

Tenor 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der 
Beigeladenen, die diese selbst zu tragen hat, hat der Kläger zu tragen. 

Der Gerichtsbescheid ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 
darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der festzusetzenden Kosten 
abwenden, falls nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben 
Höhe leistet. 

 

Tatbestand 

Der Kläger ist Landwirt in A-Stadt. Im Juli 2005 wurden insgesamt 14 Pferde auf 
einer Weidefläche des Herrn Gottfried Z. auf dem Y. in X. gehalten. Dem lag ein 
Vertrag vom 24.06.2005 zwischen dem Kläger als Vertreter der Firma C. und Herrn 
Z. zugrunde (Bl. 12 Behördenakte), wonach die Weidefläche gepachtet wird und die 
Pferdeversorgung und Überwachung der Koppeln gegen Bezahlung durch Herrn Z. 
übernommen werden sollte. Futtermittel sollten nach Absprachen mit dem Kläger 
angeliefert werden. Die Beigeladene war zu dieser Zeit für alle die Pferde 
betreffenden Fragen zuständig, gegen deren Mutter, Frau W. C., und deren 
Schwester, Frau V. C., bestand ein Tierhalteverbot.  

Bei einer am 05.07.2005 durchgeführten Kontrolle durch Mitarbeiter des Kreises 
Offenbach, Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Veterinäramt), wurden 
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mehrere Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt. So waren insbesondere 
die Hufe der Pferde in einem schlechten Zustand, die Zusammenstellung nicht 
artgerecht und es fehlte ein Witterungs- und Sonnenschutz. Am 08.07.2005 erfolgte 
eine weitere Nachkontrolle, bei der der Gesundheitszustand jedes einzelnen Pferdes 
überprüft wurde.  

Am 14.07.2005 teilte Herr Z. gegenüber Mitarbeitern des Veterinäramtes telefonisch 
mit, sein Vater, Herr Heinrich Z., habe die Betreuung der Pferde übernommen. Für 
die Hufpflege, den Unterstand, Futterraufe und Zaun sei der Kläger verantwortlich. 
Dieser habe bereits bei einer Firma in U. Material für den Zaun bestellt.  

Auf telefonische Nachfrage teilte der Kläger am selben Tag dem Veterinäramt mit, er 
sei Halter der Pferde und damit für alle Dinge, die die Pferde beträfen 
verantwortlich. Herr Z. sei lediglich mit der Fütterung beauftragt und befugt, in 
Notfällen einen Tierarzt zu rufen. Der Kläger erklärte weiter, er wolle einen Tierarzt 
für die tierärztliche Betreuung der Tiere verpflichten und dafür sorgen, dass die Hufe 
der Pferde regelmäßig von einem Hufschmied kontrolliert und falls erforderlich 
korrigiert würden. Der Kläger wolle noch an diesem Abend einen Zaun stecken, 
damit die erforderliche Trennung der Pferde am 15.07.2005 erfolgen könne.  

Dem Kläger wurden die vorstehenden Angaben in einem Schreiben vom 15.07.2005 
durch das Veterinäramt nochmals bestätigt. In der Folgezeit meldete sich die 
damalige Verfahrensbevollmächtigte des Klägers beim Veterinäramt um das weitere 
Vorgehen zu besprechen.  

Am 20.07.2005 erfolgte in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr eine weitere 
Überprüfung der Pferdehaltung in Anwesenheit des Klägers durch das Veterinäramt, 
Amtstierärztin Dr. T. und technischen Angestellten S.. Es wurden erneut 
Pflegemängel festgestellt. Bei einer Überprüfung am 25.07.2005 konnten keine 
Pferde mehr vorgefunden werden, nach Angaben des Herrn Z. wurden diese am 
Vortag abgeholt. Mit Schreiben vom 04.08.2005 teilte die Verfahrensbevollmächtigte 
des Klägers dem Veterinäramt mit, der Kläger befinde sich nicht mehr im Besitz der 
Pferde, diese seien ohne sein Wissen und Wollen von der Koppel entfernt worden. Er 
habe daher von dem ursprünglichen Erwerb der Pferde Abstand genommen.  

Mit Kostenbescheid vom 17.08.2005 setzte der Beklagte die Gebühren für die 
Überprüfung am 20.07.2005 auf insgesamt 257,60 EUR (242,00 EUR Gebühren und 
15,60 EUR Auslagen) fest und forderte den Kläger auf, diesen Betrag bis zum 
01.09.2005 zu begleichen.  

Mit bei Gericht am 04.10.2005 eingegangenem Schriftsatz hat der Kläger hiergegen 
Klage erhoben. Er ist der Auffassung, er sei nicht Gebührenschuldner, da er weder 
Eigentümer noch Halter der betreffenden Pferde gewesen sei, sondern diese lediglich 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses für die Beigeladene versorgt habe. 
Zwischenzeitlich habe zwar die Beigeladene, die nach Auffassung des Klägers 
Kostenschuldnerin sei, den Kostenbetrag an den Kläger gezahlt. Der Betrag sei 
jedoch zurück überwiesen worden, da der Kläger nicht den Anschein habe setzen 
wollen, er gestehe seine Haltereigenschaft ein. Halter der Pferde sei aufgrund der 
Vereinbarung vom 24.6.2005 der Landwirt Herr Z. gewesen. Der Kläger sei lediglich 
bei Abschluss der Vereinbarung als Vertreter der Eigentümer der Pferde tätig 
gewesen. Ergänzend trägt er vor, die Beigeladene habe die Weide lediglich durch 
Vermittlung des Klägers gepachtet und eingezäunt. Wegen massiver Schwierigkeiten 
der Tierhaltung hätten Verkaufsabsichten bestanden, die jedoch dann gescheitert 
seien. Bis September 2005 habe die Beigeladene die tatsächliche Sachherrschaft 
über die Pferde inne gehabt. Alle Tiertransporte seien von ihr überwacht und 
gesteuert worden.  

Der Kläger beantragt,  

den Kostenbescheid des Beklagten vom 17.08.2005 aufzuheben.  
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Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  

Zur Begründung trägt er vor, der Kläger sei zu Recht als Tierbesitzer in Anspruch 
genommen worden, da er die Tiere zu versorgen und betreuen gehabt habe und 
danach Tierhalter gewesen sei. Auf die Eigentümerstellung komme es dagegen nicht 
an. Auch die Tätigkeiten des Herrn Z. ändere nichts daran, dass der Kläger 
Tierbesitzer gewesen sei. Aus den Vermerken in der Behördenakte ergebe sich, dass 
der Kläger für die hier relevante Vernachlässigung der Tiere in den Bereichen 
tierärztlicher Versorgung allein verantwortlich gewesen sei und aufgrund dieser 
Mängel am 20.07.2005 die Pferdehaltung einer kostenpflichtigen Kontrolle habe 
unterzogen werden müssen.  

Die Beigeladene kündigte an, sie werde sich unter Verwahrung gegen die Kostenlast 
um die Begleichung der Kostenforderung des Beklagten kümmern, da sie 
möglicherweise Halterin der in dem Kostenbescheid genannten Pferde, jedoch nicht 
Eigentümerin gewesen sei. Intern habe die Eigentümerin die Beigeladene von 
sämtlichen Verpflichtungen aus der Pferdehaltung freigestellt.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die 
gewechselten Schriftsatzsätze sowie den Inhalt der beigezogenen Behördenakte 
Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe 

Das Gericht kann gemäß § 84 Abs. 1 VwGO durch Gerichtsbescheid entscheiden, da 
die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art 
aufweist, der Sachverhalt geklärt ist und die Beteiligten zu dieser Entscheidungsart 
gehört worden sind.  

Die zulässige, insbesondere fristgerecht erhobene Klage ist unbegründet. Der Kläger 
hat keinen Anspruch auf Aufhebung des Bescheides vom 17.08.2005, da dieser 
rechtmäßig ist und den Kläger nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 S. 1 
VwGO).  

Der Kostenbescheid des Beklagten vom 17.08.2005 findet seine Rechtsgrundlage in 
§§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 2 Abs. 1 Hessisches Verwaltungskostengesetz i. V. m. Ziff. 503 
der Anlage zu § 1 Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz vom 16.12.2003, 
GVBl. I S. 362 (VwKostO- MULV), sowie Ziff. 1411, 1413 und 22 des Allgemeinen 
Kostenverzeichnisses zu § 1 Allgemeine Verwaltungskostenordnung vom 
21.11.2003, GVBl. I S. 294. Danach werden für die in den 
Verwaltungskostenverzeichnissen aufgeführten Amtshandlungen Gebühren erhoben. 
Soweit der Beklagte den Kostenbescheid unzutreffend auch auf § 21 Abs. 3 
Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz gestützt hat, ist dies zwar 
unrichtig, da vorliegend Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz und nicht nach dem 
Tierseuchengesetz ergriffen wurde, aber unschädlich, da zudem auch die korrekte 
Rechtsgrundlage genannt wurde.  

Gemäß Ziff. 503 des Verwaltungskostenverzeichnisses zur VwKostO-MULV werden 
Gebühren für Betriebskontrollen, Probeentnahmen, Besichtigungen oder sonstige 
Überprüfungen, die durch Auflagen oder Beanstandungen erforderlich und nicht 
unter die allgemeinen Überwachungsmaßnahmen nach § 46a LMBG fallen nach 
Zeitaufwand erhoben. Dabei bemisst sich die Gebührenhöhe gemäß der Anlage zur 
Allgemeinen Verwaltungskostenordnung nach Ziff. 1411 für Beamte des höheren 
Dienstes je ¼ Stunde auf 18,00 EUR und nach Ziff. 1413 für übrige Beschäftigte je 
¼ Stunde auf 12,25 EUR.  

Der Beklagte verlangt vorliegend Gebühren für die tierschutzrechtliche Überprüfung 
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der Pferdehaltung am 20.07.2005 durch die Amtstierärztin Frau Dr. T. und den 
Tiergesundheitsaufseher Herrn S. für einen Zeitaufwand von 120 Minuten (= 8 x ¼ 
Stunde). Dies ist zwischen den Beteiligten auch unstreitig, weshalb die 
Voraussetzungen für die Gebührenerhebung gegeben sind.  

Der Kläger ist auch richtiger Adressat des Kostenbescheides, da er nach § 11 Abs. 1 
Nr. 1 Hessisches Verwaltungskostengesetz zur Zahlung verpflichtet ist, denn er hat 
Anlass zur der Amtshandlung als Halter bzw. Betreuer der Pferde gegeben. Nach § 2 
Nr. 1 Tierschutzgesetz ist derjenige, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 
verpflichtet, das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen 
zu ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen. Tierhalter ist derjenige, 
der die tatsächliche Bestimmungsmacht über das Tier hat, aus eigenem Interesse 
für die Kosten des Tieres aufkommt, den allgemeinen Wert und Nutzen des Tieres 
für sich in Anspruch nimmt und das Risiko seines Verlustes trägt (BGH NJW-RR 
1988, 655, Kluge, Tierschutzgesetz, § 2 Rn 11). Auf Eigentum oder Eigenbesitz am 
Tier kommt es dagegen nicht an. Tierhalter können zudem auch mehrere Personen 
gleichzeitig sein. Ebenso ist Tierhalter, wer nur zeitweise oder der Sache nach 
begrenzt an Stelle des verantwortlichen Halters auftritt. Der Tierhalter muss dabei 
das Tier nicht unbedingt zu Gesicht bekommen haben. Der Schutzzweck der Norm 
gebietet insoweit eine weite Auslegung. (vgl. Kluge, Tierschutzgesetz, § 2 Rn 11; 
Lorz/Metzger, Tierschutzgesetz § 2 Rn 7 ff).  

Tierbetreuer ist dagegen derjenige, der, ohne Tierhalter zu sein, für das einzelne 
Tier bestimmte Aufgaben ausführt. Die Pflichten des Tierbetreuers sind auch nicht 
durch Vertrag abdingbar. Ein derartiger Vertrag kann allenfalls im Innenverhältnis 
zwischen den Parteien Rechtswirkungen entfalten. Auch wer nur kurzfristig sich mit 
der Betreuung eines Tieres befasst, ist den Pflichten nach § 2 Tierschutzgesetz 
unterworfen (vgl. Kluge Rn 12, Lorz/Metzger, Rn 13 ff).  

Der Kläger ist nach Auffassung des Gerichts aufgrund seines Auftretens gegenüber 
dem Beklagten in der Zeit von Anfang Juli 2005 sowie aufgrund der Vereinbarung 
zwischen dem Kläger und Herrn Z. vom 24.06.2005, Bl. 12 der Behördenakte, als 
damaliger Halter der Pferde anzusehen, die sich am 20.07.2005 auf der Weide des 
Herrn Z. befunden haben. In dem Vertrag trat der Kläger als Vertreter der Fa. C. 
auf, die möglicherweise Eigentümer der Pferde war, worauf es für die 
Haltereigenschaft jedoch nicht ankommt. Der Kläger war derjenige, der sich 
gegenüber Herrn Z. als verfügungsberechtigt ausgegeben und insoweit auch einen 
Pacht- und Pflegevertrag mit Herrn Z. abgeschlossen hat. Unter Nr. 4 des Vertrages 
wird zudem ausgeführt, dass Futtermittel nach Absprache mit dem Kläger frei Haus 
geliefert werden. Des Weiteren hat der Kläger am 14.07.2005 telefonisch gegenüber 
Mitarbeitern des Beklagten geäußert, er sei Halter der Pferde und damit für alle 
Dinge, die die Pferde beträfen, verantwortlich. Herr Z. sei lediglich beauftragt, die 
Tiere zu füttern und in Notfällen einen Tierarzt zu rufen. Der Kläger wolle einen 
Tierarzt für die tierärztliche Versorgung verpflichten und dafür sorgen, dass die Hufe 
der Pferde alle 2 Wochen von einem Hufschmied kontrolliert und im Bedarfsfall 
korrigiert würden (Aktenvermerk Bl. 16 der Behördenakte). Diese Angaben wurden 
dem Kläger gegenüber, von diesem unbeanstandet, nochmals schriftlich mit 
Schreiben vom 15.07.2005 bestätigt. Soweit der Kläger nunmehr im gerichtlichen 
Verfahren geltend macht, er sei bei Abschluss der Vereinbarung lediglich als 
Vertreter der Eigentümer der Pferde tätig geworden, die sachgerechte 
Pferdeversorgung und Überwachung der Koppeln habe Herr Z. gegen Bezahlung 
übernommen, ändert dies nichts an seiner Haltereigenschaft. Auch ist es, wie bereits 
ausgeführt, unerheblich, ob der Kläger die zeitliche oder räumliche Möglichkeit hatte, 
die Pferde zu versorgen. Selbst wenn man jedoch mit dem Kläger zu der Auffassung 
gelangen sollte, er sei nicht Halter der Pferde gewesen, da er nicht die tatsächliche 
Verfügungsgewalt über die Pferde inne gehabt habe, so war er jedoch in dem 
streitgegenständlichen Zeitraum aus den aufgeführten Gründen zumindest auch 
Betreuer der Pferde, woraus für ihn die gleichen Verpflichtungen erwachsen waren 
wie für den bzw. die übrigen Halter der Pferde. Da zum damaligen Zeitpunkt der 
Kläger Ansprechpartner für den Beklagten war, ist es auch nicht 
ermessensfehlerhaft, bei mehreren Verantwortlichen den Kläger in Anspruch zu 
nehmen. Auf die Regelung im Innenverhältnis, wie sie von der Beigeladenen 
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dargestellt worden ist, kommt es für die Kostenpflicht nicht an.  

Die im Bescheid festgesetzten Auslagen (Fahrtkosten) sind ebenfalls rechtmäßig, sie 
beruhen auf Ziff. 22 des Allgemeinen Kostenverzeichnisses zur Allgemeinen 
Verwaltungskostenordnung.  

Als Unterlegener des Rechtsstreitsstreits hat der Kläger die Kosten des Verfahrens 
zu tragen. Eine Erstattung der Kosten der Beigeladenen kam nicht in Betracht, da 
diese keinen Antrag gestellt und somit auch kein Kostenrisiko getragen hat.  

Beschluss  

Der Streitwert wird endgültig auf 257,60 EUR festgesetzt.  

Gründe  

Der Streitwert wurde gemäß § 52 GKG festgesetzt. Die vorläufige Festsetzung des 
Streitwertes wird damit gegenstandslos.  
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Akademie für Tierschutz 
Spechtstr. 1 
85579 Neubiberg 
Tel:  089/600291- 0 
Fax: 089/600291- 15 

 
 
 
Checkliste für das Vorliegen eines echten Falls von Tierhorten                   
(„Animal hoarding“) 
(Beetz, Gross, Wilczek, Deininger - Stand 05/08) 

 
Wenn die folgenden drei Kriterien erfüllt sind, handelt sich um einen beginnenden Fall von Tierhorten. 
 

- Es werden mehr als die durchschnittliche Anzahl Tiere gehalten (Anlehnung an durchschnittliche 
Tierhaltung in Deutschland: bis ca. 3 Hunde, ca. 3-4 Katzen, ca. 5 Nager, etc.) 

 
- Es leben für das vorhandene Platzangebot zu viele Tiere in den Räumlichkeiten bzw. auf dem Gelände 

(Minimalanforderungen nach TSchG, Einschätzung des Veterinärs) 
 

- Die Person zeigt trotz überdurchschnittlich hoher Tierzahl und zu geringem Raumangebot keine Einsicht,                
dass der Tierbestand reduziert werden muss 

 
Je mehr der folgenden Kriterien erfüllt sind, desto fortgeschrittener ist der Fall von Tierhorten. 
 

 
1. Tierbestand 
 
1.1 Unterbringung 

 
- Der hygienische Zustand der Wohnung/des Geländes ist bedenklich (Kot/Urin auf dem Boden, mit Fäkalien 

deutlich verschmutzte Katzenklos, Käfige oder Zwinger, überweidete verschlammte Weideflächen) 
 
1.2 Fütterung  
 

- Die Tiere sind unterernährt, fehlernährt, es ist kein oder nur verschmutztes Trinkwasser bereitgestellt 
 
1.3 Pflege 
 

- Die Tiere sind krank und werden trotz bestehender gesundheitlicher Beschwerden nicht nachweislich 
tiermedizinisch versorgt, erforderliche Nachversorgung durch den Tierhalter unterbleiben 

 
- Die Tiere sind nicht geimpft 
 
- Der Pflegezustand der Tiere ist bedenklich (verkotetes und/oder verfilztes Fell, Ohrenentzündungen, 

Zahnstein, Ungezieferbefall, fehlende Huf- und Klauenpflege) 
 
- Es findet innerhalb der Spezies trotz fehlender Kastration ohne aktives Verfolgen von Zucht keine 

Geschlechtertrennung statt – die Tiere vermehren sich unkontrolliert 
 

- Es werden tote Tiere zwischen den lebenden Tieren aufgefunden 
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2. Tierhalter 
 
2.1 Sozialkontakte und Finanzen  
 

- Die Person hat kaum noch Sozialkontakte 
 
- Die Person ist aufgrund der Lage (Verschmutzung, Anzahl der Tiere) in ihrem Befinden und sozialen 

Verpflichtungen stark behindert (Miete, Selbstversorgung, Geldmangel) 
 

- Die Person kann die finanziellen Belastungen einer solchen Anzahl von Tieren trotz idealen Wirtschaftens 
nicht aus ihren eigenen Einnahmen bestreiten 

 
 

2.2 Verhalten  
 

- Die Person versteckt vor anderen die Gesamtzahl der Tiere, verheimlicht Umstände und verweigert 
Außenstehenden den Zutritt zum Areal und den Kontakt zu den Tieren 

 
- Die Person weigert sich trotz offensichtlicher und zahlreicher Begründungen des Veterinärs davor, dass 

Tiere weitervermittelt werden 
 
- Die Person sammelt aktiv weitere Tiere (oft aus dem Bereich Tierschutz, Schlachthof- Abkauf etc.) 
 
- Die Person hat keinen individueller Bezug mehr zu den Tieren 

 
- Die Person hat sich bereits zuvor rechtlichen Schritten durch Umzug mit den Tieren entzogen 

 
 
2.3 Problembewusstsein 
 

- Die Person zeigt trotz offensichtlich schlechten Zustandes der Tiere kein Einsehen für das Vorliegen eines 
Problems 

 
- Die Person zeigt sich trotz offensichtlich untragbaren hygienischen Zustands der Wohnung/des Geländes, 

keine Einsicht für das Vorliegen eines Problems 
 
- Die Person weigert sich ohne eine offensichtliche Begründung Tiere zu kastrieren lassen, obwohl es zu 

einer unkontrollierten Vermehrung kommt 
 
- Die Person verweigert trotz schwer kranker und leidender Tiere die Euthanasie durch den Tierarzt 

 
 
3. Informationen zur Person  
 
Lebt die Person allein, ist sie / er in einer Partnerschaft oder hat seine Familie um sich?    
(bitte zutreffendes einkreisen) 
 
Alter: ______ 
 
Geschlecht :______ 
 
Wird ein Beruf ausgeübt, wenn ja welcher? : _________________________ 
 
Wenn soziale Kontakte vorhanden sind, zu wem?  
 
_______________________________________________________________________________ 
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Bestehen evtl. seelische Krankheiten (erste, oberflächliche Einschätzung)? (bitte zutreffendes einkreisen)? 
 
Demenz 
Sucht (Alkohol, Drogen, Medikamente..) 
Zwang/Depression/Angst 
Bindungsstörungen 
AD(H)S. Psychose/Borderline 
Behinderungen 
andere:______________ 
 
Handelt es sich um einen aktiven Sammler?  ja/nein 
 
Sind missionarische Ambitionen zu erkennen?    
                                                                                                                                                                    
(„Rettertyp“, „Befreier“, Radikalität gegen Euthanasie, „Ärzte sind schädlich für die Tiere“) 
(bitte zutreffendes einkreisen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 7



juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Potsdam 3. 

Kammer

Entscheidungsdatum: 05.08.2004

Aktenzeichen: 3 L 555/04

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 11 Abs 3 S 2 TierSchG, § 11 
Abs 4 TierSchG, § 35 Abs 1 S 
1 GewO, § 35 Abs 8 GewO

TierSchG § 11 Abs 3 S 2 und Abs 4 schließt die Anwendung 

der GewO § 35 Abs 1 nicht aus 

  

 
 

Orientierungssatz 

Die Anwendung der GewO § 35 Abs 1 S 1 wird nicht durch GewO § 35 Abs 8 i.V.m. 
TierSchG § 11 Abs 3 S 2 und Abs 4 ausgeschlossen, da die zuletzt genannte 
Vorschrift die Untersagung nicht an die gewerberechtliche Unzuverlässigkeit knüpft. 

 

Tatbestand 

Der Antragsteller betreibt einen Pony- und Reiterhof mit Beherbergung in .... Er 
meldete sein Gewerbe zum 1. Oktober 2002 beim Antragsgegner an und gab dabei 
an, den Beherbergungsbetrieb mit bis zu acht Betten zu betreiben. Eine 
gaststättenrechtliche Erlaubnis sowie eine Erlaubnis zum Betreiben eines Reiterhofes 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 c des Tierschutzgesetzes (TierSchG) besitzt der Antragsteller 
nicht. Mit Schreiben vom 17. September 2003 teilte das Finanzamt P dem 
Antragsgegner mit, dass der Antragsteller Steuerschulden in Höhe von 17.427,24 € 
habe. Am 16. Oktober 2003 fand ein Ortstermin beim Antragsteller statt, bei 
welchem er darauf hingewiesen wurde, dass es zu einer Gewerbeuntersagung 
kommen könnte. Die Ermittlungen des Antragsgegners ergaben, dass der 
Antragsteller bei der Berufsgenossenschaft Beitragsrückstände in Höhe von 867,78 € 
und bisher keine Zahlung geleistet habe und dass der Antragsteller entsprechend 
der Auskunft des Amtsgerichts Perleberg vom 21. Oktober 2003 am 17. Juli 2003 
die eidesstattliche Versicherung abgegeben habe. Aus den Mitteilungen des Landrats 
des Landkreises P vom 23. Oktober 2003 ergab sich, dass bei der 
Lebensmittelüberwachung Verstöße beim Antragsteller festgestellt worden waren. 
Aus einem am 27. Oktober 2003 vom Antragsgegner gefertigten Ausdruck aus dem 
Internet geht hervor, dass der Antragsteller u.a. Ferien auf dem Reiterhof anbietet 
und insbesondere Ermäßigungen für Übernachtungen und Vollpension für Gruppen 
ab 15 Personen anbietet. Das Finanzamt P teilte am 23. Februar 2004 mit, dass sich 
die Steuerrückstände des Antragstellers nunmehr auf 23.539,12 € erhöht hätten.  

Mit streitgegenständlichem Bescheid vom 8. März 2004 untersagte der 
Antragsgegner dem Antragsteller die selbstständige Ausübung des Gewerbes 
"Betreiben eines Pony- und Reiterhofes mit Beherbergung (bis acht Betten)" (Ziff. 
1). Er forderte ihn zur Einstellung der selbstständigen gewerblichen Tätigkeit gemäß 
§ 14 Gewerbeordnung (GewO) durch Gewerbeabmeldung bis zum 25. März 2004 auf 
(Ziff. 2) und ordnete in Ziff. 3 die sofortige Vollziehung an. Für den Fall, dass die 
nach Nr. 2 eingeräumte Frist nicht eingehalten wird, drohte der Antragsgegner 
unmittelbaren Zwang in Form der Schließung und Versiegelung der Betriebsräume 
an (Ziff. 4). Die Gewerbeuntersagung stützte der Antragsgegner dabei auf § 35 Abs. 
1 GewO. Der Antragsteller besitze nicht die notwendige Erlaubnis nach § 11 

1

2

Seite 1 von 5Druck- und Speicheransicht

23.2.2009http://juris01:8006/jportal/portal/t/3ht/page/dvdverwaltungsrecht.psml?action=controls....

Anlage 8



TierSchG. Zudem bestünden nach Auskunft des Veterinär- und des 
Lebensmittelüberwachungsamtes gravierende Mängel im Betrieb des Antragstellers. 
Es sei nicht damit zu rechnen, dass der Antragsteller künftig seinen öffentlich-
rechtlichen Verpflichtungen vollständig und rechtzeitig nachkomme, dazu sei er 
offensichtlich nicht mehr in der Lage. Der Antragsgegner verwies insoweit auf die 
Steuerschulden beim Finanzamt P und auf die Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung beim Amtsgericht Perleberg. Zur Anordnung der sofortigen Vollziehung 
in Ziff. 3 des Bescheides führte der Antragsgegner aus, dass der Abschluss des 
Verfahrens in der Hauptsache nicht mehr abgewartet werden könne, da im Hinblick 
auf das bisherige Verhalten des Antragstellers zu erwarten sei, dass die 
Verpflichtungen und die Zahlungsrückstände hinsichtlich der Steuerschulden weiter 
anwachsen würden. Mit Schreiben vom 10. März 2004 erhob der Antragsteller 
Widerspruch gegen die Untersagungsverfügung und machte geltend, dass die 
Steuerschulden aus unrealistischen Festsetzungen des Finanzamtes resultierten und 
kein öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung bestehe.  

Zwischenzeitlich untersagte der Landrat des Landkreises P dem Antragsteller mit 
Bescheid vom 10. März 2004 ebenfalls den Betrieb des Reiterhofes nach § 11 Abs. 3 
S. 2 i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 3 c TierSchG unter Anordnung der sofortigen Vollziehung. 
Im Rahmen einer Vorortkontrolle am 29. März 2004 beim Antragsteller, bei welcher 
der Antragsgegner den Betrieb des Antragstellers schließen wollte, meldete der 
Antragsteller sein Gewerbe ab. Der Landrat des Landkreises P wies den Widerspruch 
des Antragstellers mit Bescheid vom 4. Mai 2004 zurück. Er hielt die 
Gewerbeuntersagung für gerechtfertigt, weil eine fehlende wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit beim Antragsteller vorliege, die nicht nur vorübergehend sei. Dies 
ergebe sich aus der Erhöhung der Steuerschulden des Antragstellers.  

Der Antragsteller hat am 24. Mai 2004 den vorliegenden Antrag auf Eilrechtsschutz 
beim Gericht angebracht und gleichzeitig Klage gegen die Gewerbeuntersagung (3 K 
1785/04) erhoben. Seine Anträge richteten sich zunächst gegen den Landrat des 
Landkreises Prignitz. Nach richterlichem Hinweis hat der Antragsteller die Klage und 
den Antrag auf den Antragsgegner umgestellt.  

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,  

die aufschiebende Wirkung der Klage (3 K 1785/04) gegen die 
Ordnungsverfügung des Antragsgegners vom 8. März 2004 in Form des 
Widerspruchsbescheides des Landrates des Landkreises P vom 4. Mai 2004 
wiederherzustellen.  

Der Antragsgegner beantragt,  

den Antrag abzulehnen.  

Auf Grund der Tatsache, dass der Antragsteller sein Gewerbe am 29. März 2004 
abgemeldet habe, hält er den Antrag für unbegründet.  
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Entscheidungsgründe 

Nach zulässiger Änderung des Antrags hinsichtlich des Gegners richtet sich der 
Antrag nunmehr gegen den Antragsgegner als Ausgangsbehörde.  

Der Antrag, die aufschiebende Wirkung gegen die Untersagung des Gewerbes 
wiederherzustellen, ist nach § 80 Abs. 5 VwGO statthaft und zulässig, aber 
unbegründet.  

Der Antragsteller ist antragsbefugt und hat das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. 
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Der Antragsteller hat trotz der freiwilligen Einstellung und der Abmeldung seines 
Gewerbebetriebes ein Interesse an der Führung des vorliegenden Verfahrens. Zwar 
hat sich das von ihm verlangte Unterlassen der Fortführung des Gewerbes vorerst 
erledigt, weil er das Gewerbe nicht mehr betreibt. Allerdings wäre er bei Stattgabe 
im vorläufigen Rechtsschutzverfahren berechtigt, sein Gewerbe bis zur endgültigen 
Entscheidung im Hauptsacheverfahren weiter zu betreiben. Dafür, dass der 
Antragsteller sein Gewerbe endgültig aufgegeben hat, bestehen keine 
Anhaltspunkte.  

Der Antrag ist unbegründet.  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in Ziff. 3 des Bescheides ist formell nicht 
zu beanstanden. Sie ist im angegriffenen Bescheid durch den Antragsgegner gemäß 
§ 80 Abs. 3 VwGO ausreichend begründet worden. Die aus § 80 Abs. 3 VwGO 
folgende Begründungspflicht fordert eine auf den Einzelfall abstellende Darlegung. 
Weitere Anforderungen folgen aus § 80 Abs. 3 VwGO nicht, insbesondere muss die 
Begründung nicht inhaltlich zutreffen und keine umfassende Abwägung aller 
erheblichen Gesichtspunkte enthalten. Sie ist erst dann nicht ausreichend, wenn sie 
lediglich aus formelhaften und generalisierenden Ausführungen besteht. Die 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung kann dabei auch auf die den 
zu vollziehenden Verwaltungsakt begründenden Erwägungen Bezug nehmen, wenn 
aus diesen bereits die besondere Eilbedürftigkeit der Vollziehung der Regelung 
hervorgeht. Dies ist bei dringenden Maßnahmen der Gefahrenabwehr in der Regel 
der Fall, so dass die speziell die Anordnung der sofortigen Vollziehung betreffende 
Begründung knapp gehalten werden kann. Gemessen hieran ist die Begründung des 
Antragsgegners, in der ein weiteres Anwachsen der Steuerschulden des 
Antragstellers prognostiziert wird, ausreichend.  

In materieller Hinsicht ist im Rahmen der nach § 80 Abs. 5 VwGO durch das Gericht 
vorzunehmenden Interessenabwägung das öffentliche Vollzugsinteresse an der 
Einstellung des Gewerbebetriebes des Antragstellers (Betreiben eines Pony- und 
Reiterhofes mit Beherbergung) höher zu bewerten als das private Interesse des 
Antragstellers, von den Vollzugsmaßnahmen vorübergehend verschont zu bleiben. 
Nach der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren nur möglichen und gebotenen 
summarischen Prüfung erweist sich der angefochtene Verwaltungsakt insoweit als 
offensichtlich rechtmäßig.  

Rechtsgrundlage für die unter Ziff. 1 verfügte Untersagung der Ausübung des 
Gewerbes "Betreiben eines Pony- und Reiterhofes mit Beherbergung" ist § 35 Abs. 1 
S. 1 GewO bzw. § 31 Gaststättengesetz (GastG) i.V.m. § 35 Abs. 1 GewO. Die 
Anwendung des § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO wird nicht durch § 35 Abs. 8 GewO i.V.m. 
§ 11 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 TierSchG ausgeschlossen. Denn die zuletzt genannte 
Vorschrift knüpft die Untersagung nicht an die gewerberechtliche Unzuverlässigkeit 
an. Nach § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO ist die Ausübung eines Gewerbes u.a. dann ganz 
oder teilweise zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die 
Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Bezug auf dieses Gewerbe dartun, 
sofern die Untersagung zum Schutze der Allgemeinheit oder der im Betrieb 
Beschäftigten erforderlich ist. Diese Voraussetzungen liegen hier vor.  

Vorliegend rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass der Antragsteller die für den 
Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. Gewerberechtlich 
unzuverlässig ist, wer keine Gewähr dafür bietet, dass er in Zukunft sein Gewerbe 
ordnungsgemäß ausüben wird. Zu einem ordnungsgemäßen Gewerbebetrieb gehört 
es u.a. auch, dass der Gewerbetreibende die mit dem Betrieb zusammenhängenden 
Pflichten, insbesondere seine steuerlichen Verpflichtungen erfüllt (ständige 
Rechtsprechung BVerwG, vgl. Beschluss vom 22. Juni 1994, GewArch 1995, 111). 
Die Annahme der Unzuverlässigkeit kann dabei aus einer langdauernden 
wirtschaftlichen Leistungsunfähigkeit abzuleiten sein, die infolge des Fehlens von 
Geldmitteln eine ordnungsgemäße Betriebsführung und die Erfüllung öffentlich-
rechtlicher Zahlungspflichten verhindert, ohne dass – insbesondere durch 
Erarbeitung eines tragfähigen Sanierungskonzeptes – Anzeichen für eine Besserung 
erkennbar sind (BVerwG, Beschluss vom 9. April 1997, GewArch 1999, 72). Auf ein 
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Verschulden hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistungsunfähigkeit kommt es dabei 
nicht an. Es ist insoweit belanglos, welche Umstände zur wirtschaftlichen 
Leistungsunfähigkeit geführt haben. Im Interesse eines ordnungsgemäßen und 
redlichen Wirtschaftsverkehrs muss von einem Gewerbetreibenden erwartet werden, 
dass er bei anhaltender wirtschaftlicher Leistungsunfähigkeit ohne Rücksicht auf 
deren Ursachen seinen Gewerbebetrieb aufgibt. Die nach diesen Grundsätzen 
vorzunehmende Prognose fällt zu dem im vorliegenden Verfahren maßgeblichen 
Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung durch den Landrat des Landkreises P zu 
Lasten des Antragstellers aus. In Bezug auf das untersagte Gewerbe bestanden 
seinerzeit Steuerrückstände in Höhe von 23.539,12 Euro, die sich nach Auskunft des 
Finanzamtes P vom 16. Juli 2004 auf 24.453,12 € erhöht haben. Nach Auskunft vom 
gleichen Tage ist der Antragsteller über Jahre hinweg seinen Erklärungspflichten 
überhaupt nicht oder nicht vollständig nachgekommen. Der Antragsteller hat bisher 
in keiner Form Zahlungen an das Finanzamt P geleistet. Die Gesamtschuldbelastung 
hat sich im Laufe der Gewerbeausübung daher nicht verringert, sondern ist im 
Gegenteil kontinuierlich angestiegen. Zudem hat der Antragsteller am 17. Juli 2003 
vor dem Amtsgericht Perleberg die eidesstattliche Versicherung abgegeben. Auf 
Grund des Umfangs der Steuerschulden, die absolut und im Verhältnis zum vom 
Antragsteller betriebenen Gewerbe erheblich sind, sowie der Häufigkeit der 
unvollständigen oder fehlenden Einreichung der Steuererklärung ist auch in Zukunft 
nicht mit dem Einhalten der steuerlichen Erklärungs- und Zahlungspflichten durch 
den Antragsteller zu rechnen. Vielmehr ist angesichts der wirtschaftlichen Umstände 
des Antragstellers die Prognose gerechtfertigt, dass sich die mit der Errichtung des 
Gewerbebetriebes begonnene Entwicklung, wonach Erklärungen an das Finanzamt 
nicht oder nicht vollständig eingereicht worden und die Rückstände fortlaufend 
angestiegen sind, fortsetzen wird und der Antragsteller auch künftig seinen 
steuerlichen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen kann oder will. Soweit 
der Antragsteller sich darauf beruft, dass die Steuerschulden auf unrealistischen 
Schätzungen des Finanzamtes beruhen, ist dieser Einwand hinsichtlich der Prognose 
für die gewerberechtliche Zuverlässigkeit irrelevant. Für die Grundlage dieser 
Prognose kommt es nur darauf an, ob die steuerlichen Zahlungspflichten bestehen; 
auf die materielle Rechtmäßigkeit der fälligen und zu entrichtenden 
Steuerforderungen kommt es hingegen nicht an (Landmann/Rohmer, GewO, 
Kommentar Losebl., Stand 5/03, § 35 Rdnr. 52 m.w.N.). Die Steuerschätzungen 
sind im Übrigen nur erfolgt, weil der Antragsteller seinen Erklärungspflichten 
gegenüber dem Finanzamt nicht nachgekommen ist.  

Dass ein Konzept zur Sanierung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Antragsteller besteht, ist nicht ersichtlich. Der Antragsteller hat bis zum Abschluss 
des Verwaltungsverfahrens auch nicht seine steuerlichen Erklärungspflichten erfüllt, 
so dass auch die Erfüllung dieser Pflichten in Zukunft nicht zu erwarten ist.  

Die Untersagung des Gewerbes des Antragstellers ist im Sinne im § 35 Abs. 1 S. 1 
GewO zum Schutze der Allgemeinheit erforderlich, da der Antragsteller durch den 
weiteren Betrieb des untersagten Gewerbes das Vermögen der öffentlichen Hand aus 
den genannten Gründen weiterhin beeinträchtigen würde.  

Soweit der Antragsteller geltend macht, dass die Schließung seines Gewerbes 
niemandem diene und katastrophale Folgen für Menschen und Tiere habe, führt dies 
zu keinem anderen Ergebnis. Bei einer gewerberechtlichen Unzuverlässigkeit des 
Gewerbetreibenden hat die Behörde das ausgeübte Gewerbe zu untersagen. Ein 
Ermessen besteht nicht. Auch die Tatsache, dass der Antragsteller sein Gewerbe 
zum hier maßgeblichen Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung schon abgemeldet 
hatte, steht der Gewerbeuntersagung nicht entgegen, denn nach § 35 Abs. 1 S. 3 
GewO genügt es, dass der Antragsteller sein Gewerbe jedenfalls bei Einleitung des 
Untersagungsverfahrens noch betrieben hat. Ob darüber hinaus die vom 
Antragsgegner angeführten und vom Lebensmittelüberwachungsamt bzw. 
Veterinäramt des Landrats des Landkreises Prignitz festgestellten Verstöße sowie die 
fehlende Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 c TierSchG ebenfalls die Prognose für die 
gewerberechtliche Unzuverlässigkeit des Antragstellers rechtfertigen, wofür vieles 
spricht, kommt es nicht mehr an.  
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Soweit der Antragsgegner den Antragsteller in Ziff. 2 des angegriffenen Bescheides 
auffordert, seine selbstständige gewerbliche Tätigkeit bis zum 25. März 2004 
einzustellen und dies gemäß § 14 GewO anzuzeigen, stellt dies keine eigenständige 
Grundverfügung dar. Sie ist in Gesamtschau der Anordnungen im angegriffenen 
Bescheid und deren Begründung lediglich als Hinweis auf die gesetzlich nach § 14 
GewO bestehende Anzeigepflicht im Falle der Gewerbeuntersagung nach Ziff. 1 des 
Bescheides zu verstehen.  

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Streitwertfestsetzung folgt aus §§ 20 Abs. 3, 13 Abs. 1 S. 1 des 
Gerichtskostengesetzes (GKG) a.F. i.V.m. § 72 Nr. 1 GKG in der seit dem 1. Juli 
2004 geltenden Fassung. Die Kammer hat in Anlehnung an den Streitwertkatalog für 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 1996, S. 563) für die Untersagungsverfügung 
hinsichtlich des Gewerbebetriebes des Antragstellers den Mindestbetrag von 
10.000,00 € (Ziff. II.14.2.1 des Streitwertkataloges) in Ansatz gebracht und diesen 
Betrag im Hinblick auf die Vorläufigkeit des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens 
halbiert (vgl. Ziff. I.7 des Streitwertkataloges).  
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1. Anlass und Gegenstand der Untersuchung 
 
 
1. Seit längerem wird kritisiert, im Veterinärbereich bestünden Vollzugsdefizite.1 Veterinär-
behörden sollen z.B. trotz Kenntnis nicht oder nicht in zu deren Unterbindung geeigneter 
Weise gegen Tierschutzrechtsverletzungen einschreiten. Insbesondere sollen Amtstierärztin-
nen und Amtstierärzte trotz begründeten Verdachts die tierschutzrechtswidrige Haltung von 
Groß- und Wildtieren „sehenden Auges“ unbeachtet lassen.  
 
Der Vorwurf dürfte stimmen, denn auch Amtstierärztinnen und Amtstierärzte bestätigen ihn. 
Zur Begründung ihrer Untätigkeit verweisen sie vor allem darauf, zum einen entzögen sich 
die Handelnden dem behördlichen Zugriff in der Regel durch Wegzug aus deren Zuständig-
keitsbereich und zum anderen sei die Unterbringung gemäß §16a Satz 2 Ziff.2 TierSchG fort-
zunehmender oder gemäß §19 TierSchG einzuziehender Tiere in aller Regel weder praktisch 
möglich noch finanzierbar. Sie übersteige schlicht die Budgets.  
 
Es muss demnach als erwiesen gelten, dass zuständige Behörden bei der Anwendung des 
TierSchG befürchtete Schwierigkeiten antizipativ zum Anlass nehmen, untätig zu bleiben, 
obwohl ihnen klar ist, dass sie tätig werden müssen.  
 
Nicht allein dieses knapp skizzierte Beispiel wirft die Frage auf, ob Amtstierärztinnen und 
Amtstierärzte durch Nichteinschreiten gegen Tierrechtverstöße Straftaten begehen können. 
Ihre Beantwortung hängt grundsätzlich davon ab, ob Amtstierärztinnen und Amtstierärzte 
Garanten im strafrechtlichen Sinne des §13 StGB sind.  
 
§13 Abs.1 StGB lautet: „Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand 
eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür 
einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung 
des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.“  
 
Es gibt also Anlass, der Frage, ob Amtstierärztinnen und Amtstierärzten „dafür einzustehen 
haben“, dass Tierschutzrechtsverstöße unterbleiben, genauer auf den Grund zu gehen.  
 
Ihre Beantwortung liegt vor allem im Interesse der Amtstierärztinnen und Amtstierärzte, denn 
sie sind als Amtsträger dem Gesetzmäßigkeitsprinzip unterworfen und zur rechtmäßigen 
Handhabung des TierSchG verpflichtet. Erst recht muss Amtstierärztinnen und Amtstierärzten 
die strafrechtliche Bedeutung fehlerhafter Tierschutzrechtsanwendung bewusst sein.  
Der BGH hat – um die Notwendigkeit dieser Klärung dennoch zu unterstreichen – zur dabei 
bedeutsamen Verknüpfung von Verwaltungs- und Strafrecht schon 1993 klargestellt, dass ein 
„Amtsträger, der eine mit dem materiellen Recht nicht zu vereinbarende Genehmigung erteilt 
hat, im Rahmen des rechtlich Möglichen zu deren Beseitigung verpflichtet ist, sobald er die 
Rechtswidrigkeit erkennt; bleibt er untätig, kann er sich ebenfalls als Täter, wenn auch durch 
Unterlassen, strafbar machen.“2

 
                                                           
1 Caspar/Schröter, Das Staatsziel Tierschutz in Art.20a GG, 124 ff.; Kluge, Bad Boll 2004, 10 ff.; vgl. auch die 
Vorträge zum Thema „Mängel des Tierschutzrechts bei der Anwendung und beim Vollzug“ v. Ofensberger, 
Fikuart, Goldhorn, Kluge, Ort und Bechthold und die darüber geführte Diskussion, abgedruckt in: Tierschutz vor 
Gericht, Tagungsprotokoll der ev. Akademie Bad Boll, Bad Boll 1997.  
2 BGH, NJW 1994, 670 (672).  
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2. Dass bei der Beantwortung Ansichten, die eine Amtsträger-Garantenstellung grundsätzlich 
bestritten haben, unberücksichtigt bleiben, rechtfertigt die dazu eingenommene praktische 
Perspektive, denn die eindeutige Entwicklung der Judikatur insbesondere des BGH3 erlaubt 
allein den Befund, dass die grundsätzliche Bestätigung einer Amtsträger-Garantenstellung 
Gegenstand gefestigter Rechtsprechung des höchsten deutschen Strafgerichts ist. Dement-
sprechend prognostiziert Heinrich, mit Anerkennung der auf die Übernahme eines Amtes 
gegründeten Garantenpflicht von Amtsträgern werde „gerade im Umweltbereich die Strafbar-
keit „träger“ Amtsträger in Zukunft größere Bedeutung erlangen“.4
 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte selbst sind nicht zur Gesetzesauslegung, sondern zur 
Gesetzesanwendung, d.h. zur rechtsfehlerfreien Gesetzesdurchführung resp. -befolgung ver-
pflichtet. Dabei kommt es für die Beurteilung ihrer Entscheidungen und Handlungen (wie 
auch Unterlassungen) nicht auf individuelle Kenntnisse und Einsichten an.  
 
Vielmehr muss jede Amtstierärztin und jeder Amtstierarzt die zur Amtsführung notwendigen 
Rechts- und Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich verschaffen. Wie weit diese Pflicht 
reicht, zeigt die Judikatur zum Amtshaftungsrecht, nach der eine objektiv unrichtige Gesetzes-
auslegung oder Rechtsanwendung schuldhaft ist, wenn sie gegen den klaren und eindeutigen 
Wortlaut einer Norm verstößt oder nicht mit höchstrichterlicher Rechtsprechung überein-
stimmt, die aufgetretene Zweifelsfragen bereits – und sei es auch nur durch eine einzige Ent-
scheidung – geklärt hat.5  
 
Das OLG Stuttgart hat in demselben Sinne die praktische Seite der Pflicht eines Amtsträgers, 
sich über die rechtlichen Hintergründe seines Aufgabengebiets zu informieren, verdeutlicht: 
„Diese irrige Rechtsauffassung (…) hätte er (…) leicht durch einen Blick ins Gesetz, in einen 
Kommentar (…) oder durch Erkundigung an rechtskundiger Stelle (Rechtsamt der Stadt (…) 
vermeiden können.“6

 
Eine im Interesse der Amtstierärztinnen und Amtstierärzte unternommene Klärung muss des-
halb die Judikatur in den Fokus nehmen und darf damit unvereinbare Rechtsauffassungen 
zurückstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Zuletzt BGH, NStZ 2000, 147. 
4 Heinrich, AT II, Rz.948.  
5 OLG Koblenz, NVwZ-RR 2003, 168.  
6 OLG Stuttgart, NJW 1998, 3131 (3133). 
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2. Die Garantenstellung bei unechten Unterlassungsdelikten 
 
 
2.1. Straftaten i. S. d. §17 TierSchG als unechte Unterlassungsdelikte  
 
Dass auch Nichtstun strafbar sein kann, ist ebenso anerkannt wie die Differenzierung der Un-
terlassungsdelikte nach „echter“ und „unechter“ Unterlassungstat7. Es gibt also zwei Arten 
strafbarer Unterlassung.  
 
Erkennungsmerkmal „echter“ Unterlassungsdelikte ist, dass die Tat im Gesetz als Unterlas-
sung eines Verhaltens beschrieben ist. Geläufigste Beispiele hierfür sind  

- Nichtanzeige geplanter Straftaten gemäß §138 StGB und  
- unterlassene Hilfeleistung gemäß §323c StGB.  

Solche „echten“ Unterlassungsdelikte existieren im Tierschutzstrafrecht aber nicht und sind 
deshalb nicht Thema dieser Untersuchung.  
 
 
§17 TierSchG als tierschutzstrafrechtliche Hauptnorm normiert seinem Wortlaut nach statt-
dessen nur die Strafbarkeit aktiver Verhaltensweisen, nämlich  

- der aktiven Tötung von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund und  
- der aktiven erheblichen rohen und aktiven länger anhaltenden oder sich wiederholen-

den Schmerz- oder Leidenszufügung. 
 
Die Begehung dieser Taten durch Unterlassen ist nur als „unechte“ Unterlassungstat im Straf-
rechtssinne denkbar. „Unechte“ Unterlassungsdelikte sind Spiegelbilder der Begehungsdelik-
te8. Als „unechte“ Unterlassungsdelikte gelten nach überwiegender Rechtsauffassung deshalb 
Delikte, bei denen die Begehung durch Unterlassen  

- nicht ausdrücklich tatbestandlich – wie per §§138 und 323c StGB einerseits – im Ge-
setzeswortlaut normiert ist,  

- sondern aus dem ausdrücklich normierten aktiven Begehungsdelikt – wie §17 
TierSchG andererseits – abgeleitet wird.  

 
Der strafrechtliche Spiegel, in dem diese Spiegelbilder der Begehungsdelikte zu betrachten 
sind, ist §13 StGB. Eine Strafbarkeit wegen Unterlassens gemäß §17 TierSchG kommt daher 
in Betracht, wenn zusätzlich zu dessen gesetzlichen Tatbestandsalternativen – z.B. Tötung 
ohne vernünftigen Grund gemäß §17 Nr.1 TierSchG oder Zufügung länger anhaltender 
Schmerzen gemäß §17 Nr.2b TierSchG – auch §13 StGB erfüllt ist.  
 
§13 Abs.1 StGB lautet: „Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand 
eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür 
einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung 
des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.“  
 
 

                                                           
7 Statt aller: Roxin, AT II, §31 Rz.16: „... ist eingebürgert und wird grundsätzlich kaum bestritten“.  
8 Heinrich, AT II, Rz.861.  
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Entscheidendes aus der Passage „dafür einzustehen hat“ abgeleitetes Tatbestandsmerkmal 
„unechter“ Unterlassungsdelikte ist die „Garantenstellung“. Nur wer Garant ist, kann Strafta-
ten i. S. d. §17 TierSchG durch Nichtstun begehen.  
 
 
Deshalb lautet die hier zu beantwortende Frage, ob dem Tierschutzrecht zu entnehmen ist, 
dass Amtstierärztinnen und Amtstierärzte als Garanten dafür einstehen müssen, dass niemand 
gegen Tierschutzrecht verstößt und ob sie Straftaten i. S. d. §17 TierSchG begehen, wenn sie 
trotz Kenntnis solcher Verstöße untätig bleiben.  
 
 
 
2.2. Kategorien der Garantenstellungen  
 
Es ist allerdings sehr umstritten, welche Garantenstellungen unter welchen Voraussetzungen 
bestehen und Roxin als renommierter Diskutant konstatiert dementsprechend, die Garanten-
stellungsproblematik bei unechten Unterlassungsdelikten sei das heute noch umstrittenste und 
dunkelste Kapitel in der Dogmatik des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs.9  
 
 
Doch bestehen ungeachtet zahlreicher die dogmatische Fundierung und Systematisierung so-
wie Einzelfragen der Garantenhaftung betreffender Kontroversen überwiegend anerkannte 
Garantenkategorien. Die besondere Bedeutung dieses Grundkonsenses liegt – vor allem aus 
der hier eingenommenen praktischen Sicht – darin, dass auch die Judikatur diese Garanten-
stellungen ausdrücklich anerkennt oder jedenfalls ständig anwendet.  
 
 
Allerdings haben Begründung und Kategorisierung der Garantenstellungen einen Paradig-
menwechsel erlebt und werden heute überwiegend aus einer neuen Perspektive betrachtet.  
 
Die früher herrschende, nach Herkunft bzw. Herkunftsbereich überwiegend anerkannter Ga-
rantenstellungen differenzierende „Rechtspflichttheorie“ unterschied nämlich vier Fallgrup-
pen der Garantenstellungen, und zwar aus  

- Gesetz 
- Vertrag  
- enger Lebensgemeinschaft  
- vorangegangenem gefährdendem Tun. 

Gegen die Rechtspflichttheorie wird vor allem vorgebracht, dass die Rechtsprechung ihren 
Vorgaben nicht mehr gefolgt ist, weil diese Theorie nicht mehr in der Lage war, der tatsäch-
lich praktizierten Judikatur eine tragfähige Begründung zu geben.10  
 
 
Die herrschende Rolle der Rechtspflichttheorie hat deshalb eine vor allem11 nach den Funkti-
onen der Garantenpflichten unterscheidende und dementsprechend als „Funktionentheorie“ 12 
bezeichnete Betrachtungsweise übernommen13, die zwei Garantenkategorien differenziert:   
                                                           
9 Roxin, AT II, §32 Rz.2.  
10 Roxin, AT II, §32 Rz.10.  
11 Zurückgehend auf A. Kaufmann, Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 283 ff.; Krey, AT II, Rz.334 betont aller-
dings wie auch andere (etwa Jescheck/Weigend, AT, §59 IV; Stree, in: Schönke/Schröder, §13 Rz.8) dass beide 
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- Schutzpflichten bzw. Pflichten zum Schutz bestimmter Rechtsgüter (sog. Obhuts- und 
Beschützergaranten) und  

- Überwachungspflichten bzw. Verantwortlichkeit für eine bestimmte Gefahrenquelle 
(sog. Sicherungs- uns Überwachungsgaranten).  

Diesen beiden Kategorien werden auf Basis der „Funktionentheorie“ in nicht immer überein-
stimmender Systematik, aber weitgehend einstimmiger Bejahung im Ergebnis Unterkatego-
rien der Garantenstellungen zugeordnet.  
 
 
 
2.3. Garantenstellung von Amtsträgern 
 
Eine insbesondere auch durch Judikatur geprägte Unterkategorie ist die Garantenstellung von 
Amtsträgern. Sie hatte ihren Ausgangspunkt in Spezialbereichen des Besonderen Verwal-
tungs- und dort vor allem, aber nicht allein, des Umweltrechts. Ihre Entwicklung beruhte 
maßgeblich auf der Einfügung der umweltstrafrechtlichen Normen der §§324 ff. ins StGB14.  
 
Deren Entstehung kann kaum pointierter begründet werden als mit den in eine rhetorische 
Frage mündenden Worten Horns aus dem Jahr 1988: „Die Umwelt sollte nicht nur von, son-
dern auch vor der Umweltverwaltung geschützt werden: durch das Strafrecht, was sonst?“15 
Die Strecke, auf der sich dieser „Umweltschutz durch Strafrecht“16 vor allem in Fällen be-
hördlicher Untätigkeit voranbewegen musste, erwies sich allerdings als ein so steiniger Weg, 
wie Roxins Einschätzung („umstritten und dunkel“) ahnen lässt. Insbesondere über Garanten-
stellungen von Amtsträgern im Zusammenhang mit dem Wasserrecht und dem allgemeinen 
Polizei- und Ordnungsrecht17 bestehen neben zahlreichen Urteilen noch mehr diese kommen-
tierende Meinungsäußerungen zur Qualifizierung von Amtsträgern als Garanten im strafrecht-
lichen Sinne und allen straf- und verwaltungsrechtlich relevanten Voraussetzungen.  
 
Es liegt nahe, diese Positionierungen zur Beantwortung der Frage, ob auch Amtstierärztinnen 
und Amtstierärzte rechtlich dafür einstehen müssen, dass das Tierschutzrecht nicht verletzt 
wird und damit der Frage nach ihrer etwaigen Garantenstellung nach dem Tierschutzrecht 
heranzuziehen18 und sodann aus der Perspektive des Tierschutzrechts zu beleuchten.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
Betrachtungsweisen zu verbinden sind, um die Garantenstellungen zu konturieren (Funktionsgedanke) und si-
cherzustellen, dass sie rechtlich und nicht nur moralisch fundiert sind (Rechtspflichtgedanke).  
12 Schünemann (1971), 160 ff.; Jescheck/Weigend, AT, §59 IV; Stree, in: Schönke/Schröder, §13 Rz.9 ff. 
13 Überblick über weitere Denk- und Systemansätze gibt Roxin, AT II, §32 Rz.17 ff.  
14 Durch das am 1.7.1980 in Kraft getretene 18. StrafÄndG.  
15 Horn, NuR 1988, 63 (67).  
16 So der Aufsatztitel von Horn. 
17 Intensiv diskutiert wurde die Garantenstellung von Bürgermeistern, Gemeinderäten, Behördenbediensteten im 
Zusammenhang vor allem mit dem  

- Abwasserrecht,  
- Sozial- bzw. Jugendhilferecht, 
- Wasserwirtschaftsrecht, 
- Polizei- und Ordnungsrecht.  

18 Mit der oben 1. erläuterten Einschränkung.  
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3. Voraussetzungen der Amtsträger-Garantenstellung im Allgemeinen  
 
 
Zunächst gilt es daher, die Voraussetzungen herauszuarbeiten, an deren Vorliegen Judikatur19 
und Literatur20 die Amtsträger-Garantenstellung geknüpft haben. 
 
Da Amtsträger nicht Täter der auf andere Personenkreise ausgerichteten Sonderdelikte wie 
§§325, 327 und §328 StGB sein können, stehen dabei die umweltrechtlichen Allgemeindelikte 
im Vordergrund der Betrachtung.21 Den dazu, aber auch über Verstöße gegen anderes Fach-
verwaltungsrecht ergangenen Strafurteilen liegen Fallkonstellationen zugrunde, die auch in 
der tierschutzrechtlichen Praxis vorkommen, nämlich vor allem  
 

- Erteilung fehlerhafter Erlaubnisse,22 
 
- pflichtwidriges Nichteinschreiten gegen rechtswidrige Umweltbeeinträchtigungen 

Dritter und  
 

- Aufrechterhaltung rechtswidriger Erlaubnisse.  
 
Eher geringere Relevanz dürfte im tierschutzrechtlichen Bereich die besonders im Abwasser-
recht vorgekommene Konstellation haben, dass Behörden Anlagenbetreiber sind. Auch und 
gerade diese Rechtsprechung enthält aber viele grundsätzliche Aussagen über die Amtsträger-
Garantenstellung.  
 
 
 
3.1. Judikatur  
 
Die Strafgerichte haben Garantenstellungen von Amtsträgern in unterschiedlichen Funktionen 
in unterschiedlichen Verwaltungs- (rechts-) bereichen bestätigt. Beispielhaft hervorzuheben 
sind:  
 
 
                                                           
19 BGHSt 14, 284; 15, 18 (22); 37, 106; 38, 325; 38, 388; 42, 82; 43, 85; NJW 1955, 192; NJW 1982, 1327; 
NJW 1987, 199; NJW 1989, 914; NJW 1992, 122; NStZ 2000, 147; OLG Frankfurt, NJW 1987, 2753; OLG 
Köln, NJW 1988, 2119; OLG Stuttgart, NStZ 1989, 122; BayObLG, NuR 1996, 637; OLG Oldenburg, NStZ 
1997, 238; OLG Stuttgart, NJW 1998, 3131; LG Bremen, NStZ 1982, 164; LG Osnabrück, NStZ 1996, 437; AG 
Öhringen, NJW 1976, 580; AG Hechingen; NJW 1976, 1222; vgl. auch die Strafverfolgungsbehörden: StA 
Mannheim, NJW 1976, 585; GenStA Hamm; NStZ 1984, 219; StA Celle, NJW 1988, 2394.  
20 Ellbogen/Stage, JA 2005, 353; Esser, JURA 2004, 273; Hohmann, NuR 1991, 8; Horn, Eckhard, NJW 1981, 
10; ders., NuR 1988, 63; Horn/Hoyer, JZ 1991, 703; Iburg, NuR 2001, 77; Kluge, Tierschutzgesetz-Kommentar, 
1. Auflage, Stuttgart 2002;  Laubenthal, JuS 1993, 907; Meinberg, NuR 1986, 52; Mitsch, NStZ 1993, 384; 
Möhrenschläger; NStZ 1982, 165; ders., NuR 1983, 212; ders., WuV 84, 57; Müller, Wolf, UPR 1990, 367; 
Otto, JURA 1991, 308; ders./Brammsen, JURA 1985, 592; Pfohl, NJW 1994, 418; Ranft, JZ 1987, 908; Rogall, 
Die Strafbarkeit von Amtsträgern im Umweltbereich, 1991; Roxin, AT II; Rudolphi, JR 1987, 336; NStZ 1991, 
361; Sangenstedt, Garantenstellung und Garantenpflicht von Amtsträgern, 1989; Schall, NJW 1990, 1263; Seier, 
JA 1985, 23; Winkelbauer, JZ 1986, 1119.  
21 Vgl. Otto, Jura 1991, 308 (314); Schall, NJW 1990, 1263 (1269). 
22 Bei Erteilung fehlerhafter, also rechtswidriger Erlaubnisse liegt der Schwerpunkt des Strafbarkeitsvorwurfs 
nicht auf der Unterlassung rechtmäßiger Versagung der Erlaubnis, sondern auf der Aktivität und bestraft die 
herrschende Meinung den Amtsträger als mittelbaren Täter.  
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- 1981 eines Leiters des Wasserwirtschaftsamts für die Reinhaltung der Wasserstraße23 
- 1986 eines Ordnungsamtsleiters für die Verfolgung der Prostitution24 
- 1987 eines Wasserrechtsdezernten für die Gewässerreinhaltung25 
- 1988 zweier für den Abwasserbereich zuständiger Kommunalbediensteter26 
- 1991 eines technischen Betriebsleiters im Abfallbereich für Grundwasserreinhaltung27 
- 1992 eines Bürgermeisters für die Abwasserbeseitigung28 
- 1992 eines Schutzpolizeibeamten für die Verhinderung von Prostitution29 
- 1993 eines Bediensteten einer Landesanstalt für Umwelt für die Richtigkeit seiner 

fachlichen Stellungnahme gegenüber der Genehmigungsbehörde30 
- 1996 einer Sozialarbeiterin für die Unversehrtheit des behördlich betreuten Kindes31 
- 1998 eines Mitarbeiters eines Jugendamts für körperliche Unversehrtheit des Kindes32 
- 1999 zweier Polizeibeamter auch bei außerdienstlicher Kenntniserlangung von Ver-

mögensdelikten, wenn die Straftat während der Dienstausübung fortwirkt33.  
 
In der Literatur wurde allerdings – u. a. 1987 von Rudolphi – kritisiert, der BGH habe ver-
säumt, seine Position gegenüber kritischen Stimmen in der Literatur zu begründen.34 Tatsäch-
lich hat sich gerade der BGH bis dahin genauerer Begründung seiner Position enthalten, die 
als dem Stand der bereits differenzierten fachliterarischen Diskussion geradezu geschuldet 
angesehen werden darf. Im sowieso umstrittensten und dunkelsten Kapitel35 des Allgemeinen 
Strafrechts hätte etwas Licht gerade auf die Amtsträger-Garantenstellung als ein noch dazu 
neues Diskussionsthema auch die Orientierungschancen der Rechtsunterworfenen erhöht.  
 
 
Der BGH hat dies aber insbesondere per Urteil vom 19.8.199236 zur Unterlassungstäterschaft 
eines hessischen Bürgermeisters nach §324 StGB detailliert nachgeholt und vor allem über 
die Herleitung der Garantenstellung des verurteilten Amtsträgers ausgeführt:  

 
„Für diese Unterlassung muss er strafrechtlich einstehen. Im Rahmen des §324 Abs.1 
StGB besteht strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht nur für positives Tun, sondern 
auch für Unterlassen  
(…).  
Dabei bedarf es in diesem Zusammenhang keiner Erörterung der Voraussetzungen, 
unter denen Amtsträger allgemein für die Abwendung eines tatbestandsmäßigen Er-
folgs strafrechtlich haften  
(…).  

                                                           
23 LG Bremen, NStZ 1982, 164 (mit Anm. Möhrenschläger). Das Urteil gilt als erstes nach Inkrafttreten des 18. 
StrÄndG die Garantenstellung eines Amtsträgers bestätigendes Strafurteil; das LG sah §34 StGB als erfüllt an).   
24 BGH, JR 1987, 335 = NJW 1987, 199.  
25 OLG Frankfurt, NJW 1987, 2753 (2757).  
26 OLG Köln, NJW 1988, 2119 (abl. Anm. Hange, NStZ 1989, 122).  
27 BGH, NJW 1992, 122.  
28 BGHSt 38, 325.  
29 BGHSt 38, 388 (grundsätzliche Bejahung der Garantenstellung, aber Verneinung tatbestandsmäßigen Verhal-
tens wegen außerdienstlicher Kenntniserlangung).  
30 NJW 1994, 670 = BGHSt 39, 386 (bestätigt durch BVerfG, NJW 1995, 186).  
31 OLG Oldenburg, NStZ 1997, 238; LG Bremen, NStZ 1996, 437.  
32 OLG Stuttgart, NJW 1998, 3131.  
33 BGH, NStZ 2000, 147.  
34 Rudolphi, JR 1987, 336 (336).  
35 Roxin, AT II, §32  
36 BGHSt 32, 325 (Unterstreichungen durch den Verfasser).  
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Nach dem zu beurteilenden Sachverhalt steht allein zur Entscheidung, ob der Bürger-
meister einer hessischen Gemeinde für Gewässerverunreinigungen im Rahmen der 
Abwasserbeseitigung als Garant strafrechtlich haftet. Das ist zu bejahen. Er nimmt ei-
ne Garantenstellung ein, kraft derer ihn die Verpflichtung trifft, rechtswidrige Gewäs-
serverunreinigungen abzuwenden, die dadurch entstehen, dass ortsansässige Grund-
stückseigentümer nicht vorgeklärte Abwässer der Ortskanalisation zuführen und damit 
den Vorfluter verschmutzen. Grund dieser Garantenstellung ist eine entsprechende 
Pflicht der Gemeinde, deren Erfüllung dem Bürgermeister zufolge seiner dienstlichen 
Aufgaben als Amtsträger der Gemeinde obliegt. 
(…)  
Die Pflicht der Gemeinde, im Bereich der ihr zugewiesenen Abwasserbeseitigung da-
für zu sorgen, dass Gewässerverunreinigungen unterbleiben, reicht dabei soweit, wie 
die verunreinigenden Einwirkungen auf das Gewässer verwaltungsrechtlich unstatt-
haft, also nicht durch eine entsprechende Erlaubnis der Wasserbehörde gedeckt sind. 
(…)  
Angesichts dieser Rechtslage verdichtete sich die allgemeine Pflicht der Gemeinde, 
Gewässerverunreinigungen zu verhüten, hier für die Stadt zu einem Handlungsgebot 
(...) 
Die Mittel dazu standen ihr zu Gebote. Sie konnte die Pflichtigen durch Verwaltungs-
verfügung (…) auffordern, die sofortige Vollziehung anordnen und sodann die Voll-
streckung betreiben (…). Sie war verpflichtet, von dieser Möglichkeit erforderlichen-
falls auch Gebrauch zu machen. Einen Ermessenspielraum hatte sie insoweit nicht. 
Ein Entschließungsermessen stand ihr nicht zu  
(…).  
Den Angeklagten traf hierfür die strafrechtliche Verantwortlichkeit als Garant, da 
diese Stellung in seiner Person begründet war. Als Bürgermeister oblag ihm die 
Dienstpflicht zur Wahrnehmung seines Amtes und damit zugleich die Verpflichtung, 
für die Erfüllung des Handlungsgebotes zu sorgen, dass die Stadt zu befolgen hatte 
(…).  
Die dazu notwendigen Maßnahmen fielen in seine Zuständigkeit.  
(…)  
Die Rechtslage war eindeutig  
(…).  
Eine differenzierende Beurteilung (…) kam nicht in Betracht. Die Stadt hatte rechtlich 
keinen Handlungsspielraum  
(…).  
Die dem Angeklagten danach obliegende Garantiepflicht umfasste (…) nicht nur das 
Gebot, gegen Grundstückseigentümer vorzugehen (…). Vielmehr war er (…) auch da-
zu verpflichtet, sie zu ermitteln. Denn seine Garantiepflicht leitete sich ab aus der ent-
sprechenden Verpflichtung der Stadt, die er als deren Bürgermeister wahrzunehmen 
hatte (…).“ 

 
 
Zur Herleitung der Amtsträger-Garantenstellung hat der BGH später entschieden, die Pflicht 
eines Polizeibeamten zur Verhinderung von Straftaten diene jedenfalls auch dem Zweck, 
 

„das von dem jeweiligen Straftatbestand geschützte Rechtsgut vor der ihm konkret 
drohenden Gefahr zu bewahren (…). Beide Schutzzwecke – Verhinderung oder Besei-
tigung normwidriger Zustände im Interesse der Allgemeinheit und Sicherung von Indi-
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vidualrechtsgütern im Interesse des einzelnen – sind untrennbar miteinander verbun-
den. Die Aufgabe, den einzelnen Bürger vor Straftaten zu schützen, ist damit nicht nur 
Reflex- oder Nebenwirkung einer Berufspflicht anderen Inhaltes (…), sondern sie ist 
wesentlicher Bestandteil der Berufspflicht des Polizeibeamten (…). Dies ergibt sich 
schon daraus, dass der Bürger Träger öffentlicher Rechte gegen den Staat ist. Somit 
hat er Anspruch darauf, dass die Polizei zum Schutze seiner Rechtsgüter eingreift.“37

 
 
 
3.2. Literatur  
 
Das Schrifttum hat sich zur Amtsträger-Garantenstellung zwar kontrovers im Detail geäußert, 
die Amtsträger-Garantenstellung aber deutlich überwiegend bestätigt38. Pointiert betont ein 
Vertreter der herrschenden Literaturmeinung, Amtsträgern sei ein genau abgegrenzter Aufga-
benbereich zugewiesen, innerhalb dessen ihnen der Schutz eines oder mehrerer Rechtsgüter 
obliege und anvertraut sei. Zum Schutz dieser Rechtsgüter seien Amtsträger „auf Posten ge-
stellt“.39  
 
Die im Schrifttum ausgetragenen Kontroversen betreffen überwiegend dogmatische und sys-
tematische bzw. Detailfragen, die aus der hier eingenommenen praktischen Perspektive – wie 
zwei Beispiele belegen – für das Tierschutzstrafrecht keine tragenden Rollen spielen und da-
her auch nicht genauer betrachtet werden müssen.  
 
So wurde gegen eine Amtsträger-Garantenstellung von Polizeibeamten und Strafverfolgungs-
behörden für den Schutz des Bürgers vertreten, der Bürger habe ausreichende Verteidigungs-
möglichkeiten und müsse seinen Anspruch auf Schutz zunächst ausdrücklich fordern. Diese 
Rechtsauffassung ist in den Tierschutzbereich nicht übertragbar, weil dies schon – um noch-
mals mit Roxin zu sprechen – „wegen der tatsächlichen Situation nicht möglich“ ist.40  
 
Auch wurde eine strafsanktionierte Handlungspflicht von Amtsträgern nur für dienstlich an-
vertraute Rechtsgüter der Anstellungskörperschaft, nicht aber der Allgemeinheit oder einzel-
ner Bürger angenommen.41  
Diese Ansicht widerspricht jedoch der ständigen Judikatur vor allem des BGH42, an der sich 
Veterinärbehörden aber orientieren müssen43. Danach müssen Amtsträger das durch den je-
weiligen Straftatbestand geschützte Rechtsgut vor jeder ihm konkret drohenden Gefahr be-
wahren und sind die Verhinderung bzw. Beseitigung normwidriger Zustände sowohl im Inte-
resse der Allgemeinheit und wie auch die Sicherung von Individualrechtsgütern im Interesse 
des einzelner untrennbar miteinander verbunden, weil der Bürger Träger öffentlicher Rechte 

                                                           
37 BGHSt 38, 388 = NStZ 1993, 383 (mit abl. Anm. von Mitsch).  
38 Die Amtsträger-Garantenstellung bejahen u.a. Bringewat, NJW 1997, 440; Cramer/Heine, in: Schönke-
Schröder, Vor §324 Rz.29 ff.; Heinrich, AT II, Rz.948; Krey, AT II, Rz.336 (für Strafverfolgungsbehörden); 
Meinberg, NJW 1986, 2220; Möhrenschläger, NuR 1983, 212; Otto, Jura 1991, 308; Stree, in: Schönke-
Schröder, §13 Rz.31; Winkelbauer, NStZ 1986, 151; wenngleich viele Entscheidungen ablehnend bestätigt auch 
Ranft, JZ 1987, 908 (916) die vom LG Bremen, NStZ 1982, 164 vertretene Amtsträger-Garantenstellung.  
39 Winkelbauer, NStZ 1986, 151 und ihm zustimmend Otto, Jura 1991, 308 (315).  
40 Roxin, AT II, §31 Rz.90 ff.  
41 Ranft, JZ 1987, 908 (917).  
42 Vgl. insbesondere BGHSt 38, 388 = NStZ 1993, 383.  
43 Siehe oben 1. 
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gegen den Staat ist und daher Anspruch darauf hat, dass die zuständigen Behörden zum 
Schutz seiner Rechtsgüter eingreifen.“44

 
 
 
3.3. Ergebnis  
 
Die Judikatur bestätigt für unterschiedliche Bereiche des Fach- und insbesondere des Um-
weltverwaltungsrechts in ständiger Rechtsprechung eine Amtsträger-Garantenstellung. Die 
herrschende Literatur bejaht diese Garantenstellung grundsätzlich. Abweichungen betreffen 
Detailfragen. Die Amtsträger-Garantenstellung ist deshalb eine durch ständige Rechtspre-
chung und herrschende Literaturmeinung anerkannte Garantenstellung i. S. d. §13 StGB.  
 
Sie resultiert grundsätzlich aus der gesetzlichen Verpflichtung des einzelnen Amtsträgers, 
Gesetzesverstöße abzuwenden.45

 
Die persönliche Pflicht des einzelnen Amtsträgers beruht auf entsprechender/n Pflicht/en der 
Behörde, für die er tätig ist und deren Erfüllung dem Amtsträger als dienstliche Aufgabe/n 
obliegt. Die behördliche Schutzpflicht besteht da, wo das Gesetz eine solche Schutzpflicht 
und ein Wächteramt des Staates konstituiert.46   
 
Dieses staatliche Wächteramt und die daraus resultierende allgemeine Dienstpflicht, Geset-
zesverstöße zu verhüten, verdichten sich für den einzelnen Amtsträger zu einem Handlungs-
gebot. Soweit er zuständig ist und ihm Mittel zur Beseitigung von Gesetzesverstößen zur Ver-
fügung stehen, muss der Amtsträger davon auch Gebrauch machen.  
 
Ermessen hat er nur, wo ihm das Gesetz ein Entschließungsermessen einräumt. Wo keine dif-
ferenzierende Beurteilung in Betracht kommt, hat er auch rechtlich keinen Handlungsspiel-
raum.  
 
 
Eine persönliche strafrechtliche Verantwortlichkeit als Garant trifft einen Amtsträger also 
deshalb, weil er die Dienstpflicht zur Wahrnehmung des Amtes hat und damit zugleich die 
Verpflichtung trägt, für die Erfüllung der damit verbundenen Handlungsgebote zu sorgen und 
Gesetzesverstöße abzuwenden.47  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 BGHSt 38, 388 = NStZ 1993, 383.  
45 Deshalb hat der BGH die Garantenpflicht von Strafvollzugbeamten, in der Vollzugsanstalt begangene Strafta-
ten anzuzeigen, mit der Begründung verneint, sie trügen nicht die amtliche Aufgabe der Strafverfolgung (vgl. 
BGHSt 43, 82 (84 f.).  
46 OLG Stuttgart, NJW 1998, 3131 (3132); OLG Oldenburg, NStZ 1997, 238.  
47 Bringewat, NJW 1997, 440. 
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4. Garantenstellung von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten 
 
 
4.1. Voraussetzungen  
 
Eine Amtsträger-Garantenstellung auch der Amtstierärztinnen und Amtstierärzte ist auf 
Grundlage des bisher Festgehaltenen zu bejahen, wenn auch tierschutzrechtlichen Normen zu 
entnehmen ist, dass zuständigen Behörden i.S.d. TierSchG eine rechtliche Schutzpflicht für 
die Tiere obliegt und sie also ein „Wächteramt des Staates“ für das Wohl der Tiere statuieren, 
zu dessen Ausübung Amtstierärztinnen und Amtstierärzte verpflichtet sind.  
 
 
Ein solches Wächteramt statuiert die tierschutzrechtliche Generalermächtigung des §16a 
TierSchG. Diese Norm ermächtigt die zuständigen Behörden i.S.d. §15 TierSchG, die zur 
Beseitigung festgestellter und Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen zu 
treffen. Veterinär- und Ordnungsbehörden48 sind verpflichtet, diese Ermächtigung auch an-
zuwenden. §16a TierSchG statuiert daher die Rechtspflicht der für den Vollzug des TierSchG 
zuständigen Behörden zur Reaktion, wenn Tierschutzrechtsverstöße geschehen oder drohen. 
Wo organisations- und verfahrensrechtlich eigenständige Veterinärbehörden eingerichtet sind, 
trifft diese Pflicht die dort tätigen Amtstierärztinnen und Amtstierärzte.49

 
 
Zwar sagt §16a TierSchG nicht ausdrücklich, auf welche Verstöße die Behörde reagieren soll, 
doch liegt auf der Hand, dass zuständige Behörden auf Verstöße gegen Tierschutzrecht rea-
gieren müssen und ergibt sich dies aus dem §1 Satz 1 TierSchG i. V. m. dem Verfahrensrecht.  
 
 
Normen des Tierschutzrechts, auf deren Verletzung sie gemäß §16a TierSchG reagieren bzw. 
tätig werden müssen, sind neben tierschutzrechtlich relevantem höherrangigen Recht sämtli-
che Bestimmungen des Tierschutzrechts, also alle gesetzlichen und untergesetzlichen tier-
schutzrechtlichen Normen.50  
 
 
§16a TierSchG weist den zuständigen Behörden mithin die Aufgabe zu, zur Einhaltung des 
gesamten Tierschutzrechts tätig zu werden und verpflichtet sie zur Reaktion auf tierschutz-
rechtswidrige Handlungen und Zustände.51  
 
 
Eine solche Pflichtenlage kann zwar nur eine Garantenstellung begründen, wenn sie rechtli-
chen und nicht nur sittlichen oder moralischen Ursprung hat.52 Doch dass §16a TierSchG eine 
Rechts- und keine „nur“ sittliche oder moralische Pflicht begründet, steht außer Frage.  
 
 

                                                           
48 Die Zuständigkeit richtet sich nach Landesrecht.  
49 Zur Einbeziehung auf Grundlage des §15  
50 Hirt/Maisack/Moritz, TierSchG, §16a Rz.1. 
51 Vgl. nur Kluge, in: ders., TierSchG, §16a Rz.1. 
52 Heinrich, AT II, Rz.928 mit Verweis auf BGHSt 7, 268 (271); 30, 391 (394).  
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Auf Grundlage der „Funktionenlehre“ führt dies zu der weiteren Frage, welcher der zwei 
Grundsituationen im Sinne dieser Lehre die durch 16a TierSchG statuierte Handlungspflicht 
entspricht. Die „Funktionenlehre“ unterscheidet  
 

- eine Beschützergarantenstellung, die bestehen kann, weil aufgrund besonderer tat-
sächlicher oder rechtlicher Bindungen eine Pflicht zum Schutz eines bestimmten 
Rechtsguts gegen äußere Gefahren besteht, und  

 
- eine Überwachergarantenstellung, die bestehen kann, weil eine Person wegen einer 

tatsächlichen oder rechtlichen Übernahme von Verantwortung für eine bestimmte Ge-
fahrenquelle verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass Rechtsgüter anderer durch diese 
Gefahrenquelle nicht geschädigt werden.53  

 
 
Für den Vollzug des §16a TierSchG zuständige Behörden sind nicht für die Überwachung 
von Gefahrenquellen verantwortlich, sondern zum Schutz der Tiere berufen. Dies ergibt sich 
aus Art.20a GG und §1 Satz 1 TierSchG. Gemäß Art.20a GG schützt der Staat die Tiere durch 
die vollziehende Gewalt. Zuständige Behörden und beamtete Tierärzte i.S.d. §15 Abs.2 
TierSchG sind Teil der Exekutive. Außerdem ist es gemäß §1 Satz 1 TierSchG „Zweck dieses 
Gesetzes, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben 
und Wohlbefinden zu schützen“. 
 
 
Konsequenz ist, dass Amtstierärztinnen und Amtstierärzte als Amtsträger eine Garantenstel-
lung innehaben und die durch §17 TierSchG strafrechtlich sanktionierte Verantwortung dafür 
tragen, dass dieses durch §16a TierSchG statuierte Wächteramt auch wahrgenommen wird. 
Sie sind mithin grundsätzlich verpflicht, tätig zu werden und einzuschreiten, wenn sie Tatsa-
chen erfahren, die auf vergangene, aktuelle oder künftige Verstöße gegen Tierschutzrecht 
schließen lassen. Ihre persönliche Pflicht beruht dabei auf der entsprechenden Pflicht ihrer 
Behörde, deren Erfüllung ihnen als dienstliche Aufgabe obliegt.  
 
 
 
4.2. Ergebnis 
 
Aus §§16a i.V.m. Art.20a GG und §1 TierSchG ist abzuleiten, dass Amtstierärztinnen und 
Amtstierärzte im Rahmen ihrer Zuständigkeit „Beschützergaranten“ im Sinne der „Funktio-
nenlehre“ und als solche dazu verpflichtet sind, gegen tierschutzrechtswidrige weil gegen 
Normen des Tierschutzrechts verstoßende Handlungen und Zustände einzuschreiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
53 Statt aller: Heinrich, AT II, Rz.923 ff. 
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5. Einzelfragen  
 
 
Ungeachtet überwiegender grundsätzlicher Bestätigung einer Amtsträger-Garantenstellung 
sind in Judikatur und Literatur Stimmen auszumachen, die eine konkrete Pflicht des Amtsträ-
gers zum Einschreiten aus unterschiedlichen Erwägungen einschränken oder in Frage stellen. 
Diese Erwägungen betreffen u.a. Zuständigkeits- und Fragen der Ermessensausübung sowie 
die Bedeutung tatsächlicher Handlungsmöglichkeiten. 
 
Sie werden als Aspekte der Garantenstellung, der Garantenpflicht oder anderer Strafbarkeits-
voraussetzungen behandelt. Ohne auf die systematische Verortung einzugehen ist als für das 
hier behandelte Thema relevant festzuhalten:  
 
 
 
5.1. Zuständigkeit 
 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass Amtsträger nur im Rahmen örtlicher und sachlicher 
Zuständigkeit Garanten sind.54  
 
Die Zuständigkeit von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten bestimmt nicht das (Bundes-) 
TierSchG, sondern Landesrecht. §15 TierSchG kann Behördenzuständigkeiten wegen Art.83, 
84 GG resp. mangels Bundeskompetenz zum Erlass von Verfahrensrecht nicht vorgeben.  
 
Die Länder haben die Behördenzuständigkeit für die Durchführung des TierSchG aber weit-
gehend einheitlich geregelt. Danach sind für die Durchführung des TierSchG zuständige Be-
hörden nicht für alle tierschutzrechtlichen Fragestellungen zuständig und können  
 

- Immissionsschutzbehörden wegen §6 Abs.1 Nr.2 BImSchG für die selbständige Prü-
fung der Einhaltung des Tierschutzrechts bei Errichtung und Betrieb von Hennenhal-
tungen und  

- Baubehörden für die selbständige Prüfung der Übereinstimmung von Baugenehmi-
gungen mit allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (und damit auch solchen des 
Tierschutzrechts) für die Errichtung von Gebäuden auch für die Tierhaltung  

 
zuständig sein. Die tierschutzrechtlichen Kommentare betonen aber unisono, dass auch in 
solchen Fällen eine Amtsveterinärzuständigkeit aus §11 TierSchG resultieren kann.55  
 
Auch in Fällen gesetzlich angeordneter Konzentration mit der Folge anderweitiger Behörden-
zuständigkeit endet die Zuständigkeit gemäß §15 TierSchG nicht vollständig. Der BGH hat 
zwar zunächst ohne Spezifizierung oder Relativierung dieses Begriffs zur Voraussetzung ei-
ner Amtsträger-Garantenstellung erhoben, dass der Amtsträger für die zur Erfolgsabwendung 
notwendigen Maßnahmen „zuständig“ sein muss.56 Doch entspricht – wie einer späteren Ent-
scheidung zu entnehmen ist – „Zuständigkeit“ im strafrechtrechtlichen nicht derjenigen im 
verwaltungsverfahrens- bzw. organisationsrechtlichen Sinn, sondern geht der strafrechtliche 
Zuständigkeitsbegriff weiter. Denn der BGH hat per Urteil vom 3.11.1993 den Einwand feh-

                                                           
54 Statt aller: BGHSt 38, 388 (390).  
55 Vgl. nur Kluge, in: ders., TierSchG, §15 Rz.1. 
56 So in BGHSt 38, 325 (336).  
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lender organisationsrechtlicher Zuständigkeit in einem Fall, in dem ein Vertreter der „Hessi-
schen Landesanstalt für Umwelt“ (HLfU) als Fachbehörde auf Bitte eines für den Abfallbe-
reich zuständigen Regierungspräsidiums (RP) eine fehlerhafte Stellungnahme abgegeben hat, 
auf deren Basis der RP eine umweltgefährdende Abfallmaßnahme genehmigte, nicht gelten 
lassen und mit folgender Begründung zurückgewiesen:  
 

„Der Umstand, dass der Angekl. als Angehöriger der HLfU nicht als Bediensteter des 
Regierungspräsidiums gehandelt hat, ist rechtlich ohne Bedeutung. Der Angekl. hatte 
zur Entscheidung des Regierungspräsidenten in gleicher Weise beizutragen wie wenn 
er in dessen Behörde tätig gewesen wäre; auf die organisatorische Trennung der 
HLfU von der Genehmigungsbehörde kommt es nicht an. Ebensowenig ist es von Be-
lang, dass die Aufgabe der HLfU im organisationsrechtlichen Sinne auf die Beratung 
beschränkt war; für die strafrechtliche Beurteilung entscheidend ist der tatsächliche 
Einfluss, den der Angekl. auf den Geschehensablauf hatte.“57  

 
Organisations- und/oder verfahrensrechtliche Unzuständigkeit steht der Annahme einer Ga-
rantenpflicht also nicht entgegen, wenn Amtstierärztinnen und Amtstierärzte tatsächlichen 
Einfluss auf Geschehensabläufe haben, die zur Verletzung des Tierschutzrechts führen bzw. 
führen können. Dies hat gerade für beamtete Tierärzte besondere Bedeutung, denn die dem 
entschiedenen BGH-Fall zugrunde liegende Konstellation dürfte der praktischge Regelfall des 
§15 Abs.2 TierSchG sein.  
 
In der Praxis entscheiden Fachbehörden im Rahmen ihnen per gesetzlich angeordneter Kon-
zentration zugefallener Letztentscheidung nicht ohne Beteiligung der zwar im Außenverhält-
nis unzuständigen, aber originär für ein Sachgebiet zuständigen und fachkompetent(er)en Be-
hörde/n, sondern erst nach und aufgrund deren verwaltungsintern oder per Amtshilfe einge-
holter Stellungnahme. So erteilen z.B. Baubehörden Baugenehmigungen für bewaldete Bau-
grundstücke aufgrund der Stellungsnahme der Forstbehörden und beziehen in die Prüfung der 
Genehmigungsfähigkeit baulicher Anlagen, die (auch) der Unterbringung von Tieren dienen, 
die nach dem TierSchG zuständigen Behörden ein.58  
Unterlassen es dergestalt – ungeachtet fehlender Außenzuständigkeit im organisationsrechtli-
chen Sinne59 – eingeschaltete Amtstierärztinnen und Amtstierärzte, auf etwa wegen der Ges-
taltung einer Anlage nach dem BImSchG drohende Verstöße gegen das Tierschutzrecht zu 
reagieren und die – für diese Beurteilung nicht ebenso kompetente – Behörde hierauf hinzu-
weisen und hierdurch die tierschutzrechtswidrige Genehmigung zu verhindern, so verletzen 
beteiligte Amtstierärztinnen und Amtstierärzte eine ihnen obliegende Garantenpflicht.60 Das-
selbe gilt in allen Fällen des §15 Abs.1 S.1 TierSchG.  
 
Schließlich können bestimmte Fachbehörden zwar formell für die Beurteilung tierschutzrecht-
licher Fragen zuständig sein, weil ihnen verfahrensrechtlich die Entscheidung über eine Anla-
genzulassung oder Baugenehmigung obliegt, nicht aber für die Überwachung der Einhaltung 
des TierSchG in Fällen, die solche Erlaubnisse nicht erfassen. Deshalb müssen Amtstierärz-
tinnen und Amtstierärzte den Inhalt anderweitig – durch eine andere Sonderbehörde – erteilter 
Genehmigungen samt Nebenbestimmungen genauestens prüfen und sind nicht von der Über-
wachung der Einhaltung des Tierschutzrechts beim Betrieb solcher Anlagen entbunden.  
                                                           
57 BGH, NJW 1994, 670 (670); ausdrücklich bestätigt durch BVerfG, NJW 1995, 186 (187).  
58 Vgl. Kourim, Rz.55.  
59 BGH, NJW 1994, 670 (670). 
60 Die Konstellation entspricht derjenigen, die Gegenstand des BGH-Urteils war (vgl. BGH, NJW 1994, 670.  
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5.2. Ermessen  
 
Es besteht für den Bereich der Ermessensausübung in Rechtsprechung und herrschender Lite-
raturmeinung Einvernehmen darüber, dass Amtsträger aufgrund einer Garantenstellung nur 
dann zum Einschreiten verpflichtet sind, wenn ihr Ermessen auf Null reduziert ist und ihnen 
deshalb nur noch eine rechtmäßige Entscheidungsmöglichkeit zu Gebote steht. 61 Eine Son-
dermeinung stellt etwas strenger auf etwaigen Ermessensfehlgebrauch ab und senkt so die 
Risikoschwelle zuungunsten untätig bleibender Amtsträger etwas herab62.  
 
 
Eine amtstierärztliche Pflicht zum Einschreiten gegen einen Tierschutzrechtsverstoß wäre 
danach im Einzelfall aus Ermessenserwägungen zu verneinen, wo das TierSchG Ermessen 
eröffnet und die tatsächlichen Umstände die behördliche Ermessensausübung nicht zwingend 
auf nur ein richtiges Ergebnis festlegen.  
 
 
Allerdings ist nicht geklärt, wo – also im Rahmen welcher Entscheidung der zuständigen Be-
hörde – das Tierschutzrecht Ermessen einräumt. Denn neben der grundsätzlich und über kon-
krete Rechtsbereiche hinweg geführten Diskussion besteht innerhalb des zum Tierschutzstraf-
recht vertretenen Meinungsspektrums keine Übereinstimmung darüber, ob und inwieweit die 
Generalermächtigung des §16a TierSchG überhaupt Ermessensvorschrift ist. Deshalb tritt 
neben die allgemeine Diskussion über die Bedeutung von Ermessenspielraum und fehlerfrei-
em Ermessensgebrauch für die Amtsträger-Garantenstellung eine zweite Meinungsverschie-
denheit über die Auslegung des §16a TierSchG.  
 
Die wohl überwiegend vertretene Ansicht sieht §16a Satz 1 und §16a Satz 2 TierSchG als 
Ermessensvorschrift an, die der Behörde Entschließungs- und Auswahlermessen eröffnet.63  
 
Dagegen eröffnet §16a TierSchG nach anderer Ansicht nur partiell – nämlich nur durch Satz 2 
für die Auswahl der konkreten praktischen Vorgehensweise zur Beseitigung oder Verhinde-
rung eines Verstoßes – Ermessen, während Satz 1 kein Entschließungsermessen einräumen, 
sondern das Einschreiten bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen zwingend anordnen 
soll.64  
Für diese letztgenannte Ansicht spricht in grammatikalischer Hinsicht, dass Satz 1 des §16a 
TierSchG ein Aussagesatz mit imperativischem Charakter ist und kein – was Ermessen eröff-
nen würde – modales Hilfsverb wie z.B. „kann“ enthält. Dessen Verwendung nur in Satz 2 
spricht für die Einräumung lediglich eines Auswahlermessens sowie dafür, dass Satz 1 zwin-
gend anordnet, dass die Veterinärbehörde einschreiten muss, wenn sie vergangene Verstöße 
festgestellt oder Kenntnis über Tatsachen erlangt hat, die auf aktuelle oder künftige Verstöße 
schließen lassen.  
 

                                                           
61 BGHSt 32, 325 (335 f.); Otto/Brammsen, JURA 1985, 592 (597); Müller, UPR 1990, 367 (372 f.). Meinberg, 
NJW 1986, 2020 (2026); Winkelbauer, NStZ 1986, 149 (152); weiter differenzierend Hohmann, NuR 1991, 8 
(12).  
62 Horn, NJW 1981, 10; Möhrenschläger, NuR 1983, 212; Hohmann, NuR 1991, 8 (12).  
63 Strafrechtliche Judikatur fehlt. Vgl. aber BVerwG, RdL 2000, 157; VG Oldenburg, AgrarR 1989, 77; Dietz, 
NuR 1999, 205; Caspar/Schröter, Das Staatsziel Tierschutz in Art.20a GG, 122 ff..  
64 Überzeugend: Kluge, in: ders., TierSchG, §16a Rz.1 + 15; ebenso Hirt / Maisack / Moritz, TierSchG, §16a 
Rz.1. + §17 Rz.56.  
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Dass diese grammatikalische Auslegung zutrifft, hat Kluge auch teleologisch überzeugend 
durch den Nachweis belegt, dass diese am Gesetzeswortlaut orientierte Auslegung genau das 
zum Ausdruck bringt, was auch Intention des Gesetzgebers war65. Nur der Handlungskatalog 
des §16a S.2 TierSchG eröffnet Amtstierärztinnen und Amtstierärzten daher durch das Wort 
„kann“ ein Auswahlermessen für die Auswahl des Mittels bzw. Bestimmung ihrer Vorge-
hensweise. Die Entscheidung über Tun oder Nichtstun und damit das „Ob“ des Einschreitens 
steht aber gerade nicht in ihrem Ermessen.  
 
 
Die eingangs skizzierte allgemeine Kontroverse dürfte aber seit Inkrafttreten des Art.20a GG 
auch deshalb keine praktische Bedeutung mehr entfalten können, weil auch wer §16a 
TierSchG als Ermessensnorm ansieht der durch seine Erhebung zum Staatsziel gestiegenen 
Wertigkeit des Tierschutzes kaum gerecht werden kann, indem er Spielraum der Behörde bei 
der Ermessensentscheidung über ihr Tätigwerden bejaht. Für die Verletzung von Verbots-
normen wird dies bereits bejaht.66  
 
Auch bei für weniger gravierend gehaltenen Verstößen wird wer §16a TierSchG als Ermes-
sensnorm auslegt kaum begründen können, aufgrund welcher aus Sicht des Art.20a GG ak-
zeptablen Ermessenserwägungen zuständige Amtstierärztinnen und Amtstierärzte vom Ein-
schreiten sollten absehen und die Rechtsverletzung geschehen lassen dürfen.  
 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte werden sich also nicht auf gesichertem Terrain ermes-
sensbasiert pro Untätigkeit und Unterlassen entscheiden können, wenn sie davon erfahren, 
dass gegen Tierschutzrecht verstoßen wird oder sogar eine Tiertötung oder Tiermisshandlung 
i. S. d. §17 TierSchG droht und müssen davon ausgehen, dass Untätigkeit den Anfangsver-
dacht einer Straftat gemäß §17 TierSchG durch Unterlassen begründet.67  
 
 
 
5.3. Tatsächliche Handlungsmöglichkeit  
 
Es wird schließlich verlangt, dass ein von Amtsträgern aufgrund Garantenstellung gefordertes 
Einschreiten tatsächlich möglich sein muss und eine Garantenpflicht verneint, wenn konkrete 
Handlungsmöglichkeiten fehlen.68  
 
Zum Beispiel in Fällen wie dem eingangs skizzierten Zirkus- oder auch dem Fall, dass größe-
re Tierbestände „eigentlich“ gemäß §16a Satz 2 Ziff.2 TierSchG fortzunehmen oder gemäß 
§19 TierSchG einzuziehen sind, kann die Pflicht zum Einschreiten aber nicht deshalb entfal-
len, weil die Behörde die Tiere nicht unterbringen oder solche Unterbringungen nicht finan-

                                                           
65 Kluge, TierSchG, §16a Rz.1 + 15.  
66 So auch Caspar/Schröter, Das Staatsziel des Art.20a GG, S.122 ff. 
67 Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutz-
gesetzes“ v. 9.2.2000 (BAnz Nr.36a v. 22.2.2000 / AVV) die Frage nach dem grundsätzlichen Normbefehl des 
§16a TierSchG unverständlicher Weise vollkommen übergeht, obwohl der Verordnungsgeber durch einfache 
Klarstellung hohe Wirkung erzeugen und den Vollzug des TierSchG mit geringem Mitteleinsatz stark verbessern 
könnte wenn nicht nach Einführung des Art.20a GG sogar müsste.  
68 Vgl. BGHSt 38, 325 (335: „Die Mittel standen zu Gebote“); vgl. auch LG Bremen, NStZ 1982, 164, das we-
gen des Mangels der Handlungsmöglichkeit §34 StGB anwendet; Kühl, §18 Rz.87.  
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zieren kann.69 Die Folgerung, praktische technische oder finanzielle Schwierigkeiten der Be-
hörde oder Körperschaft berechtigten zur Untätigkeit, trifft nicht zu.  
 
 
Stattdessen müssen Amtstierärztinnen und Amtstierärzte gemäß §16a TierSchG zwischen 
Entschließungs- und Auswahlentscheidung differenzieren und verhalten sich rechtswidrig, 
wenn sie Anzeichen für einen Verstoß gegen Tierschutzrecht ignorieren und vollkommen 
untätig bleiben, weil sie die auf der 2. Stufe, also der des Auswahlermessens, für erforderlich 
erachtete Maßnahmen als praktisch undurchführbar einschätzen. Unzureichende technische 
und finanzielle Vorkehrung und Ausstattung kann völlige veterinärbehördliche Untätigkeit 
trotz tierrechtswidriger Handlungen und Zustände nicht legitimieren.  
 
 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte müssen in Fällen fehlender Sach- und / oder Finanzmit-
tel der Behörde oder Körperschaft vielmehr klären, ob und welche Handlungsalternativen 
bestehen. Zwar hat der BGH früher einen Strafbarkeitsvorwurf gegen den angeklagten untäti-
gen Amtsträger verneint, weil die erforderliche Maßnahme – im entschiedenen Fall die Um-
rüstung einer Kläranlage – aus technischen Gründen über mehrere Jahre nicht realisierbar 
war.70 Doch lässt sich dies auf den Veterinärbereich nicht übertragen und wird heute fehlende 
örtliche oder regionale Notfallplanung und fehlende Vorhaltung erforderlicher Auffangstatio-
nen und anderer Ressourcen durch Behörde oder Körperschaft die strafrechtliche Beurteilung 
nicht so zwingend zugunsten Untätiger beeinflussen können, dass ein Anfangsverdacht gegen 
untätige Amtsveterinäre kategorisch zu verneinen ist.  
 
Stattdessen wird in Rechnung zu stellen sein, ob tatsächlich alle Möglichkeiten geprüft und 
z.B. moderne Kommunikationsmöglichkeiten genutzt wurden, um fehlende Kapazität durch 
anderswo vorhandene auszugleichen. Im zitierten BGH-Fall konnte dies nicht ausschlagge-
bend sein, weil das Fehlen einer Kläranlage nicht durch eine andernorts vorhandene ausgegli-
chen werden konnte. Dagegen können z.B. Wild- und Großtiere auch andernorts unterge-
bracht bzw. müssen generell nicht in behördlicher Obhut gehalten werden. Auch müssen An-
gebote auch auswärtiger privater Tierschutzorganisationen ermittelt und genutzt werden. 
 
 
Grundsätzlich sind die zuständigen Behörden wegen des durch das Staatsziel des Art.20a GG 
zum Ausdruck kommenden Stellenwerts des Tierschutzes zum effektiven Schutz der Tiere 
und deshalb dazu verpflichtet, erforderliche Kapazitäten vorzuhalten oder sich Benutzungsan-
spruch zu verschaffen. In jedem Fall hat der Tierschutz als Rechtsgut mit Verfassungsrang 
Vorrang vor behördlicher Sparsamkeit und können Sparsamkeitsgründe die aus §16a 
TierSchG abzuleitende Garantenstellung nicht eliminieren. Die Duldung von Tierechtverlet-
zungen aus Sparsamkeitserwägungen widerspricht eklatant dem einfachgesetzlichen Bewa-
cherauftrag der Behörden und erst recht dem Verfassungsrang des Tierschutzes. Es liegt des-
halb nahe, in den offenbar verbreiteten Fällen chronischer Ausstattungsdefizite auch die 
Strafbarkeit der für diese mangelhafte Behördenausstattung Verantwortlichen zu prüfen.  
                                                           
69 Vgl. zu solchen Versäumnissen schon Ort/Reckewell, in: Kluge, §19 Rz.20. Der Frage, ob und welche Ver-
antwortlichen in Verwaltungen und Beschlussorganen sich eventuell nach §17 TierSchG i.V.m. §13 StGB straf-
bar machen, indem sie für die Durchführung des TierSchG erforderliche Vorkehrungen und Einrichtungen unter-
lassen, kann hier nicht nachgegangen werden. Parallelen zu Fällen, in denen die Unterlassung ausreichender 
Vorsorge im Abwasser- und Abfallbereich zur Unterlassungsstrafbarkeit von Bürgermeistern führten, liegen auf 
der Hand. Damit für den Tierschutzbereich zu stellende Fragen harren jedoch noch genauer Prüfung.  
70 BGHSt 15, 18 (22)..  
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Im Grundrechtsbereich ist anerkannt, dass bei Vorschriften, die grundrechtliche Schutzpflich-
ten erfüllen sollen, das maßgebende Grundrecht verletzt ist, wenn ihre Auslegung und An-
wendung den vom Grundgesetz vorbezeichneten Schutzzweck grundlegend verfehlt.71 Dafür, 
dass dies für die Durchsetzung des Staatsziels Tierschutz gemäß Art 20a GG und die Nicht-
anwendung des gerade dazu dienenden §16a TierSchG anders zu sehen ist, ist kein Grund 
ersichtlich. Das Staatsziel des Art.20a GG statuiert die Aufgabe, das Tierschutzrecht gegen-
über Verletzungen effizient durchzusetzen. Dem entspricht eine Förderungspflicht, die erfor-
derlich macht, die für den Vollzug des TierSchG notwendigen Verbesserungen der personel-
len72 und sachlichen Ausstattung der zuständigen Behörden vorzunehmen.  
 
 
 
5.4. Verwaltungsakzessorietät  
 
Im umweltstrafrechtlichen Schrifttum nimmt vor allem die sehr differenziert vertretene Lehre 
von der Verwaltungsakzessorietät des Strafrechts breiten Raum ein. Grundkonsens dieser 
Lehre ist, dass nicht strafbar sein soll, was verwaltungsrechtlich erlaubt ist. Streitig ist jedoch, 
was verwaltungsrechtlich erlaubt ist, wenn sich die Behörde falsch verhält. Zentraler Diskus-
sionspunkt ist deshalb die Frage, wie sich die Fehlerhaftigkeit einer Verwaltungsentscheidung 
auf die Strafbarkeit des im Einklang hiermit handelnden Täters resp. Adressaten auswirkt.73  
 
Die zur Verwaltungsakzessorietät vertretenen Ansichten geben für die Beantwortung der hier 
gestellten Frage nach der Garantenstellung von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten wenig 
her, weil es nicht um die Frage geht, ob ein Fehlverhalten einer Amtstierärztin oder eines 
Amtstierarztes Bedeutung für die Strafbarkeit eines Dritten hat, sondern darum, ob und unter 
welchen Voraussetzungen eine tierverwaltungsrechtlich fehlerhafte Untätigkeit zur Strafbar-
keit von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten wegen Unterlassens führen kann.  
 
Verwaltungsakzessorietät im Sinne eines Zusammenhangs zwischen verwaltungsrechtlicher 
und strafrechtlicher Beurteilung besteht dabei insoweit, als Untätigkeit in Fällen, in denen 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte aufgrund der Generalermächtigung des §16a TierSchG 
gegen Tierschutzrechtsverstöße einschreiten müssen, eine Tatbestandsalternative des §17 
TierSchG verwirklichen kann. Verfügt ein gegen Tierschutzrecht verstoßender Adressat über 
eine tierverwaltungsrechtliche Gestattung wie z.B. Erlaubnisse i. S. d. §11 TierSchG, so steht 
dies der grundsätzlichen Pflicht zum Einschreiten nicht entgegen, sondern wirft die Frage auf, 
ob die Erlaubnis eingehalten oder gemäß §§48, 49 VwVfG aufzuheben ist.  
 
 
 
 
                                                           
71 BVerfGE 89, 276.  
72 Laut Schöne/Jöhrens, Statistische Untersuchungen über die Tierärzte in der Bundesrepublik Deutschland - 
Stand 31.12.2003, in: Deutsches Tierärzteblatt 7/2004 gab es per 31.12.2003 in Deutschland lediglich 1.532 
beamtete Tierärzte, davon 508 in Diensten der Länder und 501 in Diensten der Kommunen und Kreise. Ein per-
sonelles Defizit im Bereich der Veterinärverwaltung scheint „auf der Hand“ zu liegen.  
73 Cramer/Heine, in: Schönke-Schröder, StGB, vor §324 Rz.16. Vgl. auch BGHSt 32, 325: „Die Pflicht der 
Gemeinde, im Bereich der ihr zugewiesenen Abwasserbeseitigung dafür zu sorgen, dass Gewässerverunreini-
gungen unterbleiben, reicht dabei soweit, wie die verunreinigenden Einwirkungen auf das Gewässer verwal-
tungsrechtlich unstatthaft, also nicht durch eine entsprechende Erlaubnis der Wasserbehörde gedeckt sind.“  
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5.5. Außerdienstliche Kenntniserlangung 
 
Der BGH hat zunächst zur Voraussetzung einer Amtsträger-Garantenstellung gemacht, dass 
der Amtsträger sich im Zeitpunkt, in dem er die für Erkennen und Beurteilung geschützter 
Rechtsgüter drohender Gefahren maßgeblichen Tatsachen wahrnimmt, im Dienst befindet.74  
 
Dies würde z.B. für den Fall tierschutzrechtswidriger Haltung von Groß- und Wildtieren im 
Zirkus zu dem Schluss führen, Amtstierärztinnen und Amtstierärzte, die beim privaten Zir-
kusbesuch beobachten, dass Tieren Schmerzen zugefügt werden, dürften untätig bleiben. Für 
den Moment der Beobachtung und damit Erlangung der maßgeblichen Kenntnisse mag dies 
auch zutreffen.  
 
Doch ändert sich diese Beurteilung, wenn die Umstände den Schluss zulassen, das beobachte-
te rechtswidrige Verhalten könne fortdauern. Fortgesetzte Untätigkeit wäre dann strafrecht-
lich äußerst riskant, denn der BGH hat durch späteres Urteil v. 3.11.199975 über die Unterlas-
sungsstrafbarkeit untätiger Polizisten entschieden und deren Amtsträger-Garantenpflicht auf 
Situationen ausgedehnt, in denen diese außerdienstlich Kenntnisse über Straftaten erlangten:  
 

„Ein Polizeibeamter ist zwar grundsätzlich nur im Rahmen seiner Dienstausübung 
Garant für strafrechtlich geschützte Rechtsgüter Dritter. Besonderheiten können sich 
aber ergeben, wenn er außerdienstlich Kenntnis von Straftaten erlangt, die – wie Dau-
erdelikte oder auf ständige Wiederholung angelegte Handlungen – während seiner 
Dienstausübung fortwirken; dabei bedarf es der Abwägung im Einzelfall, ob das öf-
fentliche Interesse privaten Belangen vorgeht.“  

 
 
Auch Amtstierärztinnen und Amtstierärzte müssen deshalb außerdienstliche Beobachtungen, 
die auf nach Dienstantritt fortdauernde Verstöße schließen lassen, nach Dienstantritt zum 
Handlungsanlass nehmen, aktiv werden und einschreiten.  
 
Der Amtsträger muss dann eine Abwägung darüber vornehmen, ob  
 

„durch die Straftat Rechtsgüter der Allgemeinheit oder des einzelnen betroffen sind, 
denen jeweils ein besonderes Gewicht zukommt.“76  

 
Außerdem sei maßgebend,  
 

„welches konkrete Handeln von den Angeklagten (…) unter Beachtung der Grenze des 
Zumutbaren verlangt werden konnte“77

 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte müssen in Fällen wie dem oben skizzierten bei dieser 
Abwägung berücksichtigen, das nur wirtschaftlich motiviertes, also Sparsamkeitsmotiven 
entspringendes tierschutzwidriges Verhalten überhaupt kein abwägungsrelevantes Gewicht 
haben kann, wenn es einen Straftatbestand – i. d. R. wohl §17 Nr.2a oder Nr.2b TierSchG – 
verwirklicht. Erwägungen, die ein Einschreiten dann unzumutbar machen könnten, sind nicht 
ersichtlich.  
                                                           
74 BGH NJW 1989, 914; BGHSt 38, 388 (391).  
75 BGH; NStZ 2000, 147; auch schon BGHSt 38, 388 (391 f.).  
76 BGH, NStZ 2000, 147 (147).  
77 BGH, NStZ 2000, 147 (147).  
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6. Ergebnis 
 
 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte sind aufgrund §16a TierSchG i.V.m. Art.20a GG und §1 
TierSchG „Beschützergaranten“ für das Wohl der Tiere und die Einhaltung des Tierschutz-
rechts und als solche verpflichtet, gegen tierschutzrechtswidrige weil gegen Normen des Tier-
schutzrechts verstoßende Handlungen und Zustände einzuschreiten.  
 
 
Diese persönliche Pflicht einzelner Amtstierärztinnen und Amtstierärzte beruht auf der ent-
sprechenden Pflicht der Behörde, für die sie tätig sind und deren Erfüllung ihnen als dienstli-
che Aufgabe obliegt.  
 
 
§16a S.1 TierSchG eröffnet Amtstierärztinnen und Amtstierärzten kein Entschließungsermes-
sen. Stattdessen müssen sie immer handeln, wenn in ihrem Zuständigkeitsbereich Verstöße 
gegen Tierschutzrecht begangen wurden, noch werden oder bevorstehen. 
 
 
Dies kann auch gelten, wenn unzureichende Behördenausstattung die Durchführung des Tier-
schutzgesetzes praktisch erschwert.  
 
 
Bleiben Amtstierärztinnen und Amtstierärzte untätig, obwohl die Voraussetzungen der Gene-
ralermächtigung des §16a TierSchG erfüllt sind, können sie selbst Straftaten i. S. d. §17 
TierSchG durch Unterlassen begehen.  
 
 
 

* * 
 
 
 
Berlin, 30. September 2006  
 
 
 
Rolf Kemper 
Rechtsanwalt 
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Aachen 6. 

Kammer

Entscheidungsdatum: 11.09.2003

Aktenzeichen: 6 L 734/03

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 2 TierSchG, § 16a TierSchG

Wegnahme und Veräußerung von Pferden wegen 

tierschutzwidriger Haltung 

 
 

Sonstiger Orientierungssatz 

Die Anforderungen an eine artgerechte Haltung von Pferden wird durch die Leitlinien 
der Sachverständigengruppe tierschutzgerechte Pferdehaltung konkretisiert. Danach 
ist für ausreichende Bewegungsmöglichkeiten zu sorgen. Es genügt als 
Voraussetzung für behördliche Verfügungen, wenn ein Amtstierarzt die 
Vernachlässigung der Tiere gutachtlich feststellt n. (Rn.14)  

Die Behörde darf nach Ablauf einer gesetzten Frist die Veräußerung der Tiere 
anordnen, wenn eine Prognose ergibt, dass eine tierschutzgerechte Haltung nicht 
sichergestellt werden kann. (Rn.26)  

Die Veräußerung hat grundsätzlich durch Versteigerung oder freihändigen Verkauf 
zu erfolgen. Unter spezifischen Gesichtspunkten des Tierschutzes kommt aber 
ausnahmsweise auch die unentgeltliche Überlassung an eine Tierschutzorganisation 
in Frage, etwa wenn die Tiere keinen wirtschaftlichen Wert darstellen. (Rn.30)  

 

Tenor 

1. Der Antrag wird abgelehnt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 

2. Der Streitwert wird auf 4.000,00 EUR festgesetzt. 

 

Gründe 

Der Antrag,  

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, die Folgen 
der Vollziehungsmaßnahmen vom 11. Dezember 2002 rückgängig zu machen und 
die 10 weggenommenen Trakehner vorläufig an den Antragsteller zurückzugeben,  

hilfsweise,  

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 17. Dezember 
2002 gegen die Sicherstellung und Verwahrung der 10 Trakehner wiederherzustellen 
und anzuordnen, dass diese Pferde an den Antragsteller zurückgegeben werden,  

weiter hilfsweise,  
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den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, Auskunft 
über den aktuellen Aufenthaltsort der am 11. Dezember 2002 weggenommenen 
Trakehner zu erteilen,  

hat keinen Erfolg.  

Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz ist mit dem Hauptantrag zulässig, jedoch 
unbegründet.  

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist hier gemäß § 123 Abs. 5 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) statthaft, da es sich bei der Fortnahme und der 
"Überlassung" der Pferde an den U. B. 0000 X. -U1. e.V. (im Folgenden: "B. 0000") 
am 11. Dezember 2002 nicht -wie der Antragsteller meint- um sofort vollziehbare 
Verwaltungsakte handelt -im Hinblick auf die einstweiliger Rechtsschutz gemäß § 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO zu gewähren wäre-, sondern um tatsächliches 
Verwaltungshandeln, nämlich um (1.) die Anwendung des mit der Anordnung der 
Fortnahme der Pferde vom 30. April 2002 angedrohten und später festgesetzten 
unmittelbaren Zwangs gemäß § 65 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes -NRW- 
(VwVG) und (2.) die privatrechtsgeschäftliche Vornahme der am 13. Juni 2002 
angeordneten Veräußerung der Pferde durch Schenkung und Übereignung der Pferde 
an die "B. 0000".  

Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Gericht eine einstweilige Anordnung zur 
Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis 
treffen, wenn diese Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. 
Der Antragsteller muss glaubhaft machen, dass ihm ein Anspruch auf die geltend 
gemachte Regelung zusteht (Anordnungsanspruch) und das Abwarten einer 
gerichtlichen Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren für ihn mit schlechthin 
unzumutbaren Nachteilen verbunden wäre (Anordnungsgrund), § 123 Abs. 1 und 3 
VwGO i. V. m. § 920 Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO).  

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Dem Antragsteller ist es nicht 
gelungen, einen Anordnungsanspruch glaubhaft zu machen.  

Ein hier allenfalls denkbarer -grundsätzlich durch einstweilige Verfügung vorläufig 
sicherbarer- allgemeiner Folgenbeseitigungsanspruch des Antragstellers lässt sich 
nicht mit der für die begehrte Anordnung erforderlichen Sicherheit feststellen, weil 
sich die Wegnahme und die anschließende Übereignung der Pferde an die "B. 0000" 
im Dezember 2002 nach der im vorliegenden Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes allein gebotenen und möglichen summarischen Prüfung nicht als 
rechtswidrig, sondern als wahrscheinlich rechtmäßig erweisen. Sowohl die 
Anordnung der Fortnahme der Pferde in der Grundverfügung vom 30. April 2002 und 
die Androhung, Festsetzung und Anwendung des unmittelbaren Zwangs zur 
Durchsetzung der Grundverfügung wie auch die Anordnung der Veräußerung der 
Pferde vom 13. Juni 2002 und deren Vornahme am 11. Dezember 2002 sind bei 
summarischer Prüfung nicht zu beanstanden. Hierzu ist im Einzelnen auszuführen:  

Die gegen die Ordnungsverfügung vom 30. April 2002 vorgebrachten Einwendungen 
greifen nicht durch.  

Rechtsgrundlage für die Anordnung ist § 16 a des Tierschutzgesetzes (TierSchG) als 
spezialgesetzliche Befugnisnorm des Tierschutzrechts. Gemäß § 16 a Satz 1 
TierSchG trifft die zuständige Behörde die zur Beseitigung festgestellter Verstöße 
und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Nach Satz 2 
Nr. 2 a.a.O. kann sie insbesondere ein Tier, das nach dem Gutachten des beamteten 
Tierarztes mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 TierSchG erheblich 
vernachlässigt ist oder schwerwiegende Verhaltensstörungen aufzeigt, dem Halter 
fortnehmen und so lange auf dessen Kosten anderweitig pfleglich unterbringen, bis 
eine den Anforderungen des § 2 TierSchG entsprechende Haltung des Tieres durch 
den Halter sichergestellt ist. In § 2 Nrn. 1 und 2 TierSchG ist vorgeschrieben, dass 
ein von Menschen gehaltenes Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend 
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angemessen ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht werden muss 
und dass seine Möglichkeit zu artgemäßer Bewegung nicht so eingeschränkt werden 
darf, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. 
Diese allgemein gehaltenen und durch unbestimmte Rechtsbegriffe 
gekennzeichneten Haltungsgrundsätze lassen sich durch Auslegung -namentlich 
unter Berücksichtigung des in § 1 Satz 1 TierSchG niedergelegten Zwecks des 
Tierschutzgesetzes, "aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als 
Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen"- sowie mit Hilfe des 
einschlägigen tiermedizinischen und verhaltenswissenschaftlichen Schrifttums sowie 
sachverständiger Äußerungen, namentlich den vom Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft herausgegebenen Leitlinien der 
Sachverständigengruppe "tierschutzgerechte Pferdehaltung" zur Beurteilung von 
Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten vom 10. November 1995, 
hinreichend konkret bestimmen. So ist unter Ziff. 1.6 dieser Leitlinien insbesondere 
festgelegt, dass Pferden, die sich unter naturnahen Bedingungen im Sozialverband 
zur Futteraufnahme bis zu 16 Stunden täglich bewegen, zum Ausgleich für den 
Aktivitätsverlust unter Haltungsbedingungen eine mehrstündige 
Bewegungsmöglichkeit anzubieten ist, die neben Arbeit und Training vor allem durch 
Weidegang, Auslauf o.ä. erreicht werden kann.  

Zur Überzeugung der Kammer steht fest, dass die Pferde zum Zeitpunkt des 
Erlasses der Verfügung mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 TierSchG 
durch den Antragsteller erheblich vernachlässigt waren. Nach den sich aus dem 
Verwaltungsvorgang des Antragsgegners ergebenden Feststellungen des beamteten 
Tierarztes des Antragsgegners vom 16. Januar 2002 und 16. April 2002 wurden die 
Pferde vom Antragsteller in einem unzureichend belichteten und belüfteten Stall in 
engen Boxen zum Teil in Anbindehaltung, zum Teil mit Doppelbelegung auf teilweise 
ein Meter hohen Mistmatratzen gehalten. Der Antragsteller verfügte aufgrund der 
gegen ihn auf der C. E. betriebenen Zwangsräumung nicht mehr über Weiden oder 
sonstige Auslaufflächen für die Pferde. Zunächst ließ er die Pferde im Wechsel 
lediglich noch minutenweise auf dem Gelände des Burginnenhofes laufen, seit 
Anfang April 2002 war aufgrund einer zivilgerichtlichen Anordnung, wonach die 
Toranlage grundsätzlich offen zu stehen habe, auch diese -schon unzulängliche- 
Bewegungsmöglichkeit für die Pferde entfallen, so dass die Pferde vom Antragsteller 
nur noch zum Tränken aus dem Stall geführt wurden. Derartige 
Haltungsbedingungen, durch die namentlich die Bewegungsbedürfnisse der Tiere -
deren Bedeutung in § 2 Nr. 2 TierSchG besonders hervorgehoben wird- in nicht 
hinnehmbarer Weise eingeschränkt waren, erfüllen in keiner Weise die 
Anforderungen, die § 2 TierSchG an eine artgerechte Haltung von Pferden stellt. Vor 
dem Hintergrund, dass die mangelhaften Zustände bereits mehrere Monate 
andauerten, also gerade nicht nur vorübergehender Natur waren, und dass Pferde 
als Lauf- und Fluchttiere durch Bewegungsentzug besonders empfindlich in ihren 
artspezifischen Bedürfnissen beeinträchtigt werden, lag eine nach Art und Dauer 
gewichtige und damit erhebliche Vernachlässigung der Tiere vor. Diese ist aufgrund 
der dargelegten Feststellungen durch den Amtstierarzt des Antragsgegners auch 
durch Gutachten im Sinne der Vorschrift festgestellt worden. An das Gutachten, das 
nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG vorliegen muss, sind generell keine hohen 
Anforderungen zu stellen. Da § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG nicht bestimmt, in 
welcher Form die Begutachtung erfolgen muss, reicht es aus, wenn ein 
Sachverständiger, hier also der Amtstierarzt des Antragsgegners, eine Aussage zu 
einer sein Fachgebiet betreffenden Frage macht. Insbesondere ist nicht erforderlich, 
dass zu jedem der fortgenommenen Tiere ein Gutachten eines beamteten Tierarztes 
vorliegt,  

vgl. Kluge, Tierschutzgesetz, Kommentar, § 16a Rn. 20  

Die Voraussetzungen für die Anordnung der Wegnahme und anderweitigen 
Unterbringung der Pferde waren demnach erfüllt. Anhaltspunkte dafür, dass der 
Antragsgegner sein nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG bestehendes Ermessen 
fehlerhaft ausgeübt hat, sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist nicht zu 
beanstanden, dass er unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des 
Antragstellers, namentlich um ihm die Kosten, die durch eine anderweitige 
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Unterbringung der über 30 Pferde entstanden wären, zu ersparen, von einer 
sofortigen Wegnahme und anderweitigen Unterbringung der Tiere abgesehen hat. 
Die bis zum 31. Mai 2002 gesetzte Frist zur Herstellung artgerechter 
Haltungsbedingungen erweist sich angesichts der erheblichen, nicht länger 
hinnehmbaren Beeinträchtigungen der Pferde als angemessen.  

Auch hat sich die Verfügung vom 30. April 2002 nicht -wie der Antragsteller meint- 
durch die zwischenzeitlich anderweitige Unterbringung der Pferde auf den 
Sommerweiden in T. -T1. und in O. erledigt. Denn der Regelungsinhalt der 
Verfügung war gerade nicht nur auf die Herstellung einer dem § 2 TierSchG 
entsprechenden Pferdehaltung auf der C. E. beschränkt. Nach dem Tenor der 
Ordnungsverfügung ist dem Antragsteller die Sicherstellung der im Einzelnen 
aufgeführten Haltungsbedingungen vielmehr gerade unabhängig vom Standort der 
Pferde aufgegeben worden. Diese Auslegung ergibt sich insbesondere auch vor dem 
Hintergrund, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung aufgrund der 
tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten auf der C. E. wie der anstehenden 
Zwangsräumung der gesamten Burganlage, der anderweitigen Verpachtung der 
Burgweiden sowie der Anordnung über die dauerhafte Öffnung der Toranlage, eine 
tierschutzgerechte Pferdehaltung auf der C. de facto nicht mehr zu verwirklichen 
war. Insofern konnte die Verfügung gerade nicht nur auf eine Herstellung 
artgerechter Haltungsbedingungen auf der C. E. abzielen, was für den Antragsteller 
unter diesen Umständen auch erkennbar war. Im Übrigen widerspricht eine derartige 
"objektsbezogene" Betrachtung auch dem Charakter tierschutzrechtlicher 
Anordnungen, die an eine unzureichende Erfüllung von Verhaltenspflichten des 
Tierhalters anknüpfen und damit "personenbezogen" sind. Auch in zeitlicher Hinsicht 
ergeben sich aus der Verfügung keine Einschränkungen. Eine artgerechte Haltung 
der Pferde sollte vom Antragsteller auf Dauer sichergestellt werden, wie sich 
insbesondere auch aus Ziff. 2. lit. c) des Verfügungstenors ("dauerhaft Flächen zur 
Verfügung") ergibt. Die zwischenzeitliche Verbringung der Pferde auf die 
Sommerweiden war insofern ersichtlich nur eine Interimslösung, die vom 
Antragsgegner im Sinne der Tiere mitgetragen wurde und allenfalls Auswirkungen 
auf den Zeitpunkt der Durchsetzung der Verfügung hatte, jedoch den Antragsteller 
nicht von seinen in der Verfügung auferlegten Handlungspflichten, die durch diese 
Form der -vorübergehenden- Unterbringung der Pferde gerade nicht erfüllt waren, 
entbinden sollte. Eine lediglich zeitabschnittsweise Betrachtung der Bemühungen des 
Antragstellers bezogen allein auf die Sommermonate ist nach dem Verfügungsinhalt 
somit nicht gerechtfertigt.  

Die Voraussetzungen der Verfügung vom 30. April 2002 waren mit Blick auf die dem 
Antragsteller fortgenommenen 10 Pferde auch zum Zeitpunkt der Vollziehung am 
11. Dezember 2002 nach wie vor gegeben. Auch durch die Unterbringung der Pferde 
in E. hatte sich die Grundverfügung noch nicht erledigt. Hinsichtlich der 18 vom 
Antragsteller in E. gehaltenen Pferde war eine den Anforderungen des § 2 TierSchG 
entsprechende Haltung der Tiere nämlich noch immer nicht sichergestellt, so dass 
eine Fortnahme der zur Herstellung artgerechter Haltungsbedingungen 
erforderlichen Anzahl von 10 Tieren zulässig war. Nach den Feststellungen des 
beamteten Tierarztes des Antragsgegners anlässlich einer Überprüfung der 
Pferdehaltung des Antragstellers im November 2002 -zwischen den Beteiligten ist 
lediglich der genaue Termin, nicht jedoch die Tatsache, dass die Überprüfung 
stattgefunden hat, streitig- hielt der Antragsteller in einer Scheune mit einer 
Grundfläche von 60 m² (4 x 15 m), an die eine große Wiese als Auslauf 
angeschlossen war, insgesamt 18 Pferde. In Ziff. 4 der genannten Leitlinien zur 
Beurteilung von Pferdehaltungen ist als Richtmaß für die Bemessung der 
Liegeflächen bei einer Haltung von Pferden in Gruppen für einen Gruppenlaufstall mit 
getrennt liegenden Fressständen und ständigem Zugang zum Auslauf -diese 
Kriterien dürften aufgrund der der Kammer vorliegenden Angaben hinsichtlich der 
fraglichen Haltung anzulegen sein- ein Flächenbedarf von mindestens 2,5 x Wh² 
(X1. ) je Pferd vorgeschrieben. Unter Zugrundelegung einer Wiederristhöhe von 1,67 
m für ein durchschnittlich großes Pferd entsprechend der Leitlinien ergibt sich damit 
eine Mindestfläche von 7 m² je Pferd. Nach Ziff. 3 der Leitlinien muss unabhängig 
von der Aufstallungsart gewährleistet sein, dass Pferde sich ungehindert ablegen 
und aufstehen sowie in Seitenlage liegen und sich wälzen können. Nach diesen 
Vorgaben konnten in der Scheune jedoch maximal 8 Pferde untergebracht werden. 
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Anhaltspunkte dafür, dass aufgrund günstiger Voraussetzungen hinsichtlich 
Raumstruktur, Pferde und Betreuung vorliegend eine nach den Leitlinien mögliche 
Reduzierung der grundsätzlich zu fordernden Mindestfläche in Betracht kommt, ist 
weder ersichtlich noch vom Antragsteller hinreichend glaubhaft gemacht worden. Im 
Übrigen erscheint es angesichts der erheblichen und über einen langen Zeitraum 
andauernden defizitären Versorgung und Unterbringung der Pferde durch den 
Antragsteller in der Vergangenheit im Sinne einer effektiven Verwirklichung des 
Tierschutzes für die betroffenen Tiere gerechtfertigt, einen strengen Maßstab an die 
Haltungsbedingungen anzulegen. Vor dem Hintergrund, dass die Stallung in der 
Scheune mit mehr als der doppelten der zulässigen Anzahl von Pferden in ganz 
erheblicher Weise überbelegt war, ist auch davon auszugehen, dass die Pferde 
mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 TierSchG erheblich vernachlässigt im 
Sinne des § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG waren. Bei einer derartigen Überbelegung 
der Stallung drohte für die Tiere insbesondere die Gefahr von Leiden, Schmerzen 
oder Schäden, da unter solchen Haltungsbedingungen nicht gewährleistet ist, dass 
sich alle -namentlich rangniedrigere- Pferde jederzeit je nach ihrem Ruhebedürfnis 
witterungsgeschützt ablegen können. Außerdem bestand aufgrund des beengten 
Raumangebotes, das den Pferden ein gegenseitiges Ausweichen nicht hinreichend 
ermöglicht, das gesteigerte Risiko, dass die Pferde sich im Rahmen von stets 
erfolgenden Rangauseinandersetzungen erhebliche Verletzungen durch Beißen und 
Treten zufügen.  

Die Androhung und die Festsetzung der "Wegnahme", unter der bei verständiger 
Auslegung nur die Anwendung des Zwangsmittels des unmittelbaren Zwangs im 
Sinne des § 57 Abs. 1 Nr. 3 VwVG verstanden werden kann -die Aufgabe des 
Besitzes an den Pferden ist eine unvertretbare Handlung, die allein durch den 
Antragsteller vorgenommen werden kann-, sind sodann auf der Grundlage der §§ 55 
Abs. 1, 63, 64, 57, 55 VwVG rechtmäßig ergangen.  

Schließlich erweist sich auch die konkrete Durchführung der Fortnahme der 10 
Pferde am 11. Dezember 2002 nicht als rechtswidrig.  

Die der Anwendung des unmittelbaren Zwangs zugrunde liegenden Verwaltungsakte 
waren weiterhin sofort vollziehbar. Insbesondere ist die Fortnahme der Pferde nicht 
unter Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfolgt. Vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass dem Antragsteller die Beanstandungen durch den 
Antragsgegner bereits seit über einem Jahr bekannt waren und der Antragsgegner 
ihm die zunächst bis zum 31. Mai 2002 eingeräumte Frist zur Herstellung 
artgerechter Haltungsbedingungen nochmals bis zum 15. Oktober 2002 verlängert 
hatte, war im Interesse des Tierschutzes ein weiteres Zuwarten auch angesichts 
einer eventuellen Zusage des Antragstellers, den Pferdebestand in der Scheune zu 
reduzieren, nicht geboten, zumal eine alsbaldige Verwirklichung einer § 2 TierSchG 
entsprechenden Haltung insbesondere aufgrund des Verhaltens des Antragstellers in 
der Vergangenheit nicht zu erwarten war, da dieser stets nur auf erheblichen Druck 
des Antragsgegners für eine Verbesserung der Haltungsbedingungen gesorgt hat 
und wiederholt -auch gegenüber dem erkennenden Gericht- gegebene Zusagen -
namentlich die Zusage, den gesamten Pferdebestand im Hinblick auf seine 
tatsächlichen Möglichkeiten auf nur noch 10 Pferde zu reduzieren- nicht eingehalten 
hat.  

Ebenso lässt sich die vom Antragsteller behauptete sachfremde und damit 
ermessensfehlerhafte Auswahl der fortgenommenen Pferde nicht im Rahmen der im 
vorläufigen Rechtsschutzverfahren allein möglichen und gebotenen summarischen 
Prüfung feststellen. Die Aussage des Antragstellers und seiner Vertrauten, Frau Q. , 
man habe gezielt nach Pferden mit einer so genannten "Pregel"-Abstammung und 
damit nach züchterisch wertvollen Pferden gesucht, steht der Einlassung des 
Antragsgegners gegenüber, wonach die Pferde einzig nach dem Zufallsprinzip sowie 
ihrer Verladbarkeit ausgewählt worden seien. Angesichts der Tatsache, dass die 
Verladeaktion der 10 Pferde ausweislich des vom Antragsgegner gefertigten 
Vermerks über die Durchführung der Wegnahme am 11. Dezember 2002, was auch 
vom Antragsteller selbst bestätigt wird, über 7 Stunden gedauert hat, da die Pferde 
sich nicht aufhalftern und auch trotz Sedierung nicht auf die Pferdeanhänger führen 
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ließen und zuletzt nach zwei Versuchen sowie einem kurzfristigen Polizeieinsatz 
direkt aus dem Laufstall in die später herbeigeholten Transport-Lkw getrieben 
werden mussten, spricht der konkrete Ablauf der Wegnahme für die Darstellung des 
Antragsgegners. Eine gezielte Auswahl war nach den übereinstimmend geschilderten 
Umständen nach Einschätzung der Kammer ersichtlich nicht möglich. Der 
Antragsteller hat auch nicht konkret dargelegt, z.B. durch Vorlage entsprechender 
Abstammungsnachweise, dass es sich bei den weggenommenen Pferden tatsächlich 
ausschließlich bzw. überwiegend um Pferde der besagten Zuchtlinie handelt. Im 
Übrigen war es dem Antragsteller, der bei der Abholung am 11. Dezember 2002 
anwesend war, unbenommen, die wegzunehmenden Pferde selbst auszuwählen.  

2.Sodann ist mit Verfügung vom 13. Juni 2002 auch die Veräußerung der Pferde 
rechtmäßig angeordnet worden, und zwar zu Recht auf der Grundlage des § 16 a 
Satz 2 Nr. 2 TierSchG.  

Nach dieser Vorschrift kann die zuständige Behörde das Tier nach der Fortnahme in 
einer weiteren Stufe des Vorgehens veräußern, wenn eine anderweitige 
Unterbringung des Tieres nicht möglich oder nach Fristsetzung durch die Behörde 
eine den Anforderungen des § 2 TierSchG entsprechende Haltung durch den Halter 
nicht sicherzustellen ist. Über den mit der Fortnahme des Tieres zum Zweck der 
anderweitigen Unterbringung auf Kosten des Halters auf der ersten Stufe des 
behördlichen Vorgehens legitimierten -zunächst lediglich vorübergehenden- 
Besitzentzug hinaus ist die Behörde damit generell auch zum dauerhaften Entzug 
des Eigentums an dem Tier befugt. Zum Zeitpunkt des Erlasses der 
Veräußerungsanordnung waren hier die Voraussetzungen für eine Veräußerung 
erfüllt, da nach Ablauf der dem Antragsteller bis zum 31. Mai 2002 gesetzten 
angemessenen Frist eine den Anforderungen des § 2 TierSchG entsprechende 
Haltung durch die Behörde nicht sicherzustellen war.  

Aus dem Wortlaut der Vorschrift ("ist durch die Behörde nicht sicherzustellen") sowie 
aus dem systematischen Zusammenhang des Satzes 2 mit Satz 1 des § 16 a 
TierSchG, wonach die Behörde auch die zur Verhütung künftiger Verstöße 
notwendigen Anordnungen zu treffen hat, folgt, dass nach Ablauf der gesetzten Frist 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls eine Prognose zu treffen ist, 
ob eine § 2 TierSchG entsprechende Haltung durch den Tierhalter in Zukunft zu 
erwarten ist. Diese Prognoseentscheidung hat der Antragsgegner zu Recht zu Lasten 
des Antragstellers getroffen. Bei der hier erforderlichen Gesamtbetrachtung reichte 
für die Annahme einer günstigen Zukunftsprognose insbesondere nicht die 
Unterbringung eines Teils der Pferde auf den Sommerweiden in T. -T1. aus, da dies 
gerade nur eine zunächst hinnehmbare Übergangslösung darstellte und eine 
dauerhaft ordnungsgemäße Unterbringung dieser Pferde -namentlich nach dem Ende 
der Weidesaison- durch den Antragsteller gerade nicht gewährleistet war; 
entsprechende Stallungen hatte der Antragsteller seinerzeit nicht nachgewiesen. 
Diese Einschätzung gilt -wie bereits im Zusammenhang mit der 
Wegnahmeverfügung ausgeführt wurde- um so mehr angesichts der in der 
Vergangenheit festgestellten erheblichen Verstöße gegen § 2 TierSchG sowie der 
wiederholten Nichteinhaltung gegebener Zusagen seitens des Antragstellers. 
Jedenfalls aber war die negative Prognose nach ergebnislosem Ablauf der dem 
Antragsteller nochmals bis zum 15. Oktober 2002 eingeräumten Frist zur Herstellung 
artgerechter Haltungsbedingungen berechtigt, da hinsichtlich der in der Scheune in 
E. gehaltenen 18 Pferde -wie dargelegt- die Anforderungen des § 2 TierSchG trotz 
mehrmaliger Nachfristen noch immer nicht erfüllt waren.  

Der Antragsteller kann in diesem Zusammenhang auch nicht mit dem Einwand 
durchdringen, der Antragsgegner habe keinerlei Bemühungen um eine anderweitige 
Unterbringungsmöglichkeit für die Pferde nachgewiesen. Aufgrund des 
Alternativitätsverhältnisses beider Voraussetzungen für eine Veräußerung, das sich 
aus dem Wortlaut der Vorschrift klar ergibt, kommt es neben der Negativprognose 
nach Ablauf der gesetzten Frist nicht darauf an, ob dem Antragsgegner eine 
anderweitige Unterbringung der Pferde möglich war. Vielmehr reicht es aus, dass die 
Prognose gerechtfertigt war, dass auch künftig eine tierschutzgerechte Haltung 
durch den Tierhalter -hier den Antragsteller- nicht sicherzustellen ist.  
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Schließlich hat der Antragsgegner am 11. Dezember 2002 auch in rechtmäßiger 
Weise von seiner Veräußerungsbefugnis nach § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG Gebrauch 
gemacht.  

Die Überlassung der Pferde an den U. "B. 0000" am 11. Dezember 2002 ist rechtlich 
als Vollziehung der Veräußerungsanordnung im Sinne des § 16 a Satz 2 Nr. 2, 2. 
Halbsatz TierSchG zu bewerten. Denn nach dem im Erörterungstermin vom 14. 
August 2003 erklärten Willen des Antragsgegners, der auch aus dem Aktenvermerk 
des beamteten Tierarztes vom 11. Dezember 2002 hervorgeht, sollte durch die 
Überlassung der Pferde an "B. 0000" gerade nicht nur ein Verwahrungsverhältnis 
begründet werden und damit eine anderweitige pflegliche Unterbringung der Tiere 
im Sinne des § 16 a Satz 2 Nr. 2, 1.Halbsatz TierSchG erfolgen. Vielmehr sollte dem 
Antragsteller nunmehr dauerhaft das Eigentum an den 10 Pferden entzogen und die 
Pferde sollten dem U. "B. 0000" aufgrund einer Schenkung übereignet werden. Ein 
solcher Eigentumsentzug wird durch den insofern unscharfen, aber nach dem Zweck 
der Vorschrift in diesem Sinne auszulegenden Begriff der "Veräußerung" erfasst.  

Da § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG keine Regelungen enthält, welche Grundsätze bei 
der Veräußerung fortgenommener Tiere zu beachten sind, ist aufgrund der 
vergleichbaren Interessenlage insoweit auf die in den landesrechtlichen Regelungen 
normierten Grundsätze über die Verwertung sichergestellter Sachen (§§ 45, 46 des 
Polizeigesetzes NRW -PolG-) entsprechend zurückzugreifen,  

vgl. Kluge, a.a.O., § 16a Rn.34; Thum, Giftspinnen, Schlangen und andere 
gefährliche Tiere aus tierschutz-, sicherheits- und artenschutzrechtlicher Sicht, NuR 
2001, 558 (565).  

Nach diesen Vorschriften wird eine Sache grundsätzlich durch öffentliche 
Versteigerung verwertet, wobei § 979 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend 
gilt. Bleibt die Versteigerung jedoch erfolglos, erscheint sie von vornherein 
aussichtslos oder würden die Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu 
erwartenden Erlös übersteigen, so kann die Sache freihändig verkauft werden. Der 
Erlös tritt in diesem Fall im Wege der dinglichen Surrogation an die Stelle der 
verwerteten Sache. Lässt sich innerhalb angemessener Frist jedoch kein Käufer 
finden, so kann die Sache auch einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. Bei 
einer entsprechenden Anwendung dieser allgemeinen Grundsätze kann jedoch unter 
Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse des Tierschutzrechts je nach den 
Umständen des Einzelfalles eine tierschutzspezifische Modifikation dieser Vorgaben 
geboten sein,  

vgl. ähnlich Thum, a.a.O., NuR 2001, 558 (565).  

Ausgehend von diesen Maßstäben war der Antragsgegner berechtigt, 
ausnahmsweise von einer Veräußerung der fortgenommenen Pferde in Form der 
öffentlichen Versteigerung bzw. des freihändigen Verkaufs abzusehen und die Pferde 
unentgeltlich dem U. "B. 0000" als gemeinnütziger Institution zu übereignen. Denn 
die Einschätzung des Antragsgegners, die Pferden hätten außer dem Schlachtpreis 
keinen über ein bloßes Affektionsinteresse hinausgehenden, nennenswerten 
materiellen Wert mehr gehabt, ist aufgrund der bisherigen Erkenntnisse der Kammer 
nicht zu beanstanden. Nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes allein 
möglichen und gebotenen summarischen Prüfung ist nicht mit der zur 
Glaubhaftmachung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass die 10 Pferde tatsächlich den vom Antragsteller behaupteten 
Marktwert in Höhe von insgesamt etwa 25.600,00 EUR hatten.  

Keine der umfangreichen vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen, die auf die 
Jahre von 1979 bis 1986 zurückdatieren, bezieht sich konkret auf eines der 10 
weggenommenen Pferde, so dass damit ein Nachweis über den behaupteten Wert 
der Pferde nicht erbracht ist. Soweit aus den Unterlagen hervorgeht, dass in den 
Jahren von 1979 bis 1986 in der Zucht des Antragstellers bzw. seines Vaters 
bedeutsame und prämierte Hengste eingesetzt wurden und seinerzeit aus der Zucht 
auch erfolgreiche Pferde hervorgegangen sind, lassen sich daraus nicht ohne 
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weiteres tragfähige Rückschlüsse auf den Wert der hier in Rede stehenden Pferde 
ziehen. Dass damals die Zucht des Antragstellers bzw. seines Vaters erfolgreich war, 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass die fraglichen Pferde heute ebenso zu beurteilen 
wären. Dies gilt um so mehr, wenn man berücksichtigt, dass nicht jedes Pferd, das 
in seinem Stammbaum -in welchem Grad auch immer- einen erfolgreichen und hoch 
dekorierten Vererber oder eine hochprämierte Stute aufweist, zwangsläufig die 
gleichen Eigenschaften bzw. den gleichen Wert hat wie diese. Insbesondere hat der 
Antragsteller hinsichtlich der weggenommenen Pferde gerade keinerlei Zucht- bzw. 
Leistungsnachweise -wie z.B. über Hengstleistungsprüfungen, Körungen, 
Eintragungen im (Haupt-) Stammbuch oder Ergebnisse bei Zuchtschauen-, die bei 
Zuchtpferden zweifelsohne vorhanden sein müssten und die Hinweise auf den Wert 
der Tiere liefern könnten, vorgelegt. Demgegenüber liegen aussagekräftige 
Anhaltspunkte vor, die den vom Antragsteller behaupteten Wert der Pferde 
nachhaltig in Frage stellen. So zeigt schon die vom Antragsteller seinerzeit 
vorgelegte tierärztliche Bescheinigung des Dr. H. vom 15. Oktober 2001, die eine 
Aufstellung der einzelnen Pferde enthält, dass der gesamte Pferdebestand des 
Antragstellers eine sehr hohe Altersstruktur aufweist: 27 der damals 34 Pferde sind 
18 Jahre und älter, 13 davon sind sogar über 20 Jahre, das älteste Pferd stammt aus 
dem Jahr 1972, während das "jüngste" Pferd auch bereits 13 Jahre alt ist. Das Alter 
von Pferden wirkt sich jedoch nachhaltig mindernd auf deren Wert aus. Namentlich 
bei über 20 Jahre alten Tieren liegt auf der Hand, dass es sich dabei allein noch um 
Gnadenbrotpferde handelt. Dies gilt um so mehr, als die Pferde des Antragstellers 
nach der unwidersprochenen Aussage des Antragsgegners auch über keine 
Reitausbildung verfügen, was sich zusätzlich mindernd auf den Wert der Tiere 
auswirkt. Inwieweit bei über 20 Jahre alten Pferden noch ein Zuchtwert bestehen 
soll, ist für das Gericht nicht ersichtlich. Dafür spricht auch die -wenngleich mit 
Nichtwissen bestrittene- Einschätzung des insofern als sachverständige Person 
anzusehenden ehemaligen Präsidenten des Deutschen Trakehnerverbandes, Herrn 
R., wonach ein Zuchtwert bei den Pferden des Antragstellers nicht mehr 
festzustellen ist. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Pferde über einen nicht 
unerheblichen Zeitraum in der Vergangenheit tierschutzwidrig gehalten und 
vernachlässigt wurden, so dass davon auszugehen ist, dass ihr Allgemeinzustand 
schon deshalb vermindert ist. Zweifel an dem vom Antragsteller nunmehr 
behaupteten hohen Wert der Pferde bestehen namentlich auch deshalb, weil er 
darauf erstmals im vorliegenden Verfahren abstellt, obwohl die Kammer mit der 
Pferdehaltung des Antragstellers bereits seit Juli 2001 befasst ist und der 
Antragsteller trotz mehrfacher Erörterung dieser Frage abgesehen von einem 
Affektionsinteresse nie einen materiellen Wert der Tiere geltend gemacht hat.  

Vor diesem Hintergrund ist der Antragsgegner nach Ansicht der Kammer zu Recht 
davon ausgegangen, dass eine öffentliche Versteigerung von vornherein keine 
Aussicht auf Erfolg bieten würde. Aus den gleichen Gründen war -auch unter 
Berücksichtigung der Eigentumsinteressen des Antragstellers- ein freihändiger 
Verkauf der Tiere nicht angezeigt. Dies gilt um so mehr als der Antragsteller selbst 
in der gesamten ihm gesetzten Frist nicht ein Pferd nachweislich verkauft hat. 
Sofern er erstmals im Erörterungstermin vom 14. August 2003 vorgetragen hat, erst 
kürzlich zwei Pferde verkauft zu haben, hat die Kammer bereits erhebliche Zweifel 
an der Richtigkeit dieser Behauptung, da der Kläger erst nach einigem Überlegen 
den jeweils vereinbarten "Freundschaftspreis" sowie auch nur einen Namen der 
Käufer nennen und auch keine Verträge vorlegen konnte, die Pferde trotz des 
Verkaufs bei ihm verblieben sind und sich nunmehr gerade unter den 
weggenommenen 10 Pferden befinden sollen. Insbesondere musste und durfte der 
Antragsgegner die Pferde auch nicht im Wege des freihändigen Verkaufs an einen 
Schlachter verkaufen, um im Interesse des Antragstellers zumindest noch den 
Schlachtpreis für die Tiere zu erzielen. Dem steht entgegen, dass die Tötung eines 
Tieres nach § 16 a TierSchG aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sowie des 
nunmehr auch in Art. 20 a des Grundgesetzes verbürgten Tierschutzes erst als 
ultima ratio in Betracht kommt. Eine Tötung ist daher erst dann in Betracht zu 
ziehen, wenn trotz Einbeziehung von zusätzlichen Fachbehörden und 
Tierschutzorganisationen weder ein Verkauf, noch ein Verschenken oder eine 
sonstige Abgabe möglich ist.  

vgl. Kluge, a.a.O., § 16a Rn.36; Ziff. 15.1 zu § 16a TierSchG der Allgemeine 
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Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des TierSchG vom 9. Februar 2000 (BAnz. 
Nr. 36a vom 22. Februar 2000).  

Schließlich ist der U. "B. 0000" als eine dem Tierschutz verpflichtete und damit 
gemeinnützigen Interessen dienende Institution anzusehen, an die aufgrund der 
besonderen Umstände des Einzelfalles vorliegend eine unentgeltliche Übereignung 
erfolgen durfte. Nach den überzeugenden Angaben des Antragsgegners hat der 
Verein sich zur dauerhaften Unterbringung der Pferde auf Gnadenbrothöfen 
verpflichtet. Auch eine eventuelle Weitervermittlung der Pferde führt nicht zu einer 
anderen Betrachtung, da angesichts der Zwecksetzung des Vereins unterstellt 
werden kann, dass dies einzig im Interesse der Tiere erfolgt und nicht -wie der 
Antragsteller andeutet- zum Zwecke der Gewinnerzielung. Dies entspricht 
namentlich den erklärten Aufgaben des Vereins, in Not geratene Tiere auf Höfen 
unterzubringen, wo sie versorgt und betreut werden, und sodann weiter zu 
vermitteln, wobei bei dem neuen Halter die Bedingungen für eine artgerechte 
Unterbringung der Tiere sowie die Tragung von Futter- und Tierarztkosten 
gewährleistet sein müssen.  

Der hilfsweise gestellte Antrag, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des 
Antragstellers vom 17. Dezember 2002 gegen die Sicherstellung und Verwahrung 
der 10 Pferden am 11. Dezember 2002 wiederherzustellen und anzuordnen, dass 
der Antragsgegner die Pferde an den Antragsteller zurückgibt, hat aus den 
vorstehend genannten Gründen ebenfalls keinen Erfolg. Ein solcher Antrag kommt 
nicht in Betracht, da es sich bei den Vollzugsmaßnahmen am 11. Dezember 2002 
gerade nicht um sofort vollziehbare Verwaltungsakte gehandelt hat.  

Der weiter hilfsweise gestellte Antrag, den Antragsgegner im Wege der einstweiligen 
Anordnung zu verpflichten, Auskunft über den aktuellen Aufenthaltsort der am 11. 
Dezember 2002 fortgenommenen Pferde zu erteilen, bleibt schließlich auch ohne 
Erfolg. Es kann dahin stehen, woraus sich angesichts der Rechtmäßigkeit des 
Vorgehens des Antragsgegners ein solcher Anspruch ergibt, da dem Antragsgegner 
der aktuelle Aufenthalt der Pferde, wie im Erörterungstermin vom 14. August 2003 
dargelegt, nicht bekannt ist und er den Anspruch damit tatsächlich nicht erfüllen 
kann. Auch ist nicht ersichtlich, wie der Antragsgegner den U. "B. 0000" als neuen 
Eigentümer der Pferde gegen dessen Willen zur Auskunft veranlassen könnte, da ein 
solches Auskunftsverlangen insbesondere nicht zur Durchführung der der Behörde 
durch das Tierschutzgesetz übertragenen Aufgaben im Sinne des § 16 Abs. 2 
TierSchG erforderlich ist.  

Aus den vorstehenden Gründen war der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz 
insgesamt abzulehnen. Lediglich klarstellend weist die Kammer in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass der Antragsteller von seinem Rechtsstandpunkt 
aus, diese Grundverfügungen seien zwischenzeitlich erledigt, auf Anraten des 
Gerichts davon abgesehen hat, nochmals die Wiederherstellung bzw. Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung seiner Widersprüche gegen die Ordnungsverfügungen vom 
30. April 2002 und 13. Juni 2002 sowie gegen die Androhung vom 30. April 2002 
und die Festsetzung vom 13. Juni 2002 zu beantragen. Der Rechtsschutz des 
Antragstellers ist dadurch nicht verkürzt worden, weil die Kammer -den 
Rechtsstandpunkt des Antragstellers insoweit berücksichtigend- als Voraussetzung 
einer rechtmäßigen Vollziehung die Rechtmäßigkeit der in Rede stehenden 
Verfügungen inzidenter geprüft hat. Hätte der Antragsteller den Streitstoff durch 
zusätzliche Anträge gemäß § 80 Abs. 5 VwGO -gerichtet gegen die in Rede 
stehenden Verfügungen- aufgeweitet, so wären auch diese Anträge aus den gleichen 
Gründen wie der somit vertretbar alleine gestellte Antrag gemäß § 123 VwGO 
abgelehnt worden.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 20 Abs. 3, 13 Abs. 1 des 
Gerichtskostengesetzes (GKG). Sie berücksichtigt, dass wegen der Vorläufigkeit der 
Entscheidung lediglich die Hälfte des gesetzlichen Auffangstreitwerts nach § 13 Abs. 
1 Satz 2 GKG anzusetzen ist.  
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Arnsberg 14. 

Kammer

Entscheidungsdatum: 20.11.2007

Aktenzeichen: 14 L 749/07

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 16a S 2 Nr 2 TierSchG, § 2 
TierSchG

Tierschutzrechtliche Ordnungsverfügung gegen einen 

Hofeigentümer 

 
 

Orientierungssatz 

1. Die in einer Ordnungsverfügung enthaltene Verpflichtung, auf dem Hof lebende 
Katzen regelmäßig auf Symptome von Erkrankungen zu untersuchen, ist geeignet 
Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.(Rn.11) 

2. Die Verpflichtung, krank erscheinende Katzen einer tierärztlichen Untersuchung 
zuzuführen, ist geeignet, eine unverzügliche tierärztliche Behandlung zu 
gewährleisten.(Rn.11) 

3. Die Verpflichtung, die auf dem Hof lebenden Katzen täglich mit artgerechtem 
Futter zu versorgen, verhindert, dass die Tiere sich mit verschmutzten Futtermitteln 
oder Futtertieren anstecken können.(Rn.11) 

4. Eine Ordnungsverfügung, welche die artgerechte Haltung von Tieren, hier Katzen, 
sicherstellen soll, kann sich auch gegen den Zustandsstörer, mithin gegen den 
Eigentümer einer Hofstelle richten.(Rn.14) 

 

Tenor 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 11. September 
2007 gegen Nr. 4 der Ordnungsverfügung des Antragsgegners vom 10. August 2007 
wird wiederhergestellt, gegen die Androhung des unmittelbaren Zwangs in Form der 
Fortnahme der Katzen auf der Grundlage des § 16 a Satz 2 Nr. 2 des 
Tierschutzgesetzes wird sie angeordnet. 

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.  

Die Kosten des Verfahrens tragen der Antragsteller zu 3/5 und der Antragsgegner zu 
2/5. 

Der Streitwert wird auf 2.500,00 Euro festgesetzt. 

 

Gründe 

Der sinngemäß gestellte Antrag des Antragstellers,  

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 11. September 2007 gegen die 
Nummern 1 bis 4 der Ordnungsverfügung des Antragsgegners vom 10. August 2007 
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wiederherzustellen und gegen die Androhung des unmittelbaren Zwangs in Form der 
Fortnahme der Katzen auf der Grundlage des § 16 a Satz 2 Nr. 2 des 
Tierschutzgesetzes anzuordnen,  

hat nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg.  

Er ist als Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) statthaft, 
soweit er sich auf die Nummern 1 (tägliche Verpflichtung zur Überprüfung der auf 
dem Hof lebenden Katzen auf Symptome von Erkrankungen), Nummer 2 
(Verpflichtung zur unverzüglichen tierärztlichen Behandlung und Versorgung 
erkrankter oder krank erscheinender Katzen), Nummer 3 (Verpflichtung zur 
täglichen Versorgung der auf dem Hof lebenden Katzen mit artgerechten 
Futtermitteln) und Nummer 4 (Verpflichtung zur Kastration von Katzen, um einer 
weiteren Verbreitung und Verschleppung seuchenhafter Katzenkrankheiten 
vorzubeugen) bezieht. Gemäß § 80 Abs. 2 VwGO haben Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt grundsätzlich aufschiebende 
Wirkung. Diese entfällt, wenn die Behörde - wie hier - die sofortige Vollziehung des 
Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO anordnet.  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Nummern 1 bis 4 der 
Ordnungsverfügung genügt den formellen Anforderungen, die gemäß § 80 Abs. 3 
VwGO an die schriftliche Begründung der Anordnung zu stellen sind, weil der 
Antragsgegner bezogen auf den Einzelfall der Tierhaltung des Antragstellers 
dargelegt hat, aus welchen Gründen den Rechtsbehelfen bzw. Rechtsmitteln des 
Antragstellers die grundsätzlich nach § 80 Abs. 1 VwGO vorgesehene aufschiebende 
Wirkung nicht zukommen soll.  

Dieser auch im Übrigen zulässige Antrag hat jedoch nur in dem aus dem Tenor 
ersichtlichen Umfang Erfolg. Die im vorliegenden vorläufigen Rechtsschutzverfahren 
nach § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende Abwägung des Interesses des 
Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines 
Widerspruchs gegen das vom Antragsgegner dargelegte öffentliche Interesse am 
Sofortvollzug fällt hinsichtlich der Nummern 1 bis 3 der Ordnungsverfügung zu 
seinen Lasten aus. Denn die im Rahmen der Interessenabwägung durchzuführende 
summarische Überprüfung der Rechtmäßigkeit der unter den Nummern 1 bis 3 der 
Verfügung des Antragsgegners vom 10. August 2007 getroffenen Regelungen ergibt, 
dass diese offensichtlich rechtmäßig sind. Sie finden ihre Rechtsgrundlage in § 16 a 
Satz 1, 2 Nr. 1 des Tierschutzgesetzes (TierSchG) in Verbindung mit § 2 TierSchG. 
Nach § 2 TierSchG muss derjenige, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 
das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, 
pflegen und verhaltensgerecht unterbringen (Nr. 1), darf die Möglichkeit des Tieres 
zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder 
vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden (Nr. 2) und muss über die für 
eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des 
Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen (Nr. 3). Die zuständige 
Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung 
künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen (§ 16 a Satz 1 TierSchG).  

Zunächst ist der Antragsgegner auf der Grundlage dieser Vorschriften zu Recht 
davon ausgegangen, dass sich auf dem Hof des Antragstellers in der Vergangenheit 
immer wieder Katzen befanden, die nicht in einer § 2 TierSchG entsprechenden Art 
und Weise gehalten bzw. betreut wurden. Denn es spricht aufgrund der Aktenlage 
Überwiegendes dafür, dass Katzen auf dem Hof des Antragstellers in der 
Vergangenheit keine hinreichende Pflege erfahren haben. Zur Pflege rechnet alles 
das, was der allgemeine Sprachgebrauch unter einer guten Behandlung versteht 
einschließlich der dazu gehörenden Überwachung der Tiere. Die zur Pflege 
gehörende Überwachung erfordert unter anderem eine regelmäßige Beobachtung, 
im Minimum einmal täglich.  

vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, Kommentar, 2. Auflage 2007, Rdnr. 26 
zu § 2 TierSchG; Kluge, Tierschutzgesetz, Kommentar, 2002, Rdnr. 32 zu § 2 
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TierSchG.  

Zur guten Behandlung gehören unter anderem Gesundheitsfürsorge, Prophylaxe wie 
Impfungen und eine Heilbehandlung durch den Tierarzt.  

vgl. Hirt/Maisack/Moritz, a.a.O., Rdnr. 27 zu § 2 TierSchG.  

Im vorliegenden Fall sind dem Antragsgegner in der Vergangenheit wiederholt Fälle 
bekannt geworden, in denen an Katzenschnupfen erkrankte Katzen auf dem Hof des 
Antragstellers gefunden wurden. So wurden am 11. und 12. Januar 2006 jeweils ein 
Katzenwelpe von einer Hofbesucherin aufgefunden und der tierärztlichen 
Behandlung des Tierarztes Dr. S. zugeführt. Die der Praxis Dr. S. angehörende 
Tierärztin Frau L. führte in einem Telefonat mit dem Stadttierarzt des Beklagten B. 
am 19. Januar 2006 aus, dass beide Welpen in einem katastrophalen 
Gesundheitszustand gewesen seien. Danach sei der zuerst gebrachte Katzenwelpe 
so mit Rinderkot verschmiert gewesen, dass er vor der Untersuchung zunächst habe 
abgewaschen werden müssen, um genaue Befunde erheben zu können. Die 
Tierärztin konnte diesen Katzenwelpen trotz Intensivtherapie nicht retten. Dieselbe 
Hofbesucherin verbrachte am 26. Juli 2007 erneut zwei Katzen vom Hof des 
Antragstellers zum Tierarzt Dr. S. , die dort ebenfalls wegen Katzenschnupfens 
behandelt wurden. Dass diese Katzen tatsächlich an Katzenschnupfen erkrankt 
waren, bestreitet der Antragsteller auch nicht. Hinsichtlich der im Januar 2006 an 
Katzenschnupfen erkrankten Katzen wendet der Antragsteller erstmals mit seinem 
per Fax übersandten Schreiben vom 19. November 2007 konkret ein, hierfür nicht 
verantwortlich zu sein, weil es sich um wilde Katzen gehandelt habe. Die Erkrankung 
oder den katastrophalen hygienischen Zustand des einen Katzenwelpen stellt er 
nicht in Abrede. Soweit er geltend macht, die im Juli 2007 in tierärztliche 
Behandlung verbrachten Katzen seien von seinem Hof entwendet worden und erst 
unter der Obhut dritter Personen erkrankt, verfängt dieses Vorbringen nicht. Zum 
einen stellt sich der Sachverhalt nach Aktenlage so dar, dass die beiden 
Katzenwelpen im Juli 2007 unverzüglich vom Hof des Antragstellers in tierärztliche 
Behandlung verbracht worden sind. Im Übrigen spricht ein möglicher Ausbruch des 
Katzenschnupfens erst nach Entfernung der Tiere vom Hof des Antragstellers nicht 
schon gegen eine bereits auf seinem Hof erfolgte Ansteckung mit der Krankheit. 
Dass die Tiere - möglicherweise entgegen geltendem Recht - von dem Hof verbracht 
wurden, ändert aber nichts an deren tierärztlicherseits festgestelltem schlechten 
Gesundheitszustand. Im Übrigen wurde auch anlässlich einer Nachkontrolle durch 
den Stadttierarzt C. auf dem Hof des Antragstellers am 3. September 2007 ein 
grauer unkastrierter Kater mit Symptomen eines latenten Katzenschnupfens 
angetroffen. Dies zeigt aber insgesamt, dass der Antragsteller die auf seinem Hof 
lebenden Katzen hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes nicht hinreichend 
überwacht und Katzen, die Krankheitssymptome aufweisen, nicht unverzüglich einer 
tierärztlichen Behandlung zuführt. In diesem Zusammenhang führt insbesondere der 
Hinweis des Antragstellers, auf seinem Hof hielten sich drei Katzengruppen, nämlich 
eine Gruppe in Form seiner Familienangehöriger gehörender Stall- und Hofkatzen, 
eine Gruppe freilebender Katzen aus der Nachbarschaft sowie eine Gruppe 
verwilderter Katzen auf, wobei lediglich für die erste Gruppe eine Verantwortlichkeit 
bestehe, zu keiner anderen Beurteilung. Zunächst liegt es nahe, dass der 
Antragsteller schon aufgrund seiner bisherigen Weigerung, an seinen Katzen 
Kastrationen vornehmen zu lassen, um den gewünschten Mäusefang nicht zu 
behindern, nur schwer die Übersicht über die sich auf seinem Hof entwickelnde 
Katzenpopulation behalten dürfte. Ist es hinsichtlich der Katzenpopulation 
tatsächlich so, wie von ihm behauptet, dürfte es zwischen den verschiedenen 
Gruppen (hofzugehörige-, benachbarte- und verwilderte Katzen) mangels Kastration 
der Tiere - naturgemäß - zu ständigen Paarungen und damit verbundenem 
Katzennachwuchs kommen. Bei der sich dadurch entwickelnden Population dürfte es 
selbst für den Fachmann nicht mehr einfach sein, hier eine eindeutige Zuordnung 
der Tiere zu den verschiedenen Gruppen zu treffen. Dies muss der Antragsteller sich 
aber zurechnen lassen, weil er Maßnahmen zur Eindämmung der Katzenpopulation 
bislang nicht getroffen hat. Vor diesem Hintergrund sind die in der 
Ordnungsverfügung enthaltenen Regelungen zu Nr. 1. bis 3. auf der Grundlage des 
§ 16 a Abs. 1 TierSchG geeignet, der Ausbreitung von Katzenschnupfen und anderen 
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seuchenhaften Erkrankungen unter den auf dem Hof des Antragstellers lebenden 
Katzen und den damit verbundenen Leiden für die Tiere vorzubeugen und diese 
Krankheit einzudämmen. Soweit der Antragsgegner unter Nummer 1 der 
Ordnungsverfügung die Verpflichtung verfügt hat, wonach die auf dem Hof lebenden 
Katzen auf Symptome von Erkrankungen zu überprüfen sind, ist diese Maßnahme 
geeignet, Erkrankungen der Katzen frühzeitig zu erkennen. Durch die unter Nummer 
2 enthaltene Regelung, wonach erkrankte oder krank erscheinende Katzen 
unverzüglich tierärztlich zu behandeln sind, wird gewährleistet, dass Krankheiten 
vom Tierarzt genau diagnostiziert und gezielt behandelt werden können. Auch dies 
dient der Vermeidung der Ausbreitung von Krankheiten und damit verbundener 
Leiden für bislang gesund lebende Katzen, aber auch der Linderung der mit 
Krankheiten verbundenen Schmerzen und Leiden bereits infizierter oder anderweitig 
erkrankter Katzen. Durch die unter Nummer 3 enthaltene Regelung, wonach die auf 
dem Hof lebenden Katzen täglich mit artgerechten Futtermitteln zu versorgen sind, 
soll verhindert werden, dass die Tiere sich etwa mit verschmutzten Futtermitteln 
oder Futtertieren anstecken können.  

Der Antragsteller ist auch der richtige Adressat der Ordnungsverfügung, weil er 
jedenfalls Zustandsstörer im Sinne des § 18 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - ist. Der 
richtige Adressat der Anordnung nach § 16 a Satz 1 kann mit Hilfe der Regeln zur 
Feststellung von Störern im Ordnungsrecht ermittelt werden. Die Behörde erlässt 
daher normalerweise ihren Verwaltungsakt gegenüber demjenigen, der durch sein 
Handeln (auch: pflichtwidriges Unterlassen) für den Vorgang ursächlich geworden ist 
bzw. zu werden droht (Verhaltensstörer). Bei Verstößen gegen § 2 wendet sie sich 
an den Halter, Betreuer und/oder Betreuungspflichtigen. In Betracht kommt auch 
die Inanspruchnahme einer Person als Zustandsstörer, zum Beispiel als Besitzer 
oder Eigentümer der Räumlichkeiten, in denen der Vorgang stattfindet, oder der 
Sache, deren Zustand die Gefahr begründet. Unter mehreren Verhaltens- und 
Zustandsstörern besteht Auswahlermessen. Die Behörde soll denjenigen in Anspruch 
nehmen, der die Gefahr bzw. Störung am schnellsten, wirksamsten und mit dem 
geringsten Aufwand, also am effektivsten beseitigen kann.  

vgl. Hirt/Maisack/Moritz, a.a.O. Rdnr. 3 zu 16 TierSchG  

Es kommt daher nicht darauf an, ob der Antragsteller tatsächlich Halter oder 
Betreuer der auf dem Hof lebenden Katzen ist. Zunächst sind in diesem 
Zusammenhang die Ausführungen in seinem Widerspruchsschreiben, auf das er zur 
Begründung des vorliegenden Antrags Bezug nimmt, nicht schon geeignet, seine 
Verantwortlichkeit ernsthaft in Frage zu stellen. Denn soweit er darin eine 
Zuordnung der Katzen zu verschiedenen Mitgliedern der Familie vornimmt, geht 
mangels näherer Spezifizierung der Tiere (etwa nach Geschlecht, Aussehen und 
Alter der Katzen) daraus nicht deutlich hervor, wer letztlich Halter der verschiedenen 
Katzen ist. Da es sich bei dem Antragsteller aber um den Inhaber und Betreiber des 
Hofes handelt, auf dem mehrere infizierte Katzen aufgefunden wurden, konnte der 
Antragsgegner diesen als Pflichtigen in Anspruch nehmen. Dies gilt um so mehr, als 
eine letzte Aufklärung der Eigentümerstellungen bezogen auf jede einzelne Katze vor 
dem Hintergrund schneller und effektiver Vorbeugung weiterer Verbreitung 
seuchenhafter Katzenkrankheiten zu langwierig ist. Die Einlassung des Antragstellers 
in seinem Schriftsatz vom 15. November 2007, wonach er weder Besitzer der Katzen 
sei noch aktiv am Hofleben teilnehme und bereits durch Vollmachten seine Ehefrau 
und den Sohn im März 2007 zur Hofleitung ermächtigt zu haben, führt bezogen auf 
seine tierschutzrechtliche Verantwortlichkeit gleichfalls zu keiner anderen 
Beurteilung der Kammer. Zunächst hat der Antragsteller dieses erstmals mit dem 
zuvor erwähnten Schriftsatz geltend gemacht, ohne es jedoch gegenüber dem 
Gericht - etwa durch Vorlage entsprechender Unterlagen - glaubhaft zu machen. 
Andererseits steht sein Vorbringen, für die Vorgänge auf dem Hof in keiner Weise 
mehr verantwortlich zu sein, aber auch im Widerspruch zu seinem bisherigen 
Verhalten. Denn bei den jeweiligen hier aktenkundigen Überprüfungen seines Hofes 
hat dieser die Bediensteten des Antragsgegners gegenüber nie auf eine Übertragung 
der Hofverantwortlichkeit hingewiesen. Vielmehr hat er nach dem Inhalt des vom 
Stadttierarzt C. am 30. Juli 2007 angefertigten Vermerk über die am 27. Juli 2007 
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durchgeführte Überprüfung zu erkennen gegeben, dass er die Einrichtung eines 
Streichelzoos beabsichtige und zukünftig Wasserbüffel und/oder Elche zur 
Milchgewinnung und Käseproduktion halten wolle, um der zunehmenden Konkurrenz 
durch die Gastronomie des Freilichtmuseums zu begegnen, weil sein Sohn den Hof 
weiterführen werde und eine Lebensgrundlage brauche. Zu diesem Zweck wolle er 
sich zunächst Rückhalt über die Verwaltungsspitze der Stadt I. sichern. Aus diesem 
Verhalten kann jedoch nur der Schluss gezogen werden, dass der Antragsteller 
jedenfalls zum Zeitpunkt des Erlasses der Ordnungsverfügung auf dem Hof 
verantwortlich war. Auch ist in der Widerspruchsbegründung des Antragstellers vom 
8. September 2007, auf die er zunächst zur Begründung des vorliegenden Antrages 
Bezug genommen hatte, von einer im März 2007 übertragenen Verantwortlichkeit 
keine Rede gewesen.  

Die Nummern 1 bis 3 getroffenen Regelungen sind zur Verhinderung der Ausbreitung 
von Katzenkrankheiten auf dem Hof des Klägers auch erforderlich, weil ein milderes 
Mittel zur Gewährleistung dieses Ziels nicht ersichtlich ist. Die Regelungen sind auch 
verhältnismäßig in engeren Sinne, weil die damit für den Antragsteller verbundenen 
Verpflichtungen nicht außer Verhältnis zu dem Zweck der Verhinderung weiterer 
Ausbreitung von Katzenkrankheiten stehen.  

Soweit der Antrag sich auf die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs gegen die unter Nummer. 4 der Ordnungsverfügung getroffenen 
Verpflichtung zur Kastration noch nicht kastrierter Katzen auf dem Hof des 
Antragstellers richtet, ist der Antrag begründet. Insoweit fällt die 
Interessenabwägung zugunsten des Antragstellers aus. Denn die Verpflichtung zur 
Kastration der Katzen erscheint nach Auffassung der Kammer nicht das geeignete 
Mittel zu sein, um die weitere Verbreitung und Verschleppung seuchenartiger 
Erkrankungen vorzubeugen. Damit wird nämlich die Infizierung bereits auf dem Hof 
lebender Katzen nicht verhindert, sondern nur eine weitere Ausbreitung der 
Population. Daher scheinen zur Erreichung des vom Antragsgegner verfolgten Ziels 
der Eindämmung und Vorbeugung von Katzenkrankheiten auf dem Hof des 
Antragstellers andere Maßnahmen - wie etwa eine Impfverpflichtung bezogen auf 
den Katzenbestand - deutlich besser geeignet.  

Soweit der Antrag sich sinngemäß auf die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
des Widerspruchs gegen die Androhung des unmittelbaren Zwangs gemäß § 62 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) 
und eine Veranlassung der Fortnahme bzw. anderweitiger Unterbringung der Katzen 
gemäß § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG bezieht, ist er gleichfalls begründet. Denn durch 
die Bezugnahme des Antragsgegners auf § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG in der 
Androhung unmittelbarem Zwangs macht dieser sinngemäß deutlich, dass er mit der 
Fortnahme und anderweitigen Unterbringung der Katzen auf der Grundlage dieser 
Vorschrift die in Nummern 1 bis 4 seiner Ordnungsverfügung getroffenen 
Regelungen zu vollstrecken beabsichtigt. Dabei verkennt er allerdings, dass es sich 
bei der in § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG geregelten Fortnahme und anderweitige 
pflegliche Unterbringung von Tieren nicht um eine Maßnahme der 
Verwaltungsvollstreckung handelt, sondern um ein eigenständiges 
Regelungsinstrument zur Beseitigung bestimmter tierschutzrechtlicher Missstände, 
das auch an eigene - in § 16 a Satz 2 Nr. 2 Tierschutzgesetz geregelte - 
Tatbestandsmerkmale anknüpft und seinerseits vollstreckt werden kann.  

vgl. Hirt/Maisack/Moritz, a.a.O., Rdnr. 17 zu § 16 a TierSchG; Kluge a.a.O., Rdnrn. 
19 bis 23 zu § 16 a TierSchG.  

Die Durchsetzung von Anordnungen auf der Grundlage des § 16 a Satz 1, Satz 2 Nr. 
1 TierSchG hat hingegen nach Maßgabe der Vorschriften des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen zu erfolgen.  

Danach stellt sich die Androhung des unmittelbaren Zwangs in der vorliegenden 
Form als rechtswidrig dar. Im Übrigen lässt sich die Begründung der 
Zwangsmittelandrohung soweit sie sich auf ein Zwangsgeld bezieht, mit der im 
Tenor des Bescheides ausgesprochenen Androhung des unmittelbaren Zwangs nicht 
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in Einklang bringen.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 VwGO.  

Der Streitwert ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte gemäß § 54 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 53 Abs. 3 Nr. 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG) in Höhe der 
Hälfte des Auffangwertes ausreichend und angemessen festgesetzt.  
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Aachen 6. 

Kammer

Entscheidungsdatum: 09.12.2003

Aktenzeichen: 6 L 890/03

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 80 Abs 5 VwGO, § 16a S 2 
Nr 3 TierSchG, § 16a S 2 Nr 1 
TierSchG, § 63 VwVG NW

Zur Vollstreckung bei nicht artgerechter Pferdehaltung 

 
 

Orientierungssatz 

2. Bei der neben der "Wegnahme" angedrohten "Veräußerung der Pferde" handelt es 
sich nicht um eine Maßnahme des Verwaltungszwangs, namentlich nicht um eine 
Ersatzvornahme im Sinne der §§ 57, 59 VwVG NW. Denn die mit dieser Maßnahme 
beabsichtigte Verwertung der Pferde gehört nicht mehr zur Vollstreckung des 
Haltungs- und Betreuungsverbotes bzw. zu der das Haltungs- und Betreuungsverbot 
konkretisierenden Anordnung der Bestandsauflösung. Als eigenständige 
ordnungsbehördliche Maßnahme sowie angesichts der Möglichkeit, die 
Verwertungsmaßnahme anzufechten und die Tiere gegebenenfalls selbst zu 
veräußern, bedarf sie vielmehr einer besonderen Anordnung nach § 16a TierSchG. 

 

Gründe 

Der -sinngemäß gestellte- Antrag,  

die aufschiebende Wirkung der Klage gleichen Rubrums -
6 K 1032/03- gegen die Ordnungsverfügung des Antragsgegners 
vom 13. Februar 2003 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides 
der Bezirksregierung Köln vom 14. April 2003 wiederherzustellen 
bzw. hinsichtlich der Zwangsmittelandrohungen anzuordnen,  

hat lediglich im tenorierten Umfang Erfolg.  

Der Antrag war abzulehnen, soweit er sich auf die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung der Klage -6 K 1032/03- gegen die Grundverfügung 
bezieht, weil er unbegründet ist.  

In formeller Hinsicht begegnet die Anordnung der sofortigen Vollziehung der in den 
Ziffn. 1 bis 11 der angefochtenen Verfügung getroffenen Anordnungen keinen 
rechtlichen Bedenken. Sie ist mit der Erwägung, dass den von der Antragstellerin 
gehaltenen Pferden während der Dauer eines eventuellen behördlichen und 
gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahrens weitere vermeidbare Leiden zugefügt würden, 
ordnungsgemäß im Sinne des § 80 Abs. 3 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) begründet. Denn an der Verhinderung vermeidbarer Leiden der geschützten 
Tiere besteht ein besonderes öffentliches Interesse, das über das allgemeine 
öffentliche Interesse an der Durchsetzung tierschutzrechtlicher Verfügungen 
hinausgeht.  

Bei der im Rahmen des Aussetzungsverfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO in 
materieller Hinsicht vorzunehmenden Interessenabwägung zwischen dem 
öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung des angefochtenen 

1

2

3

4

5

6

Seite 1 von 11

25.2.2009file://C:\Temp\3XAKE6M5.htm

Anlage 14



Grundverwaltungsaktes und dem Individualinteresse der Antragstellerin an einem 
einstweiligen Aufschub der Vollziehung überwiegt vorliegend das öffentliche 
Vollzugsinteresse, weil sich die Ordnungsverfügung bei der im Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prüfung als rechtmäßig 
erweist.  

Gegen die formelle Rechtmäßigkeit der Verfügung bestehen keine Bedenken, obwohl 
die Antragstellerin vor Erlass des Verwaltungsaktes nicht angehört worden ist. 
Sofern -was nahe liegt- ihre Anhörung nicht bereits gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit der Entscheidung im öffentlichen Interesse 
entbehrlich war, ist ein eventueller Anhörungsmangel jedenfalls mit der 
Durchführung des Vorverfahrens gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 VwVfG NRW 
geheilt worden, weil die Antragstellerin ausreichend Gelegenheit hatte, in dessen 
Rahmen zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen Stellung zu nehmen. 
Dass sie sich bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht geäußert hat, ist 
unbeachtlich, da die behördliche Anhörungspflicht bereits dadurch erfüllt worden ist, 
dass der Antragstellerin offen stand, sich zu den entscheidungserheblichen 
Tatsachen zu äußern.  

Die Grundverfügung ist auch materiell-rechtlich nicht zu beanstanden. 
Rechtsgrundlage für die vom Antragsgegner in Ziff. 1 der angegriffenen Verfügung 
angeordnete Untersagung des Haltens von Pferden ist § 16 a Satz 1 und Satz 2 
Nr. 3, 1. Halbsatz, des Tierschutzgesetzes (TierSchG). Nach dieser Vorschrift kann 
die gemäß § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Tierschutzrechts vom 26. September 1989 (GV NW S.508) zuständige Behörde -hier 
der Antragsgegner- u.a. demjenigen, der den Vorschriften des § 2 TierSchG 
wiederholt oder grob zuwidergehandelt und dadurch den von ihm gehaltenen Tieren 
erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt hat, das Halten und Betreuen 
von Tieren einer bestimmten oder jeder Art untersagen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass er weiterhin derartige Zuwiderhandlungen begehen 
wird. Nach § 2 TierSchG muss derjenige, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen 
hat, das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen 
ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen (§ 2 Nr. 1 TierSchG).  

Gegen diese Pflichten hat die Antragstellerin im Februar 2003 wiederholt und auch 
grob verstoßen und dadurch den von ihr gehaltenen Pferden erhebliche Leiden 
zugefügt. Ihre Pferdehaltung widerspricht zum wiederholten Male den gesetzlichen 
Anforderungen des § 2 TierSchG, und zwar in einer nach Art und Intensität 
schwerwiegenden Weise.  

Nach den Feststellungen der Veterinärin ..... anlässlich einer Überprüfung der 
Pferdehaltung der Antragstellerin am 7. Februar 2003 aufgrund einer 
Tierschutzbeschwerde hielt die Antragstellerin auf einer Weide in Hanglage 
zwischen ..... und ..... drei Pferde (1 braunes Warmblut und 2 Schimmelponys). 
Frau ..... führt hierzu aus -Bl. 9 und 18 f. des Verwaltungsvorgangs-: Den Pferden 
habe auf der Weide weder ein künstlicher noch ein ausreichender natürlicher 
Witterungsschutz zur Verfügung gestanden. Lediglich am unteren Teil der Weide 
hätten sich jenseits des Zaunes Nadelbäume befunden, die einen zirka 1,50 m 
breiten Überhang von Ästen gebildet hätten. Hierdurch sei ein gewisser Windschutz 
gegeben gewesen. Ein Nässeschutz habe jedoch gänzlich gefehlt. Für die Pferde 
habe demnach keinerlei Möglichkeit bestanden, sich trocken auf der Weide 
abzulegen. Der Ernährungszustand des Braunen und des älteren Schimmelponys sei 
mäßig gewesen. Zur Zeit der Überprüfung habe den Tieren weder Wasser noch 
Futter zur Verfügung gestanden. Die zwei der Wasservorhaltung dienenden 
Badewannen auf der Weide hätten lediglich Schnee enthalten, der zur Deckung des 
täglichen Wasserbedarf der Tiere weder ausreichend noch geeignet gewesen sei, da 
die Aufnahme größerer Mengen Schnee Gesundheitsgefahren wie z.B. Koliken mit 
sich bringe. Die zirka 2 Meter vor der Weide aufgestapelten Heuballen seien bedingt 
durch Feuchtigkeit gefroren und fest miteinander verklebt gewesen, so dass sie zum 
damaligen Zeitpunkt nicht als Futter für die Tiere geeignet gewesen seien und eine 
Gesundheitsgefährdung dargestellt hätten. Die Weide habe den Pferden keine 
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ausreichende Futtergrundlage geboten. Im unteren Bereich des Weideabschnitts 
habe sich ein hochgradig angefressener Pferdekadaver befunden. Nach Einschätzung 
der Veterinärin ..... habe der Tierkörper dort seit ungefähr einer Woche gelegen. Die 
Bauchhöhle sei komplett aufgerissen und die Muskulatur der Vordergliedmaßen 
vollständig abgefressen gewesen, so dass die blanken Knochen sichtbar gewesen 
seien, ebenso wie Teile der Halswirbelsäule. Aufgrund der stark abfallenden, bereits 
atrophierten Kruppenmuskulatur sei davon auszugehen, dass der 
Ernährungszustand dieses Pferdes zu Lebzeiten schlecht gewesen sei. Eine genaue 
Ermittlung der Todesursache sei aufgrund der nur noch teilweise vorhandenen 
Weichteile kaum möglich gewesen. Nach Einschätzung der beteiligten Veterinärin 
sowie des Antragsgegners widerspreche die vorgefundene Art der Pferdehaltung auf 
einer durch Zäune eingegrenzten Fläche ohne einen funktionierenden 
Witterungsschutz, der einen ausreichenden Schutz sowohl gegen Wind als auch 
Nässe biete und der Möglichkeit des trockenen und wärmegedämmten Ablegens 
Rechnung trage, den tierschutzrechtlichen Anforderungen an eine artgerechte 
Pferdehaltung und gehe für die Tiere mit Leiden einher, die insbesondere bei 
Minustemperaturen in Verbindung mit Wind und Nässe sowie längeren 
Schlechtwetterperioden erheblich seien. Die Pferde seien gezwungen gewesen, sich 
auf nassem bzw. gefrorenem Boden abzulegen. Dies widerspreche dem arteigenen 
Verhalten von Pferden und führe zu Verhaltensänderungen wie zum Beispiel zum 
Schlafen im Stehen. Eine solche Änderung angeborener Verhaltensweisen begründe 
Leiden, die auch ohne das Auftreten von körperlichen Schäden tierschutzrechtlich 
relevant seien. Auch biete das Winterfell von Pferden nur einen stark 
eingeschränkten Schutz gegen Nässe, was zur Folge habe, dass das Fell bei starken 
bzw. langanhaltenden Niederschlägen bis auf die Haut durchnässe und die Tiere 
frören. Ein schadenvermeidendes Verhalten der Tiere sei nicht möglich gewesen, da 
sie schutzlos der Witterung ausgesetzt gewesen seien. Zusätzliche Leiden seien den 
Pferden durch die unzureichende Versorgung mit Wasser und Futter entstanden, was 
durch die vorgefundenen Verhältnisse und den mäßigen Ernährungszustand des 
braunen Warmblüters und des älteren Schimmelponys belegt werde. Zum Zeitpunkt 
der Überprüfung hätten die Pferde deutliche Anzeichen von Unruhe gezeigt, die 
darauf hingewiesen hätte, dass die Tiere an Durst gelitten hätten. Länger 
anhaltender Durst sowie länger anhaltender Hunger gehe unzweifelhaft mit 
erheblichen Leiden für Pferde einher. Dies werde noch dadurch verstärkt, dass bei 
ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Kälte, Wind oder Nässe ein erhöhter 
Energiebedarf zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur notwendig sei. Eine 
energetische Unterversorgung unter den vorgefundenen Haltungsumständen 
verstärke das Hungergefühl und somit auch die Leiden der Pferde. 
Zusammenfassend sei festzustellen, dass den Pferden durch die vorgefundenen 
Haltungsmissstände, namentlich die mangelhafte Unterbringung, die unzureichende 
Versorgung mit Futter sowie die mangelhafte bis fehlende Versorgung mit 
Trinkwasserversorgung Leiden zugefügt worden seien, die insbesondere in ihrer 
Summe erheblich gewesen seien.  

Die Kammer hält die Feststellungen der hinzugezogenen Veterinärin für zutreffend. 
Ihre Sach- und Fachkunde steht nicht in Zweifel. Ihre Beurteilung, die Pferdehaltung 
der Antragstellerin sei nicht mit den Anforderungen des § 2 Nr. 1 TierSchG vereinbar 
und die Tiere hätten infolge der mangelhaften Haltungsbedingungen sowie ihres 
unzureichenden Ernährungszustandes erhebliche Leiden erlitten, ist überzeugend 
und unmittelbar einleuchtend. Sie wird von der Antragstellerin auch nicht entkräftet 
oder widerlegt. Die Angaben hinsichtlich der Verhältnisse auf der Weide sowie des 
dort vorgefundenen Pferdekadavers werden anschaulich belegt durch die 
angefertigten und im Verwaltungsvorgang in Ablichtung befindlichen Lichtbilder. Auf 
diesen sind -auch wenn es sich nur um Ablichtungen der Original-Lichtbilder und 
auch nur um eine ausschnittsweise Aufnahme der Weide handelt- für jeden 
Betrachter die vollständig schneebedeckte hintere Weidefläche, der in erheblichem 
Maße zertretene Boden im vorderen Weideabschnitt entlang des Zaunes sowie die 
außerhalb der Weide vereinzelt stehenden Bäume deutlich zu erkennen. Auch die 
Überreste des Pferdekadavers sind eindrucksvoll festgehalten. Die Antragstellerin 
hat keine Umstände vorgetragen, die die Feststellungen der beteiligten Veterinärin 
ernstlich in Frage stellen könnten. Durch ihren Einwand, andere Pferdebesitzer 
würden ihren Pferden nur eine Hecke als Witterungsschutz zur Verfügung stellen, so 
dass sie es für ausreichend gehalten habe, wenn ihre Pferde Tannenzweige hätten, 
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unter denen sie Schutz suchen könnten, werden schon nicht die Feststellungen des 
Antragsgegners zum Fehlen eines ausreichenden Witterungsschutzes in Abrede 
gestellt. Abgesehen davon, dass aufgrund des feststehenden Rechtsgrundsatzes 
"keine Gleichheit im Unrecht" aus den gegebenenfalls unzureichenden 
Haltungsbedingungen bei anderen Pferdehaltern nicht die Berechtigung der eigenen 
Tierhaltung abgeleitet werden kann, nimmt die Antragstellerin lediglich eine eigene 
Bewertung zur Geeignetheit eines Witterungsschutzes vor, die keinen Bestand haben 
kann vor den überzeugenden sachverständigen Äußerungen der beteiligten 
Veterinärin sowie den der Kammer vorliegenden Erkenntnissen zur 
tierschutzgerechten Haltung von Pferden, wie namentlich den zur Auslegung der in 
§ 2 Nr. 1 TierSchG aufgestellten Anforderungen an eine tierschutzgerechte Haltung 
von Pferden als Orientierungshilfe heranzuziehenden "Richtlinien zur Beurteilung von 
Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten".  

In diesen Leitlinien, die durch eine beim Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten gebildete Sachverständigengruppe unter dem 
10. November 1995 aufgestellt worden sind, ist bezogen auf die Weidehaltung von 
Pferden ausdrücklich das Erfordernis niedergelegt, den Tieren die Möglichkeit zum 
Aufsuchen eines geeigneten natürlichen oder künstlichen Witterungsschutzes zu 
geben (1.7), und zwar unabhängig von der jeweiligen Pferderasse sowie einer 
etwaigen Anpassung der Pferde an nachteilige Witterungsverhältnisse zum Beispiel 
durch Ausbildung eines Winterfells bei ganzjährige Weidehaltung. Erforderlich ist 
danach, dass den Pferden je nach Witterung und Gegebenheiten ein geeigneter 
Witterungsschutz zur Verfügung zu stellen ist, der die unter den gegebenen 
Umständen jeweils gebotene Schutzfunktion erfüllt. So kann im Sommer ein Schutz 
gegen intensive Sonneneinstrahlung ausreichen, während im Winter Schutz gegen 
Wind und Niederschlag sicherzustellen ist. Dass ein derartiger Schutz bei erheblichen 
Minustemperaturen sowie lang andauernden Niederschlägen, wie sie im Winter 
regelmäßig auftreten, zumal in Verbindung mit Wind, nicht durch den Astüberhang 
der Nadelbäume, die auf die von der Antragstellerin zur Pferdehaltung genutzten 
Weide reichen, gewährleistet werden kann, liegt auf der Hand und bedarf deshalb 
keiner weiteren Begründung.  

Im Übrigen beschränkt sich der Vortrag der Antragstellerin bezüglich des 
Ernährungszustandes der Tiere im Wesentlichen auf ein Abstreiten der Vorwürfe und 
die Behauptung, die Pferde seien ausreichend gefüttert und getränkt worden und der 
Zustand der Tiere sei völlig in Ordnung gewesen. Dieser Vortrag kann die Kammer 
angesichts der aktenkundigen amtstierärztlichen Beurteilung nicht überzeugen. 
Soweit die Antragstellerin Angaben zu den angeblich gefütterten Futtermengen 
macht, bleibt bereits unklar, auf welchen Zeitraum sich die Angaben beziehen. 
Außerdem stellt der von der Veterinärin festgestellte mäßige Ernährungszustand 
zweier Pferde sowie insbesondere auch der schlechte Ernährungszustand des 
verendeten Pferdes ein gewichtiges Indiz für die unzureichende Fütterung der Pferde 
dar, das entscheidend gegen die Richtigkeit der Behauptungen der Antragstellerin 
spricht. Der getroffene Befund lässt sich unter Zugrundelegung der Angaben der 
Antragstellerin in keiner Weise erklären. Darüber hinaus geben ihre Ausführungen zu 
der Art des den Tieren zur Verfügung gestellten Futters (u.a. Kartoffeln und 
Apfelsinen) weiteren Anlass zu Zweifeln an der ordnungsgemäßen Ernährung ihrer 
Pferde sowie letztlich auch an der Sachkunde der Antragstellerin hinsichtlich der 
artgerechten Fütterung von Pferden. Auch stehen die bei der Überprüfung 
vorgefundenen Umstände (nur mit Schnee gefüllte Badewannen, Unruhe) der 
Behauptung der Antragstellerin entgegen, ihre Pferde hätten so viel Wasser 
bekommen wie sie gewollt hätten. Unabhängig von der Frage, ob Pferde im Winter 
nur einen geringeren Wasserbedarf als im Sommer haben, steht nach den 
Feststellungen des Antragsgegners jedenfalls fest, dass den Pferden der 

12 Vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG 
NRW), Urteil vom 25. September 1997 –20 A 688/96-, 
nachgewiesen in juris (Zum Erfordernis der Bereitstellung eines 
künstlichen Witterungsschutzes bei ganzjähriger Weidehaltung von 
Pferden); von Loeper und Ort/Reckewell in Kluge, 
Tierschutzgesetz, Kommentar, § 2 Rdnr. 67, § 17 Rdnr. 77.
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Antragstellerin Trinkwasser gerade nicht zur freien Verfügung stand, wie dies jedoch 
bei ganztägiger Weidehaltung in den "Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen 
unter Tierschutzgesichtspunkten" vorgeschrieben ist.  

Soweit trotz der durch Sachkunde und konkrete Faktenverwertung für die Prüfung 
der Erfolgsaussichten der Klage im Hauptsacheverfahren gewichtigen Feststellungen 
und Wertungen der beteiligten Veterinärin der maßgebliche Sachverhalt wegen des 
vorläufigen Charakters des vorliegenden Eilverfahrens nicht vollständig aufgeklärt 
werden kann, sind die daraus resultierenden Unsicherheiten im Rahmen der 
vorzunehmenden Abwägung zu berücksichtigen. Der Durchführung weiterer 
Ermittlungen, insbesondere der Vernehmung der von der Antragstellerin zum 
Zustand der Tiere benannten Zeugen, steht nämlich der Charakter dieses nur 
vorläufigen und deswegen summarischen Verfahrens entgegen. Dies gilt hier um so 
mehr, weil nicht damit zu rechnen ist, dass die von der Antragstellerin zur 
Untermauerung ihrer -weitgehend unsubstantiierten- Gegenbehauptungen 
erwähnten Zeugen eine für sie günstigere Einschätzung bewirken werden können. 
Abgesehen davon, dass sich die behauptete Äußerung des bekannten 
Pferdebesitzers ohnehin auf den - hier nicht in Rede stehenden- Zustand der Pferde 
im Jahre 2000 bezogen haben soll, lässt bislang nichts auf einen groben 
Ermittlungsfehler der Tierärzte des Antragsgegners schließen, so dass allein der 
Benennung von Zeugen kein entscheidendes Gewicht bei der hier vorzunehmenden 
Abwägung zukommen kann. Auch ist zu berücksichtigen, dass die von der 
Antragstellerin benannte Zeugin selbst die Pferdehaltung der Antragstellerin beim 
Antragsgegner zur Anzeige gebracht hat.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Antragstellerin ausweislich der in den vom 
Antragsgegner vorgelegten Verwaltungsvorgängen niedergelegten Vermerke der 
hinzugezogenen Veterinärin jedenfalls bereits im Herbst des Jahres 1998 sowie im 
Winter des Jahres 2000 in der gleichen Weise ihre Pferde ohne Witterungsschutz und 
ohne ausreichende Zufütterung auf einer Weide gehalten hat, liegt mit der im 
Februar 2003 unverändert bei ihr vorgefundenen Pferdehaltung auch ein 
wiederholter Verstoß gegen § 2 Nr. 1 TierSchG vor.  

Die Annahme des Antragsgegners, die Antragstellerin werde weiterhin derartige 
Zuwiderhandlungen begehen, ist hinreichend begründet; die Antragstellerin bietet 
nach dem Gesamtbild ihres bisher gezeigten Verhaltens nicht die beim Halten von 
Pferden notwendige und vorauszusetzende Gewähr, dass sie solche Tiere künftig 
tierschutzrechtlich ordnungsgemäß ernähren, pflegen und unterbringen wird. Dies 
wird schon dadurch belegt, dass die Antragstellerin schon seit Jahren hartnäckig und 
bewusst gegen zentrale Tierschutzvorschriften verstoßen hat, so dass es sich bei der 
vorliegend beanstandeten Tierhaltung nicht um einen Einzelfall und damit um ein 
punktuelles "Versagen" aufgrund außergewöhnlicher Umstände gehandelt hat. Diese 
Verstöße haben in der Vergangenheit, immer wieder zu Tierschutzbeschwerden 
sowie zu Überprüfungen und Beanstandungen der Pferdehaltung der Antragstellerin 
durch den Antragsgegner geführt. Seit dem Jahre 1997 kam es -mit Ausnahme der 
Jahre 2001 und 2002- in jedem Herbst bzw. Winter zu Überprüfungen der 
Pferdehaltung und entsprechenden behördlichen Aufforderungen zur Verbesserung 
der Haltungsumstände. Zuletzt hat der Antragsgegner mit bestandskräftiger 
Ordnungsverfügung vom 18. Dezember 2000 der Antragstellerin aufgegeben, die 
Pferde auf einer Weide mit ausreichendem Witterungsschutz bzw. alternativ in einem 
Stall unterzubringen sowie den Pferden täglich Heu und Trinkwasser zur Verfügung 
zur stellen. Nachdem die Antragstellerin dieser Verfügung nicht innerhalb der 
gesetzten Frist nachgekommen war, hat der Antragsgegner ihr die Pferde 
vorübergehend weggenommen und anderweitig pfleglich untergebracht. Die dadurch 
entstandenen Kosten hat die Antragstellerin bis heute nicht beglichen. Dieses 
Vorgehen des Antragsgegners hat die Antragstellerin sich ebenso wenig wie die 
vorangegangenen Maßnahmen in den Jahren zuvor zur Warnung dienen lassen, 
sondern im Gegenteil offensichtlich ignoriert und die ihr als tierschutzwidrig 
bekannte Haltung ihrer Pferde fortgesetzt. Sie ist in der Vergangenheit entweder gar 
nicht oder nur auf Druck seitens des Antragsgegners auf behördliche Anordnungen 
hin tätig geworden (z.B. Verfügung vom 11. Dezember 1997, die Pferde auf eine 
Wiese mit einem ausreichenden Unterstand zu verbringen und die 
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Mangelbeseitigung anzuzeigen; Verfügung vom 15. April 1999, den Standort der 
Pferde mitzuteilen und Nachweise über den Bezug von Futtermitteln vorzulegen; 
Verfügung vom 25. Mai 2000, ein Pony tierärztlich untersuchen zu lassen und eine 
Bescheinigung darüber vorzulegen) und hat auch auf einen vom Antragsgegner 
unternommenen Versuch zur einvernehmlichen Lösung der Probleme ihrer 
Pferdehaltung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs hin keinerlei Reaktion 
gezeigt und damit hinreichend deutlich dokumentiert, dass sie nicht die 
unverzichtbare Einsicht und Bereitschaft aufbringt, bei den von ihr zu 
verantwortenden Haltungsbedingungen gewisse Mindeststandards einzuhalten und 
zu Recht beanstandete Mängel abzustellen. Eine andere Betrachtung rechtfertigt 
auch nicht der Umstand, dass es in den letzten zwei Jahren ausweislich der 
Verwaltungsvorgänge des Antragsgegners augenscheinlich nicht zu weiteren 
Beanstandungen gekommen ist. Denn wie das erneute Auftreten der gleichen, schon 
seit Jahren gerügten Missstände der Haltungsumstände im Februar 2003 hinreichend 
belegt, ist eine dauerhafte Verbesserung der Pferdehaltung sowie ein nachhaltiger 
Gesinnungswandel der Antragstellerin offensichtlich nicht eingetreten. Ebenso macht 
ihr Vortrag im Klageverfahren deutlich, dass sie sich nach wie vor nicht einsichtig im 
Hinblick auf die Mängel ihrer Pferdehaltung zeigt, ihr Fehlverhalten vielmehr 
bagatellisiert bzw. abstreitet. Eine Verhaltensänderung ist nach alledem nicht 
absehbar. Dies gilt um so mehr als die Antragstellerin unter Missachtung der hier 
streitgegenständlichen Verfügung die Pferde zwischenzeitlich ohne vorherige 
Absprache mit dem Antragsgegner von der Weide entfernt, sie so dem behördlichen 
Zugriff entzogen und damit erneut ihre Gleichgültigkeit gegenüber behördlichen 
Anordnungen zum Ausdruck gebracht hat.  

Die Verfügung ist auch zu Recht gegen die Antragstellerin als Halterin der Pferde und 
damit Verantwortliche für die festgestellten Verstöße gegen das Tierschutzgesetz 
gerichtet. Für die Tierhaltereigenschaft ist entscheidend das tatsächliche, 
umfassende Obsorgeverhältnis gegenüber einem Tier. Dementsprechend ist als 
Tierhalter grundsätzlich derjenige anzusehen, der an der Haltung des Tieres ein 
eigenes Interesse und eine - auch mittelbare- grundsätzlich nicht nur 
vorübergehende Besitzerstellung und die Befugnis hat, über Betreuung und Existenz 
des Tieres zu entscheiden.  

Die Antragstellerin, die die Pferde seit Jahren in ihrer Obhut hat und in eigener 
Verantwortung hält und pflegt, erfüllt diese Voraussetzungen in ihrer Person.  

Ermessensfehler zum Nachteil der Antragstellerin sind nicht erkennbar. 
Insbesondere hat der Antragsgegner den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
beachtet. Die getroffene Maßnahme war zur effektiven Wahrung des Tierschutzes 
geeignet, erforderlich und auch angemessen. Eine für die Antragstellerin weniger 
einschneidende Anordnung war angesichts der nachgewiesenen wiederholten und 
groben Verstöße gegen zentrale tierschutzrechtliche Bestimmungen und der 
negativen Zukunftsprognose sowie insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch 
die vorangegangene Wegnahme und anderweitige Unterbringung der Pferde im 
Jahre 2000 ohne nachhaltigen Eindruck auf sie geblieben ist, nicht gegeben. Es ist 
daher nicht zu beanstanden, dass der Antragsgegner dem öffentlichen Interesse an 
der Verwirklichung des Tierschutzes den Vorrang gegenüber dem (bloßen) 
Affektionsinteresse der Antragstellerin an der Fortführung der Pferdehaltung 
eingeräumt und ihr für die Zukunft das Halten von Pferden untersagt hat. Der 
Antragsgegner hat im Übrigen in Bezug auf die Pferdehaltung der Antragstellerin in 
der Vergangenheit auch durchaus Geduld und Zurückhaltung an den Tag gelegt, so 
dass von einem überzogenen Tierschutz nicht die Rede sein kann. Schließlich 
bedurfte es angesichts der in § 16 a Satz 2 Nr. 3, 2. Halbsatz, TierSchG 
vorgesehenen Wiedergestattungsmöglichkeit auch keiner Befristung des Verbots.  

18

19 Vgl. Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 19. Januar 1988 -VI ZR 
188/87-, NJW-RR 1988, 655 m.w.N.; Oberlandesgericht (OLG) 
Köln, Urteil vom 12. Februar 1999 -19 U 118/98-, NJW-RR 1999, 
155; von Loeper in Kluge, § 2 Rdnr. 11; Lorz, Tierschutzgesetz, 
Kommentar, 4. Aufl. 1992, § 2 Rdnr. 6 f..
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Auch das in Ziff. 2 verfügte Verbot, Pferde zu betreuen, begegnet keinen rechtlichen 
Bedenken. Es findet seine Rechtsgrundlage ebenfalls in § 16 a Satz 2 Nr. 3, 1. 
Halbsatz, TierSchG. Dessen Voraussetzungen sind -wie zuvor im Einzelnen 
dargelegt- erfüllt. Auch erscheint das Betreuungsverbot unter 
Ermessensgesichtspunkten als notwendig und angemessen. Da die Antragstellerin 
die in ihrer Obhut befindlichen Pferde über lange Zeit erheblich vernachlässigt hat, 
muss ihr eine generelle Unzuverlässigkeit im Umgang mit Pferden bescheinigt 
werden. Es steht zu befürchten, dass ein bloßes Haltungsverbot keinen 
hinreichenden Schutz vor künftigen Zuwiderhandlungen bietet, wenn die 
Antragstellerin die Pferde zwar aus ihrer verantwortlichen Obhut als Halterin gibt, 
jedoch weiterhin die tatsächliche Pflege und Betreuung der Pferde übernimmt. Diese 
Einschätzung wird durch den Umstand bestätigt, dass die Antragstellerin die Pferde 
bereits dem behördlichen Zugriff entzogen hat, also auch nicht im Geringsten bereit 
ist, die mit dem Haltungsverbot verbundenen Einschränkungen zu akzeptieren. Vor 
dem Hintergrund der gravierenden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sowie 
angesichts ihrer bisher gezeigten Weigerung, den Anordnungen des Antragsgegners 
Folge zu leisten, ist die Entscheidung des Antragsgegners, ihr durch ein 
umfassendes Verbot insgesamt die Verantwortung für die Betreuung und Pflege von 
Pferden zu entziehen, zwar eine einschneidende, aber vom Gesetzgeber ausdrücklich 
vorgesehene und damit letztlich sachgerechte Handlungsweise.  

Ebenso wenig bestehen Bedenken gegen die in Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung 
enthaltene Anordnung, den vorhandenen Pferdebestand innerhalb einer Frist von 10 
Tagen ab Erhalt der Verfügung aufzulösen. Dieser Teil der Verfügung stellt sich als 
eine notwendige und gebotene Konkretisierung der Untersagung der Haltung und 
Betreuung von Pferden dar, indem der Antragstellerin im Einzelnen aufgegeben wird, 
wie sie die Untersagung der Pferdehaltung und -betreuung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt verwirklichen soll. Ermessensfehler sind auch insoweit nicht ersichtlich; 
insbesondere ist die der Antragstellerin gesetzte Frist zur Auflösung ihres 
Pferdebestandes in Ansehung der nur geringen Anzahl von Tieren und des damit 
verbundenen Aufwandes, diese abzugeben, sowie der ansonsten weiter zu 
befürchtenden Leiden der Tiere angemessen.  

Ferner sind auch die in den Ziffn. 4 bis 7 der Verfügung getroffenen Anordnungen, 
bis zur Auflösung des Bestandes jedem Pferd täglich mindestens 50 Liter frisches 
Trinkwasser sowie mindestens 1 kg Heu pro 100 kg Körpergewicht zur Verfügung zu 
stellen (Ziff. 4 und 5) sowie bis zur Auflösung des Bestandes den Pferden einen 
geeigneten natürlichen oder künstlichen Witterungsschutz (Ziff. 6) zur Verfügung zu 
stellen bzw. alternativ zu Ziff. 6 die Pferde in einen geeigneten Stall zu verbringen 
(Ziff. 7), bei summarischer Betrachtung nicht zu beanstanden. Sie finden ihre 
Rechtsgrundlage in den allgemeinen tierschutzrechtlichen Befugnissen des § 16 a 
Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 TierSchG. Angesichts der festgestellten, vorstehend im 
Einzelnen aufgezeigten, wiederholten und gravierenden Verstöße der Antragstellerin 
gegen die in § 2 TierSchG niedergelegten Pflichten eines Tierhalters sind die 
getroffenen Maßnahmen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an eine 
tierschutzgerechte Haltung von Pferden erforderlich und auch angemessen. 
Ermessensfehler sind auch in diesem Zusammenhang nicht erkennbar. Insbesondere 
erweist sich die Anordnung in Ziff. 6, den Tieren einen "geeigneten" Unterstand zur 
Verfügung zu stellen, nicht als unbestimmt, da die Beschaffenheit eines als geeignet 
anzusehenden Witterungsschutzes in der Begründung der Verfügung genau 
umschrieben wird und der Antragstellerin zudem aus vorangegangenen Verfügungen 
hinreichend bekannt ist. Gleiches gilt auch für die Anordnung unter Ziff. 7, die 
Pferde alternativ in einen "geeigneten" Stall zu verbringen.  

Schließlich hat der Antragsgegner auch die in den Ziffn. 8 und 9 verfügte 
Untersagung, die Pferde ohne vorherige Genehmigung und Abnahme des neuen 
Standortes zu verbringen und ohne vorherige Bekanntgabe des neuen Eigentümers 
mit vollständiger Anschrift abzugeben sowie die in den Ziffn. 10 und 11 getroffene 
Anordnung, die Eigentumsübergabe schriftlich zu dokumentieren und einen Beleg 
darüber vorzulegen, gemäß § 16 a Satz 2 Nr. 1 und Satz 1 i.V.m. § 16 Abs. 2 und 
Abs. 3 Satz 2 TierSchG zu Recht erlassen. Es handelt sich insofern um erforderliche 
und auch angemessene Maßnahmen zur Verwirklichung des Tierschutzes hinsichtlich 
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der Pferdehaltung der Antragstellerin. Durch diese wird die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Haltungs- und Betreuungsverbotes, namentlich die Auflösung des 
vorhandenen Pferdebestandes, sichergestellt. Das Auskunfts- und 
Nachweisverlangen des Antragsgegners rechtfertigt sich insbesondere aus § 16 Abs. 
2 und Abs. 3 Satz 2 TierSchG. Danach haben natürliche Personen -hier jedenfalls die 
Antragstellerin als Tierhalterin- der zuständigen Behörde die Auskünfte zu erteilen, 
die zur Durchführung der der Behörde durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben 
erforderlich sind. Ferner haben Auskunftspflichtige die mit der Überwachung 
beauftragten Personen zu unterstützen, insbesondere ihnen auf Verlangen -konkret 
bezeichnete- Unterlagen vorzulegen. In diesem Rahmen hält sich der in Rede 
stehende Teil der Grundverfügung.  

Demgegenüber hat der Eilantrag insgesamt Erfolg, soweit das Begehren der 
Antragstellerin auf die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage -6 K 
1032/03- in Bezug auf die gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 8 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung im Lande Nordrhein-
Westfalen (AGVwGO NRW) kraft Gesetzes sofort vollziehbaren 
Zwangsmittelandrohungen in der Ordnungsverfügung vom 13. Februar 2003 
gerichtet ist. Die insoweit gemäß § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende 
Interessenabwägung fällt zu Gunsten der Antragstellerin aus, weil alle 
Zwangsmittelandrohungen sich bei summarischer Prüfung im Eilverfahren als 
rechtswidrig erweisen und voraussichtlich im Hauptsacheverfahren aufzuheben sein 
werden.  

Die den Katalog der Zwangsmittelandrohungen in der Ordnungsverfügung 
einleitende Androhung der "Wegnahme und Veräußerung der Pferde" für den Fall der 
Zuwiderhandlung gegen Ziff. 3 der Verfügung -bei der es sich ausweislich der 
Begründung der Ordnungsverfügung um eine Ersatzvornahme handeln soll- erweist 
sich unter mehreren Gesichtspunkten als rechtswidrig.  

Zum einen ist eine Ersatzvornahme im Sinne der §§ 57, 59 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) 
ein untunliches Zwangsmittel zur Durchsetzung der in Ziff. 3 gegenüber der 
Antragstellerin getroffenen Anordnung, den Pferdebestand "aufzulösen". Allenfalls 
hätte der Antragsgegner die Wegnahme der Pferde im Wege der Anwendung 
unmittelbaren Zwangs im Sinne der §§ 57, 62 VwVG NRW androhen können. Bei 
verständiger Würdigung ist die Verpflichtung zur Auflösung des Pferdebestands auf 
eine unvertretbare Handlung gerichtet, nämlich auf die Aufgabe des Besitzes bzw. 
des tatsächlichen Obhutverhältnisses an den Pferden zwecks Beendigung der Halter- 
und Betreuerstellung. Taugliches Mittel zur Erzwingung einer unvertretbaren 
Handlung -hier der Aufgabe des Besitzes bzw. des tatsächlichen Obhutverhältnisses 
an den Pferden- kann auch die Anwendung unmittelbaren Zwangs, keinesfalls aber 
eine Ersatzvornahme sein, da diese auf die Durchsetzung vertretbarer Handlungen 
gerichtet ist.  

Die dennoch erfolgte Androhung einer Ersatzvornahme ist somit rechtswidrig.  

Zum anderen handelt es sich bei der neben der "Wegnahme" angedrohten 
"Veräußerung der Pferde" nicht um eine Maßnahme des Verwaltungszwangs, 
namentlich nicht um eine Ersatzvornahme im Sinne der §§ 57, 59 VwVG NRW. Denn 
die vom Antragsgegner mit diesen Maßnahmen beabsichtigte Verwertung der Pferde 
gehört gerade nicht mehr zur Vollstreckung des streitgegenständlichen Haltungs- 
und Betreuungsverbotes bzw. zu der das Haltungs- und Betreuungsverbot 
konkretisierenden Anordnung der Bestandsauflösung. Als eigenständige 
ordnungsbehördliche Maßnahme sowie angesichts der dem Betroffenen schon aus 
Gründen des effektiven Rechtsschutzes einzuräumenden Möglichkeit, die 
Verwertungsmaßnahme anzufechten und die Tiere gegebenenfalls selbst zu 
veräußern, bedarf sie vielmehr einer besonderen Anordnung nach § 16 a TierSchG, 
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29 Vgl. Engelhardt/App, VwVG - VwZG, Kommentar, 4. Aufl., § 12 VwVG 
Anm. 1. b).

30

31

Seite 8 von 11

25.2.2009file://C:\Temp\3XAKE6M5.htm

Anlage 14



die hier erst noch zu erlassen ist.  

Darüber hinaus widerspricht die Androhung der "Wegnahme und Veräußerung der 
Pferde" durch ihre faktische Verknüpfung mit der weiter ausgesprochenen 
Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 500,00 € "für den Fall, dass die 
Antragstellerin der Untersagung der Haltung und Betreuung von Pferden in Ziffn. 1 
und 2 nicht innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Verfügung nachkommt", dem 
sogenannten "Kumulationsverbot", wie es sich für das hier maßgebliche Landesrecht 
aus § 63 VwVG NRW Abs. 3 Satz 1 und 2 VwVG NRW ergibt. Nach dieser Vorschrift 
muss sich die Androhung auf ein bestimmtes Zwangsmittel beziehen; wenn mehrere 
Zwangsmittel angedroht werden, ist anzugeben, in welcher Reihenfolge sie 
angewendet werden sollen. Die Androhung, dass unterschiedliche Zwangsmittel zur 
Durchsetzung ein und derselben Handlungs- oder Unterlassungspflicht gleichzeitig 
angewendet werden, ist damit unzulässig. Dies hat der Antragsgegner mit den auf 
die Ziffern 1 bis 3 gerichteten Zwangsmittelandrohungen nicht beachtet. Ein 
Tierhaltungs- bzw. Betreuungsverbot gemäß § 16 a Satz 2 Nr. 3 TierSchG enthält 
zwar in dem Fall, dass der Adressat -wie hier die Antragstellerin- zur Zeit der 
Anordnung des Verbotes noch Tiere hält, generell zwei Verfügungsteile, die beide 
grundsätzlich auch mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden können: Zum einen die 
(konkrete) auf die Gegenwart bezogene Pflicht, den Besitz bzw. das tatsächlichen 
Obhutverhältnis an den noch vorhandenen Tieren aufzugeben, zum anderen die 
(generelle) in die Zukunft gerichtete Pflicht, (nach Abschaffung der noch 
vorhandenen Tiere) die Haltung bzw. Betreuung weiterer Tiere zu unterlassen. Im 
konkreten Fall überschneidet sich jedoch die vom Antragsgegner ausgesprochene 
Zwangsgeldandrohung zur Durchsetzung des in Ziffn. 1 und 2 verfügten Haltungs- 
und Betreuungsverbotes mit dem zur Erzwingung der in Ziff. 3 verfügten Auflösung 
des Pferdebestandes angedrohten Zwangsmittel, weil beide 
Zwangsmittelandrohungen sich letztlich auf eine Verpflichtung der Antragstellerin 
beziehen, die sich innerhalb der gesetzten Ausführungsfrist von 10 Tagen ab Erhalt 
der Verfügung identisch ebenso aus den Ziffern 1 und 2 wie aus der Ziffer 3 ergibt. 
Die damit gegebene Nichtbeachtung des Kumulationsverbots hat zur Folge, dass 
keines der Zwangsmittel rechtmäßig angedroht worden ist. Da die Entscheidung 
über die Art und Weise des anzuwendenden Verwaltungszwangs im Ermessen der 
Behörde steht, kann das Gericht nur insgesamt die Rechtswidrigkeit der in 
unzulässiger Weise kumulierten Zwangsmittel feststellen.  

Aus den vorstehenden Erwägungen folgt zugleich die Rechtswidrigkeit der 
Androhung des Zwangsgeldes für den Fall der Nichtbefolgung des in Ziffn. 1 und 2 
der Verfügung angeordneten Haltungs- und Betreuungsverbotes; wegen der 
aufgezeigten unzulässigen Kumulation dieses mit dem zu Ziff. 3 angedrohten 
Zwangsmittel ist es ebenfalls aufzuheben und durch eine neue 
Zwangsmittelandrohung zu ersetzen.  

Durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnen ferner auch die Androhung eines 
Zwangsgeldes in Höhe von 250,00 € bei Nichtbeachtung der in Ziffn. 4 und 5 
getroffenen Anordnungen sowie die Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 
250,00 € bei Nichtbeachtung der in den Ziffn. 6 oder 7 getroffenen Anordnungen, 
soweit dabei das Zwangsgeld "für jeden Fall der Zuwiderhandlung" angedroht wird. 
Eine solche Androhung "auf Vorrat" ist unzulässig. Sie findet in § 63 VwVG NRW 
keine hinreichende Rechtsgrundlage. Zwar sieht die Rechtsordnung in mehreren 
Vorschriften im Interesse der Wirksamkeit der Vollstreckung ausdrücklich vor, dass 
ein Zwangsmittel für jeden Fall der Zuwiderhandlung angedroht werden darf (vgl. 
z.B. § 890 Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 332 Abs. 3 Satz 2 AO). Auch ist die frühere 
Regelung des § 55 Abs. 6 Satz 2 des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes über 
die Zulässigkeit einer derartigen Androhung bei der zwangsweisen Durchsetzung von 
Unterlassungspflichten in einige Landesverwaltungsvollstreckungsgesetze 
ausdrücklich übernommen worden. Ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, der ohne 
weiteres eine Auslegung der Bestimmungen über die Androhung von Zwangsmitteln 
dahin ermöglichte, dass trotz Fehlens einer solchen Regelung im 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen die Androhung 
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eines Zwangsgeldes für jeden Fall der Zuwiderhandlung zulässig wäre, liegt darin 
jedoch nicht. Der Verfassungsgrundsatz des Vorbehalts des Gesetzes für belastende 
hoheitliche Maßnahmen steht dem bereits entgegen. Deswegen ist auch unerheblich, 
dass das Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen -anders 
als § 13 Abs. 6 Satz 2 VwVG des Bundes, wonach eine neue Androhung erst dann 
zulässig ist, wenn das zunächst angedrohte Zwangsmittel erfolglos geblieben ist- 
keine Vorschrift enthält, die einer Androhung "auf Vorrat" ausdrücklich 
entgegensteht. Im Übrigen widerspricht eine solche Form der Androhung dem 
Charakter des Zwangsgeldes als Beugemittel, da es bei einer möglichen 
Summierung der einzelnen Zuwiderhandlungen und gemeinsamen Festsetzung 
lediglich noch als Sanktion wirkt. Der Behörde ist daher darauf zu verweisen, ein 
erneutes Zwangsgeld im jeweiligen Festsetzungsbescheid anzudrohen.  

Schließlich erweist sich die zuletzt angefochtene Androhung eines Zwangsgeldes in 
Höhe von 500,00 € "für den Fall, dass die Antragstellerin den Anordnungen in Ziffn. 
8, 9, 10 und 11 zuwiderhandelt", bei summarischer Prüfung ebenfalls als 
rechtswidrig. Sie genügt nicht dem Bestimmtheitserfordernis des § 63 Abs. 3 VwVG 
NRW. Nach dieser Vorschrift muss sich die Androhung auf bestimmte Zwangsmittel 
beziehen. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass der Betroffene aus Gründen der 
Rechtssicherheit Klarheit darüber haben muss, welche Vollstreckungsmaßnahmen er 
im Falle der Nichtbefolgung der ihm auferlegten Pflicht konkret zu erwarten hat. Eine 
Androhung zur Durchsetzung mehrerer Verpflichtungen muss demnach erkennen 
lassen, ob sie sich auf Verstöße gegen jede einzelne Verpflichtung bezieht oder nur 
auf Verstöße gegen alle Verpflichtungen zugleich.  

Der Formulierung im Bescheid lässt sich jedoch bei verständiger Würdigung nicht 
hinreichend deutlich entnehmen, ob das Zwangsgeld nur bei einer kumulativen 
Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen der Ziffn. 9 bis 11 verwirkt sein soll - 
wofür der Wortlaut spricht-, oder vielmehr bereits bei einer Zuwiderhandlung gegen 
jede einzelne der Anordnungen für sich - was eher vom Antragsgegner gewollt 
gewesen sein dürfte. Für eine Auslegung im letzteren Sinne fehlt es jedoch an einer 
klarstellenden Formulierung (wie zum Beispiel "jeweils"). Diese Missverständlichkeit 
geht zu Lasten des Antragsgegners als Urheber des Bescheides.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. Die Antragstellerin ist 
mit den gesamten Kosten des Verfahrens zu belasten, weil die 
Zwangsmittelandrohung den Streitwert nicht erhöht und ihr Teilerfolg daher auf die 
Kosten des Verfahrens keinen Einfluss hat. Vor diesem Hintergrund stellt sich das 
teilweise Unterliegen des Antragsgegners als gering dar.  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 20 Abs. 3, 13 Abs. 1 Satz 2 des 
Gerichtskostengesetzes (GKG). Die Kammer hat die Bedeutung der Sache für die 
Antragstellerin, ihr Interesse an der weiteren Haltung und Betreuung von Pferden, 
mit dem Auffangstreitwert des § 13 Abs. 1 Satz 2 GKG in Höhe von 4.000,00 € 
bemessen. Außerdem findet Berücksichtigung, dass in Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes wegen des lediglich vorläufigen Charakters der begehrten 
Entscheidung der Auffangstreitwert regelmäßig nur zur Hälfte angesetzt wird, und 
dass die mit der Grundverfügung verbundene Zwangsmittelandrohung den 
Streitwert nicht erhöht.  

36 Vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVwerG), Urteil vom 26. Juni 1997 -1 
A 10/95-, DVBl. 1998, 230 f.; VGH München, Beschluss vom 13. 
Oktober 1986 -22 CS 86.01950-, NVwZ 1987, 512; OVG 
Magdeburg, DÖV 1995, 385; Engelhardt/App, a.a.O., § 13 VwVG 
Anm. 5 b; Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, 9. Aufl., 
§ 28 Anm. 5 b, S. 536; Sadler, VwVG, 4. Aufl., § 13 Rn. 48.
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38 Vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Juni 1997 -1 A 10/95-, DVBl. 1998, 230 f.
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Münster 1. 

Kammer

Entscheidungsdatum: 02.04.2008

Aktenzeichen: 1 L 194/08

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 16a S 1 TierSchG, § 16a S 2 
Nr 3 TierSchG, § 2 Nr 1 
TierSchG, § 57 Abs 1 Nr 1 
VwVG NW, § 59 Abs 1 VwVG 
NW

Tierschutzrechtliche Ordnungsverfügung: Haltungs- und 

Betreuungsverbot sowie Auflösungsgebot bzgl. Pferde- 

und Rinderhaltung 

 
 

Orientierungssatz 

1.  Die unbefristete Untersagung des Haltens und Betreuens von Pferden und 
Rindern führt nicht zur Unverhältnismäßigkeit des Verbots. Denn nach § 16a Satz 2 
Nr. 3, 2. Hs. TierSchG kann die Gestattung des Haltens und Betreuens von Pferden 
und Rindern jederzeit wieder neu beantragt werden.(Rn.20) 

2. Die Verpflichtung zur Auflösung eines Tierbestandes ist auf eine unvertretbare 
Handlung gerichtet, nämlich auf die Aufgabe des Besitzes bzw. des tatsächlichen 
Obhutverhältnisses zum Zwecke der Beendigung der Halter- und Betreuerstellung. 
Taugliches Mittel zur Erzwingung einer solchen unvertretbaren Handlung kann bei 
der von dem Antragsgegner wohl angenommenen Untauglichkeit der Androhung 
eines Zwangsgeldes die Wegnahme der Tiere im Wege der Anwendung 
unmittelbaren Zwangs im Sinne der §§ 57 Abs. 1 Nr. 3, 62 VwVG NRW sein, nicht 
aber die bereits nach dem Gesetzeswortlaut ausschließlich auf vertretbare 
Handlungen gerichtete Ersatzvornahme.(Rn.24) 

 

Tenor 

Die aufschiebende Wirkung der Klage 1 K 720/08 gegen die Verfügung des 
Antragsgegners vom 13. Februar 2008 wird hinsichtlich der verfügten Androhung 
der Ersatzvornahme (Nr. 3 der Verfügung) angeordnet. Im übrigen wird der Antrag 
abgelehnt. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Streitwert wird auf 2.500,00 Euro festgesetzt.  

 

Gründe 

Der - sinngemäß gestellte - Antrag des Antragstellers,  

die aufschiebende Wirkung seiner Klage 1 K 720/08 gegen die Verfügung des 
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Antragsgegners vom 13. Februar 2008 hinsichtlich des verfügten Haltungsverbots 
und Auflösungsgebots wiederherzustellen (Nrn. 1 und 2) und hinsichtlich der 
verfügten Androhung der Ersatzvornahme (Nr. 3) anzuordnen,  

hat hinsichtlich des angeordneten Haltungs- und Betreuungsverbots und hinsichtlich 
des Auflösungsgebots keinen Erfolg.  

Der Antragsgegner hat den sofortigen Vollzug dieser Verfügungsgegenstände mit 
einer den Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
VwGO genügenden Begründung versehen. In der nach diesen Vorschriften 
geforderten schriftlichen Begründung hat die Behörde schlüssig, konkret und 
substantiiert darzulegen, aufgrund welcher Erwägungen sie gerade im vorliegenden 
Einzelfall ein besonderes privates oder öffentliches Interesse an der sofortigen 
Vollziehung als gegeben ansieht und das Interesse des Betroffenen am Bestehen der 
gesetzlich vorgesehenen aufschiebenden Wirkung ausnahmsweise zurückzutreten 
hat. Diesen Anforderungen wird die Begründung des Antragsgegners gerecht, das 
öffentliche Interesse an der Verhinderung weiterer Verstöße gegen das 
Tierschutzgesetz überwiege mit Blick auf die wiederholten gravierenden Verstöße 
das private Aussetzungsinteresse des Antragstellers. In diesen Ausführungen kommt 
hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass sich der Antragsgegner des 
Ausnahmecharakters der Vollziehungsanordnung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
VwGO bewusst gewesen ist.  

Die im Verfahren nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO gebotene Abwägung der 
widerstreitenden Interessen fällt insoweit zu Lasten des Antragstellers aus. Das 
gegenüber dem Antragsteller verfügte Verbot der Haltung und Betreuung von 
Pferden und Rindern (Nr. 2 der angefochtenen Verfügung) und die Anordnung des 
Antragsgegners, den Pferde- und Rinderbestand aufzulösen und den Verbleib der 
Tiere unverzüglich schriftlich nachzuweisen (Nr. 1 der angefochtenen Verfügung) 
sind nach der im einstweiligen Rechtsschutzverfahren gebotenen und nur möglichen 
summarischen Überprüfung der Sach- und Rechtslage offensichtlich rechtmäßig.  

Sie finden ihre Grundlage in § 16a Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 3, 1. Hs. 
TierSchG. Nach § 16a Satz 1 TierSchG trifft die zuständige Behörde die zur 
Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße 
notwendigen Anordnungen. Sie kann nach § 16a Satz 2 Nr. 3, 1. Hs. TierSchG 
insbesondere demjenigen, der den Vorschriften des § 2 TierSchG wiederholt oder 
grob zuwidergehandelt und dadurch den von ihm gehaltenen oder betreuten Tieren 
erhebliche oder länger anhaltende Schmerzen oder Leiden oder erhebliche Schäden 
zugefügt hat, das Halten oder Betreuen von Tieren einer bestimmten Art 
untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er weiterhin derartige 
Zuwiderhandlungen begehen wird.  

Diese Voraussetzungen liegen vor. Das Gericht ist anhand der in den 
Verwaltungsvorgängen des Antragsgegners enthaltenen Vermerke und Fotografien 
zu der Überzeugung gelangt, dass der Antragsteller jedenfalls seit Januar 2007 der 
sich aus § 2 Nr. 1 TierSchG ergebenden Pflicht, seine Pferde angemessen zu 
ernähren, zu pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen, wiederholt und grob 
zuwidergehandelt hat.  

Am 23. Januar 2007 überprüfte der Antragsgegner erstmals die Pferdehaltung des 
Antragstellers, der zu diesem Zeitpunkt 68 Pferde hielt. Der Antragsgegner stellte 
hierbei unter anderem fest, dass der Antragsteller 30 dieser Tiere nicht angemessen 
ernährt hatte. Die Pferde befanden sich in einem schlechten Ernährungszustand, der 
durch Knochenvorsprünge, sichtbare Rippen und eine atrophische 
Sitzbeinmuskulatur deutlich wurde. Der Ernährungszustand eines dieser Tiere, einer 
Stute namens „N. M. „, beruhte darauf, dass es von den anderen Pferden 
ausgegrenzt und bei der Futteraufnahme angegriffen wurde.  

Elf seiner Pferde hatte der Antragsteller nicht angemessen gepflegt: Ein Pferd wies 
eine offene und infizierte Wunde oberhalb des Schultergelenks, zehn Pferde ein 
raues, ungepflegtes Fell auf.  

3

4

5

6

7

8

9

Seite 2 von 5Druck- und Speicheransicht

25.2.2009http://juris01:8006/jportal/portal/t/3pg/page/dvdverwaltungsrecht.psml?action=controls...

Anlage 16



47 seiner Pferde hatte der Antragsteller nicht angemessen untergebracht: fünf 
Pferde befanden sich auf einer Weide ohne Unterstand, dreizehn Pferde in zwei 
Ställen mit einer Einrichtung, die zu Verletzungen führen konnte, zehn Pferde auf 
einer Weide mit einem Unterstand, dessen Dach zahlreiche Schäden aufwies, neun 
Pferde in Pferdeboxen, in die es durch das Dach durchregnete, so dass die Einstreu 
völlig durchnässt war, zehn Pferde in einem Stall, dessen Einstreu sechs bis acht 
Wochen nicht gewechselt worden war.  

Bei einer weiteren Überprüfung am 8. März 2007 stellte der Antragsgegner fest, 
dass der Antragsteller die festgestellten Mängel nicht behoben hatte. Der Zustand 
der Stute „N. M. „, insbesondere ihr Ernährungszustand, hatte sich sogar erheblich 
verschlechtert. Ihre Dornfortsätze, Hüfthöcker, Schulterblattgräten und Rippen 
waren deutlich zu sehen. Das Tier wies eine tiefe Augenverletzung, zahlreiche 
Bissverletzungen und eine Verletzung im Bereich der Klitoris auf. Der Antragsgegner 
nahm dem Antragsteller daher die Stute auf der Grundlage von § 16a Satz 1 in 
Verbindung mit Satz 2 Nr. 2 TierSchG fort. Der Tierarzt Dr. I. stellte bei einer 
Untersuchung der Stute am 12. März 2007 an ihrem Kopf, an ihren Halsseiten und 
ihrer Unterbrust außerdem einen massiven Läusebefall und Verletzungen an den 
Röhrbeinen der rechten Vordergliedmaße, linken Hintergliedmaße und rechten 
Hintergliedmaße außen fest. Nach den Feststellungen des Dr. I. waren ihre Beine 
mittel- bis hochgradig entzündlich geschwollen (vgl. Bescheinigung vom 23. März 
2007).  

Bei einer weiteren Überprüfung am 29. März 2007 stellte der Antragsgegner fest, 
dass die Futternäpfe aller von dem Antragsteller gehaltenen Pferde leer und keinerlei 
Futtervorräte vorhanden waren. Sechs Pferde verfügten über kein Wasser und 
befanden sich weiterhin in einem Stall mit einer Einrichtung, die zu Verletzungen 
führen konnte. Der Antragsgegner nahm dem Antragsteller daher auf der Grundlage 
von § 16a Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 2 TierSchG vierzehn weitere Pferde, 
die sich in einem sehr schlechten Ernährungs- und Pflegezustand befanden, fort.  

Bei einer weiteren Überprüfung am 16. April 2007 fand der Antragsgegner ein Pferd 
in einem Stall ohne Wasser und ein Pferd in einem Verschlag, der mit einem nicht 
fixierten, schweren, nur angelehnten Eisengitter verschlossen war, vor. Zwei Ponys 
standen in einem ehemaligen Bullenstall auf Güllespalten ohne Einstreu. Ein weiteres 
Pferd wies eine Knochenverletzung im rechten Schultergelenk auf. An drei Pferden 
haftete Kot im Bauch- und Schenkelbereich an. Der Antragsgegner nahm dem 
Antragsteller daher auf der Grundlage von § 16a Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 
2 TierSchG fünf weitere Pferde fort.  

Die Fortnahmen wurden durch bestandskräftig gewordene Verfügung des 
Antragsgegners vom 7. Mai 2007 bestätigt. Ein fortgenommenes Pferd musste 
aufgrund zu starker Abmagerung und Parasitenbefalls am 15. Mai 2007 
eingeschläfert werden.  

Mit bestandskräftig gewordener Verfügung vom 3. Juli 2007 erließ der 
Antragsgegner gegen den Antragsteller unter Anordnung der sofortigen Vollziehung 
verschiedene, bis zum 19. Juli 2007 umzusetzende Auflagen für die Haltung seiner 
Pferde.  

Zuvor hatte der Antragsgegner am 2. Juli 2007 auf einer Weide des Antragstellers 
ein verendetes Pferd aufgefunden.  

Bei einer Überprüfung am 4. Dezember 2007 stellte der Antragsgegner fest, dass 
der Antragsteller auf einer Weide ohne Aufwuchs und ohne Witterungsschutz elf 
Stuten hielt, von denen zwei herausragende Hüfthöcker, Dornfortsätze und Rippen 
hatten. Auf einer weiteren Weide - ebenfalls ohne Aufwuchs und Witterungsschutz - 
hielt der Antragsteller zu diesem Zeitpunkt weitere 17 Pferde, deren Hufe und Fell 
(Klettenbesatz) sich in einem schlechten Pflegezustand befand und bei denen trotz 
des vorhandenen längeren Winterfells Knochenvorsprünge deutlich zu erkennen 
waren. Die Tiere nagten nach den Feststellungen des Antragsgegners bereits an den 
Bäumen. In einer Scheune hielt der Antragsteller zehn Pferde in einem schlechten 
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Pflegezustand ohne Einstreu. In einem weiteren Stall befanden sich zwölf Fohlen, die 
ein langes, stumpfes und mit Läusen versetztes Fell aufwiesen, durch das man 
sämtliche Knochenvorsprünge wie Dornfortsätze, Hüfthöcker, Sitzbeinhöcker, Rippen 
und Schulterblattgräte deutlich erkennen konnte. Eines der Fohlen konnte nur mit 
menschlicher Hilfe aufstehen und wurde von dem Antragsteller erst nach 
Aufforderung durch den Antragsgegner tierärztlicher Behandlung zugeführt. Sechs 
besonders stark abgemagerte Fohlen nahm der Antragsgegner dem Antragsteller am 
gleichen Tag fort.  

Durch die aufgezeigten wiederholten und groben Verstöße gegen die sich aus § 2 Nr. 
1 TierSchG ergebenden Pflichten hat der Antragsteller den von ihm gehaltenen 
Pferden erhebliche und länger anhaltende Schmerzen und Leiden zugefügt. Es ist 
auch die Annahme gerechtfertigt, der Antragsteller werde weiterhin derartige 
Zuwiderhandlungen begehen. Der Antragsteller hat sein tierschutzwidriges Verhalten 
trotz zahlreicher Kontrollen, tierschutzrechtlicher (mündlicher und schriftlicher) 
Anordnungen und Fortnahmen mit entsprechenden Kostenfolgen durch den 
Antragsgegner über ein Jahr lang fortgesetzt. Auch eine rechtskräftige Verurteilung 
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung unter anderem 
wegen eines Vergehens gemäß § 17 TierSchG durch das Amtsgericht Steinfurt (Az.: 
23 Ds- 540 Js 938/07 - 284/07) am 31. Oktober 2007 hat zu keiner 
Verhaltensänderung geführt. Vor diesem Hintergrund und mit Blick darauf, dass der 
Antragsgegner bei der Überprüfung am 4. Dezember 2007 auch fünfzehn Rinder 
vorgefunden hat, für die aufgrund ihrer Haltung auf einem verschlammten, mit 
Baustoffen übersäten Hof zahlreiche Verletzungsgefahren bestanden haben, ist auch 
die Annahme gerechtfertigt, der Antragsteller werde auch seine Rinder nicht 
angemessen pflegen und verhaltensgerecht unterbringen.  

Das Verbot der Pferde- und Rinderhaltung und -betreuung ist auch verhältnismäßig. 
Insbesondere stand dem Antragsgegner kein milderes Mittel als ein umfassendes 
Verbot der Haltung und Betreuung von Pferden und Rindern zur Verfügung, um 
künftigen Verstößen des Antragstellers gegen die Bestimmungen des 
Tierschutzgesetzes effektiv vorzubeugen. Spezielle, auf einzelne Missstände 
bezogene tierschutzrechtliche Ordnungsverfügungen haben in der Vergangenheit 
nicht zu einer den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Tierhaltung durch 
den Antragsteller geführt. Das ausgesprochene Verbot ist auch nicht wegen der 
Auswirkungen auf seine Erwerbstätigkeit unangemessen. Der Antragsteller kann 
seinen Lebensunterhalt auch durch Wiederaufnahme seiner Tätigkeit als Beamter 
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen sicherstellen. Abgesehen davon 
steht der Eingriff in seine Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG aufgrund der 
gravierenden Folgen seines fortgesetzten Fehlverhaltens und der Bedeutung des in 
Art. 20a GG als besonderes staatliches Schutzziel normierten Tierschutzes nicht 
außer Verhältnis zu dem Zweck des Verbots.  

Der Umstand, dass der Antragsgegner dem Antragsteller das Halten und Betreuen 
von Pferden und Rindern unbefristet untersagt hat, führt ebenfalls nicht zur 
Unverhältnismäßigkeit des Verbots. Denn der Antragsteller kann nach § 16a Satz 2 
Nr. 3, 2. Hs. TierSchG jederzeit beantragen, ihm das Halten und Betreuen von 
Pferden und Rindern wieder zu gestatten.  

Die zur Umsetzung des Haltungs- und Betreuungsverbots erforderliche Anordnung 
des Antragsgegners, den Pferde- und Rinderbestand aufzulösen und den Verbleib 
der Tiere schriftlich nachzuweisen, ist auf der Grundlage von § 16a Satz 1 TierSchG 
ebenfalls offensichtlich zu Recht ergangen.  

Bei der weiteren, über die Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren 
hinausgehenden allgemeinen Interessenabwägung überwiegt ebenfalls das 
öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung des Haltungs- und 
Betreuungsverbots und der Auflösungsanordnung. Das private Interesse des 
Antragstellers, seine Pferde- und Rinderhaltung einstweilen fortzusetzen, ist in 
Anbetracht der zu erwartenden weiteren Beeinträchtigungen der Gesundheit und des 
Wohlbefindens seiner Tiere geringer zu werten als das öffentliche Interesse an ihrem 
sofortigen Schutz.  

18

19

20

21

22

Seite 4 von 5Druck- und Speicheransicht

25.2.2009http://juris01:8006/jportal/portal/t/3pg/page/dvdverwaltungsrecht.psml?action=controls...

Anlage 16



Die im Verfahren nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO gebotene Abwägung der 
widerstreitenden Interessen fällt hinsichtlich der angedrohten Ersatzvornahme 
hingegen zu Lasten des Antragsgegners aus. Denn diese ist nach der im 
einstweiligen Rechtsschutzverfahren gebotenen und nur möglichen summarischen 
Überprüfung der Sach- und Rechtslage offensichtlich rechtswidrig.  

Die Voraussetzungen der §§ 57 Abs. 1 Nr. 1, 59 Abs. 1 VwVG NRW liegen nicht vor. 
Nach den vorgenannten Vorschriften kann die Vollzugsbehörde eine Handlung, deren 
Vornahme durch einen anderen möglich ist (vertretbare Handlung), auf Kosten des 
Betroffenen selbst ausführen oder einen anderen mit der Ausführung beauftragen, 
wenn die Verpflichtung zur Vornahme der Handlung nicht erfüllt wird. Die 
Verpflichtung zur Auflösung des Pferde- und Rinderbestandes des Antragstellers ist 
auf eine unvertretbare Handlung gerichtet, nämlich auf die Aufgabe des Besitzes 
bzw. des tatsächlichen Obhutverhältnisses zum Zwecke der Beendigung der Halter- 
und Betreuerstellung. Taugliches Mittel zur Erzwingung einer solchen unvertretbaren 
Handlung kann bei der von dem Antragsgegner wohl angenommenen Untauglichkeit 
der Androhung eines Zwangsgeldes die Wegnahme der Tiere im Wege der 
Anwendung unmittelbaren Zwangs im Sinne der §§ 57 Abs. 1 Nr. 3, 62 VwVG NRW 
sein, nicht aber die bereits nach dem Gesetzeswortlaut ausschließlich auf vertretbare 
Handlungen gerichtete Ersatzvornahme.  

vgl. zu einer vergleichbaren Fallgestaltung: VGH Baden- Württemberg, Beschluss 
vom 17. März 2005 - 1 S 381/05 -, NuR 2006, 441; VG Arnsberg, Beschluss vom 1. 
Juni 2006 - 3 L 337/06 -, juris, nrwe; VG Aachen, Beschluss vom 9. Dezember 2003 
- 6 L 890/03 -, juris.  

Die dennoch erfolgte Androhung dieses Zwangsmittels ist somit rechtswidrig.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Sätze 1 und 3 VwGO. Der 
Antragsteller ist mit den gesamten Kosten des Verfahrens zu belasten, da die 
Zwangsmittelandrohung den Streitwert nicht erhöht und der diesbezügliche 
Teilerfolg des Antrags auf die Kosten des Verfahrens daher keinen Einfluss hat. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich das teilweise Unterliegen des Antragsgegners als 
gering dar.  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 3 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG.  
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Arnsberg 3. 

Kammer

Entscheidungsdatum: 01.06.2006

Aktenzeichen: 3 L 337/06

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 80 Abs 3 VwGO, § 80 Abs 5 
VwGO, § 16a S 2 Nr 3 
TierSchG, § 2 TierSchG, § 2 
Nr 1 TierSchG

Haltungs- und Betreuungsverbot bei wiederholtem groben 

Verstoß gegen tierschutzrechtliche Vorschriften 

 
 

Orientierungssatz 

1. Handelt ein Tierhalter wiederholt und grob den tierschutzrechtlichen Vorschriften 
zuwider, entstehen dem dadurch Tier Schmerzen und ist mit einem wiederholten 
Verstoß zu rechnen, kann dem Tierhalter das Halten und Betreuen von Tieren 
untersagt werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen einer Anordnung nach § 16a 
TierSchG ist anhand einer Prognose zu ermitteln.(Rn.9) 

2. Ein Tier muss seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen gepflegt und 
verhaltensgerecht untergebracht werden.(Rn.87) 

3. Bei wiederholten Verstößen gegen das TierSchG und mangelndem 
Unrechtsbewußtsein des Tierhalters ist ein Haltungs- und Betreuungsverbot 
verhältnismäßig.(Rn.90)  

 

Diese Entscheidung zitiert 

Vergleiche Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 25. April 2005, Az: 
20 B 267/05

Rechtsprechung

 

Tenor 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen den 
Bescheid des Antragsgegners vom 31. März 2006 wird insoweit angeordnet, als 
darin eine Ersatzvornahme angedroht wird. 

Im übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

Der Antragsgegner trägt 1/4 der Kosten des Verfahrens, die Antragstellerin 3/4. 

Der Streitwert wird auf 2.500,00 EUR festgesetzt. 

 

Gründe 

Der - sinngemäße - Antrag der Antragstellerin,  

die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs gegen die Verfügung des 
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Antragsgegners vom 31. März 2006 wiederherzustellen bzw. anzuordnen,  

hat nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg.  

Soweit sich das Begehren der Antragstellerin auf die Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung ihres Widerspruchs in Bezug auf die gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.V.m. § 8 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung im Lande Nordrhein-Westfalen (AG VwGO NRW) 
kraft Gesetzes sofort vollziehbaren Androhung der Ersatzvornahme richtet, fällt die 
gemäß § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende Interessenabwägung zu Gunsten der 
Antragstellerin aus. Die Zwangsmittelandrohung erweist sich bereits bei 
summarischer Prüfung als voraussichtlich rechtswidrig. Die ausweislich der 
Begründung des Bescheides für den Fall der Zuwiderhandlung gegen dessen Ziffer 2 
beabsichtigte "Wegnahme der Tiere" - bei der es sich ausweislich der Begründung 
der Ordnungsverfügung um eine Ersatzvornahme handeln soll - wird einer 
rechtlichen Überprüfung nicht standhalten. Eine Ersatzvornahme im Sinne der §§ 57, 
59 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG 
NRW) ist ein zur Durchsetzung der in Ziffer 2 gegenüber der Antragstellerin 
getroffenen Anordnung, ihren Tierbestand "aufzulösen", untunliches Zwangsmittel. 
Diese Verpflichtung zur Tierbestandsauflösung ist auf eine unvertretbare Handlung 
gerichtet, nämlich auf die Aufgabe des Besitzes bzw. des tatsächlichen 
Obhutverhältnisses zum Zwecke der Beendigung der Halter- und Betreuerstellung. 
Taugliches Mittel zur Erzwingung einer solchen unvertretbaren Handlung kann bei 
der vom Antragsgegner angenommenen Untauglichkeit der Androhung eines 
Zwangsgeldes die Wegnahme der Tiere im Wege der Anwendung unmittelbaren 
Zwangs im Sinne der §§ 57, 62 VwVG NRW sein, nicht aber die bereits nach dem 
Gesetzeswortlaut ausschließlich auf vertretbare Handlungen gerichtete 
Ersatzvornahme. Die dennoch erfolgte Androhung dieses Zwangsmittels ist somit 
rechtswidrig.  

Im Übrigen bleibt dem Antrag der Erfolg jedoch versagt.  

Der Antragsgegner hat die Anordnung der sofortigen Vollziehung in einer den 
Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO genügenden Weise begründet. Er hat 
sich nicht auf eine den Gesetzeswortlaut lediglich wiederholende oder bloß 
formelhafte Begründung beschränkt, sondern auf den Einzelfall bezogen das 
besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung hinreichend sinngemäß damit 
begründet, dass im Hinblick auf die festgestellten eklatanten Verstöße gegen 
tierschutzrechtliche Bestimmungen die weitere Haltung und Betreuung von Tieren 
durch die Antragstellerin zum Wohl der Tiere nicht hingenommen werden könne und 
daher eine zeitliche Verzögerung durch die Einlegung etwaiger Rechtsbehelfe im 
Interesse der Allgemeinheit nicht verantwortet werden könne.  

Die nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO gebotene Abwägung der widerstreitenden 
Vollzugsinteressen geht zu Lasten der Antragstellerin aus, weil das öffentliche 
Interesse an der sofortigen Vollziehung das private Aussetzungsinteresse überwiegt.  

Eine an den Erfolgsaussichten des Widerspruchs orientierte Abwägung gibt kein 
überwiegendes Aussetzungsinteresse. Es spricht nahezu Alles für die Rechtmäßigkeit 
des ausnahmslosen Haltungs- und Betreuungsverbotes.  

Nach § 16a Satz 2 Nr. 3 des Tierschutzgesetzes (TierSchG) kann die zuständige 
Behörde demjenigen das Halten oder Betreuen von Tieren einer bestimmten oder 
jeder Art untersagen, der den Vorschriften des § 2, einer Anordnung nach Nr. 1 oder 
einer Rechtsverordnung nach § 2a wiederholt oder grob zuwider gehandelt und 
dadurch den von ihm gehaltenen oder betreuten Tieren erhebliche oder länger 
andauernde Schmerzen oder Leiden oder erhebliche Schäden zugefügt hat, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er weiterhin derartige 
Zuwiderhandlungen begehen wird. Mittels einer Prognose ist insoweit abzuschätzen, 
ob aufgrund der begangenen Verfehlungen des Betroffenen zu erwarten ist, dass er 
mit den von ihm gehaltenen und/oder betreuten Tieren auch künftig nicht 
ordnungsgemäß umgehen wird. Bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit erneuter 

3

4

5

6

7

8

9

Seite 2 von 10

25.2.2009file://C:\Temp\4GQ2D8Q5.htm

Anlage 17



Verstöße sind sämtliche Umstände einschließlich der persönlichen Eigenschaften des 
Betroffenen einzubeziehen.  

Vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW), 
Beschluss vom 25. April 2005 - 20 B 267/05 -.  

Hiervon ausgehend ist bei der in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (in 
denen eine Beweisaufnahme regelmäßig ausscheidet) allein gebotenen und nur 
möglichen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage die Annahme des 
Antragsgegners nicht zu beanstanden, die Tatbestandsvoraussetzungen des § 16a 
Satz 2 Nr. 3 TierSchG lägen vor.  

Aller Voraussicht nach hat die Antragstellerin mit Blick auf die vom Antragsgegner in 
der angegriffenen Verfügung dokumentierten Vorfälle wiederholt und grob gegen 
Vorschriften des § 2 TierSchG sowie eine Anordnung nach § 16a Abs. 1 Nr. 1 
TierSchG verstoßen. Es spricht Überwiegendes dafür, dass die von der 
Antragstellerin gehaltenen Tiere - allein für den Zeitraum ab Januar 2006 betrachtet 
- über längere Zeit grob tierschutzwidrig gehalten wurden. Das folgt aus den 
Feststellungen des Antragsgegners anläßlich einer Vielzahl von Kontrollen, wie sie in 
der angegriffenen Verfügung im Einzelnen detailliert festgehalten worden sind und 
im Folgenden - auszugsweise - wiedergegeben werden:  

Kontrolle der Tierhaltung am 19.01.2006 um 13.00 Uhr  

Eine Schimmelstute (Stockmaß ca. 163cm) stand im Paddock (3,5 m x 5,5 m). Der 
angrenzende Unterstand war zu klein und zu niedrig (Höhe an der höchsten Stelle 
ca. 1,70 m, an der niedrigsten Stelle 1,50 m, Länge ca. 2,70 m, Breite ca. 2,60 m).  

In einem Rindertreibwagen aus Leitplanken (2,20 m x 5,50 m), der nach oben mit 
Latten und Plastikfolie abgedeckt war, wurden fünf Rinder gehalten. Zwei 
sechsjährige Kühe (Ohrmarkennummern: DE 0578321616, hinten quer angebunden 
und DE 0578321617, vorne links angebunden), eine vierjährige Kuh 
(Ohrmarkennummer: DE 0579098902, vorne rechts angebunden), ein weiblicher 
Fresser (Ohrmarkennummer: DE0580057902), ein vier Monate altes männliches 
Kalb (Ohrmarkennummer: DE 0580057903). Die drei Kühe waren an ca. 80 cm 
langen Ketten angebunden (Anbindepunkt in ca. 1,00 m Höhe); die zwei Jungtiere 
liefen frei. In dem umgebauten Fang/Treibwagen waren zwei Tränkebecken 
integriert. Über einen Schlauch waren diese mit einer Wassertonne verbunden. Die 
Tränken spendeten Wasser. Der „Stall" war nur unzureichend eingestreut. Die Tiere 
waren am Bauch und den Keulen stark mit Kot verschmutzt. Raufutter lag den 
Tieren nicht vor. Eine Anzahl von in Folie gewickelten Rundballen stand auf dem 
Grundstück zur Verfügung.  

Kontrolle der Tierhaltung am 07.02.2006 um 10.30 Uhr  

Pferd: Der kleine Paddock war schlammig. Der Unterstand war nicht eingestreut. Der 
Untergrund bestand aus einem Kot/Erde-Gemisch. Zugang zu Wasser oder Futter 
war für das Pferd zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht gegeben. Das Pferd war in 
einem ausreichenden Ernährungszustand. Der untere Bereich der Keulen war jedoch 
infolge der unzureichenden Einstreuung mit alten Erd-/Kotresten verschmutzt.  

Rinder: Die Tränken gaben Wasser. Dennoch soff der Fresser, offensichtlich aus 
Durst, Jauche vom Boden zwischen den beiden angebundenen Tieren. Vor den 
Tieren lagen Heureste direkt auf dem Boden. Die Rinder waren nicht eingestreut. Die 
angebundenen Tiere waren wie zuvor stark verschmutzt.  

Hühner: in einem Vorraum zum Hühnerstall lagen zwei tote Hühner in einem Eimer.  

Kontrolle der Tierhaltung am 13.02.2006 um 11.45 Uhr  

Rinder: Die Rinder brüllten bei Annäherung an ihren Unterstand. Im Inneren war 
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keinerlei Einstreu vorhanden. Im direkten Aufenthaltsbereich der Tiere bedeckte ein 
mehrere Zentimeter tiefes Kot-Urin-Wassergemisch den Boden. Das Fell der 
angebundenen Tiere war im Brust- und Bauchbereich, an den Flanken und im 
Keulenbereich triefend nass und mit Kot verkrustet. Der Kot hatte sich darüber 
hinaus hinter den Tieren bereits in solchen Mengen angehäuft, dass die Tiere nicht 
mehr waagerecht sondern mit von hinten nach vorne fallender Oberlinie stehen und 
sofern sie es taten, liegen mussten. Die drei Kühe waren nach wie vor an kurzen 
Ketten angebunden. Wasser stand nicht zur Verfügung. Die Tränkebecken spendeten 
kein Wasser. Raufutter stand nicht in Vorlage. Mindestens die zwei in Zugrichtung 
vorn angebundenen Kühe waren stark abgemagert.  

Pferd: Wasser und Raufutter standen dem Pferd nicht zur Verfügung. Die 
eingebrachte Einstreu des Unterstandes war stark verschmutzt. Das Pferd hatte in 
den letzten vier Tagen (seit Vorliegen einer geschlossenen Schneedecke) den 
Unterstand mit dem kleinen Paddock nicht verlassen (fehlender Auslauf). Seit 
mindestens 5 Tagen lag eine geschlossene Schneedecke; Hufspuren (weder alte 
noch frische) waren außerhalb des Paddocks eindeutig nicht zu finden.  

Hühner: Neben den zwei toten Hühnern, die am 07.02.06 schon im Eimer lagen, lag 
eine tote Putenhenne im Stall.  

Kontrolle der Tierhaltung am 14.02.2006 um 11.15 Uhr:  

Die Rinder standen im Kot und Urin und waren offensichtlich bis zu dem Zeitpunkt 
noch nicht gefüttert und getränkt waren. Der Trecker lief offensichtlich, um Wärme 
zu erzeugen, um das Wasser aufzutauen.  

Kontrolle der Tierhaltung am 16.02.2006 gegen 15.20 Uhr  

Der Schimmelstute lag in ihrem Unterstand Heu auf dem Boden zur Verfügung. In 
der Ecke des Unterstandes war in schwarzen Kunststoffeimern Wasser vorhanden. 
Der Auslauf selbst war wie zuvor schlammig.  

Rinderhaltung im Fangwagen: Die vorne nebeneinander angebundenen Rinder 
standen auf völlig durchweichtem Untergrund. Sowohl ein Rind als auch ein Fresser 
soffen jauchiges Wasser vom Untergrund. Heu stand den beiden angebundenen 
Kühen nicht zur Verfügung. Die im Fangwagen montierten Tränken spendeten kein 
Wasser. Der Untergrund des Fangwagens war mit wenig Stroh eingestreut, aber 
vollständig durchnässt. Die dritte angebundene Kuh hatte noch ein wenig Heu 
vorliegen, aber auch ihr stand kein Wasser zur Verfügung.  

Im Hühnerstall lagen in einem Eimer nach wie vor zwei tote Hühner und eine tote 
Putenhenne.  

Kontrolle der Tierhaltung am 21.02.2006 um 11.00 Uhr  

Schimmelstute: Im Unterstand lagen auf dem Boden feuchte, verschimmelte und 
zertretene Silagereste. Der Boden im Auslauf war gefroren und zerklüftet. Wasser 
stand nicht zur Verfügung. Die Stute selbst war im Bereich der Unterkeulen und der 
Sprunggelenke stark mit plattenartig verkrusteten Kot- und Schlammanhaftungen 
verschmutzt. Die isolierende Wirkung des Felles war hierdurch deutlich 
beeinträchtigt. Außerhalb des Paddocks waren keine Pferdehufspuren vorhanden.  

Rinder: Die in Fahrtrichtung rechts angebundene Kuh stand in nassem mit Kot und 
Strohresten durchsetztem Morast. Das Tier selber war bis zu den Ellbogengelenken 
und im Brustbereich durchnässt und verschmutzt. Die neben diesem Tier in 
Fahrtrichtung links angebundene Kuh hatte ebenfalls keinerlei trockene Einstreu 
unter sich, sondern stand mit den Vorderbeinen auf blanken Waschbetonplatten. Auf 
den Platten selber stand eine Pfütze aus Jauche. Beide Tiere waren im Bereich der 
Hinterkeulen bis hinunter zu den Klauen, im Brust- und Bauchbereich und an den 
Vorderbeinen großflächig mit alten Kotplatten behaftet und durchnässt. Die 
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isolierende Wirkung des Felles war hier aufgehoben. An der Seitenwand dieses 
Viehfang-/Treibwagens in Fahrtrichtung hinten rechts war zu erkennen, dass 
zumindest das Saugkalb den Kopf durch die Leitplanken gesteckt hatte, um die 
letzten Heuhalme zu erreichen. Das Dach des Viehfangwagens begann sich in Folge 
der Schneelast durchzubiegen. Die Tränkebecken spendeten zum Zeitpunkt der 
Überprüfung kein Wasser.  

Kontrolle der Tierhaltung am 28.02.2006 um 10.00 Uhr  

Der Schnee rund um das Grundstück war unberührt.  

Hühner: (Stallgrundfläche 2,5 m x2,5 m) Gehalten wurden ca. 20 braune 
Legehennen, eine weiße Gans und ein Truthahn. Insgesamt vier Geflügeltränken 
waren vorhanden, jedoch alle trocken. Der Boden selbst war feucht und mit Kot 
beschichtet.  

Schimmelstute: Wasser stand der Schimmelstute zum Zeitpunkt der Überprüfung 
nicht zur Verfügung. In Teilen verschimmelte Silage lag im Unterstand.  

Rinder: Die Rinder waren mit Heu eingestreut worden oder hatten das zur Fütterung 
vorgesehene Heu unter sich in den Kot und Schlamm getreten. Eine trockene 
Unterlage stand den beiden Tieren, die in Fahrtrichtung rechts und links angebunden 
waren, nicht zur Verfügung. Die Wassertränken spendeten kein Wasser. Die in 
Fahrtrichtung links angebundene Kuh versuchte fortwährend, die über ihr 
erreichbare Abdeckplane abzulecken, vermutlich um darauf befindliches Wasser bzw. 
Schnee aufnehmen zu können.  

Kontrolle der Tierhaltung am 09.03.06 zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr  

Außentemperatur ca. 5°C, regnerisch  

Pferdehaltung: Der Untergrund im Unterstand bestand aus feuchtem Mist. Wasser 
stand nicht zur Verfügung. Reste von überwiegend verschimmelter Silage lagen 
innen vor der Wand des Unterstandes.  

Hühnerhaltung: Untergrund ohne Einstreu, Kotschicht auf dem Boden, drei Tränken 
vorhanden aber ohne Wasser, Futter stand dem Geflügel nicht zur Verfügung.  

Rinderhaltung: Rinder ohne Futtervorlage. Die zwei vorn im Wagen angebundenen 
Kühe sowie das einjährige Kalb waren stark abgemagert. Der Untergrund im 
Liegebereich war schlammig, jauchig und nass. Die angebundenen Tiere waren nass 
und stark mit Kot und Urin verschmutzt. Die Tränkebecken spendeten kein Wasser.  

Feststellungen am 10.03.2006 gegen 11.30 Uhr  

Der im hinteren Teil des Fang/Treibwagens angebundenen Kuh hatte die 
Antragstellerin gerade Silage durch die Leitplanken vor die Füße gelegt. Die im 
vorderen Bereich angebundenen noch nicht versorgten Kühe suchten nasse 
Silagereste aus dem Schlamm vom Boden.  

Kontrolle am 13.03.2006 gegen 9.10 Uhr  

Es herrschten Minus-Temperaturen, die Sonne schien.  

Rinderhaltung: Die in Fahrtrichtung rechts angebundene Kuh stand mit den 
Vorderbeinen in einer Mischung aus Kot, Wasser/Urin und Silageresten. Die in 
Fahrtrichtung links angebundene Kuh stand mit den Vorderbeinen auf nahezu 
blanken Betonplatten. Diesen beiden Tieren stand insofern keine trockene, saubere 
und wärmeisolierte Liegefläche zur Verfügung. Die anderen drei Rinder hatten 
theoretisch die Möglichkeit, sich auf einer Matratze aus Stroh- und Silageresten 
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abzulegen.  

Keinem Rind stand Raufutter zur freien Aufnahme zur Verfügung.  

Die Tränken waren leer.  

Die Anbindung der Rinder war im Vergleich zu vorherigen Kontrollen unverändert.  

Pferdehaltung: Im Unterstand lag eine größere Menge Silage, die jedoch durch 
zahlreiche Pferdeäpfel stark verunreinigt war. Anderes, nicht mit Kot verschmutztes 
Futter stand dem Pferd nicht zur Verfügung.  

Geflügelhaltung: Dem Geflügel stand kein Trinkwasser zur Verfügung. Es war 
keinerlei Einstreu vorhanden. Die Tiere standen auf kotbedecktem erdigen 
Untergrund.  

Feststellungen am 14.03.2006 gegen 10:35 Uhr  

Der Pferdeunterstand war ausgemistet worden. Dadurch hatte sich die lichte Höhe 
des Unterstandes etwas vergrößert. Sie betrug an der niedrigsten Stelle ca. 1,80 m. 
Silage (zur Hälfte mit Kot verschmutzt) lag auf dem Boden. Auf dem Boden im 
Unterstand befand sich Eis in einem Eimer. Wasser stand somit nicht zur Verfügung.  

Die zwei in Fahrtrichtung vorn angebundenen Kühe waren unzureichend eingestreut. 
Futter und Wasser stand keinem der Tiere zur Verfügung. Von Herrn Dr. Büker den 
vorderen Kühen vorgelegte Silage wurde begierig gefressen. Auch ein Jungtier kam 
sofort zur Silage und fraß.  

Der Boden im Hühnerstall war ohne Einstreu, das Wasser in den Tränken gefroren. 
Die Hühner pickten am Eis.  

Nachschau am 15.03.2006 um 10:20 Uhr  

Die Rinder fraßen Silage, die vor ihnen auf dem Boden lag. Die Tränken waren leer. 
Die Anbindung der Rinder war im Vergleich zu vorherigen Kontrollen unverändert. 
Die Ketten waren nach wie vor zu kurz und mit keinerlei Gleitvorrichtung versehen.  

Dem Pferd stand im Unterstand eine größere Menge Silage zur Verfügung; Wasser 
war nicht vorhanden.  

Dem Geflügel stand ebenfalls kein Wasser zur Verfügung.  

Kontrolle am 16.03.2006 gegen 10:45 Uhr  

Es wurde festgestellt, dass die Anbindung der Rinder weiterhin unverändert war. 
Den Tieren stand kein Raufutter zur Verfügung. Die Tränken waren leer. Eine 
trockene, saubere und Wärme isolierende Liegefläche fehlte.  

Im Pferdeunterstand lagen eine größere Menge Silage und Stroh.  

Kontrolle am 21.03.2006 um 10:45 Uhr  

Die Anbindung der Rinder war unverändert. Die Tiere hatten Raufutter, die Tränke 
lief. Der Unterstand des Pferdes war unverändert. Im Unterstand lagen größere 
Mengen Raufutter.  

Kontrolle am 24.03.2006 gegen 8.15 Uhr bis 8.20 Uhr  

Der Rinderunterstand war mit Latten vernagelt. Die Anbindung war unverändert. Die 
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in Fahrtrichtung angebundenen zwei Rinder standen in feuchter Einstreu und auf 
blankem Beton.  

Dem Pferd standen im Unterstand Einstreu und Raufutter zur Verfügung.  

In einer Drahtvoliere wurden fünf Hühner gehalten, ohne dass die Voliere mit einer 
nach oben dichten und an den Seiten überstehenden Abdeckung versehen war.  

Kontrolle am 27.03.2006. von 8.40 Uhr bis 8.50 Uhr  

Es wurde festgestellt, dass die Anbindung der Rinder unverändert war. Die in 
Fahrtrichtung angebundenen Rinder standen in feuchter Einstreu bzw. auf blanken 
Betonplatten; Futter lag nicht vor.  

Dem Pferd standen im Unterstand weder Einstreu noch Raufutter zur Verfügung. Der 
Boden des Unterstandes bestand aus einem feuchten Gemisch aus Erde und 
eingetretenen Strohresten. Weder die Größe der Grundfläche noch die Höhe des 
Witterungsschutzes waren entsprechend den Vorgaben der Verfügung geändert 
worden. Das Pferd war an den Hinterschenkeln beidseits stark dreckverkrustet.  

In der Drahtvoliere wurden nach wie vor 5 Hühner gehalten, ohne dass die Voliere 
mit einer nach oben dichten und an den Seiten überstehenden Abdeckung versehen 
war.  

Feststellungen am 30.03.2006 gegen 11:30 Uhr  

Rinderhaltung: Die Anbindung war unverändert.  

Den Tieren stand eine eingestreute, trockene Liegefläche zur Verfügung.  

Raufutter lag außerhalb des Fangwagens auf feuchtem Boden ungeschützt im Regen. 
Dieses Raufutter war nur von den beiden nicht angebundenen Jungtieren zu 
erreichen. Die anderen Rinder hatten aufgrund ihrer Anbindung und/oder aufgrund 
des engen Abstandes der Planken des Treibwagens keine Möglichkeit, an diese 
Futterquelle zu gelangen.  

Die Tränken spendeten kein Wasser.  

Pferdehaltung:  

Der Boden des Unterstandes bestand aus feuchten Strohresten und Raufutter (Heu). 
Der Boden des angrenzenden Paddocks stand voller Pfützen, war tiefgründig 
verschlammt und mit Pferdekothaufen übersät. Das Pferd hatte insofern lediglich die 
Wahl, sich entweder in seinem Futter trocken abzulegen oder sich überhaupt nicht 
trocken abzulegen, dafür aber das Heu zu fressen. Eine Möglichkeit, sauberes Futter 
aufzunehmen und sich auf trockenem Untergrund zu bewegen oder abzulegen, war 
für das Pferd nirgends gegeben.  

Geflügelhaltung:  

In einer Drahtvoliere wurden nach wie vor fünf Hühner gehalten, ohne dass die 
Voliere mit einer nach oben dichten und an den Seiten überstehenden Abdeckung 
versehen war.  

Die aufgeführten Missstände sind in den Verwaltungsvorgängen sowohl durch 
entsprechende Aktenvermerke verschiedener Mitarbeiter des Antragsgegners als 
auch durch Lichtbilder hinreichend substantiiert und belegt worden. Angesichts 
dieser Aktenlage - ausdrücklich hervorzuheben ist, dass der Antragsgegner auch 
vorübergehende Verbesserungen in der Tierhaltung nicht verschwiegen hat - ist das 
Bestreiten der Antragstellerin, soweit es überhaupt näher auf den Inhalt der 
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Vermerke eingeht, die auch in dem angegriffenen Bescheid wiedergegeben werden, 
nicht geeignet, die die Verfügung stützenden Tatsachengrundlagen ernsthaft in 
Zweifel zu ziehen.  

So kommt es im Hinblick auf die Missstände der Pferdehaltung in der Tat nicht 
darauf an, ob der Antragsgegner das Stockmaß der Stute der Antragstellerin bzw. 
die Höhe des Unterstandes jeweils „exakt" ermittelt hat. Denn unabhängig hiervon 
belegen die in den Verwaltungsvorgängen befindlichen Lichtbilder, dass der 
Unterstand nicht über eine ausreichende Höhe zur artgerechten Unterbringung 
dieses Pferdes aufweist. Ferner liegt es in der Natur von stichprobenartigen 
Kontrollen, dass sich die Angaben u.a. zum Vorhandensein von Futter und Wasser 
immer nur auf den jeweiligen Zeitpunkt der Kontrolle beziehen können. Gleichwohl 
ergibt sich aus der Vielzahl der diesbezüglichen - zu unterschiedlichen Tageszeiten - 
erfolgten Feststellungen eine hinreichend sichere Tatsachengrundlage für die 
Richtigkeit der Einschätzung des Antragsgegners, dass die Tiere der Antragstellerin 
nicht regelmäßig frisches Wasser und Futter (davon, dass die Tiere „wochenlang kein 
Futter und Wasser bekommen hätten", war nicht die Rede) erhalten haben. Die 
lediglich spitzfindige Bemerkung der Antragstellerin, da ihr Pferd mit Hufeisen 
beschlagen sei, könnten bei der Überprüfung durch den Antragsgegner natürlich 
keine Hufspuren außerhalb des Paddocks vorhanden gewesen sein, entkräftet die 
diesbezüglichen Feststellungen des Antragsgegners einer unberührten 
geschlossenen Schneedecke nicht. Ebenso ist die Angabe der Antragstellerin, an 
ihrem Pferd hätten nie Kotplatten gehaftet, angesichts der gefertigten Lichtbilder 
und der z.T. mit Pferdekot geradezu übersäten „Auslauf"-Fläche nicht 
nachvollziehbar. Auch das bloße Bestreiten der Verunreinigung des zeitweise 
vorhandenen Futters durch Kot, Urin und Schlamm ist angesichts der vom 
Antragsgegner gefertigten Lichtbilder und der in Vermerken niedergelegten 
Feststellungen nicht geeignet, die Richtigkeit seiner diesbezüglichen Angaben in 
Zweifel zu ziehen; das Gegenteil ist vielmehr der Fall.  

In bezug auf die Rinderhaltung kommt es nicht darauf an, ob die von der 
Antragstellerin verwendeten Trogendketten - wie sie behauptet - im 
landwirtschaftlichen Fachhandel angeboten werden und in welcher genauen Höhe die 
Antragstellerin sie angebracht hat. Jedenfalls ist die Angabe der Antragstellerin, ihre 
Rinder könnten sich „ganz normal hinlegen und aufstehen und sich an jedem 
Körperteil lecken und putzen" angesichts der einschlägigen Fotos in den 
Verwaltungsvorgängen nicht nachvollziehbar. Entsprechendes gilt für die auf den 
diesbezüglichen Fotos eindeutig zu erkennende Verunreinigung von Teilen des 
Futters mit jauchigem Schlamm, die die Antragstellerin ebenfalls abgestritten hat, 
und in bezug auf die deutlich erkennbare starke Verunreinigung der Rinder selbst 
(jedenfalls auch durch Kot). Das Bestreiten der Antragstellerin, dass es sich bei den 
auf den Fotos abgebildeten Tieren überhaupt um ihre handele, ist unsubstantiiert 
geblieben. Die Aktenlage spricht ferner keineswegs für die Behauptung der 
Antragstellerin, ihre Rinder bekämen „täglich ausreichend Silage oder Heu zu 
fressen" und würden „täglich eingestreut" (die z.T. auf den Lichtbildern erkennbare 
zentimeterhohe Kot-/Urin-/Schlammmischung hätte für diesen Fall gar nicht 
entstehen können). Wenn die Antragstellerin einzelne Mängel auf angebliche 
Zerstörungen von Wasserleitungen bzw. Dachplanen bzw. das Leerlaufenlassen ihres 
Wasserwagens durch Mitarbeiter des Antragsgegners zurückführen will, ist sie nicht 
nur jeden Nachweis schuldig geblieben; insoweit fehlt es auch an einem nur 
ansatzweise nachvollziehbaren Motiv für ein derartiges - z.T. strafbares, aber von 
der Antragstellerin offenbar nicht angezeigtes - Verhalten. Es fehlt jeder 
Anhaltspunkt dafür, dass sich die Behördenbediensteten, wie die Antragstellerin 
wohl meint, „zufällig" gerade sie als Frau und „um Macht zu demonstrieren" 
„ausgeguckt" haben, um sie ohne Grund schikanieren und drangsalieren zu können. 
Wenn die Antragstellerin meint, Mitarbeiter des Antragsgegners machten falsche 
Angaben, manipulierten Fotos und „lögen", mag sie diese Vorwürfe - für die nach 
Aktenlage aus Sicht der Kammer nichts spricht - durch die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden klären lassen. Im Hinblick auf die beanstandeten Mängel 
der Geflügelhaltung hat die Antragstellerin diese z.T. bereits selbst eingeräumt 
(„schmutziger" Hühnerstall) und im übrigen - etwa zu den Vorwürfen, bei den 
Kontrollen seien z.T. die Tränken trocken sowie der nicht mit Einstreu versehene 
Boden feucht und mit Kot beschichtet gewesen - keine substantiierte Stellungnahme 
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abgegeben. Dazu, dass über eine Woche lang zwei tote Hühner und eine Putenhenne 
in einem offenen Behältnis bzw. ohne ein solches im Hühnerstall gelegen haben 
sollen, hat die Antragstellerin kein einziges Wort verloren.  

Im übrigen greift die Antragstellerin in ihrer Antragsschrift lediglich Teil- oder 
Randaspekte auf, die indes das Gewicht der Feststellungen des Antragsgegners 
insgesamt nicht erschüttern können.  

Nach alledem steht fest, dass die Antragstellerin wiederholt und grob gegen die 
Anforderungen an eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte 
Unterbringung (§ 2 Nr. 1 TierSchG) von Tieren verstoßen hat. Die Norm verlangt 
von dem Betreuer oder Halter eines Tieres u.a., es seiner Art und seinen 
Bedürfnissen entsprechend angemessen zu pflegen und verhaltensgerecht 
unterzubringen (§ 2 Nr. 1 TierSchG). Nach dem Vorstehenden kann von einer 
derartigen Haltung hier offenkundig keine Rede sein. Darüber hinaus hat die 
Antragstellerin z.T. auch gegen konkrete Anordnungen des Antragsgegners (vgl. die 
Ordnungsverfügung vom 10. März 2006) verstoßen.  

Bei summarischer Prüfung ist - entgegen der Ansicht der Antragstellerin - weiter 
davon auszugehen, dass ihren Tieren durch die Art der Haltung erhebliche oder 
länger anhaltende Leiden zugefügt worden sind. Die Richtigkeit dieser Einschätzung 
des Antragsgegners liegt auf der Hand. So waren einige der von der Antragstellerin 
gehaltenen Tiere stark abgemagert und wegen des über längere Zeiträume 
vorhandenen Hungers, dem nicht durch Nahrungsaufnahme abgeholfen werden 
konnte, einem Leidensdruck ausgesetzt. Die Tiere sahen sich zumindest zeitweise 
auch gezwungen, durchweichtes und verunreinigtes Futter zu sich zu nehmen. Auch 
eine regelmäßige Trinkwasserversorgung stand den Tieren nicht zur Verfügung, was 
z.T. im Saufen jauchehaltiger Flüssigkeit durch einzelne Tiere gipfelte. Wegen der 
Beschaffenheit des Bodens (schlammiges Erde-/Kot-/Urin-Gemisch) und des Fehlens 
einer trockenen Auslauf- und Liegefläche für das Pferd und zumindest einige der 
Rinder der Antragstellerin waren diese Tiere ferner über längere Zeiträume nahezu 
gezwungen, den Großteil des Tages im Stehen auf feuchtem Untergrund zu 
verbringen, was zu entsprechender Erschöpfung führte. Für einige der Rinder kam 
durch die kurze Anbindung hinzu, dass sie allenfalls stark eingeschränkt ihrem 
natürlichen arteigenen Ruhe- und Pflegeverhalten nachkommen konnten. Das 
Stehen auf feuchtem, morastigen Boden führte überdies zur Durchnässung und zum 
Verkleben eines Teils des Fells mit der Folge des teilweisen Verlusts von dessen 
Isoliereigenschaften.  

Die zahlreichen vom Antragsgegner aufgeführten tierschutzwidrigen Vorkommnisse 
in der Vergangenheit stützen seine Annahme, die Antragstellerin werde auch künftig 
mit von ihr gehaltenen und betreuten Tieren nicht vorschriftsmäßig umgehen. Es 
spricht alles dafür, dass die Antragstellerin einen Mangel an Bereitschaft oder aber 
Fähigkeit aufweist, die eigenen (Fehl- )Vorstellungen von Tierhaltung unter dem 
Eindruck sachkundiger Beratung und des für jedermann unübersehbar schlechten 
Allgemeinzustandes der von ihr gehaltenen Tiere zu überdenken geschweige denn 
nachhaltig zu korrigieren. Das beharrliche Ignorieren der objektiv nicht zweifelhaften 
Unhaltbarkeit der Situation (wie auch einer diesbezüglichen Ordnungsverfügung) 
zeugt von einem grundlegenden Fehlverständnis von Tierhaltung und -schutz. 
Dieses erscheint auch auf die offenbar nahezu unerschütterliche Selbsteinschätzung 
der Antragstellerin zurückzugehen, sie als ausgebildete Landwirtin wisse besser als 
die „dummen und unqualifizierten" Mitarbeiter des Antragsgegners, was „richtige" 
Tierhaltung bedeute, und diese wollten sie völlig unberechtigt und unter Einsatz von 
„Lügen" ihrer Nebenerwerbs-„Existenz" berauben. Angesichts dessen erscheint eine 
durchgreifende Änderung im Verhalten der Antragstellerin in bezug auf die 
Tierhaltung gegenwärtig und auf absehbare Zeit äußerst unwahrscheinlich. Für eine 
nunmehrige Einstellungs- und Verhaltensänderung der Antragstellerin sind 
Anhaltspunkte auch nicht ansatzweise erkennbar dargetan. Im Gegenteil stellt die 
Antragstellerin weitgehend jedes Fehlverhalten in Abrede und meint nach wie vor, 
sich nahezu vollständig tierschutzkonform verhalten zu haben.  

Es sind bei summarischer Prüfung auch keine Fehler bei der Ausübung des dem 
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Antragsgegner eingeräumten Ermessens ersichtlich. Insbesondere erscheint es nicht 
unverhältnismäßig, dass der Antragsgegner das Haltungs- und Betreuungsverbot auf 
alle Tiere und bis zum Jahr 2010 erstreckt hat. Denn nur die Anordnung eines 
ausnahmslosen und längerfristigen Haltungs- und Betreuungsverbots dürfte 
geeignet sein, weiteren Verstößen gegen tierschutzrelevante Vorschriften 
hinreichend sicher vorzubeugen. Mildere Handlungsalternativen als ein alle Tierarten 
umfassendes Haltungs- und Betreuungsverbot standen angesichts des gravierenden 
Fehlverhaltens der Antragstellerin, das ein mangelndes Pflicht- und 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber allen Tierarten offenbart, nicht zur 
Verfügung. Ein in gleicher Weise wie das verfügte Verbot zur Verhinderung 
tierschutzwidriger Zustände geeignetes, die Antragstellerin weniger belastendes 
Mittel ist nicht erkennbar. Der Antragsgegner hat sich seit längerem um eine 
Verbesserung der Haltungsbedingungen bemüht und der Antragstellerin 
diesbezüglich u.a. mit sofort vollziehbarer Ordnungsverfügung vom 10. März 2006 
klare Vorgaben gegeben; diese Bemühungen blieben indes - wie dargetan - 
erfolglos.  

Ist mithin der Antragstellerin bei summarischer Überprüfung zu Recht das Halten 
und Betreuen von Tieren untersagt worden, ist die weiter angeordnete 
Tierbestandsauflösung und die Anordnung ihrer sofortigen Vollziehung nur die 
folgerichtige Konsequenz.  

Die von den Erfolgsaussichten unabhängige Interessenabwägung fällt ebenfalls zu 
Lasten der Antragstellerin aus. Da jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass die Vorwürfe zutreffen, die der Antragsgegner gegenüber der Antragstellerin 
erhebt, ist das Risiko (weiterer) schwerwiegender Mängel der Tierhaltung in der 
Zukunft in die Interessenabwägung einzustellen. Dieses Risiko durch Aussetzung der 
Vollziehung der angegriffenen Verfügung bewusst einzugehen, ist auch mit Blick auf 
das geltend gemachte private Interesse - die Antragstellerin stellt unter 
Zugrundelegung ihrer eigenen Angaben ihren Lebensunterhalt nicht aus der 
Nebenerwerbslandwirtschaft sicher, sondern durch Arbeitslosengeldleistungen - an 
der Tierhaltung angesichts der hohen Bedeutung des Tierschutzes (Art. 20a GG), der 
festgestellten gravierenden tierschutzrechtlichen Missstände und des öffentlichen 
Interesses an ihrer sicheren Verhütung in Zukunft nicht veranlasst.  

Die Kammer konnte entscheiden, ohne die von der Antragstellerin angekündigten 
Fotos abzuwarten. Der Antragstellerin, die während des Laufens des Verfahrens 
genügend Zeit zum Vortrag hatte, ist eine Frist zur abschließenden Stellungnahme 
eingeräumt worden, die inzwischen verstrichen ist.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, 155 Abs. 1 VwGO.  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 3, 52 Abs. 1 des 
Gerichtskostengesetzes (GKG). Für das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 
ist die Hälfte des in der Hauptsache zugrunde zu legenden Betrages, d.h. hier 
mangels anderer Anhaltspunkte die Hälfte des Regelwerts anzusetzen.  
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof 
München 25. Senat

Entscheidungsdatum: 07.11.2006

Aktenzeichen: 25 CS 06.2619

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 2 TierSchG, § 16a 
TierSchG, Art 18 VwZVG 
BY, Art 21a VwZVG BY, Art 
32 VwZVG BY, Art 47 
VwVfG BY

 
 
 

Leitsatz 

Zur Vollstreckung der Anordnung einen Tierbestand aufzulösen 

 

Sonstiger Orientierungssatz 

Tierschutz; Rinderhaltung; Untersagung der Haltung und Betreuung; Auflösung des 
Bestandes; Ersatzvornahme; Umdeutung; Sofortvollzug 

 

Verfahrensgang 

vorgehend VG Bayreuth, 21. August 2006, Az: B 1 S 06.639, Entscheidung 

 

Tenor 

I. In teilweiser Abänderung des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichts 
Bayreuth vom 21. August 2006 wird die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 
des Antragstellers gegen die Nummer IV des Bescheides des Landratsamtes 
Bayreuth vom 14. Juni 2006 (Androhung der Ersatzvornahme) angeordnet. Im 
Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. 

II. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

III. Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens wird auf 2.500 Euro festgesetzt. 

 

Gründe 

Die zulässige Beschwerde (§ 146 Abs. 1, 4, § 147 VwGO) ist überwiegend 
unbegründet. Das Verwaltungsgericht hat den Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers 
gegen den Bescheid des Landratsamtes Bayreuth vom 14. Juni 2006, soweit darin 
dem Antragsteller das Halten und die Betreuung von Rindern untersagt und die 
Auflösung des vorhandenen Rinderbestandes angeordnet wurde, zu Recht abgelehnt. 
Die hierzu vorgenommene Interessenabwägung teilt der Senat, insbesondere ist mit 
dem Verwaltungsgericht davon auszugehen, dass insoweit der Widerspruch des 
Antragstellers voraussichtlich erfolglos bleiben wird. Die im Beschwerdeverfahren 
vorgetragenen Gründe waren bereits Gegenstand der verwaltungsgerichtlichen 
Entscheidung, weshalb der Senat von einer eigenen Begründung absieht (§ 122 Abs. 
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2 Satz 3 VwGO) und zum Beschwerdevorbringen nur noch zusammenfassend 
Stellung nimmt (1.). Soweit allerdings das Landratsamt in Nummer IV seines 
Bescheides die Ersatzvornahme der Auflösung des Tierbestands angedroht hat, kann 
die damit nach Art. 21a VwZVG kraft Gesetzes verbundene sofortige Vollziehbarkeit 
nicht aufrecht erhalten bleiben (2.).  

1. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Untersagung des Haltens und Betreuens 
von Rindern durch den Antragsteller sowie für die Auflösung und Veräußerung seines 
Tierbestands waren erfüllt. Nach § 16 a Satz 2 Nr. 3 TierSchG kann die zuständige 
Behörde demjenigen, der einer tierschutzrechtlichen Anordnung oder den 
Vorschriften des § 2 TierSchG wiederholt oder grob zuwidergehandelt und dadurch 
seinen Tieren erhebliche oder länger anhaltende Schmerzen oder Leiden oder 
erhebliche Schäden zugefügt hat, das Halten oder Betreuen von Tieren einer 
bestimmten Art untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er 
weiterhin derartige Zuwiderhandlungen begehen wird. § 2 schreibt dabei unter 
anderem vor, dass Tiere ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen 
ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht werden müssen (vgl. § 2 Nr. 
1 TierSchG).  

Gegen den Antragsteller wurde in den letzten Jahren eine Reihe bestandskräftiger 
tierschutzrechtlicher Anordnungen erlassen. Dabei wurde ihm unter anderem 
folgendes aufgegeben: Für den im Freien gehaltenen Teil seiner Rinderherde einen 
Witterungsschutz zu errichten, für eine frostfreie Tränke zu sorgen, Futter in 
ausreichender Menge und Qualität in einer vor Verschmutzung geschützten 
Fütterungseinrichtung bereit zu stellen, die Unfallgefahr durch Reparatur des 
einsturzgefährdeten Scheunendachs und die Entfernung hervorstehender Eisenteile 
für die im Hofraum gehaltenen Rinder zu beseitigen (Bescheid vom 11.3.1999); 
einen Zuchtbullen mit einer tiefen Schnittwunde am linken Vorderfuß von einem 
Tierarzt untersuchen zu lassen (Bescheid vom 5.8.1999); eine unterernährte, 
bewegungsunfähige Kuh töten zu lassen (Bescheid vom 16.5.2003); die Haltung von 
Rindern im ehemaligen Milchviehstall, in der Milchkammer und im Laufhof zwischen 
Kuhstall und Maschinenhalle zu unterlassen, die Maschinenhalle auszumisten und 
mit Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen auszustatten, den Gesamtbestand der 
Herde auf 30 Tiere zu beschränken, alle Rinder gegen Endoparasiten tierärztlich 
behandeln und auf Brucellose, Leukose und BHV 1 untersuchen zu lassen (Bescheid 
vom 16.6.2003); in teilweiser Abänderung dieses Bescheids, die Rinderhaltung im 
Milchviehstall so lange zu unterlassen, bis der Mist entfernt und das Dach repariert 
wurde, die Haltung der Rinder in der Milchkammer – ausgenommen Kälber bis zu 
einem Alter von 8 Wochen – zu unterlassen, die Maschinenhalle regelmäßig 
einzustreuen und bei Bedarf auszumisten, mit einer Futterraufe auszustatten und die 
Maschinen sowie die Güllegrube so abzugrenzen, dass keine Verletzungsgefahr für 
die Tiere besteht, die Haltung der Rinder im dritten und vierten Abteil der Scheune 
so lange zu unterlassen, bis der Mist entfernt wurde, den Gesamtbestand der Herde 
50 Tiere nicht überschreiten zu lassen, bei drei Rindern die eingewachsenen Hörner 
zu korrigieren (Bescheid vom 14.8.2003); Klauenpflege bei 10 näher bezeichneten 
Tieren durchzuführen, die Tränkeeinrichtung auf einer trockenen Stelle der Weide 
einzurichten (Bescheid vom 10.11.2003); das Betreten der Stallungen und des 
landwirtschaftlichen Betriebsgrundstücks durch Bedienstete des Landratsamtes – 
insbesondere durch Amtstierärzte – zu dulden (Bescheide vom 20.10.2005, 5. und 
9.1.2006). Die Anordnungen wurden teilweise erst nach Einleitung der 
Zwangsvollstreckung befolgt, teilweise wurde die Vollstreckung durchgeführt.  

Anlass des streitgegenständlichen Bescheides vom 14. Juni 2006 waren die 
Ergebnisse von vier Überprüfungen der Tierhaltung am 20. Oktober und 21. 
Dezember 2005 sowie am 12. Januar und 18. Mai 2006. Dabei wurden folgende 
Feststellungen getroffen: Zahlreiche Rinder unterernährt, Futtermittel erst ab 14.00 
Uhr und in zu geringer Menge vorhanden, Nachwachsen eines bereits abgesägten 
Hornes und Berührung des Augapfels, Überschreitung der angeordneten Höchstzahl 
der Herde (20.10.2005); hungrige Herde bei knapper Fütterung, abgemagerte 
Mutterkühe, viele Tiere mit frischen oder älteren Hämatomen oder Verletzungen, 
weitere Verschlechterung des Ernährungszustands einzelner Tiere, zwei Tiere 
zwischenzeitlich verendet, ins Auge reichendes Horn der beanstandeten Kuh 
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weiterhin nicht gekürzt, verstärkter Druck auf den Augapfel, umgeworfenes 
Wasserbehältnis im Milchviehstall und ausgetrocknetes Trinkwasserbecken in der 
Scheune, stark verschlammtes Gelände vor der Maschinenhalle, so dass die Rinder 
bis zum Sprunggelenk in den Boden einsanken, abgestellte Maschinen und 
Gegenstände, die eine erhöhte Verletzungsgefahr darstellten (21.12.2005); 
Abweichungen vom gewöhnlichen Lebendgewicht der Rinder durchschnittlich über 
40% bis zu 60% ohne feststellbare Krankheitsursache, Wandlung eines Hämatoms 
bei einem Tier zu einem eitrigen Abszess ohne tierärztliche Behandlung, weiterhin 
ungekürztes, ins Auge wachsendes Horn, Ersatzvornahme insoweit durch das 
Landratsamt (12.1.2006); herausstehende Eisenteile, zerbrochenes Glas und tiefer 
Morast im ehemaligen Obstgarten, Verletzung im Beckenbereich und Schongang 
eines Tieres mit übermäßig ausgewachsenen Klauen an beiden Vorderfüßen 
(18.5.2006).  

Das Landratsamt hat aus diesen Vorfällen mit Recht geschlossen, dass der 
Antragsteller gegen § 2 Nr. 1 TierSchG verstoßen hat, weil er die Tiere nicht ihrer 
Art und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen ernährt, gepflegt und 
verhaltensgerecht untergebracht hat. Auch die weiteren Voraussetzungen eines 
Tierhaltungsverbots nach § 16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG sind gegeben, weil die 
Zuwiderhandlungen „wiederholt“ geschahen (mangelhaftes Futter– und 
Trinkwasserangebot, unzureichende Klauen- und Hornpflege, verletzungsträchtige, 
nicht artgerechte Unterbringung auf morastigem Gelände mit ungesicherter 
Güllegrube und zwischen Maschinen und Schrottteilen) und überdies im Hinblick auf 
die Summierung und die lange Dauer des Fehlverhaltens als „grob“ im Sinne des 
Gesetzes angesehen werden müssen. Der Antragsteller hat den Tieren dadurch 
erhebliche oder länger anhaltende Schmerzen zugefügt (eingewachsenes Horn, 
überlange Klauen, unbehandelte Hämatome/Verletzungen) sowie der gesamten 
Herde durch die Mangelernährung und die unzureichende Unterbringung länger 
anhaltende Leiden verursacht. Davon ist der Senat nach Aktenlage überzeugt. Die 
Einwände des Antragstellers, welche auf eine Relativierung der von den 
Amtstierärzten festgestellten Missstände der Tierhaltung und ein Bestreiten ihrer 
Ursächlichkeit für die Leiden der Tiere hinauslaufen, gründen allein auf 
abweichenden Bewertungen des Antragstellers und seines Bevollmächtigten und 
erscheinen schon deshalb wenig tragfähig. Angesichts der Vorgeschichte ist auch die 
gemäß § 16a Satz 2 Nr. 3 TierschG erforderliche Annahme des Landratsamtes 
gerechtfertigt, dass der Antragsteller weiterhin vergleichbare Zuwiderhandlungen 
begehen wird.  

§ 16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG gibt in Verbindung mit der Generalklausel des § 16a 
Satz 1 TierSchG auch die Befugnis, die Auflösung des Rinderbestandes anzuordnen 
(vgl. VGH BW vom 17.3.2005 NuR 2006, 441/442). Als Folge des 
Tierhaltungsverbots entstünde ohne die Auflösung des Bestandes ein mit dem Wohl 
der Tiere unvereinbarer betreuungsloser Zustand, dessen Verhinderung vom Zweck 
der Eingriffsbefugnis noch umfasst wird. Der Antragsteller war für diese Anordnung 
der geeignete Adressat. Er ist bisher allein als Tierhalter der auf seinem 
landwirtschaftlichen Anwesen untergebrachten Tiere aufgetreten, und die aus den 
Akten ersichtlichen tatsächlichen Umstände sprechen auch dafür, dass er (Mit-)
Eigentümer der Rinderherde ist. Unbeschadet eines eventuellen (Mit-)Eigentums 
seiner Ehefrau gibt es jedenfalls keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Antragsteller 
keine Verfügungsbefugnis über die Tiere haben könnte.  

Weder das Tierhaltungsverbot noch die Auflösungsanordnung sind 
unverhältnismäßig. Der Einwand in der Beschwerdebegründung, der Tierschutz 
werde in sein Gegenteil verkehrt, weil die Vollstreckung der Maßnahmen zur Tötung 
der Tiere führe, lässt außer Acht, dass der Bescheid die Art und Weise der Auflösung 
des Tierbestands dem Antragsteller überlässt. Veräußerung oder Schlachtung der 
Tiere werden nur beispielhaft vorgeschlagen. Außerdem darf nicht verkannt werden, 
dass die Haltung von Rindern in aller Regel gerade auch ihrer Verwertung durch 
Schlachtung dient und dies vom Gesetz als selbstverständlich vorausgesetzt wird 
(vgl. § 4 Abs. 2, § 4a TierSchG). Der weitere Einwand, dem Antragsteller als 
Landwirt müsse wenigstens die Tierhaltung unter Aufsicht gestattet werden, zeigt 
keine realistische Alternative zur tierschutzgerechten Behandlung der Tiere und zur 
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Beseitigung der untragbaren äußeren Umstände der Tierhaltung auf. Außerdem setzt 
sich die Beschwerde  – sollte sie damit die wirtschaftlichen Auswirkungen 
ansprechen wollen – mit ihrer eigenen Argumentation in Widerspruch, in der 
Tierhaltung lebten über 14 Jahre alte Rinder, die ihr Gnadenbrot bekämen und zum 
Schlachten nicht mehr taugten.  

2. Die sofortige Vollziehbarkeit der Androhung der Ersatzvornahme der Auflösung 
des Tierbestands kann allerdings nicht aufrechterhalten bleiben. Die Beschwerde, die 
dieses Zwangsmittel ausdrücklich zu ihrem Gegenstand macht, enthält zwar keine 
speziell hierauf bezogenen Gründe. Nach der Rechtsprechung des Senats ist das 
Beschwerdegericht aber durch § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO, wonach es nur die 
dargelegten Gründe prüft, nicht gezwungen, sehenden Auges für die 
Interessenabwägung und die Erfolgsprognose des Hauptsacheverfahrens wesentliche 
Gesichtspunkte zu übergehen, wenn sie von den Parteien nicht vorgetragen wurden 
(vgl. BayVGH vom 23.1.2002 VGH n.F. 59, 1/2 = BayVBl 2002, 306/309 = NVwZ 
2003, 118/120 f.). Im vorliegenden Fall liegt ein solcher wesentlicher Umstand in 
der mangelnden Eignung des Vollstreckungsmittels der Ersatzvornahme zur 
Durchsetzung einer angeordneten Tierbestandsauflösung. Weil die zur Auflösung des 
Tierbestands erforderliche Besitzaufgabe, Herausgabe und Veräußerung der Tiere 
nur jeweils von dem zivilrechtlich Berechtigten vorgenommen werden kann, ist 
Gegenstand der Vollstreckung eine unvertretbare Handlung, die überdies teilweise 
auch die Abgabe von Willenserklärungen voraussetzt; die Ersatzvornahme nach Art. 
32 VwZVG ist aber nur zur Erzwingung vertretbarer Handlungen vorgesehen (vgl. 
VGH BW a.a.O.).  

Der Senat hat erwogen, ob gemäß Art. 47 BayVwVfG eine Umdeutung der 
Androhung der Ersatzvornahme in die Anordnung der Fortnahme und Veräußerung 
des Tierbestandes nach § 16a Satz 2 Nr. 2 TierSchG in Betracht kommt. Auf dieser 
speziellen Rechtsgrundlage könnte die Behörde unabhängig vom allgemeinen 
Vollstreckungsrecht unmittelbar auf die Tiere zugreifen (vgl. BayVGH vom 9.6.2005 
NVwZ-RR 2006, 305; VGH BW a.a.O. m.w.N.). Allerdings setzt diese Vorschrift die 
konkret auf jedes einzelne Tier bezogene Feststellung voraus, dass es erheblich 
vernachlässigt ist. Ob hierfür die vorliegende erhebliche Vernachlässigung des 
Bestandes als solchem ausreicht oder ob in diesem Fall für ein entsprechendes 
Vorgehen auf die Generalklausel des § 16a Satz 1 TierSchG zurückgegriffen werden 
kann, erscheint wegen der erforderlichen Bestimmtheit des in Art. 18 Abs. 1 VwZVG 
geregelten Vorrangs bundesrechtlicher Vollstreckungsvorschriften vor dem 
landesrechtlichen Vollstreckungsrecht als fraglich. Im vorliegenden Verfahren kann 
das aber offen bleiben, weil auch bei zulässiger Umdeutung des Verwaltungsakts der 
seine sofortige Vollziehbarkeit betreffende Antrag erfolgreich sein muss. Maßnahmen 
nach § 16a Satz 1, 2 Nr. 2 TierSchG sind nämlich – anders als gemäß Art. 21 a 
VwZVG die Androhung der Ersatzvornahme – nicht kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
Weil das Landratsamt aber seine Maßnahme für sofort vollziehbar erachtet, ist auch 
für den Fall der zulässigen Umdeutung zur Klarstellung die aufschiebende Wirkung 
des Widerspruchs anzuordnen.  

3. Der vom Bevollmächtigten des Antragstellers mit Schriftsatz vom 23. Oktober 
2006 gestellte Wiedereinsetzungsantrag geht ins Leere und ist deshalb rechtlich 
unerheblich. Bereits die fristgerecht erhobene Beschwerde vom 14. September 2006 
enthielt einen hinreichenden Antrag und eine vollständige Begründung. Die weiteren 
Ausführungen im Schriftsatz vom 23. Oktober 2006 konnten als ergänzende 
Vertiefung nachgereicht werden und wurden vom Senat bei seiner Entscheidung 
berücksichtigt.  

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. Das Obsiegen des 
Antragstellers in Bezug auf die Zwangsmittelandrohung war geringfügig. Nach der 
Rechtsprechung des Senats wirkt sich dieses Zwangsmittel nicht streitwerterhöhend 
aus (vgl. BayVGH vom 12.1.1998 Az. 25 C 97.2408 und seither st. Rspr.; 
Streitwertkatalog 2004 Nr. 1.6.2) und hat folglich auch keinen Einfluss auf die 
Kostenverteilung. Streitwertfestsetzung: §§ 47, 53 Abs. 3 Nr. 2, § 52 GKG.  
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 

 

 
Gericht: Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof 

München 9. Senat

Entscheidungsdatum: 14.03.2008

Aktenzeichen: 9 CS 07.3231

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Normen: § 146 Abs 4 S 6 VwGO, § 

16a TierSchG, Art 32 

VwZVG BY, Art 47 VwVfG 

BY

 
 
 

Sonstiger Orientierungssatz 

Tierschutz; Pferdehaltung; Auflösung des Bestandes; Ersatzvornahme; Umdeutung 

 

Verfahrensgang 

vorgehend VG Regensburg, 20. November 2007, Az: RN 11 S 07.1882, Entscheidung 

 

Tenor 

I. Die Beschwerde wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Beschluss des 

Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 20. November 2007 in seiner 

Nummer I folgende Fassung erhält: 

„Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen Nr. 1 des Bescheids 

des Landratsamtes Rottal-Inn vom 11. Oktober 2007 wird angeordnet.“ 

II. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

III. Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens wird auf 2.500 Euro festgesetzt. 

 

Gründe 

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners (§ 146 Abs. 1 und 4, § 147 VwGO) ist 

unbegründet. Das Verwaltungsgericht hat im Ergebnis zu Recht dem Begehren der 

Antragstellerin nach vorläufigem Rechtsschutz entsprochen. Allerdings hat es nicht 

hinreichend verdeutlicht, dass sich seine Entscheidung – entsprechend dem 

gestellten Antrag – nur gegen die sofortige Vollziehung der Nr. 1 des angefochtenen 

Bescheides richtet und nicht gegen die in Nr. 2 ausgesprochene bedingte 

Auskunftsverpflichtung oder die in den Nrn. 3 – 6 gegen andere Adressaten 

gerichteten Maßnahmen. Außerdem hat es nicht erkannt, dass die Nr. 1 des 

angefochtenen Bescheides nicht für sofort vollziehbar erklärt wurde, sondern dass 

die Behörde hier die für Vollstreckungsakte kraft Gesetzes bestehende sofortige 

Vollziehbarkeit für sich in Anspruch nimmt. Der Tenor des verwaltungsgerichtlichen 

Beschlusses war dementsprechend neu zu fassen. Im Ergebnis konnte die 

Entscheidung aufrechterhalten werden, wenn auch aus Gründen, die weder vom 

Verwaltungsgericht noch von der obsiegenden Antragstellerin noch vom 

Antragsgegner erkannt wurden. Hieran ist der Senat nicht durch § 146 Abs. 4 Satz 6 

VwGO, wonach das Oberverwaltungsgericht nur die in der Beschwerde dargelegten 

Gründe prüft, gehindert, denn diese Vorschrift berührt nicht die Befugnis des 

1

Seite 1 von 3Druck- und Speicheransicht

25.2.2009http://juris01:8006/jportal/portal/t/3q5/page/dvdverwaltungsrecht.psml?action=controls...

Anlage 19



Beschwerdegerichts zur umfassenden Interessenabwägung und zur vollständigen 

Prüfung entscheidungserheblicher Tatsachen und Rechtsfragen, sondern beschränkt 

nur seine Amtsermittlungspflicht (st. Rspr. des Senats seit BayVGH vom 23.1.2002 

BayVBl 2002, 306 = NVwZ 2003, 118). 

Die Klage der Antragstellerin gegen Nr. 1 des Bescheids des Landratsamtes Rottal-

Inn vom 11. Oktober 2007 wird voraussichtlich erfolgreich sein, weshalb ihre 

aufschiebende Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO 

anzuordnen war. Mit diesem Bescheid wurde der Antragstellerin aufgegeben, den 

gesamten Pferdebestand auf ihrem Anwesen bis 30. Oktober 2007 aufzulösen, es 

wurde ihr weiter angedroht, das Landratsamt werde den Pferdebestand auf ihre 

Kosten sicherstellen und veräußern, falls sie dieser erneuten Fristsetzung zur 

Durchsetzung des bestandskräftigen Pferdehaltungsverbotes vom 18. Februar 2003 

nicht, nicht fristgerecht oder nicht vollständig Folge leiste, und schließlich wurden die 

hierdurch entstehenden Kosten vorläufig auf 1.000 Euro veranschlagt. Hintergrund 

dieser Maßnahmen war, dass mit dem erwähnten Bescheid vom 18. Februar 2003 

der Antragstellerin bestandskräftig das Halten von Pferden untersagt, sie zur 

Auflösung des Pferdebestandes verpflichtet und dieser durch das Landratsamt im 

Wege der Ersatzvornahme am 16. März 2004 aufgelöst worden war. Im März 2007 

waren auf dem Anwesen erneut drei Pferde gehalten worden, die angeblich einer 

Frau ... gehörten. Bei Kontrollen durch das Landratsamt waren u.a. Netzfäden und 

Netzknäuel im Heu beanstandet worden und die Antragstellerin war mit Bescheid 

vom 2. April 2007 unter Androhung der Ersatzvornahme aufgefordert worden, den 

Pferdebestand aufzulösen. In der Folgezeit meldete die Antragstellerin den Vollzug 

dieser Anordnung. Am 6. August 2007 teilte schließlich ein Herr Dr. ... dem 

Landratsamt mit, dass er – trotz dessen zuvor geäußerter ablehnender Haltung – 

sechs Pferde auf dem Anwesen der Antragstellerin halte und diese in die Haltung 

und Betreuung in maßgeblichem Umfang einbeziehe. Daraufhin erging der 

streitgegenständliche Bescheid. 

Das Landratsamt versteht seinen Bescheid als reine Vollstreckungsmaßnahme, 

nämlich als erneute Fristsetzung zur Durchsetzung des bestandskräftigen 

Pferdehaltungsverbotes vom 18. Februar 2003, verbunden mit der Androhung der 

Ersatzvornahme (S. 8 des Bescheides vom 11.10.2007). Die Ersatzvornahme ist 

aber als Vollstreckungsmittel zur Durchsetzung des Pferdehaltungsverbotes nach § 

16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG ungeeignet, weil damit zu einer Unterlassung verpflichtet 

wird, während die Ersatzvornahme nach Art. 32 Satz 1 VwZVG nur der Erzwingung 

einer vertretbaren Handlung dienen kann. Auch wenn man den Bescheid so versteht, 

dass nicht das Haltungsverbot, sondern die im Bescheid vom 18. Februar 2003 

ebenfalls bestandskräftig verfügte Auflösung des Pferdebestandes vollstreckt werden 

soll, ist eine Ersatzvornahme rechtlich nicht zulässig. Sie scheitert zum einen daran, 

dass der damalige Pferdebestand vom Landratsamt bereits aufgelöst wurde. Für den 

neu installierten Pferdebestand bedürfte es daher erst eines Grundverwaltungsakts 

nach § 16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG in Verbindung mit der Generalklausel des § 16a 

Satz 1 TierSchG (vgl. BayVGH vom 7.11.2006 Az. 25 CS 06.2619; VGH BW vom 

17.3.2005 NuR 1006, 441/442), der eine vollstreckbare Handlungspflicht für den 

neuen Tierbestand begründet. Außerdem ist das Vollstreckungsmittel der 

Ersatzvornahme auch zur Durchsetzung einer Tierbestandsauflösung ungeeignet, 

weil die hierzu erforderliche Besitzaufgabe, Herausgabe und Veräußerung der Tiere 

jeweils nur von dem zivilrechtlich Berechtigten vorgenommen werden kann und 

überdies teilweise auch die Abgabe von Willenserklärungen voraussetzt, während die 

Ersatzvornahme nach Art. 32 VwZVG nur zur Erzwingung vertretbarer Handlungen 

vorgesehen ist (vgl. BayVGH a.a.O.; VGHBW a.a.O.). 

Der Senat hat geprüft, ob die Nr. 1 des Bescheides vom 11. Oktober 2007 in eine 

neue Anordnung umgedeutet werde kann, mit der die Antragstellerin auf der 

Grundlage von § 16a Satz 1, 2 Nr. 3 TierSchG zur Auflösung des neuen 

Pferdebestandes verpflichtet wird. Dem steht aber Art. 47 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG 

entgegen, weil ein solcher Verwaltungsakt der erkennbaren Absicht der erlassenden 

Behörde widerspricht, wie sich aus der Begründung des Bescheids ergibt (S. 8). 

Daneben würde es auch für eine erneute Anordnung zur Auflösung des Tierbestands 

an der Wahl des richtigen Vollstreckungsmittels fehlen; die gewählte 
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Ersatzvornahme ist wie dargelegt ungeeignet. Schließlich müsste der Antrag nach § 

80 Abs. 5 VwGO gegen eine erneute Auflösungsanordnung als Ergebnis der 

Umdeutung auch deshalb Erfolg haben, weil insoweit von der Behörde die sofortige 

Vollziehbarkeit nicht angeordnet wurde, sie sich deren aber berühmt. 

Nach alledem konnte die Beschwerde im Ergebnis keinen Erfolg haben. Auf die unter 

den Parteien umstrittene Haltereigenschaft der Antragstellerin konnte es dabei 

ebenso wenig ankommen, wie auf die Fragen, ob das Haltungsverbot ein 

Betreuungsverbot nach § 16a Satz 2 Nr. 3 TierSchG im Regelfall einschließt, ob die 

Anordnung der Tierbestandsauflösung im Regelfall die Tierhaltereigenschaft des 

Adressaten voraussetzt (vgl. dazu BayVGH a.a.O.) und ob die hier in den Nrn. 3 und 

5 des angefochtenen Bescheids vorliegenden, wohl bestandskräftigen 

Duldungsanordnungen gegen mögliche Verfügungsberechtigte die Vollstreckung der 

Auflösungsanordnung gegen einen Nichtberechtigten eröffnen können (vgl. dazu 

BayVGH vom 14.1.2005 Az. 25 CS 04.3491). 

Kostentscheidung: § 154 Abs. 2 VwGO; Streitwertfestsetzung: §§ 47, 53 Abs. 3 Nr. 

2, § 52 Abs. 1, 2 GKG. 
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juris - Wissen was zählt.
 

Langtext   

  
 
 

 
Gericht: VG Sigmaringen 6. 

Kammer

Entscheidungsdatum: 13.07.2004

Aktenzeichen: 6 K 1204/04

Dokumenttyp: Beschluss

Quelle:

Norm: § 16a S 2 Nr 3 TierSchG

Behördliche Veräußerung eines Tieres 

 
 

Orientierungssatz 

§ 16a S 2 Nr 3 iVm S 1 TierSchG 

 

Tenor 

Die Eilanträge und die Anträge auf Gewährung von Prozesskostenhilfe werden 
abgelehnt. 

Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens. 

Der Streitwert wird auf 6.000 Euro festgesetzt. 

 

Gründe 

I. 

Die Antragstellerin zu 2) begehrt vorläufigen Rechtsschutz gegen die ihr gegenüber 
verfügte Untersagung der Hundehaltung sowie gegen die Verpflichtung, die von ihr 
gehaltene Schäferhündin an eine geeignete Person bzw. das Tierheim R. abzugeben; 
der Antragsteller zu 1) begehrt im Wege der einstweiligen Anordnung die 
Herausgabe der mittlerweile in das Tierheim R. verbrachten Schäferhündin.  

Die Antragstellerin zu 2) war jedenfalls bis zum Frühjahr 2004 Halterin der 
Schäferhündin „C.“.  

Im Mai 2003 berichtete der Tierschutzverein R. erstmals davon, dass - nach den 
Angaben von Passanten - am Entensee in R. ein Hund misshandelt würde. Dort halte 
sich regelmäßig eine Gruppe von meist alkoholisierten Personen auf. Eine 
Außendienstmitarbeiterin des Tierschutzvereins habe sodann beobachtet, dass 
insbesondere eine Frau, deren Personalien sich nicht hätten feststellen lassen, mit 
der Hündin sehr grob umgegangen sei. Ausweislich eines Berichts der 
Polizeidirektion R. vom 03.06.2003 verfügte die Polizei über keine negativen 
Erkenntnisse bezüglich der - ihr bekannten - Antragstellerin zu 2) hinsichtlich der Art 
der Hundehaltung. Am 05.08.2003 teilte der Tierschutzverein R. mit, eine Frau, die 
unerkannt bleiben wolle, habe spät abends im Park am Entensee bemerkt, wie die 
dort verweilende Gruppe aggressiv mit der Schäferhündin umgegangen sei und wie 
man der Hündin eine Flasche über den Kopf gehauen habe. Die Polizeidirektion R. 
konnte anlässlich einer Kontrolle am 15.09.2003 am Entensee keine Auffälligkeiten 
feststellen oder sonst sachdienliche Erkenntnisse gewinnen. Mit einem Schreiben 
vom 25.11.2003 teilte sodann ein Herr W. dem Tierschutzverein mit, die 
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Schäferhündin der Gruppe am Entensee werde von einem „Pärchen“ im Alter von ca. 
40 bis 50 Jahren gehalten. Die Hündin bekomme keinen Auslauf und reagiere auf 
Artgenossen sehr aggressiv. Dabei werde sie von ihren Haltern - insbesondere der 
Frau - geschlagen, ihre Ohren würden verdreht. Anfang November 2003 sei ihm von 
drei kleinen Mädchen überdies zugetragen worden, dass die Frau die Hündin mit 
einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen habe. Mit Schreiben vom 29.03.2004 
benannte der Tierschutzverein R. namentlich fünf Zeugen, die im Einzelnen angaben 
gesehen zu haben, wie die Hündin von ihrer Halterin mit der Leine oder einer 
Flasche geschlagen oder mit den Füßen getreten worden sei.  

Am 16.03.2004 sprang „C.“ am Entensee auf eine Spaziergängerin zu und biss 
sowohl deren Hund als auch die Spaziergängerin. Ausweislich eines Berichts der 
Polizeidirektion R. vom 17.03.2004 erlitt die in das Kreiskrankenhaus R. verbrachte 
Geschädigte dabei zwei ca. einen Zentimeter lange Risswunden sowie eine 
Quetschung am Unterarm. Aufgrund dieses Vorfalls beabsichtigt die Stadt R. derzeit, 
„C.“ als gefährlichen Hund im Sinne der Polizeiverordnung des Innenministeriums 
und des Ministeriums Ländlicher Raum über das Halten gefährlicher Hunde vom 
03.08.2000 einzustufen.  

Das Landratsamt R. untersagte der Antragstellerin zu 2) mit Bescheid vom 
05.04.2004 das Halten und Betreuen von Hunden (Nr. 1 des Bescheides) und 
verpflichtete die Antragstellerin zu 2), die von ihr gehaltene Schäferhündin innerhalb 
einer Woche an eine geeignete Person bzw. an das Tierheim R. abzugeben und dem 
Landratsamt den neuen Halter mitzuteilen. Weiterhin ordnete das Landratsamt die 
sofortige Vollziehung dieser Regelungen an und drohte der Antragstellerin zu 2) als 
Zwangsmittel die Ersatzvornahme an. Zur Begründung hieß es, die Antragstellerin 
zu 2) habe wiederholt oder gröblich tierschutzrechtliche Pflichten verletzt, dem von 
ihr gehaltenen Tier dadurch erhebliche oder länger anhaltende Schmerzen zugefügt 
und damit die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 16 a Satz 2 Nr. 3 TierSchG 
erfüllt. Aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit verfüge sie nicht über die erforderliche 
Zuverlässigkeit und sei zu einer artgerechten Hundehaltung nicht in der Lage.  

Die Antragstellerin zu 2) legte am 13.04.2004 Widerspruch ein und bestritt die ihr 
zur Last gelegten Vorfälle. Mit ihrem Widerspruch legte sie eine Unterschriftenliste 
vor, deren Unterzeichner bestätigen, dass die Antragstellerin zu 2) ihrem Hund keine 
Gewalt angetan habe. Weiterhin übergab sie eine auf den 01.04.2004 datierte 
„Schenkungserklärung“, aus der hervorgeht, dass die Antragstellerin zu 2) dem 
Antragsteller zu 1) das Eigentum an der Hündin übertragen hat.  

Das Landratsamt R. akzeptierte den Antragsteller zu 1) jedoch nicht als geeignete 
Person im Sinne der Nr. 2 des Bescheides vom 05.04.2004. Mit dem 
Prozessbevollmächtigten der Antragsteller vereinbarte das Landratsamt R. 
daraufhin, dass der Hund an die Mutter der Antragstellerin zu 2) übergeben werden 
solle.  

Am 13.05.2004 erhielt das Landratsamt R. jedoch den Hinweis, dass die Hündin 
weiterhin von der Antragstellerin zu 2) „und ihrem Lebensgefährten“ gehalten 
werde.  

Mit Bescheid vom 04.06.2004 setzte das Landratsamt R. sodann die Ersatzvornahme 
fest und ließ die Hündin am gleichen Tage durch die Diensthundeführerstaffel der 
Polizeidirektion R. wegnehmen und ins Tierheim bringen. Am 07.06.2004 übersandte 
das Landratsamt R. dem Tierschutzverein R. eine Vereinbarung über die 
Eigentumsübertragung der Hündin auf den Tierschutzverein.  

Am 09.06.2004 haben die Antragsteller beim Verwaltungsgericht Sigmaringen die 
vorliegenden Eilanträge gestellt, die Antragstellerin zu 2) hat zugleich Widerspruch 
gegen den Bescheid vom 04.06.2004 eingelegt.  

Die Antragsteller tragen vor, gegen den Antragsteller zu 1) lägen keinerlei 
tierschutzrelevanten Erkenntnisse vor. Dieser zahle seit dem 01.04.2004 auch 
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Hundesteuer für das Tier und sei folglich - nach der erfolgten Schenkung - als Halter 
anzusehen. Gegen den Antragsteller zu 1) sei jedoch kein Bescheid ergangen, 
weshalb das Tier an den Antragsteller zu 1) herauszugeben sei. Die gegen die 
Antragstellerin zu 2) erhobenen Vorwürfe seien nicht gerechtfertigt.  

Die Antragsteller beantragen - sachdienlich gefasst -,  

die aufschiebende Wirkung der Widersprüche der Antragstellerin zu 2) gegen 
die Bescheide des Landratsamts R. vom 05.04.2004 und vom 04.06.2004 
wiederherzustellen bzw. anzuordnen und  

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, die 
Schäferhündin „C.“ an den Antragsteller zu 1) herauszugeben.  

Der Antragsgegner beantragt,  

die Anträge abzulehnen.  

Zur Begründung bezog er sich im Wesentlichen auf den bekannten Sachverhalt.  

Dem Gericht liegen die Akten des Beklagten (1 Band) sowie die Akten der Stadt R. 
(Az. XX-X/XXX-XX, 1 Band) vor. Darauf, wie auch auf die gewechselten Schriftsätze 
einschließlich ihrer Anlagen wird wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts 
verwiesen.  

II. 

Der Antrag der Antragstellerin zu 2) ist zum Teil bereits unzulässig, im Übrigen ist er 
unbegründet. Auch der Antrag des Antragstellers zu 1) hat in der Sache keinen 
Erfolg.  

1. Soweit sich die Antragstellerin zu 2) gegen die in Nr. 2 des Bescheides vom 
05.04.2004 ausgesprochene Verpflichtung, die Hündin an eine geeignete Person 
bzw. an das Tierheim abzugeben, sowie gegen den Bescheid vom 04.06.2004 
(Festsetzung der Ersatzvornahme) wendet, ist ihr Antrag bereits unzulässig. Es fehlt 
am erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis. Nachdem die Antragstellerin zu 2) nach 
ihrem eigenen Vortrag und den zu den Akten gereichten Unterlagen seit 01.04.2004 
nicht mehr Eigentümerin und Halterin von C. ist, vermag die Kammer nicht zu 
erkennen, welchen Nutzen eine Wiederherstellung bzw. Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung hinsichtlich der benannten Regelungen durch das Gericht 
zum jetzigen Zeitpunkt für die Antragstellerin zu 2) haben könnte. Insbesondere 
scheidet insoweit auch eine Vollzugsfolgenbeseitigungsanordnung nach § 80 Abs. 5 
Satz 3 VwGO aus, nachdem die Antragstellerin zu 2) eine Herausgabe der Hündin an 
sich selbst nicht geltend macht. Das bloße Interesse an der Feststellung der 
Rechtswidrigkeit einer Zwangsmaßnahme kann die Antragstellerin im Wege des 
Fortsetzungsfeststellungsbegehrens verfolgen, ohne dass insoweit eine Maßnahme 
vorläufigen Rechtsschutzes erforderlich wäre (vgl. Rachor, in: Lisken / Denninger, 
Handbuch des Polizeirechts, 3. Aufl., F 752). Der Umstand, dass die - nach baden-
württembergischem Polizeirecht ohnehin entbehrliche - Festsetzung der 
Ersatzvornahme ggf. Rechtsgrundlage für weitere Maßnahmen gegen die 
Antragstellerin zu 2), etwa die Geltendmachung eines Kostenerstattungsanspruchs, 
sein kann, rechtfertigt keine andere Beurteilung; die Rechtmäßigkeit solcher 
Maßnahmen kann nämlich weiterhin inzident Prüfungsgegenstand insoweit ggf. 
gesondert anzustrengender Rechtsbehelfsverfahren sein.  

2. Soweit der Antrag der Antragstellerin zu 2) gegen die Nr. 1 des Bescheides vom 
05.04.2004 (Hundehaltungsverbot) gerichtet ist, ist er zulässig, aber nicht 
begründet.  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist formell ordnungsgemäß ergangen, 
denn sie ist besonders verfügt (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) und ausreichend schriftlich 
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begründet worden (§ 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO).  

Das Verwaltungsgericht kann nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung 
eines Rechtsbehelfs in den Fällen wiederherstellen, in denen die Behörde den 
Sofortvollzug ihrer Verfügung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet hat. Das 
Gericht ist dabei nicht darauf beschränkt, die Begründung zu überprüfen, die die 
Behörde für den Sofortvollzug gegeben hat. Es trifft seine Entscheidung aufgrund 
einer eigenen Interessenabwägung. Die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs 
wird es regelmäßig dann wiederherstellen, wenn dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit 
begründet sein wird. Umgekehrt scheidet die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung regelmäßig aus, wenn der Rechtsbehelf mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erfolglos bleiben wird. Im Übrigen ist die Begründetheit des Aussetzungsantrags 
unter Berücksichtigung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache danach zu 
beurteilen, ob das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung das private 
Interesse des Antragstellers an der Aussetzung der Vollziehung überwiegt. Ist der 
Verfahrensausgang offen, etwa weil der der Entscheidung zugrunde liegende 
Sachverhalt weiterer Aufklärung bedarf, so ist eine reine Interessenabwägung 
erforderlich.  

Nach diesen Maßgaben hat der Antrag keinen Erfolg. Hinsichtlich der Frage der 
Rechtmäßigkeit des auf § 16 a Satz 2 Nr. 3 TierSchG gestützten 
Hundehaltungsverbotes sind die Erfolgsaussichten des Widerspruchs nicht ohne 
umfassende Aufklärung des Sachverhaltes zu beurteilen. Insoweit ist der Ausgang 
des Verfahrens offen. Zwar sprechen gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass die 
Antragstellerin zu 2) C. tatsächlich in einer Weise behandelt hat, die den 
Anforderungen des § 2 TierSchG nicht gerecht wird und gegen § 1 Satz 2 TierSchG 
verstößt. Die dies nahe legenden Bekundungen der verschiedenen vom 
Tierschutzverein benannten Zeugen bedürfen allerdings der Überprüfung in einer 
umfangreichen Beweisaufnahme im Widerspruchsverfahren, da die Antragstellerin 
die Vorwürfe bestreitet und auch entlastende Aussagen vorliegen. Die folglich im 
Rahmen des gerichtlichen Eilverfahrens anzustellende Interessenabwägung fällt 
jedoch zu Lasten der Antragstellerin aus. Das öffentliche Interesse der Allgemeinheit 
an der Sicherstellung einer art- und verhaltensgerechten Tierhaltung überwiegt hier 
das private Interesse der Antragstellerin zu 2), bis zu einer Entscheidung über ihren 
Widerspruch vom Vollzug des Hundehaltungsverbotes verschont zu bleiben. Dies gilt 
in besonderem Maße, wenn man berücksichtigt, welche Folgen eine Zulassung der 
Tierhaltung durch die Antragstellerin zu 2) haben kann, wenn sich die gegen sie 
erhobenen Vorwürfe als zutreffend erweisen sollten. In diesem Falle wären ernsthaft 
weitere tierschutzrechtliche Verstöße zu befürchten, denen vor dem Hintergrund des 
Schutzauftrages aus Art. 20 a GG auch im Rahmen der hier vorzunehmenden 
Interessenabwägung vorzubeugen ist. Hinzu kommt - worauf es allerdings nicht 
mehr entscheidend ankommt -, dass nicht auszuschließen ist, dass der Beißvorfall 
vom 16.03.2004 letztlich auch auf eine ggf. tierschutzwidrige Behandlung der 
Hündin zurückzuführen sein könnte, die sich nunmehr in einem reaktiv aggressivem 
Verhalten des Tieres äußert. Darin zeigt sich, dass sich im Falle einer künftigen 
Hundehaltung - auch von anderen Hunden - durch die Antragstellerin zu 2) weitere 
erhebliche Gefahren gegenüber anderen Schutzgütern verwirklichen können. 
Demgegenüber ist das private Interesse der Antragstellerin zu 2) derzeit von 
verhältnismäßig geringem Gewicht. Sie hat selbst nicht vorgetragen, konkret in 
absehbarer Zeit wieder einen Hund halten zu wollen; die Hündin C. gehört ihr nach 
eigenem Vortrag nicht mehr, weshalb die Antragsteller insoweit auch nur die 
Herausgabe der Hündin an den Antragsteller zu 1) begehren. Bei einer 
Gesamtwürdigung der Umstände erscheint es der Antragstellerin zu 2) eher 
zumutbar, bis zu einer Entscheidung über ihren Widerspruch auf eine Hundehaltung 
zu verzichten. Hingegen wäre eine vorläufige Gestattung der Hundehaltung durch 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs möglicherweise 
sowohl  mit Gefahren für die jeweiligen Tiere als auch für anderweitige Schutzgüter 
verbunden, die im Falle ihrer Realisierung gravierende Folgen nach sich ziehen 
könnten.  

3. Der Antrag des Antragstellers zu 1) hat ebenfalls keinen Erfolg.  
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Zwar beschreitet der Antragsteller zu 1) insoweit zu Recht den 
Verwaltungsrechtsweg (§ 40 Abs. 1 VwGO). Dass der Antragsteller zu 1) dem 
Grunde nach - jedenfalls auch - ihrer Natur nach zivilrechtliche Eigentumsansprüche 
geltend macht, steht dem nicht entgegen. Die der Antragstellerin zu 2) gegenüber 
erfolgten Vollstreckungsmaßnahmen können grundsätzlich für den Antragsteller zu 
1) einen Folgenbeseitigungsanspruch gegen den Antragsgegner begründen, da der 
Antragsgegner durch einen hoheitlichen Eingriff - gegenüber der Antragstellerin zu 
2) - möglicherweise einen rechtswidrigen Zustand geschaffen hat, welcher im 
Verhältnis Antragsteller zu 1) zu beseitigen sein könnte. Dieser geltend gemachte 
Anspruch fußt jedenfalls im öffentlichen Recht, sodass eine Verweisung des 
Rechtsstreits insoweit nicht in Betracht kommt.  

Es ist jedoch bereits zweifelhaft, ob der Antragsteller zu 1) einen Anordnungsgrund 
glaubhaft gemacht hat. Nach Aktenlage und unter Berücksichtigung der 
Antragserwiderung des Antragsgegners deutet zwar vieles darauf hin, dass 
angesichts der bereits erfolgten - wenngleich mangels Verfügungsberechtigung des 
Landratsamts möglicherweise nicht wirksamen - Übertragung des Eigentums an der 
Hündin auf den Tierschutzverein eine Weiterveräußerung des Tieres an (gutgläubige) 
Dritte droht. Angesichts der derzeit beabsichtigten Einstufung des Tieres als 
gefährlicher Hund im Sinne der Polizeiverordnung des Innenministeriums und des 
Ministeriums Ländlicher Raum über das Halten gefährlicher Hunde vom 03.08.2000 
durch die Stadt R. scheint eine über den derzeitigen Zustand hinaus gehende, 
weitere Gefährdung der Eigentümerposition des Antragstellers zu 1) durch 
Weiterveräußerung des Tieres aber wenig wahrscheinlich. In diesem Zusammenhang 
weist die Kammer nachdrücklich darauf hin, dass sich sowohl der Beklagte als auch 
die Stadt R. - letztere im Zusammenhang mit dem dort geführten Verfahren zur 
Einstufung des Tieres als gefährlicher Hund - weiterer Maßnahmen gegenüber der 
Hündin, die endgültige und irreversible Fakten schaffen, zu enthalten bzw. auch den 
Antragsteller zu 1) als möglichen Halter bzw. Eigentümer der Hündin zu ggf. 
beabsichtigten Maßnahmen dieser Art zuvor anzuhören hat. Es spricht nämlich vieles 
dafür, dass die Eigentumsübertragung an den Tierschutzverein durch das 
Landratsamt - ungeachtet der zivilrechtlichen Beurteilung ihrer Wirksamkeit - einer 
vorherigen Einziehung der Hündin bedurft hätte. Die hier herangezogene 
Ermächtigungsgrundlage des § 16 a Satz 2 Nr. 3 i.V. mit Satz 1 TierSchG ermächtigt 
die Behörde nicht dazu, ein Tier ohne vorherige Einziehung zu veräußern. 
Grundsätzlich bleibt die Behörde auch im Anwendungsbereich dieser Vorschrift auf 
vorläufige Maßnahmen beschränkt. In Abweichung dazu lässt zwar die  - hier nicht 
einschlägige - Vorschrift des § 16 a Satz 2 Nr. 2 TierSchG etwa eine Veräußerung 
des Tieres zu; auch diese Vorschrift setzt jedoch eine vorherige Anordnung der dort 
möglichen Veräußerung eines Tieres durch Verwaltungsakt voraus (vgl. Kluge, in: 
Kluge, Tierschutzgesetz, § 16 a, Rn 33f.; Hirt / Maisack / Moritz, Tierschutzgesetz, § 
16 a, Rn 18).  

Letztlich scheitert die vom Antragsteller zu 1) begehrte Herausgabe der Hündin 
jedenfalls am Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache. Dem Wesen und Zweck der 
einstweiligen Anordnung entsprechend kann das Gericht grundsätzlich nur vorläufige 
Regelungen treffen und dem Antragsteller nicht schon in vollem Umfang, wenn auch 
nur auf beschränkte Zeit und unter Vorbehalt einer Entscheidung in der Hauptsache, 
das gewähren, was er nur in einem Hauptsacheprozess erreichen könnte (vgl. nur 
Kopp / Schenke, VwGO, § 123, Rn 13 und VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 
20.09.1994 - 9 S 687/94 -, DVBl. 1995, 160; Beschluss vom 03.11.1995 - 13 S 
2185/95 -, NVwZ-RR 1996, 358). Durch eine Herausgabe der Hündin würde dem 
Leistungsbegehren des Antragstellers zu 1) voll entsprochen und ihm zugesprochen, 
was er an sich erst mit einer (Leistungs-)Klage zu erstreben hätte. Anhaltspunkte 
dafür, dass hier eine Durchbrechung des Verbots der Vorwegnahme der Hauptsache 
vor dem Hintergrund der Gewährung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) 
geboten wäre und dem Antragsteller unzumutbare Nachteile durch die Verweigerung 
der Herausgabe entstehen könnten, sind weder geltend gemacht noch sonst 
ersichtlich.  

Ob dem Antragsteller zu 1) ein Folgenbeseitigungsanspruch zusteht, kann sonach 
offen bleiben. Davon abgesehen setzt der Folgenbeseitigungsanspruch voraus, dass 
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die begehrte Beseitigung des rechtswidrigen Zustands rechtlich zulässig ist. Im 
Hinblick auf die vom Antragsteller zu 1) erstrebte Herausgabe der Hündin weist die 
Kammer jedoch darauf hin, dass es noch näherer Prüfung bedarf, ob der 
Antragsteller zu 1) die Anforderungen des § 4 Abs. 2 der Polizeiverordnung des 
Innenministeriums und des Ministeriums Ländlicher Raum über das Halten 
gefährlicher Hunde vom 03.08.2000 erfüllt, sollte sich die Hündin tatsächlich als 
gefährlich im Sinne der Polizeiverordnung erweisen.  

Mangels hinreichender Erfolgsaussichten ist auch das Prozesskostenhilfegesuch der 
Antragsteller zurückzuweisen.  

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 159 Satz 1 VwGO. Die 
Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 25 Abs. 2, 20 Abs. 3, 13 Abs. 1 Satz 2 GKG a.F. 
i.V. mit § 72 Nr. 1 GKG n.F. Hinsichtlich des auf eine Vorwegnahme der Hauptsache 
gerichteten Antrags des Antragstellers zu 1) war der volle Auffangstreitwert 
anzusetzen. Das Begehren der Antragstellerin zu 2) ist mit dem halben 
Auffangstreitwert angemessen bewertet (vgl. den Streitwertkatalog für die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, DVBl. 1996, 605, Nr. I.7).  
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